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Vorwort 

Was soll dieses Buch im Internet? In der Tat könnte man sich fragen, wieso ein Buch 

kostenfrei zum Download über das Internet bereitgehalten wird, das man vielleicht an anderer 

Stelle sogar käuflich in fester Form erwerben kann. Es gilt zu beachten, dass das Internet eine 

Dynamik hat, die die klassischen Buchverleger überfordert. Viele der in einem Buch 

getroffenen Aussagen sind gerade wegen des buchspezifischen Time Lag schon im Zeitpunkt 

des Erscheinens überholt. Dennoch macht es gerade auch im Zeitalter der digitalen 

Schnelligkeit Sinn, Bücher zu publizieren. Diese nehmen eine andere Funktion wahr. Galten 

sie früher als Medium für die schnelle Information, sind sie heute Archive. Es wird ein 

bestimmter historisch wichtiger Zeitpunkt der Diskussion für alle Zeiten festgehalten. Für 

eine zeitnah-aktuelle Information ist das Buch jedoch kaum noch geeignet. Wer also halbwegs 

up to date bleiben will, muss auch im Internet publizieren und lesen.  

Die Verbreitung über das Internet ist natürlich kein Garant dafür, dass alle Informationen  

wirklich stimmig sind. Die Fülle des Rechtsgebiets ĂInternetrechtñ drohen auch den Verfasser 

dieses digitalen Buchs zu überfordern. Es fällt sehr schwer, auf die Hybris zu verfallen, auf 

allen Gebieten des Internetrechts zu Hause sein zu wollen. Ich bitte daher den Leser ï die 

Leserin ï um Verzeihung, wenn die eine oder andere Information nicht mehr aktuell oder gar 

falsch sein sollte. Ich tue mein Bestes und damit nicht genug. Ich freue mich daher umso mehr 

für jedwede Rückmeldung; kritische Hinweise an meine E-Mail-Adresse: hoeren@uni-

muenster.de. 

Der Aufbau dieses Buches richtet sich nach den Bedürfnissen der Internetanbieter. Diese 

brauchen, um im Internet auftreten zu können,  

¶ eine Kennung (dies verweist auf das Domainrecht), 

¶ Inhalte (ein Tummelplatz für das Immaterialgüterrecht), 

¶ Werbung und Marketing (hier kommen die Wettbewerbsrechtler zu Wort), 

¶ den Kontakt zum Kunden (was zu Ausführungen zum Vertragsschluss und zum E-

Commerce-Recht führt) 

¶ sowie Daten der Kunden (hier gilt das Datenschutzrecht). 

Abschließend findet sich noch ein Abschnitt zu der Frage, wer für alle diese 

Rechtsanforderungen haftet. Schließlich wird auch noch auf das Problem der Vollstreckung 

von Gerichtsentscheidungen im Internet eingegangen. Gerade das Vollstreckungsrecht ist der 

archimedische Punkt der Internetdiskussion.  

Ich kann nur hoffen, dass der gnädige Leser trotz mancher Schwächen den einen oder anderen 

Hinweis für seine tägliche Praxis in den folgenden Überlegungen findet. 

 

Münster, Oktober 2013       Thomas Hoeren  

mailto:hoeren@uni-muenster.de
mailto:hoeren@uni-muenster.de
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Erstes Kapitel: Information und Recht ï die Kernbegriffe 

 

I. Einführung 

Das Informationsrecht  ist eine neue Rechtsdisziplin, deren Wurzeln im Dunkeln liegen. Dies 

hängt zu einem großen Teil damit zusammen, dass der Gegenstand dieses Fachs nicht klar zu 

bestimmen ist. Niemand weiß, was Information ist. In der Tat scheint jeder zu wissen, was 

Information ist, ohne es jedoch konkret benennen zu können.1 Gängig sind negative Definiti-

onen, etwa dergestalt: Information ist nicht gegenständlich, nicht greifbar, nicht zeitlich be-

schränkt. Solche Umschreibungen helfen wenig. Ebenso vage sind jedoch positive Auskünfte 

wie: Information sei ein Ădritter Urzustand der Weltñ, eine Ăneue Art Wirklichkeitñ, neben der 

materiellen und geistigen Wirklichkeit, eine Ăstrukturelle Koppelungñ, eine Ădritte universelle 

GrundgrºÇeñ. Diesen nebulºsen Aussagen entsprechen einer F¿lle von Informationsbegriffen 

in einzelnen Fachdisziplinen. Die differenziertesten Definitionsversuche unterscheiden zwi-

schen Information als Prozess, als Subjekt, als Objekt und als System. Letztendlich bezeichnet 

Information semantisch wohl jede Kenntnisbeziehung zu jedem realen und irrealen Gegen-

stand der Welt.2 Damit ist der Begriff allerdings konturen- und grenzenlos. Offensichtlich 

aber besteht bei vielen Informationen ein ökonomischer Wert, der es rechtfertigen kann, die-

sen einer einzelnen Person zuzuordnen. Zu beachten ist allerdings, dass dieser Wert nur 

schwer zu fassen ist. Eine Information kann beispielsweise in dem Moment, in dem sie ande-

ren mitgeteilt wird, ihren Wert verlieren, da ihr Wert einzig und allein darin bestehen kann, 

dass niemand sie kennt. 

Letztendlich umschreibt der Begriff des Informationsrechts eine Querschnittsmaterie, in deren 

Mittelpunkt Phänomene wie 

¶ das Internet 

¶ Soft- und Hardware 

¶ Kunsthandel 

¶ Rundfunk und Fernsehen 

¶ Musik, Theater, Film, Foto, Printmedien 

¶ Telekommunikation, Satellitenkommunikation, Kabelnetze 

stehen. 

                                                 
1 Siehe hierzu Steinmüller, Informationstechnologie und Gesellschaft, Darmstadt 1993, 189. 
2 So bereits Welp, IuR 1988, 443, 445. 
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Das Informationsrecht bildet jedoch nicht den Oberbegriff für eine lose Sammlung verschie-

denster Themen. Vielmehr beschäftigt das Informationsrecht eine zentrale Leitfrage: Wie 

werden wem wann und warum Ausschließlichkeitsrechte an Informationen zugeordnet? Diese 

Leitfrage lässt sich in Einzelprobleme untergliedern. So ist z.B. im Informationsrecht zu fra-

gen: 

¶ Welche Ausschließlichkeitsrechte bestehen überhaupt (z.B. Immaterialgüterrechte, Per-

sönlichkeitsrechte, Geheimnisschutz)? 

¶ Wie lassen sich diese Rechte voneinander abgrenzen? 

¶ Wie kann das Interesse der Allgemeinheit am freien Zugang zu Informationen gesichert 

werden? 

¶ Welche öffentlichen Interessen rechtfertigen Verbote der Informationsnutzung? 

 

II. Geschichte des Informationsrechts 

Das Informationsrecht nahm seinen historischen Ausgangspunkt Anfang der siebziger Jah-

re, als mit der zunehmenden Bedeutung der EDV auch deren Risiken Gegenstand der öffent-

lichen Diskussion wurden. So begann ein Streitgespräch über den Schutz personenbezoge-

ner Daten, das sich bald mit einem der SPD nahestehenden politischen Duktus verband. In 

der Folge entstanden die ersten Datenschutzgesetze in Hessen (1974) und auf Bundesebene 

(1979). Nach dem Volkszählungsurteil (1983) trat der Streit um Möglichkeiten und Grenzen 

des Datenschutzes noch einmal in das Licht der Öffentlichkeit, bevor der Datenschutz darauf-

hin seine bis heute andauernde Talfahrt begann. 

Auf anderen Gebieten kam die Diskussion erst allmªhlich ins Laufen. Zunªchst wurden Ăfirst 

generation issuesñ behandelt, insbesondere die Frage der Anwendbarkeit traditioneller Re-

gelwerke auf Software- und Hardware. So rankten sich Rechtsprechung und Literatur An-

fang der achtziger Jahre um die Urheberrechtsfähigkeit oder die Sachqualität von Software. 

Als diese Grundsatzfragen durch höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt waren, kamen die 

Ăsecond generation issuesñ, Spezialfragen, wie der Vervielfältigungsbegriff bei RAM-

Speicherung. 

Die Forschung bewegte sich bis Ende der achtziger Jahre in ruhigeren Gewässern, bis dann 

durch Multimedia und Internet  neue Themen ins Blickfeld gerieten. Bislang scheint die 

Forschung hier noch bei den Ăfirst generation issuesñ stehen geblieben zu sein. So finden sich 

zahlreiche Beiträge zur Anwendbarkeit des traditionellen Werberechts auf Online-Marketing 

oder zum Schutz gegen Domain-Grabbing. Inzwischen normalisiert sich die Diskussion wie-
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der. Nachdem die Anwendbarkeit traditioneller Regelungen auf Internet-Sachverhalte weitge-

hend (auch durch Gesetzeskorrekturen) geklärt ist, kommt jetzt erneut die Phase, in denen 

Detailfragen zu klären sind. 

Dennoch ist es bis heute noch nicht gelungen, ein klares dogmatisches System des Informati-

onsrechts zu begründen. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Facetten des In-

formationsrechts bedarf noch der Aufklärung und Diskussion. 

 

III. Einführende Literatur und Fachzeitschriften 

Zum Informationsrecht insgesamt ist einführende Literatur dünn gesät. Noch wird die Publi-

kationsszene von einer Vielzahl einzelner Monographien und Einführungen zu Teilaspekten, 

wie etwa dem Datenschutzrecht oder dem Datenverarbeitungsvertragsrecht, geprägt. Im Übri-

gen ist zu beachten, dass die Gefahr einer Überalterung im Informationsrecht sehr hoch ist: 

Bedingt durch das enorme Tempo der Gesetzgebung und Rechtsprechung auf diesem Gebiet 

sind Werke meist schon veraltet, wenn sie erscheinen. Man muss daher alle Werke auf diesem 

Gebiet (einschließlich des vorliegenden) mit Bedacht lesen und auf aktuelle Entwicklungen 

hin kritisch prüfen. 

Hinweise zu Einführungsliteratur für einzelne Teilgebiete finden sich vor den jeweiligen Ab-

schnitten in diesem Werk. Als übergeordnete Literatur ist zu empfehlen: 

¶ Hoeren/Sieber (Hrsg.), Handbuch Multimediarecht, München, Loseblatt: Stand 2013. 

¶ Kilian/Heussen (Hrsg.), Computerrechtshandbuch, München, Loseblatt: Stand 2013. 

¶ Spindler/Schuster (Hrsg.), Recht der elektronischen Medien, München, 2. Aufl. 2011. 

Einzelmonographien: 

¶ Thomas Hoeren, Internet- und Kommunikationsrecht, 2. Aufl. Köln 2012 

¶ Niko Härting, Internetrecht, 4. Aufl., Köln 2010. 

¶ Haug, Internetrecht, 2. Aufl. 2010. 

¶ Köhler/Arndt/Fetzer, Recht des Internet, 7. Aufl., Heidelberg (C.F. Müller) 2011. 

Hinsichtlich der Fachzeitschriften ist ein Trend zu einer Informationsüberflutung zu be-

obachten. Eine Fülle neuer Zeitschriften ist in den letzten Jahren zum Informationsrecht er-

schienen; offensichtlich wittern viele Verleger hier ĂMorgenluftñ. Die Qualität der Beiträge 

lässt allerdings manchmal zu wünschen übrig; viele Inhalte wiederholen sich. Bei der Lektüre 

ist also Vorsicht geboten. Im Einzelnen erscheinen in Deutschland folgende Zeitschriften (in 

alphabetischer Reihenfolge): 



14 

¶ Archiv für Presserecht/Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht (AfP) 

¶ Computer und Recht (CR) 

¶ Computer Law Review International (CRi) 

¶ Datenschutz-Nachrichten (DANA) 

¶ Datenschutz und Datensicherung (DuD) 

¶ Datenverarbeitung, Steuer, Wirtschaft, Recht (DSWR) 

¶ Datenverarbeitung im Recht (DVR; eingestellt 1987) 

¶ Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 

¶ Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int.) 

¶ Der IT-Rechts-Berater (ITRB) 

¶ Informatik und Recht (IuR; eingestellt 1988) 

¶ Kommunikation & Recht (K&R) 

¶ Kunst & Recht (KR) 

¶ Multimedia und Recht (MMR) 

¶ Neue Juristische Wochenschrift. Computerreport (NJW-CoR; eingestellt 2000) 

¶ Öffentliche Verwaltung und Datenverarbeitung (ÖVD; eingestellt 1986) 

¶ PingG ï Privacy in Germany  

¶ Recht der Datenverarbeitung (RDV) 

¶ Zeitschrift für geistiges Eigentum 

¶ Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM) und der dazu gehörige Rechtspre-

chungsdienst (ZUM-RD). 

Österreich: 

¶ Ecolex 

¶ Medien & Recht 

¶ Rundfunkrecht (RfR). 

Schweiz: 

¶ sic! 

¶ Digma/Zeitschrift für Datenrecht und Informationssicherheit 
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Im internationalen Kontext  ist die Lage auf dem Zeitschriftenmarkt kaum überschaubar. 

Hier sei nur eine Auswahl genannt: 

¶ Actualidad Informatica Aranzadi (E) 

¶ Auteurs & Media (B) 

¶ Berkeley Technology Law Journal (USA) 

¶ Columbia Visual Arts & Law Journal (USA) 

¶ Communications Law (Tolley´s) 

¶ Computer Law & Practice (UK) 

¶ Computer Law & Security Report (UK) 

¶ The Computer Lawyer (USA) 

¶ Computerrecht (NL) 

¶ EDI Law Review (NL) 

¶ European Intellectual Property Review (UK) 

¶ Information & Communications Technology Law (UK) 

¶ Informatierecht (NL) 

¶ Jurimetrics (USA) 

¶ Lamy Droit de l´informatique (F) 

¶ Revue internationale de Droit d´Auteur (F) 

¶ Rutgers Computer & Technology Law Journal (USA) 

¶ The John Marshal Journal of Computer& Information Law (USA) 

¶ Vanderbilt Journal of Law & Technology (USA) 

¶ World Intellectual Property Law (USA) 

Für die Recherche in Fachbibliotheken muss beachtet werden, dass es sich beim Informati-

onsrecht um eine junge Disziplin handelt, die nur an wenigen Universitäten beheimatet ist. 

Der unbedarfte Forscher wird daher meist enttäuscht sein, wenn er versucht, über seine lokale 

Fakultätsbibliothek an einschlägige Werke zu gelangen. Zu empfehlen sind die Bibliotheken 

folgender Einrichtungen 

¶ DFG-Graduiertenkolleg ĂGeistiges Eigentum und Gemeinfreiheitñ (Universitªt Bay-

reuth) 

¶ Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (München) 
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¶ Institut für Rechtsinformatik (Universität Saarbrücken) 

¶ Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht (Universität Köln) 

¶ Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht (TU Dresden) 

¶ Institut für Rechtsinformatik (Universität Hannover) 

¶ Zentrum für Rechtsinformatik (Universität Karlsruhe) 

¶ Gerd Bucerius-Stiftungsprofessur für Kommunikationsrecht (Universität Rostock) 

¶ Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht/ITM (Universität 

Münster) 

¶ Institut für Urheber- und Medienrecht (München). 

 

Im europäischen Ausland findet sich das 

¶ Institut voor Informatierecht (Universiteit Amsterdam/Niederlande) 

¶ Centre de Recherches Informatique et Droit/CRID (Universite de Namur/Belgien) 

¶ Centre for Advanced Legal Studies (London) 

¶ Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik der Karl-

Franzens-Universität Graz 

¶ Interdisciplinary Centre for Law & Information Technology (Leuven) 

¶ Norwegian Research Center for Computers and Law/NRCCL (Oslo) 

¶ Queen Mary University of London School of Law (London) 

¶ Centre d´Estudis de Dret i Informàtica de Balears (Palma de Mallorca). 

In den USA bestehen Forschungseinrichtungen u.a. an der Harvard Law School: ĂBerkman 

Center for Internet & Societyñ und der Yale University: ĂCenter for Internet Studiesñ. Weitere 

Forschungseinrichtungen und Lehrstühle bestehen an der Columbia Law School (New York) 

und den Universitäten Stanford und Berkeley. 
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Zweites Kapitel: Rechtsprobleme beim Erwerb von Domains 

  

Literatur: 

Allmendinger, Probleme bei der Umsetzung namens- und markenrechtlicher Unterlassungs-

verpflichtungen im Internet, GRUR 2000, 966; Apel/Große-Ruse, Markenrecht versus Do-

mainrecht. Ein Plädoyer für die Paradigmen des Markenrechts im Rechtsvergleich, WRP 

2000, 816; Baum, Die effiziente Lösung von Domainnamenskonflikten, München 2005; 

Bettinger, Kennzeichenkollisionen im Internet, in: Mayer-Schönberger u.a. (Hrsg.), Das 

Recht der Domainnamen, Wien 2001, 139; Bettinger, Internationale Kennzeichenkonflikte 

im Internet, in: Lehmann (Hrsg.), Electronic Business in Europa. Internationales, europäi-

sches und deutsches Online-Recht, München 2002, 201; Böcker, Der Löschungsanspruch in 

der registerkennzeichenrechtlich motivierten Domainstreitigkeit, GRUR 2007, 370; Brö-

cher, Domainnamen und das Prioritätsprinzip im Kennzeichenrecht, MMR 2005, 203; Bü-

cking, Namens- und Kennzeichenrechte im Internet (Domainrecht), Stuttgart 2002; Bücking, 

Update Domainrecht: Aktuelle Entwicklung im deutschen Recht der Internetdomains, MMR 

2000, 656; Danckwerts, Örtliche Zuständigkeit bei Urheber-, Marken- und Wettbewerbsver-

letzungen im Internet, GRUR 2007, 104; Dieselhorst/Plath, Marken und Domains, in: Mo-

ritz/Dreier (Hrsg.), Rechtshandbuch E-Commerce, 2. Aufl. Köln 2005, S. 306; Eckhard, Das 

Domain-Name-System. Eine kritische Bestandsaufnahme aus kartellrechtlicher Sicht, 

Frankfurt 2001; Eichelberger, Benutzungszwang für .eu-Domains, K&R 2007, 453; Erd, 

Probleme des Online-Rechts, Teile 1: Probleme der Domainvergabe und -nutzung, KJ 2000, 

107; Erdmann, Gesetzliche Teilhabe an Domain-Names. Eine zeichen- und wettbewerbs-

rechtliche Untersuchung, GRUR 2004, 405; Ernst, Verträge rund um die Domain, MMR 

2002, 709; Ernstschneider, Zeichenähnlichkeit, Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, Bran-

chennähe im Domain-Rechtsstreit, Jur PC Web-Dok 219/2002; Fallen-

böck/Kaufmann/Lausegger, Ortsnamen und geografische Bezeichnungen als Internet-

Domainnamen, ÖBl. 2002, Heft 04, 164; Fezer, Die Kennzeichenfunktion von Domainna-

men, WRP 2000, 669; Florstedt, www.Kennzeichenidentitaet.de. Zur Kollision von Kenn-

zeichen bei Internet-Domainnamen, Frankfurt 2001; Gräbig, Domain und Kennzeichen-

recht, MMR 2009, Beil. Nr. 6, 25; Haar/Krone, Domainstreitigkeiten und Wege zu ihrer 

Beilegung, in: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2005, 58; Hagemann, Rechts-

schutz gegen Kennzeichenmissbrauch unter Berücksichtigung der Internet-Domain-

Problematik, Frankfurt 2001; Härting, Kennzeichenrechtliche Ansprüche im Domainrecht, 

ITRB 2008, 38; Hellmich/Jochheim, Domains im Agenturgeschäft nach der grundke.de Ent-

scheidung, K&R 2007, 494; Huber/Dingeldey, Ratgeber Domainnamen, Starnberg 2001; 

Hülsewig, Rechtsschutz gegen die unberechtigte Nutzung von Domains im Internet ï ein 

systematischer Überblick unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung, JA 2008, 592; 

Jaeger-Lenz, Marken- und Wettbewerbsrecht im Internet: Domains und Kennzeichen, in: 

Lehmann (Hrsg.), Electronic Business in Europa. Internationales, europäisches und deut-

sches Online-Recht, München 2002, 161; Jaeger-Lenz, Die Einführung der .eu-Domains ï 

Rechtliche Rahmenbedingungen für Registrierung und Streitigkeiten, WRP 2005, 1234; Jol-

ler, Zur Verletzung von Markenrechten durch Domainnames, Markenrecht 2000, 10; Ka-

zemi, Schutz von Domainnamen in den Beitrittsstaaten, MMR 2005, 577; Körner, Der 

Schutz der Marke als absolutes Recht ï insbesondere die Domain als Gegenstand marken-

rechtlicher Ansprüche, GRUR 2005, 33; Koos, Die Domain als Vermögensgegenstand zwi-

schen Sache und Immaterialgut ï Begründung und Konsequenzen einer Absolutheit des 

Rechts an einer Domain, MMR 2004, 359; Kort, Namens- und markenrechtliche Fragen bei 

der Verwendung von Domainnamen, DB 2001, 249; Kur, Territorialität versus Globalität ï 

Kennzeichenkonflikte im Internet, WRP 2000, 935; Lehmann, Domains ï weltweiter Schutz 

für Name, Firma, Marke, geschäftliche Bezeichnung im Internet?, WRP 2000, 947; Marti-
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nek, Die Second-Level-Domain als Gegenstand des Namensrechts in Deutschland, in: Fest-

schrift für Käfer 2009, 197; Marwitz, Domainrecht schlägt Kennzeichenrecht?, WRP 2001, 

9; Marwitz, Das System der Domainnamen, ZUM 2001, 398; Mayer-

Schönberger/Galla/Fallenböck (Hrsg.), Das Recht der Domainnamen, Wien 2001; Meyer, 

Neue Begriffe in Neuen Medien ï Eine Herausforderung für das Markenrecht, GRUR 2001, 

204; Mietzel, Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains ï Im Spagat zwischen 

Recht und Gerechtigkeit, MMR 2007, 282; Mietzel/Orth, Quo vadis .eu-ADR? ï Eine er-

neute Bestandsaufnahme nach 650 Entscheidungen, MMR 2007, 757; Müller, .eu-Domains 

ï Erkenntnisse aus dem ersten Jahr Spruchpraxis, GRUR Int. 2007, 990; Nägele, Die Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs zu Internet-Domains, WRP 2002, 138; Pfeiffer, Cyber-

war gegen Cybersquatter, GRUR 2001, 92; Pothmann/Guhn, Erste Analyse der Rechtspre-

chung zu .eu-Domains in ADR-Verfahren, K&R 2007, 69; Racz, Second-Level-Domains 

aus kennzeichenrechtlicher Sicht, Frankfurt 2001; Reinhart, Kollisionen zwischen eingetra-

genen Marken und Domainnamen, in: WRP 2001, 13; Reinhart, Bedeutung und Zukunft der 

Top-Level-Domains im Markenrecht einerseits und im Namen- und Wettbewerbsrecht an-

dererseits, WRP 2002, 628; Ruff, DomainLaw: Der Rechtsschutz von Domainnamen im In-

ternet, München 2002; Samson, Domain-Grabbing in den USA: Ist die Einführung des 

ĂTrademark Cyberpirarcy Prevention Actñ notwendig?, GRUR 2000, 137; Schack, Interna-

tionale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsverletzungen im Internet, MMR 2000, 59 und 

135; de Selby, Domain name disputes ï a practical guide, in: American Journal of Enter-

tainment Law 22 (2001), 33; Schafft, Die systematische Registrierung von Domain-

Varianten. Nicht sittenwidrig, sondern sinnvoll, CR 2002, 434; Schafft, Streitigkeiten über 

Ă.euñ-Domains, GRUR 2004, 986; Schmidt-Bogatzky, Zeichenrechtliche Fragen im Internet, 

GRUR 2000, 959; Schönberger, Der Schutz des Namens von Gerichten gegen die Verwen-

dung als oder in Domainnamen, GRUR 2002, 478; Schumacher/Ernstschneider/Wiehager, 

Domainnamen im Internet, Berlin/Heidelberg 2002; Selby, Domain law and internet gover-

nance, in: Bourbaki Law Review 34 (2008), 325; Sobola, Homepage, Domainname, Meta-

Tags ï Rechtsanwaltswerbung im Internet, NJW 2001, 1113; Sobola, Ansprüche auf .eu-

Domains, ITRB 2007, 259; Thiele, Internet Provider auf Abwegen ï Zur Rechtsnatur der 

Domainbeschaffung, ecolex 2004, 777; Ubber, Markenrecht im Internet, Heidelberg 2002; 

Thiele, US-amerikanisches Gesetz gegen Domaingrabbing, Wirtschaftsrechtliche Blätter 

2000, 549; Thiele, Internet-Domainnamen und Wettbewerbsrecht, in: Gruber/Mader (Hrsg.), 

Internet und eCommerce. Neue Herausforderungen im Privatrecht, Wien 2000, 75; Ull-

mann, Wer suchet der findet ï Kennzeichenrechtsverletzungen im Internet, GRUR 2007, 

663; Viefhues, Domain-Name-Sharing, MMR 2000, 334; Viefhues, Folgt die Rechtspre-

chung zu den Domain-Names wirklich den Grundsätzen des Kennzeichenrechtes, NJW 

2000, 3239; Viefhues, Domain-Names. Ein kurzer Rechtsprechungsüberblick, MMR 2001, 

Beil. Nr. 8, 25; Viefhues, Wenn die Treuhand zum Pferdefuß wird, MMR 2005, 76; Voege-

lie-Wenzl, Internet Governance am Beispiel der Internet Corporation of Assigned Names 

and Numbers (ICANN), GRUR Int. 2007, 807; Weisert, Die Domain als namensgleiches 

Recht? Die Büchse der Pandora öffnet sich, WRP 2009, 128. 

 

Wer im Internet erreichbar sein will, braucht eine eindeutige Adresse. Ansonsten erreicht ihn 

weder die elektronische Post noch kann der Nutzer sein Informationsangebot abrufen. Inter-

net-Adressen sind ein äußerst knappes Gut. Sie können nur einmal vergeben werden; der Run 

auf diese Kennzeichnungen ist deshalb eine logische Konsequenz. Schon bald machten sich 

erste digitale Adressenhändler auf die Suche nach wertvollen Kennzeichnungen, die sie reser-

vieren ließen, um sie nachher gegen teures Geld zu verkaufen. Markenrechtliche Auseinan-
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dersetzungen waren vorprogrammiert und es häuften sich im In- und Ausland Gerichtsent-

scheidungen zu diesem Problembereich. 

 

I. Praxis der Adressvergabe 

Literatur: 

Bettinger in: Bettinger/Leistner, Werbung und Vertrieb im Internet, Köln, 2002; Bettinger, 

Domain Name Law and practice, Oxford, 2005; Burgställer, Die neue Ădoteuñ-Domain, 

Medien & Recht 2004, 214; Forgó, Das Domain Name System, in: Mayer-Schönberger u.a. 

(Hrsg.), Das Recht der Domain Namen, Wien 2001, 1; Froomkin, Wrong Turn in Cyber-

space: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution, in: Duke University 

Law Journal, October 2000, 17; Müller, Alternative Adressierungssysteme für das Internet ï 

Kartellrechtliche Probleme, MMR 2006, 427; Müller, Tobias, Das neue alternative Streit-

beilegungsverfahren für .eu-Domains, in: SchiedsVZ 2008, 76; Rayle, Die Registrierungs-

praktiken für Internet-Domainnamen in der EU, München 2003; Wibbeke, Online-

Namensschutz, Organisation der Domainverwaltung in Zeiten der Globalisierung, ITRB 

2008, 182. 

 

Bei der Durchsetzung der markenrechtlichen Vorgaben sind die faktischen Besonderheiten 

der Adressvergabe im Internet zu beachten. Nur eine offiziell gemeldete Adresse kann ord-

nungsgemäß geroutet werden, d.h. am Internet teilnehmen. 

1. Internationale Strukturen 

Literatur: 

Kleinwächter, The Silent Subversive: ICANN and the new Global Governance, in Ăinfo: the 

journal of policy, regulation and strategy for communications, information and mediañ, Vol. 

3, No. 4, August 2001, 259; Kleinwächter, ICANN als United Nations der Infor-

mationsgesellschaft? Der lange Weg zur Selbstregulierung des Internets, MMR 1999, 452; 

Kleinwächter, ICANN between technical mandate and political challenges, in: Telecommu-

nications Policy, No. 24, 2000, 553; Kleinwächter, ICANN as the ĂUnited Nationsñ of the 

Global Information Society?: The Long Road Towards the Self-Regulation of the Internet, 

in: Gazette, Vol. 62, No. 6, p. 451; Kleinwächter, ICANN lehnt Ă.xxxñ-TLD ab, MMR 

2007, Heft 8; Voegeli-Wenzl, Internet Governance am Beispiel der Internet Corporation of 

Assigned Names and Numbers (ICANN), GRUR Int. 2007, 807; Meyer, Die Zukunft der In-

ternetadressierung, DFN-Infobrief 01/2007. 

2. ICANN 

Die für die Kommunikation zwischen den einzelnen Rechnern erforderlichen IP-Adressen 

werden nicht vom Staat vergeben. Als Oberorganisation ist vielmehr die ICANN  (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) zuständig.3 Die ICANN wurde im Herbst 

                                                 
3 Siehe dazu Kleinwächter, MMR 1999, 452. 
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1998 als private non-profit-public benefit organization i.S.d §§ 5110ï6910 des California 

Corporation Code in den USA gegründet.4 Der Sitz ist in Kalifornien. 

Die ICANN hat weit reichende Kompetenzen im Domainbereich, u.a. 

¶ die Kontrolle und Verwaltung des Root-Server-Systems (mit Ausnahme des obersten 

A-Root-Server, der lange Zeit unter der Kontrolle der US-Regierung stand und heute 

von VeriSign Global Registry Services verwaltet wird) 

¶ die Vergabe und Verwaltung von IP-Adressen, mit Hilfe der Numbering Authorities 

ARIN (für Amerika), RIPE (für Europa), Afrinic (für Afrika) oder APNIC (für die Re-

gionen Asien und Pazifik) 

¶ die Vergabe und Verwaltung von Top-Level-Domains, sowohl hinsichtlich der län-

derbasierten Kennungen (country-code Top-Level-Domains; ccTLDs) als auch der ge-

nerischen Top-Level-Domains (gTLDs); hierzu akkreditiert ICANN sog. Registrars, bei 

denen dann die einzelnen Domains registriert werden können. 

Derzeit bestehen folgende gTLDs:5 

¶ arpa (ARPANET; diese TLD wird von der IANA6 als ĂInfrastrukturdomainñ bezeich-

net) 

¶ biz (Unternehmen) 

¶ com (ĂCommercialñ) 

¶ info (Informationsdienste) 

¶ int (Internationale Organisationen) 

¶ name (Natürliche Personen oder Familien) 

¶ net (für Angebote mit Internetbezug) 

¶ org (für nichtkommerzielle Organisationen) 

¶ pro (Bestimmte Berufsgruppen ï Anwälte, Steuerberater, Ärzte, Ingenieure ï in USA, 

Kanada, Deutschland und dem Vereinigten Königreich) 

Außerdem bestehen folgende sog. Sponsored gTLDs:7 

                                                 
4 Siehe dazu auch die Articles of Incorporation des ICANN vom 28.1.1998, abrufbar unter 

http://www.icann.org/general/articles.htm. 
5 Um die zuständigen Registrierungsstellen für diese Kennungen festzustellen siehe 

http://www.icann.org/registries/listing.html. 
6 Bei der IANA handelt es sich um die Internet Assigned Numbers Organisation, die die Vergabe von IP-

Adressen, Top Level Domains und IP-Protokollnummern regelt. Die IANA ist eine organisatorische Un-

terabteilung der ICANN; siehe dazu http://www.iana.org/about/ und Meyer, DFN-Infobrief, 1/2007. 
7 Siehe dazu http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html. 
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¶ aero (Luftverkehr) 

¶ asia (Region Asien) 

¶ cat (Region Katalonien) 

¶ coop (Genossenschaftlich organisierte Unternehmen) 

¶ edu (Bildungsorganisationen) 

¶ gov (US-Regierung) 

¶ jobs (Internationaler Bereich des Human Resource Management) 

¶ mil (US-Militär)  

¶ mobi (Mobilfunkanbieter bzw. Inhalte, die durch mobile Endgeräte genutzt werden 

können) 

¶ museum (für Museen) 

¶ tel (vereinfachtes Anrufen bei Firmen und Unternehmen) 

¶ travel (Reiseanbieter) 

¶ xxx (Pornoanbieter). 

Wurde 2007 noch von ICANN die Endung .xxx abgelehnt, hat sie sich am 20. Juni 2011 je-

doch im Rahmen einer Ausweitung des Rahmes möglicher TLDs auch für diese ausgespro-

chen.8 Dies eröffnet Raum für neue kennzeichenrechtliche Problemstellungen, wollen doch 

Inhaber von Kennzeichenrechten diese in der Regel nicht mit der Endung .xxx im Internet 

wiederfinden. Daher war es vom 7. September 2011 möglich, innerhalb von 30 Tagen Mar-

kennamen auf Dauer für die Registrierung unter der TLD .xxx zu sperren.9 

Länderspezifisch bestehen heute über 200 verschiedene Top-Level-Domains.10 Wichtig sind 

die ccTLDs 

¶ at (Österreich) 

¶ ch (Schweiz) 

¶ de (Deutschland) 

¶ es (Spanien) 

¶ fr (Frankreich) 

¶ jp (Japan) 

                                                 
8 Vgl. http://heise.de/-1211025 (zuletzt abgerufen am 14.9.2011). 
9 Vgl. zu diesem Problemkreis MMR-Aktuell 2011, 320145. 
10 Siehe dazu die Liste unter http://www.iana.org/domains/root/db (Stand: 7.9.2011). 
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¶ nl (Niederlande) 

¶ no (Norwegen) 

¶ uk (Großbritannien). 

Die Kennung Ă.usñ (f¿r die USA) existiert zwar, ist aber nicht gebrªuchlich. Einen besonde-

ren Reiz üben Kennungen aus, die über ihren Länderbezug hinaus eine Aussagekraft haben, 

wie z.B.: Ă.tvñ (f¿r Tuvalu; begehrt bei Fernsehsendern) und Ă.agñ (f¿r Antigua; gleichzeitig 

Ausdruck für Aktiengesellschaft). Besondere Probleme bestanden mit der Zulassung von 

Domains auf der Basis des chinesisch-japanischen Schriftsystems; diese Probleme wurden im 

Juni 2003 durch die Einführung eigener ICANN-Standardisierungsrichtlinien gelöst.11 

In der Diskussion ist die Einführung weiterer Regio-TLDs wie Ă.bayernñ, Ă.berlinñ oder 

Ă.nrwñ. Der Deutsche Bundestag hat sich im Januar 2008 f¿r solche Kennungen ausgespro-

chen.12 Im Rahmen der Novellierung 2011 des TKG ist jetzt eine Änderung geplant, wonach 

solche Regio-TLDs nur mit Zustimmung der jeweiligen Gebietskörperschaft beantragt werden 

können.13 So soll § 66 TKG folgender Absatz 5 angef¿gt werden: ĂIst im Vergabeverfahren 

für generische Domänen oberster Stufe für die Zuteilung oder Verwendung einer geografi-

schen Bezeichnung, die mit dem Namen einer Gebietskörperschaft identisch ist, eine Einver-

ständniserklärung oder Unbedenklichkeitsbescheinigung durch eine deutsche Regierungs- 

oder Verwaltungsstelle erforderlich, obliegt die Entscheidung über die Erteilung des Einver-

ständnisses oder die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der nach dem jewei-

ligen Landesrecht zuständigen Stelle. Weisen mehrere Gebietskörperschaften identische Na-

men auf, liegt die Entscheidungsbefugnis bei der Gebietskörperschaft, die nach der Verkehrs-

auffassung die grºÇte Bedeutung hat.ñ 

ICANN selbst plant die völlige Freigabe aller TLDs. Wegen kartellrechtlicher Bedenken soll 

die Gestaltung von TLDs frei mºglich sein, so dass TLDs wie Ă.Siemensñ denkbar sind. Erste 

Vorschlªge f¿r ein solches System wurden unter dem Stichwort ĂOpenness Change Innovati-

onñ im Oktober 2008 verºffentlicht.14 In der Zwischenzeit liegt ein ĂApplicant guidebookñ 

vor, das die weiteren Details des Verfahrens beschreibt. Zu entrichten sind 185 000 US-Dollar 

als Registrierungsgebühr. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Organisationen und Instituti-

onen Ăvon gutem Ansehenñ (Ăin good standingñ). Privatpersonen oder Einzelkaufleute können 

sich nicht registrieren. Verfügbar sind ASCII-Code-Zeichen und gTLDS aus nicht lateini-

                                                 
11 http://www.icann.org/general/idn-guidelines-20jun03.htm. 
12 http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16136.pdf. 
13 http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/BMWI_TKG-Novelle_100915.pdf. 
14 http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm. 
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schen Zeichen. Nach der Anmeldung folgt eine Überprüfung der technischen und finanziellen 

Kompetenz des Antragstellers (ĂEvaluation Procedereñ). Danach können Dritte Einsprüche 

gegen ein Registrierungsantrag vorbringen (ĂDispute Resolution Procedereñ). Bei mehreren 

Anträgen für eine TLD soll der Zuschlag nach Auktionsregeln oder nach Maßgabe einer ver-

gleichenden Evaluierung erfolgen (Ăcomparative evaluationñ). Am 20. Juni 2011 wurde mitt-

lerweile bekannt gegeben, dass sich Unternehmen und Organisationen vom 21. Januar 2012 

bis zum 12. April 2012 um die Zuteilung neuer TLDs bewerben können.15 Dies können insbe-

sondere Namen von Unternehmen und Städten sowie Allgemeinbegriffe sein (z.B. .firma, 

.stadt, .green, .africa, .berlin).16 

3. Die .EU-Domain 

Literatur: 

Eichelberger, Benutzungszwang für .eu-Domains?, K&R 2007, 453; Eichelberger, Das 

Verhältnis von alternativem Streitbeilegungsverfahren zum Zivilprozess bei Streitigkeiten 

über .eu-Domains, K&R 2008, 410; Mietzel, Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-

Domains, MMR 2007, 282; Mietzel/Orth, Quo vadis ï .eu-ADR? MMR 2007, 757; Müller, 

Ă.euñ-Domains: Erkenntnisse aus dem ersten Jahr Spruchpraxis, GRUR Int. 2007, 990; Mül-

ler, Ă.euñ-Domains: Widerruf aufgrund zweijähriger Nichtbenutzung ab Domainregistrie-

rung, GRUR Int. 2009, 653; Müller, Das neue alternative Streitbeilegungsverfahren für 

eu.Domains: Einführung und erste Erkenntnisse aus der Praxis, SchiedsVZ 2008, 76; Poth-

mann/Guhn, Erste Analyse der Rechtsprechung zu .eu-Domains in ADR-Verfahren, K&R 

2007, 69; Sobola, Ansprüche auf .eu-Domains, ITRB 2007, 259. 

 

Nachdem die ICANN im Jahre 2000 die Einf¿hrung einer neuen ccTLD Ă.euñ beschlossen 

hat, ist diese ab dem 7. Dezember 2005 sehr erfolgreich gestartet. Seit diesem Zeitpunkt war 

es für die Inhaber registrierter Marken17 und öffentlicher Einrichtungen im Rahmen der sog. 

Ălandrush-periodñ mºglich, die Vergabe der Ă.euñ-Domains zu beantragen. Zwei Monate spä-

ter, also ab dem 7. Februar 2006, konnten dann sonstige Rechteinhaber eine Domain unter der 

TLD Ă.euñ beantragen (Ălandrush-period IIñ). Innerhalb dieser Zeitrªume galt f¿r Rechteinha-

ber das sog. ĂWindhundprinzipñ; wer als erster seinen Registrierungsantrag bei der zustªndi-

gen Behörde EuRID18 einreichte, der erhielt die Domain. Die jeweiligen kennzeichenrechtli-

chen Positionen mussten innerhalb einer Frist von 40 Tagen bei dem Unternehmen Price Wa-

terhouse Coopers zur Prüfung vorgelegt werden. Die Dokumentation der entsprechenden 

                                                 
15 Vgl. http://heise.de/-1263102 (zuletzt abgerufen am 5.10.2011). 
16 MMR-Aktuell 2011, 319448. 
17 Hierzu zählten neben reinen Wortmarken (nationale Marken, europäische Gemeinschaftsmarken oder in-

ternationale Registrierungen mit Schutzwirkung in einem Mitgliedsland der EU) auch Wort-Bild-Marken, 

bei denen der Wortbestandteil vorrangige Bedeutung hat. 
18 http://www.eurid.eu. 
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kennzeichenrechtlichen Positionen erforderte eine besondere Sorgfalt, da bereits formale Feh-

ler (fehlendes Deckblatt der Anmeldung etc.) zu einer Abweisung führten. Eine solche Ab-

weisung bedeutete zwar noch keinen vollständigen Verlust der Domain, jedoch war eine 

Nachbesserung nicht möglich und zwischenzeitlich eingereichte Registrierungswünsche für 

die Domain erhielten eine bessere Priorität. 

Bei Streitigkeiten über eine EU-Domain gibt es sechs verschiedene Wege, tätig zu werden. 

Zunächst empfiehlt sich als Hauptweg die Anrufung einer Streitschlichtungsinstanz, in diesem 

Fall des tschechischen Schiedsgerichtshofes, der zentral alle Aufgaben der Streitschlichtung 

für die EU-Domain wahrnimmt. Art. 21 VO (EG) 874/2004 bestimmt, dass sich eine Streit-

schlichtung ausschließlich auf Marken- oder Namensrechte beziehen kann, gegen die die EU-

Domain verstößt. Der entsprechende Rechteinhaber muss vortragen, dass die Gegenseite kein 

Gegenrecht oder legitimes Interesse geltend machen kann oder die entsprechende Domain 

bösgläubig registriert oder nutzt. Das Streitschlichtungsverfahren unterscheidet sich hier fun-

damental von der UDRP, die das Fehlen eines Gegenrechtes kumulativ zur Bösgläubigkeit 

prüft und eine Bösgläubigkeit bei Registrierung und bei der Nutzung verlangt. Ein legitimes 

Interesse liegt vor, wenn die entsprechende Bezeichnung bereits vorher vom Domaininhaber 

genutzt worden war. Zu beachten sind insbesondere die Interessen von Händlern, die mit der 

Benutzung der Domain auf ihre Waren hinweisen wollen. Eine Bösgläubigkeit der Registrie-

rung oder Nutzung liegt vor, wenn die entsprechenden Vorgänge unlauter sind, insbesondere 

wenn die Domain zur wettbewerbswidrigen Verunglimpfung oder Unterdrucksetzung des 

Markenrechtsinhabers genutzt werden soll. Neu ist auch gegenüber der UDRP, dass eine 

zweijährige Nichtbenutzung ebenfalls unter die bösgläubige Registrierung fällt und zum nach-

träglichen Widerruf der Domain führt. 

Der EuGH stellte mit der Entscheidung in der Sache reifen.eu klar, dass die Auflistung der 

Bösgläubigkeitsfälle in Art. 21 Abs. 3 VO (EG) Nr. 874/2004 nicht abschließend ist.19 So 

muss die Beurteilung des nationalen Gerichts vielmehr aufgrund einer umfassenden Würdi-

gung der Umstände erfolgen. Dabei ist nach Auffassung des Gerichts insbesondere zu berück-

sichtigen, ob der Markeninhaber beabsichtige, die Marke auf dem Markt zu benutzen, für den 

Schutz beantragt wurde, und ob die Marke so gestaltet wurde, dass eine Gattungsbezeichnung 

kaschiert wurde. Bösgläubigkeit könne darüber hinaus durch die Registrierung einer Vielzahl 

vergleichbarer Marken, sowie deren Eintragung kurz vor Beginn der ersten Phase für die Re-

gistrierung von EU-Domains indiziert werden.20 

                                                 
19 EuGH, Urt. v. 3.6.2010 ï C-569/08, CR 2010, 615 = MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 
20 EuGH, Urt. v. 3.6.2010 ï C-569/08, CR 2010, 615 = MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 
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Zusammen mit 33 anderen aus Gattungsbegriffen bestehenden Marken hatte die Klägerin die 

Marke &R&E&I&F&E&N& für Sicherheitsgurte angemeldet. Dabei fügte sie jeweils das 

Sonderzeichen Ă&ñ vor und nach jedem Buchstaben ein. Die Klªgerin beabsichtigte nicht, die 

Marke &R&E&I&F&E&N& für Sicherheitsgurte tatsächlich zu benutzen. In der ersten Phase 

der gestaffelten Registrierung ließ sie auf der Grundlage der Marke &R&E&I&F&E&N& die 

Domain Ăreifen.euñ registrieren, da nach den in der VO (EG) Nr. 874/2004 vorgesehenen 

Übertragungsregeln Sonderzeichen entfernt wurden. Sie plante unter der Domain reifen.eu ein 

Portal für Reifenhändler aufzubauen. Zudem ließ die Klägerin die Wortmarke kurz vor Be-

ginn der ersten Phase der gestaffelten Registrierung der Domain Ă.euñ eintragen. Somit er-

folgte die Registrierung der Domain reifen.eu für die Klägerin bösgläubig i.S.v. Art. 21 

Abs. 1 Buchst. b VO (EG) Nr. 874/2004. Dem stand nicht entgegen, dass keine der beispiel-

haften Tatbestandsalternativen des Art. 21 Abs. 3 VO (EG) Nr. 874/2004 erfüllt war.21 

Daneben bleibt noch der normale Gerichtsweg mit der klassischen kennzeichenrechtlichen 

Prüfung je nach Landesrecht (Art. 21 Abs. 4 VO (EG) Nr. 874/2004).22 Auch an die Streit-

schlichtung selbst kann sich ein Gerichtsverfahren anschließen (Art. 22). Bei formalen Ver-

stößen gegen die Registrierungsbedingungen, etwa bei der Angabe falscher Adressen, kommt 

ein Widerruf von Amts wegen in Betracht (Art. 20). Schließlich bleibt auch die Möglichkeit, 

je nach Landesrecht bei unsittlichen Registrierungen einen Widerruf vorzunehmen (Art. 18). 

In der Zwischenzeit liegen auch erste deutsche Gerichtsentscheidungen zum Ă.euñ-System 

vor. Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 11. September 2007 in der Sache Ălast-

minute.euñ23 die Verordnungen der EU zur Ă.euñ-Domain als unmittelbar geltendes Recht 

angewendet. Ferner hat das OLG bekräftigt, dass die Entscheidung eines Schiedsgerichts der 

Tschechischen Landwirtschaftskammer zu Ă.euñ-Domain nichts an der Zuständigkeit staatli-

cher Gerichte für kennzeichenrechtliche Streitigkeiten um Ă.euñ-Domains ändere. Der Begriff 

Ălast-minuteñ sei in der Touristikbranche rein beschreibend und daher nicht schutzfªhig. 

Dementsprechend sei die Nutzung der Domain Ălast-minute.euñ mit Berufung auf eine Marke 

für Bekleidungsprodukte nicht missbräuchlich im Sinne der EU-Verordnungen zu Ă.euñ-

Domains. 

Das OLG Hamburg hat mit Urteil vom 12. April 200724 in Sachen original -nordmann.eu 

entschieden, dass eine .eu-Domain frei wählbar sei und von einem Nichtmarkeninhaber regis-

                                                 
21 EuGH, Urt. v. 3.6.2010 ï C-569/08, CR 2010, 615 = MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 
22 Dazu zum Beispiel OLG Hamburg, Urt. v. 24.4.2007 ï 3 U 50/07, CR 2009, 512 mit Verweis darauf, dass 

auch eine Kennung mit .eu-Domain gegen das deutsche Markenrecht verstoßen kann. 
23 OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.9.2007 ï I-20 U 21/07, MMR 2008, 107. 
24 OLG Hamburg, Urt. v. 12.4.2007 ï 3 U 212/06, K&R 2007, 414. 
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triert werden könne, auch wenn für eine beschreibende Internet-Adresse mit dem Top-Level 

Ă.euñ in einem Mitgliedstaat der EU eine identische Marke eingetragen sei. Hintergrund f¿r 

diese Wertung sei das Territorialitätsprinzip, wonach eine nationale Wortmarke nur im An-

meldeland ihre Wirkung entfalte. Im konkreten Fall stand die Domain Ăoriginal-

nordmann.euñ in Streit, die ein deutscher Staatsangehºriger angemeldet hatte, der sich erfolg-

reich gegen einen britischen Bürger zur Wehr setzte, für den in Britannien die Wortmarke 

ĂOriginal Nordmannñ eingetragen ist. 

Da für den Bereich der Top-Level-Domain Ă.euñ im Falle von Rechtsstreitigkeiten kein Dis-

pute-Verfahren besteht, müsse einem Antragsteller im Streit um eine Domain zumindest ein 

Verfügungsverbot zugesprochen werden, wenn er glaubhaft machen kann, dass er über ent-

sprechende Rechte an der Internetadresse verfügt und sich der derzeitige Domaininhaber auf 

keine Anspruchsgrundlagen berufen kann. Dies hat das Kammergericht (KG)25 entschieden. 

Damit gab das KG dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung statt und verpflichte-

te den Domaininhaber, es zu unterlassen, ¿ber die in Streit stehende Ă.euñ-Adresse entgeltlich 

oder unentgeltlich zu verfügen, es sei denn, es erfolge eine Übertragung auf den Antragsteller 

oder ein gänzlicher Verzicht. 

Im Übrigen hat das LG München26 darauf hingewiesen, dass die Ă.euñ-Festlegungsverordnung 

kein Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB sei. 

4. Die DENIC eG 

Über die Einrichtung einer deutschen Domain27 unterhalb der Top-Level-Domain Ă.deñ und 

ihre Anbindung an das Internet wacht seit dem 17. Dezember 1996 die DENIC  eG.28 Im Au-

gust 2008 hatte sie 264 Mitglieder29 (davon 13 per Amt), einschließlich der Deutschen Tele-

kom AG. Aufgaben der DENIC sind der Betrieb des Primary-Nameservers für die Top-Level-

Domain Ă.deñ, die bundesweit zentrale Vergabe von Domains unterhalb der Top-Level-

                                                 
25 LG Berlin, Beschl. v. 10.8.2007 ï 5 W 230/07, MMR 2008, 53 = AfP 2008, 327 = CR 2007, 735 = GRUR-

RR 2007, 398 = ITRB 2007, 226 m. Anm. Rössel = K&R 2007, 527 = MarkenR 2007, 393, 506 = Mitt. 

2008, 36 = WRP 2007, 1245. 
26 LG München I, Urt. v. 10.5.2007 ï 17 HKO 19416/06. 
27 In Österreich ist die NIC.AT GmbH zuständig, in der Schweiz SWITCH (Swiss Academic and Research 

Network). Adressen: nic.at, Jakob-Haringer-Str. 8, A-5020 Salzburg, Tel.: 0043/662/46690, Fax: 

0043/662/466919, E-Mail: service@nic.at, http://www.nic.at; für das SWITCH, Werdstraße 2, Postfach, 

CH-8021 Zürich, Tel.: 0041/848/844080, Fax: 0041/848/844081, E-Mail: helpdesk@nic.ch, 

http://www.switch.ch. 
28 Die DENIC darf von sich behaupten, sie sei ohne Gewinnabsicht tätig und eine Non-Profit-Organisation; 

siehe LG Frankfurt a.M., Urt. v. 24.10.2001 ï 2/6 O 280/01, MMR 2002, 126 = CR 2002, 616 (Ls.). 
29 Zu den einzelnen Mitgliedern siehe http://www.denic.de/denic/mitglieder/mitgliederliste.html. 
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Domain Ă.deñ und die Administration des Internet in Zusammenarbeit mit internationalen 

Gremien.30 

Die Tätigkeit der DENIC erfolgt auf rein zivilrechtlicher Grundlage ; insbesondere ist die 

DENIC weder als Beliehener noch als untergeordnete Behörde etwa im Verhältnis zur Bun-

desnetzagentur anzusehen. 

Die DENIC eG hat genau festgelegt, wie ein Domain-Name beschaffen sein muss. Ein gülti-

ger Domain-Name besteht aus maximal 63 Buchstaben, Ziffern und dem Bindestrich. Er be-

ginnt und endet mit einem Buchstaben oder einer Ziffer, wobei er mindestens einen Buchsta-

ben beinhalten muss.31 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Nicht 

zulässig sind die Namen bestehender Top-Level-Domains (arpa, com, int, gov, mil, nato, net, 

org, edu é) sowie deutsche Kfz-Kennzeichen.32 Umlaute und Sonderzeichen sind seit dem 

1. März 2004 erlaubt. Eine weitere, eigene Unterteilung (Subdomain) ist möglich, wird jedoch 

nicht von der DENIC eG, sondern vom Provider oder vom Nutzer eingerichtet. 

In der Zwischenzeit ist auch klar, dass die DENIC Domains mit zwei Buchstaben zulassen 

muss. Nach Auffassung des OLG Frankfurt33 hat der Automobilhersteller Volkswagen gegen 

die DENIC einen kartellrechtlichen Anspruch (§ 20 GWB) auf Zuteilung einer zweistelligen 

de-Domain (hier: Ăvw.deñ). Es kºnne nicht darauf abgestellt werden, dass die DENIC gemªÇ 

ihren Richtlinien Second-Level-Domains, die lediglich aus zwei Buchstaben bestehen, nicht 

vergibt. Eine Ungleichbehandlung von VW liege im Verhältnis zu solchen Automobilunter-

nehmen vor, deren Marke als Second-Level-Domain unter der Top-Level-Domain Ă.deñ ein-

getragen wurde. Allerdings gebe es nur einen auflösend bedingten Anspruch, da technische 

Änderungen weiterhin möglich bleiben sollen.34 In einer weiteren Entscheidung hat das LG 

Frankfurt35 darauf hingewiesen, dass eine Verpflichtung der DENIC zur Registrierung von 

Zwei-Zeichen-Domains, die einem KFZ-Zulassungsbezirk entsprechen, nicht besteht. Ein 

beachtenswerter sachlicher Grund im Sinne des Kartellrechts sei gegeben, wenn der bloße 

                                                 
30 Die DENIC ist erreichbar unter der Adresse Kaiserstraße 75ï77, 60329 Frankfurt a.M., Tel.: 069/272350, 

Fax: 069/27235238, E-Mail: Info@DENIC.de, www.DENIC.de. 
31 Siehe dazu LG Frankfurt a.M., Urt. v. 22.3.2000 ï 3/8 O 153/99, MMR 2000, 627 m. Anm. Welzel, wo-

nach kein Anspruch aus §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 GWB gegen die DENIC auf Registrierung einer Domain 

gegeben ist, wenn nach den Registrierungsbedingungen sachliche Gründe, insbesondere technischer Natur, 

gegen die Erteilung sprechen (hier die Domain Ă01051.deñ). 
32 Zur Unvereinbarkeit von Domains mit Kfz-Reichen auch LG Frankfurt a.M., Urt. v. 7.1.2009 ï 2-06 O 

362/08. 
33 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.4.2008 ï 11 U 32/04, MMR 2008, 609 m. Anm. Welzel = CR 2008, 656 = 

GRUR-RR 2008, 321 = ITRB 2008, 147 m. Anm. Rössel = K&R 2008, 449 m. Anm. Dingeldey; Anm. 

Jaeschke, JurPC 2008, Web-Dok. 113/2008; Anm. Breuer/Steger, WRP 2008, 1487. 
34 Zulässig sind allerdings Ablehnungen von Domains aus reinen Ziffern; OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 

13.2.2007 ï 11 U 24/06, MMR 2008, 614 m. Anm. Welzel = CR 2008, 742 ï 11880.de. 
35 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 7.1.2009 ï 2-06 O 362/08. 
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Plan der Regionalisierung des Domainraums Ă.deñ durch Einf¿hrung von Second-Level-

Domains, die KFZ-Zulassungsbezirken entsprechen, noch in Zukunft realisiert werden könn-

te, auch wenn eine gewisse Anzahl der dafür benötigten Domains derzeit vergeben ist. Abge-

lehnt wurde ferner seitens der Gerichte ein kartellrechtlicher Anspruch auf einstellige de-

Domains (Ăx.deñ).36 Trotzdem hat die DENIC mit Wirkung vom 23. Oktober 2009 den Na-

mensraum für ein- und zweistellige Domains zur Registrierung freigegeben. Daraufhin gab es 

zahlreiche Folgeprozesse derjenigen, die Rechte an Zweibuchstabenbezeichnungen geltend 

machten. Im Streit zuletzt um hr.de und sr.de, in dem der Hessische und der Saarländische 

Rundfunk gegen die DENIC tätig wurden, hob das OLG Frankfurt a.M.37 nun die Urteile des 

Landgerichts Frankfurt38 auf. Ging das Landgericht jeweils von einem namensrechtlichen 

Unterlassungsanspruch nach § 12 BGB aus, vertritt das OLG Frankfurt a.M. die Ansicht, die 

DENIC sei weder Störer und noch habe sie Prüfpflichten verletzt.39 Ähnlich hat im Übrigen 

das OLG Brandenburg40 Änderungsansprüche eines Betroffenen im Hinblick auf Falschein-

tragungen in der Whois-Liste abgelehnt. Die Eintragung in der Whois-Datenbank der DENIC 

sei kein Bereicherungsgegenstand nach § 812 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 BGB, da die Eintragungen 

keinen öffentlichen Glauben genössen, sondern ein rein privates Verzeichnis der Vertrags-

partner der DENIC darstellten. 

Die Registrierung der freien Domains erfolgt selten direkt über die DENIC. Meistens sind 

Zwischenhändler tätig, z.B. Discount Provider wie Strato oder Puretec/1&1. Dennoch kommt 

der Domainvertrag immer zwischen dem Kunden und der DENIC direkt zustande. Die Do-

mainprovider selbst vermitteln nur das Domaingeschäft auf der Basis eines entgeltlichen Ge-

schäftsbesorgungsvertrages (§ 675 BGB) und betreuen die Domain auf dienstvertraglicher 

Grundlage. 

Nach den Vergabebedingungen der DENIC41 liegt die Verantwortung für marken- und na-

mensrechtliche Folgen aus der Registrierung des Domainnamens beim Kunden.42 Der Kunde 

versichert der DENIC gegenüber, dass er die Einhaltung kennzeichenrechtlicher Vorgaben 

geprüft hat und keine Anhaltspunkte für die Verletzung von Rechten Dritter vorliegen (§ 3 

Abs. 1). Eine doppelte Adressvergabe kann folglich von der DENIC nicht verhindert werden. 

Wer einen freien Namen gefunden hat, kann ihn bei der DENIC als Second-Level-Domain 

                                                 
36 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 20.5.2009 ï 2-6 O 671/08. 
37 Urt. v. 26.10.2010 ï 11 U 29/10 (Kart) und 11 U 30/10 (Kart). 
38 Urt. v. 4.3.2010 ï 2/3 O 483/09 und 2/3 O 482/09. 
39 Ähnlich zuvor schon OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.5.2010 ï 11 U 36/09 (Kart), MMR 2010, 694. 
40 OLG Brandenburg, Urt. v. 15.9.2010 ï 3 U 164/09, CR 2011, 268 = GRUR-RR 2010, 485. 
41 Die Bedingungen datieren aus dem Jahr 2004 (im Internet abrufbar unter 

http://www.denic.de/de/bedingungen.html). 
42 Absatz ĂDomainnamenñ, I. (5). 
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registrieren lassen.43 Er riskiert dann allerdings, dass er nachträglich markenrechtlich auf Un-

terlassung in Anspruch genommen wird. Um eine schnelle Übertragung der Domain von ei-

nem Domain-Grabber auf den anderen zu verhindern, sieht die DENIC einen sog. Dispute-

Eintrag vor. Hierfür muss ein Dritter glaubhaft machen, dass er ein Recht auf die Domain hat 

und dieses gegenüber dem Domaininhaber geltend machen (§ 2 Abs. 3 Satz 1 der Registrie-

rungsbedingungen). Dieser Eintrag wirkt für ein Jahr und wird auf Antrag verlängert. Ist be-

reits ein Dispute-Antrag für einen anderen eingetragen, besteht keine Möglichkeit mehr, einen 

zweiten Dispute-Eintrag vornehmen zu lassen. Eine Domain, die mit einem Dispute-Eintrag 

versehen ist, kann vom Inhaber weiter genutzt, jedoch nicht übertragen werden. Weiterhin 

gewährleistet der Dispute-Eintrag, dass der Berechtigte des Eintrags automatisch neuer Do-

maininhaber wird, wenn der bisherige Domaininhaber die Domain freigibt. Gegen einen un-

berechtigten Dispute-Eintrag steht einem Betroffenen die negative Feststellungsklage zu, mit 

Verweis auf einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§ 823 

Abs. 1 BGB).44 Ein auf Grund eines Markenrechts eingeräumter Dispute-Eintrag ist schon 

wegen der zahlreichen außerhalb der geschützten Marke denkbaren Verwendungsformen un-

zulässig und damit zu löschen.45 Der Domaininhaber einer Domain mit einem Gattungsbegriff 

(welle.de) kann aus § 823 Abs. 1 BGB gerichtlich gegen den Dispute-Eintrag vorgehen, den 

ein Namensrechtsinhaber (die Gemeinde Welle in Niedersachsen) bei der DENIC hat eintra-

gen lassen.46 

5. Domainrecherche im Internet 

Noch freie Domains lassen sich über Suchmaschinen finden, etwa 

¶ http://www.denic.de 

¶ http://www.speednames.com 

¶ http://www.domainsearch.com. 

Will ein Unternehmen also feststellen, ob die gewünschte Domain-Bezeichnung noch frei ist, 

kann es über die Homepage der DENIC eine Suche nach vergebenen, reservierten oder akti-

vierten Domain-Names starten (http://www.denic.de/hintergrund/whois-

service/webwhois.html). In der whois Datenbank kann jedermann recherchieren und eine 

Fülle persönlicher Informationen, insbesondere über den Domaininhaber, ziehen. Die in der 

                                                 
43 Er beantragt daneben noch ein IP-Netz beim NIC im Rahmen dessen 254 Nummern zur weiteren Vergabe 

zur Verfügung stehen (ClassC-Netz). 
44 OLG Köln, Urt. v. 17.3.2006 ï 6 U 163/05. 
45  LG Köln, Urt. v. 5.3.2013 ï 33 O 144/12, MMR 2013, 469. 
46 LG Köln, Urt. v. 8.5.2009 ï 81 O 220/08. 
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whois-Abfrage ersichtlichen Domaindaten sind allerdings datenschutzrechtlich geschützt. 

Sie dürfen nur zum Zwecke der technischen oder administrativen Notwendigkeiten des Inter-

netbetriebs oder zur Kontaktaufnahme mit dem Domaininhaber bei rechtlichen Problemen 

genutzt und ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der DENIC eG weder elektronisch noch 

in anderer Art gespeichert werden.47  

Derjenige, der bei einer sogenannten WHOIS-Abfrage bei der DENIC als Inhaber eines Do-

mainnamens eingetragen ist, ohne gegenüber der DENIC materiell berechtigt zu sein, kann 

diese Stellung im Sinne von § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB auf Kosten des Berechtigten er-

langt haben.48 

Abgeschafft wurde von der DENIC eine Ăreverseñ Abfrage nach Domaininhabern (Auff¿h-

rung aller Domainnamen eines bestimmten Anmelders) sowie die alphabetische Auflistung 

aller registrierten Domainnamen. Möglich ist nur noch die Abfrage nach dem Inhaber eines 

bestimmten Domainnamens, da diese Information bei Rechtsstreitigkeiten benötigt wird. 

Hinzu kommen Angaben zum 

¶ admin-c: Der administrative Ansprechpartner (admin-c) ist die vom Domaininhaber 

benannte natürliche Person, die als sein Bevollmächtigter berechtigt und gegenüber der 

DENIC auch verpflichtet ist, sªmtliche z.B. die Domain Ăhoeren.deñ betreffenden An-

gelegenheiten verbindlich zu entscheiden. 

¶ Tech-c: Der technische Ansprechpartner (tech-c) betreut die Domain in technischer 

Hinsicht. 

¶ Zone-c: Der Zonenverwalter (zone-c) betreut die Nameserver der Domain. 

Anders verhªlt sich f¿r die Ă.comñ-Adressen die NSI, die Datenbestände mit detaillierten 

Kundeninformationen zum Kauf anbietet, darunter Namen, Adressen und Telefonnummern 

sowie Informationen darüber, welche Sicherheitsvorkehrungen für bestimmte Webseiten ge-

troffen werden, ob eine Seite aktiv betreut wird, oder ob eine Seite ein E-Commerce-Angebot 

bereithält. 

Für die Markenrecherche im Internet bietet sich an: 

¶ https://dpinfo.dpma.de/ (Deutsche Marken) 

¶ http://www.patentamt.at/Beratung/Recherche_und_Produkte/Markenrecherche/ (Öster-

reich) 

                                                 
47 Siehe dazu auch den 13. Bericht der Landesregierung über die Tätigkeit der für den Datenschutz im nicht-

öffentlichen Bereich in Hessen zuständigen Aufsichtsbehörden vom 30.8.2000, DrS 15/1539 des Hessi-

schen Landtages, Abschnitt 9.2. 
48  BGH, Urt. v. 18.1.2012 ï I ZR 187/10. 
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¶ http://www.ige.ch (Schweiz) 

¶ http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/databases.de.do (Europäisches 

Markenamt). 

Auch Titelschutzregister sind online abrufbar, so etwa: 

¶ Titelschutzanzeiger (www.presse.de) 

¶ Softwareregister (www.software-register.de). 

 

II. Kennzeichenrechtliche Vorgaben 

Domains lösen eine Vielzahl kennzeichenrechtlicher Konflikte aus. Insbesondere kann die 

Registrierung und/oder Nutzung einer Domain mit marken-, namens- oder wettbewerbsrecht-

lichen Vorgaben kollidieren. Im Weiteren werden deshalb die wichtigsten Rechtsfragen des 

Domainerwerbs skizziert. 

1. Kollisionsrechtliche Vorfragen 

Literatur: 

Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt. 

Kollisionsrecht zwischen Marktspaltung (ĂRom IIñ) und Marktintegration (Herkunftsland-

prinzip), Köln 2007; Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-Recht, 23. Aufl., München 

2010; Kotthoff, Die Anwendbarkeit des deutschen Wettbewerbsrechts auf Werbemaßnah-

men im Internet, CR 1997, 676; Leible, Rom I und Rom II ï Neue Perspektiven im Europäi-

schen Kollisionsrecht, Bonn 2009; Mankowski, Internet und Internationales Wettbewerbs-

recht, GRUR Int. 1999, 909; Mankowski, Kennzeichenbenutzung durch ausländische Nutzer 

im Internet, MMR 2002, 817; Rüßmann, Wettbewerbshandlungen im Internet ï Internatio-

nale Zuständigkeit und anwendbares Recht, K&R 1998, 422; Sack, Internationales Later-

keitsrecht nach der Rom II-VO, WRP 2008, 845. 

 

Das Markenrecht steht an der Schnittstelle von Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht . 

Kollisionsrechtlich wird das Territorialitätsprinzip  angewendet,49 obwohl dies mit dem 

wettbewerbsrechtlichen Gedanken des finalen Markteingriffs nicht vereinbar ist. In diesem 

Sinne sieht Art. 8 Rom II-VO eine Anknüpfung an das sog. Schutzlandprinzip (lex loci pro-

tectionis)50 vor. Demnach ist das ĂRecht des Staates anzuwenden, f¿r den der Schutz bean-

sprucht wirdñ.51 Es entscheidet folglich die reine Möglichkeit des technischen Abrufs über das 

anzuwendende Recht; für das Markenrecht gilt insofern das Recht eines beliebigen Abrufstaa-

                                                 
49 Palandt/Thorn, BGB, Art. 6 Rom II -VO (IPR) Rz. 4; jurisPK/Wurmnest, BGB, Art. 6 Rom II -VO Rz. 5; 

vgl. auch: Sack, WRP 2008, 845, 858. 
50 Hk-BGB/Dörner, Art. 8 Rom II -VO Rz. 2; jurisPK/Heinze, BGB, Art. 8 Rom II -VO Rz. 1. 
51 Art. 8 Abs. 1 Rom II -VO. 
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tes.52 Die Werbung eines Herstellers für ein markenrechtsverletzendes Produkt im Internet 

macht diesen daher zu einem Mittäter, selbst wenn die Werbung unter einer im Ausland re-

gistrierten Ă.comñ-Domain erfolgt.53 Diese starre Haltung wird jedoch zunehmend von Ober-

gerichten durchbrochen. So sahen bereits mehrere Gerichte54 zu Recht Anlass, die Anwen-

dung der allgemeinen kennzeichenrechtlichen Kollisionsregeln auf Kennzeichenkonflikte im 

Internet einzuschränken. Dabei soll die Einschränkung nicht kollisionsrechtlich, sondern ma-

teriell -rechtlich, durch eine normative Einschränkung des Kennzeichenrechts vorgenommen 

werden. Eine Verletzungshandlung im Inland soll erst dann gegeben sein, wenn die Interne-

tinformation einen über die bloße Abrufbarkeit im Inland hinausreichenden Inlandsbezug 

aufweist. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf55 kann das Territorialitätsprinzip nicht unbe-

sehen in Domainrechtsfällen übernommen werden. Eine inländische Kennzeichenbenutzung 

kann in der Tat nicht schon allein deshalb bejaht werden, weil Internetseiten von jedem Ort 

der Welt abrufbar sind. Wäre dies der Fall, würde dies zu einer uferlosen Ausdehnung des 

Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und zu einer unangemessenen Beschränkung der 

Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen führen. Daher ist es erforderlich, dass das kenn-

zeichenverletzende Internetangebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbe-

zug (Ăcommercial effectñ56) aufweist. 

Ähnliches gilt traditionell schon immer für die nicht-markenrechtlichen Kennzeichenrechte, 

etwa nach §§ 12, 823 BGB. Hier soll der Grundsatz des bestimmungsgemäßen Abrufs zum 

Tragen kommen.57 Demnach ist nicht das Recht jedes Abrufstaates, sondern nur das Recht 

desjenigen Staates zu beachten, dessen Staatsangehörige zu den intendierten Nutzern des An-

gebots zählen. 

Zu klären ist dann, ob die Verbreitung nicht nur zufällig, sondern gewollt in dem Land erfolgt 

ist. Die ĂBestimmungñ einer Homepage ist aber in vielen Fällen nur schwierig festzustellen. 

Als Ansatzpunkte werden u.a. herangezogen: 

                                                 
52 KG, Urt. v. 25.3.1997 ï 5 U 659/97, CR 1997, 685 = K&R 1998, 36 = NJW 1997, 3321 ï Concert Con-

cept. 
53 öOGH, Urt. v. 24.4.2001 ï 4 Ob 81/01, GRUR Int. 2002, 265. 
54 OLG Karlsruhe, Urt. v. 10.7.2002 ï 6 U 9/02 (LG Mannheim), MMR 2002, 814 m. Anm. Mankowski, CR 

2003, 375; BGH, Urt. v. 13.10.2005 ï I ZR 163/02, MDR 2005, 1005 = CR 2005, 359 m. Anm. Junker 

(OLG Hamburg), GRUR 2005, 431, 433; OLG München, Urt. v. 16.6.2005 ï 29 U 5456/04 (LG Mün-

chen I), MMR 2005, 608, 609; OLG Hamm, Urt. v. 31.7.2003 ï 4 U 40/03 (LG Bielefeld), MMR 2004, 

177. 
55 OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.4.2008 ï I 20 U 140/07. 
56 Vgl. WIPO: Joint Recommendation (Publication 845), Part II: Use of a sign on the internet. 
57 So etwa OLG Karlsruhe, Urt. v. 9.7.1999 ï 6 U 62/99, CR 1999, 783 = K&R 1999, 423 ï Bad-

Wildbad.com. 
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¶ die Sprache der Webseite58 (problematisch ist insofern die englische Sprache59), 

¶ die Staatsangehörigkeit von Kläger und Beklagtem,60 

¶ die Verwendung von Währungen61 (allerdings meist ein schwaches Indiz62), 

¶ Werbung für die Webseite im Land,63 

¶ der Geschäftsgegenstand betrifft typischerweise auch das Land.64 

¶ Top Level Domain (inbes. positive Indizwirkung)65 

Wichtig sind Disclaimer auf der Homepage, die darauf verweisen, dass sich die Homepage 

nur an Kunden aus bestimmten Ländern richtet. Die Wirksamkeit eines solchen Disclaimers 

ist aber gerade hinsichtlich der Domainfrage mehr als zweifelhaft.66 Der BGH hat einen sol-

chen Disclaimer im Rahmen einer Streitigkeit über die Lieferung einer Online-Apotheke für 

zulässig erachtet.67 

Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich aus § 32 ZPO, sofern nicht der allgemei-

ne Gerichtsstand des §§ 12, 13 ZPO (Wohnsitz des Beklagten) in Betracht kommt. Für den 

deliktischen Gerichtsstand des § 32 ZPO wird darauf abgestellt, wo die Domain über das In-

ternet abrufbar ist.68 Für die internationale Zuständigkeit werden die Zuständigkeitsregeln 

                                                 
58 BGH, Urt. v. 13.10.2004 ï I ZR 163/02 (KG), MDR 2005, 1005 = CR 2005, 359 m. Anm. Junker, GRUR 

Int. 2005, 433, 434; OLG Hamburg, Urt. v. 27.2.2003 ï 3 U 7/01, GRUR-RR 2003, 332, 335; ZUM-RD 

2003, 567, 573 ï nimm2.com; OLG Hamm, Urt. v. 31.7.2003 ï 4 U 40/03 (LG Bielefeld), MMR 2004, 177 

ï nobia.se. 
59 Hoeren, Handbuch MMR, Teil 25, C. Rz. 214 ï gleiche Diskussion zur int. Zuständigkeit; So ausdrücklich 

auch OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 3.12.1998 ï 6 W 122/98, CR 1999, 450; vgl. aus der Literatur nur Rüß-

mann, K&R 1998, 422, 424; Mankowski, GRUR Int. 1999, 909, 917. 
60 LG Braunschweig, Urt. v. 5.8.1997 ï 9 O 188/97, CR 1998, 364 ï delta.com. 
61 OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 332, 335; ZUM-RD 2003, 567, 573 ï nimm2.com; OLG Hamm v. 

31.7.2003 ï 4 U 40/03, MMR 2004, 177 ï nobia.se. 
62 Hoeren, Handbuch MMR, Teil 25, Rz. 214 ï gleiche Diskussion zur int. Zuständigkeit; so auch Kotthoff, 

CR 1997, 676, 682; Mankowski, GRUR Int. 1999, 909, 918 (schwaches Indiz); Mankowski, CR 2000, 763, 

764. 
63 LG Hamburg, Urt. v. 30.6.2000 ï 416 O 91/00, CR 2000, 617 m. Anm. Bettinger = MMR 2000, 763 ï last-

minute.com; vgl. auch: OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 3.12.1998 ï 6 W 122/98, CR 1999, 450; LG Hamburg, 

Urt. v. 5.5.1999 ï 315 O 271/98, MMR 1999, 612, 613 ï Animal Planet; Kotthoff, CR 1997, 676, 682; LG 

Hamburg, Urt. v. 3.8.2001 ï 416 O 294/00, GRUR Int. 2002, 163, 164 ï hotel-maritime.dk; bestätigt durch 

OLG Hamburg, Urt. v. 2.5.2002 ï 3 U 312/01, CR 2002, 837 = MMR 2002, 822 = MD 2002, 899 ï hotel-

maritime.dk und BGH, Urt. v. 13.10.2004 ï I ZR 163/02, MDR 2005, 1005 = CR 2005, 359 m. Anm. Jun-

ker = GRUR 2005, 431, 432. 
64 OLG Hamburg, Urt. v. 25.11.2004 ï 3 U 33/03, CR 2006, 278 = GRUR-RR 2005, 383, 385. 
65 Hoeren, Handbuch MMR, Teil 25, Rz. 214 m.w.N ï gleiche Diskussion zur int. Zuständigkeit. 
66 Siehe dazu KG, Urt. v. 20.12.2001 ï 2 W 211/01, GRUR Int. 2002, 448, 449 ï Knoblauch; LG Frankfurt 

a.M., Urt. v. 10.8.2001 ï 3/12 O 96/01, CR 2002, 222, 223 m. Anm. Dieselhorst; Kur, WRP 2000, 935, 

938; Mankowski, MMR 2002, 817, 819; OLG München, Urt. v. 17.5.2002 ï 21 U 5569/01 (LG Mün-

chen I), MMR 2002, 611. 
67 BGH, Urt. v. 30.3.2006 ï I ZR 24/03, CR 2006, 539 = MDR 2006, 941 (KG); BGHZ, 167, 91, 108 = 

GRUR 2006, 513, 517 = NJW 2006, 2630, 2635. Ähnlich auch LG Köln, Urt. v. 13.9.2005 ï 33 O 209/03, 

NJOZ 2006, 1506; OLG Hamburg, Urt. v. 25.11.2004 ï 3 U 33/03, CR 2006, 278 ï abebooks; OLG Mün-

chen, Urt. v. 16.6.2005 ï 29 U 5456/04, CR 2006, 347 = GRUR-RR 2005, 375 ï 800-flowers. 
68 LG Köln, Mitt. 2006, 183 ï postbank24. 
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der ZPO analog angewendet, sofern nicht bi- oder multilaterale Staatsverträge (insbesondere 

die EuGVVO) zur Anwendung kommen.69 Die EuGVVO über die gerichtliche Zuständigkeit 

geht ähnlich von einem allgemeinen Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten (Art. 2) und 

vom deliktischen Gerichtsstand am Handlungs- oder Erfolgsort (Art. 5 Nr. 3)70 aus. Gerade 

die Möglichkeit, am Erfolgsort zu klagen, läuft somit auf einen fliegenden Gerichtsstand, ähn-

lich wie im Presserecht, hinaus.71 Die Vornahme einer Eingrenzung auf solche Erfolgsorte, 

welche von der bestimmungsgemäßem Ausrichtung der Webseite erfasst sind, ist in diesem 

Zusammenhang umstritten.72 

Anders hat allerdings der BGH in neueren Entscheidungen73 zur Reichweite der internationa-

len Zuständigkeit bei Domainstreitigkeiten folgende Stellung bezogen: Zur Begründung der 

internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO reiche es aus, 

dass die Verletzung des geschützten Rechtsguts im Inland behauptet wird und diese nicht von 

vornherein ausgeschlossen ist. Die Zuständigkeit sei nicht davon abhängig, dass eine Rechts-

verletzung tatsächlich eingetreten ist. Materiell-rechtlich sei aber zu beachten, dass nicht jedes 

im Inland abrufbare Angebot ausländischer Dienstleistungen im Internet bei Verwechslungs-

gefahr mit einem inländischen Kennzeichen i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kennzeichen-

rechtliche Ansprüche auslösen könne. Erforderlich sei, dass das Angebot einen wirtschaftlich 

relevanten Inlandsbezug aufweist.74 

2. §§ 14, 15 MarkenG 

a) Kennzeichenmäßige Benutzung 

Seitdem die Domains aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit eingeführt worden sind, er-

kannte der Markt rasch das enorme Potential für ein globales Marketing. Domains sind heut-

                                                 
69 Siehe dazu auch die Überlegungen am Ende des Skriptums. 
70 Zur Anwendbarkeit im Kennzeichenrecht KG, Urt. v. 7.11.2000 ï 5 U 6923/99, RIW 2001, 611, 613; OLG 

Karlsruhe, Urt. v. 9.6.1999 ï 6 U 62/99, CR 1999, 783 (LG Karlsruhe), MMR 1999, 604 ï bad wildbad; 

öOGH, Urt. v. 13.7.1999 ï 4 Ob 347/98, GRUR Int. 2000, 795 ï Thousand Clowns. 
71 Vgl. OLG Karlsruhe, 10.7.2002 ï 6 U 9/02 (LG Mannheim), MMR 2002, 814, 815; OLG München, Urt. v. 

15.11.2001 ï 29 U 3769/01 (LG München I), MMR 2002, 166, 167 = CR 2002, 449, 450 m. Anm. Man-

kowski ï literaturhaus.de; OLG Hamburg, Urt. v. 2.5.2002 ï 3 U 312/01 (LG Hamburg), MMR 2002, 822 

= CR 2002, 837 ï hotel-maritime.dk; siehe auch öOGH, Urt. v. 24.4.2001 ï 4 Ob 81/01, GRUR Int. 2002, 

265, 266 ï Red Bull; Danckwerts, GRUR 2007, 104. 
72 Vgl. jurisPK/Heinze, BGB, Art. 8 Rom II -VO Rz. 12. m.w.N. 
73 Noch etwas unentschlossen; BGH, Urt. v. 13.10.2004 ï I ZR 163/02, MDR 2005, 1005 = CR 2005, 359 m. 

Anm. Junker, MMR 2005, 239 ï Hotel Maitime; dagegen klar: BGH, Urt. v. 9.7.2009 ï Xa ZR 19/08 

(KG), MDR 2009, 1348 = NJW 2009, 3371. 
74 BGH, Urt. v. 13.10.2004 ï I ZR 163/02, MDR 2005, 1005 = CR 2005, 359 m. Anm. Junker, MMR 2005, 

239 ï Hotel Maritime; so auch OLG München, Urt. v. 16.6.2005 ï 29 U 5456/04 (LG München I), MMR 

2005, 608; GRUR-RR 2005, 375, 376. 
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zutage Marketinginstrumente , die bewusst zur Kennzeichnung eines Unternehmens oder 

eines Produktes im WWW ausgesucht und eingesetzt werden. Im Übrigen muss auch ein 

Blick auf die vergleichbare Rechtsprechung zur Verwendung von unternehmensbezogenen 

Telegrammen und Telexkennungen vorgenommen werden. Tat sich die ältere Rechtsprechung 

noch mit Einräumung eines kennzeichnungsrechtlichen Schutzes in diesem Bereich schwer,75 

ging der BGH in der ĂFernschreiberkennungñ-Entscheidung76 davon aus, dass jedenfalls die 

Benutzung einer (verwechslungsfähigen) Fernschreibkennung dann in das prioritätsältere 

Kennzeichen eingreife, wenn diese Benutzung kennzeichenmäßig erfolge. Letzteres nahm das 

Berufungsgericht bei der Benutzung einer aus dem Firmenschlagwort bestehenden Fern-

schreibkennung an. Das Gericht hat es als bedeutsam angesehen, dass der Fernschreibteil-

nehmer die Kennung selbst auswähle und damit auch eine Kennung auswählen könne, deren 

Buchstabenzusammenstellung geeignet sei, auf ihn hinzuweisen. Auch die Verwendung der 

Fernschreibkennung auf dem Geschäftspapier rechtfertige es, eine Kennung als kennzeichen-

mäßigen Hinweis auf das Unternehmen zu verstehen.77 Auch bei der Verwendung eines Na-

mens als Third-Level-Domain handele es sich bei Anwendung dieser Gedanken um eine 

kennzeichenmäßige Benutzung.78 Das Recht an einem Unternehmenskennzeichen erlischt 

jedoch mit Aufgabe des Unternehmens, unabhängig von einer eventuellen Fortführung der 

Domain.79 

Nach § 16 WZG, dem Vorgänger des Markengesetzes, war die Benutzung eines fremden Wa-

renzeichens zulªssig, wenn der Gebrauch Ănicht warenzeichenmªÇigñ erfolgte. Daraus wurde 

von der herrschenden Meinung gefolgert, dass lediglich die kennzeichenmäßige Benutzung 

durch das WZG geschützt sei. Das MarkenG hat diese Beschränkung aufgegeben.80 §§ 14, 15 

MarkenG sprechen nur noch allgemein von der ĂBenutzungñ des Zeichens, ohne dies zu be-

schränken. Nicht unter das Marken- und Namensrecht fällt allerdings die bloße Namensnen-

nung: So darf z.B. ein FuÇballfan den Namen ĂArminia Bielefeldñ als Suchbegriff im Internet 

verwenden.81 Diese Benutzung steht der (ebenfalls freien) Nennung des Namens in Presse-

veröffentlichungen, im Index eines Sportbuchs oder als Stichwort in einem Lexikon gleich. 

                                                 
75 Siehe RGZ 102, 89 ï EKA; BGHZ 8, 387 ï Telefonnummern; BGH, Urt. v. 25.2.1955 ï I ZR 124/53, 

GRUR 1955, 481, 484 ï Telegrammadressen. 
76 BGH, Urt. v. 18.12.1985 ï I ZR 122/83, MDR 1986, 558 = GRUR 1986, 475; vgl. hierzu auch OLG Ham-

burg, Urt. v. 16.9.1982 ï 3 U 131/82, GRUR 1983, 191. 
77 Ähnlich auch US-amerikanische Entscheidungen wie Morrim vom Midco Communication, 726 F Supp. 

1195 (D Minn. 1989). 
78 LG Duisburg, Urt. v. 2.12.1999 ï 8 O 219/99, CR 2000, 27 = MMR 2000, 168 = NJW-CoR 2000, 237. 
79 Wobei diese Fortführung jedoch als Unternehmensschlagwort selbständig ein Unternehmenskennzeichen-

recht begründen könnte, BGH, Urt. v. 24.2.2005 ï I ZR 161/02, MDR 2006, 41 = CR 2006, 54 ï seicom.de 

= NJW-RR 2005, 1350 = MMR 2005, 761. 
80 A.A. allerdings Sack, GRUR 1995, 81. 
81 So LG Detmold, Urt. v. 26.2.1997 ï 2 S 308/96 (n.v.). 
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Eine erlaubte schlichte Namensnennung ist also gegeben, wenn für jedermann deutlich ist, 

dass nicht der Namensträger selbst spricht, sondern Dritte über ihn berichten. 

b) Benutzung im geschäftlichen Verkehr 

Um dem Schutz des MarkenG zu unterfallen, muss die Domain im geschäftlichen Verkehr 

benutzt werden. Sie muss also der Förderung eines Geschäftszweckes dienen oder die Teil-

nahme am Erwerbsleben ausdrücken. Eine Verwendung von Kennzeichnungen durch private 

Anwender fällt damit grundsätzlich nicht in den Schutzbereich des MarkenG.82 Eine Nutzung 

der Marke durch Private kann jedoch eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr sein, wenn 

die Nutzung einen gewissen Umfang annimmt und über das hinausgeht, was im privaten Ver-

kehr üblich ist.83 So liegt nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt eine private Verkaufs-

tätigkeit nicht mehr vor, wenn ein eBay Mitglied die privaten Verkaufsinteressen einer größe-

ren Anzahl dritter Personen bündelt und damit ein Handelsvolumen erreicht, das ihm auf der 

Handelsplattform eBay eine besondere Beachtung verschafft.84 Domains, die von juristischen 

Personen oder Personenhandelsgesellschaften gehalten werden, sind nie privat genutzt.85 Im 

Übrigen ist auch die Vermutung des § 344 Abs. 1 HGB zu beachten.86 

Fraglich ist allerdings, ob die Zuweisung von Domains an Private zum Zwecke des Weiter-

verkaufs an Unternehmen unter das MarkenG fällt. Da die Zuweisung an eine Privatperson in 

der Regel zur rein privaten Nutzung erfolgt, kann das MarkenG nur Anwendung finden, wenn 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine geschäftliche Nutzung geplant ist.87 Die bloße Re-

servierung einer Domain oder Verwendung mit ĂBaustellenschildñ ist noch keine Benutzung 

im markenrechtlichen Sinne und kann daher auch nicht nach dem MarkenG geahndet wer-

den.88 Zur geschäftlichen Benutzung reicht es aus, wenn sich auf der streitgegenständlichen 

Internetseite Werbung befindet.89 In dem Angebot des Privatmannes zum (entgeltlichen) 

Rückerwerb kann dann ein Indiz für eine Gewerbsabsicht liegen. Zumindest reicht dies für 

eine vorbeugende Unterlassungsklage aus. Losgelöst vom Merkmal des geschäftlichen Ver-

kehrs kann in diesen Fällen subsidiär auf § 12 BGB zurückgegriffen werden, sofern es um 

                                                 
82 So auch OLG Köln, Urt. v. 26.10.2001 ï 6 U 76/01, MMR 2002, 167 = CR 2002, 285 = ï lotto-privat.de; 

LG München I, Urt. v. 10.10.1007 ï 1 HKO 8822/07, MMR 2008, 267 ï studi.de; LG Berlin, Urt. v. 

21.2.2008 ï 52 O 111/07, MMR 2008, 484 ï naeher.de. 
83 LG Berlin, GRUR-RR 2004, 16. 
84 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.7.2004 ï 6 W 54/04, GRUR 2004, 1042. 
85 BGH, Urt. v. 19.7.2007 ï I ZR 137/04, CR 2007, 727 = WRP 2007, 1193 ï Euro Telekom. 
86 OLG Hamburg, Urt. v. 28.7.2005 ï 5 U 141/04, MMR 2006, 476 ï metrosex. Nur am Rande sei darauf 

verwiesen, dass der Betreiber eines Online-Shops regelmäßig nicht als Handelsvertreter i.S.d. §§ 84 ff. 

HGB angesehen werden kann; dazu Dieselhorst/Grages, MMR 2011, 368. 
87 Siehe auch Kur, Festgabe Beier 1996, 265, 273. 
88 BGH, Urt. v. 13.3.2008 ï I ZR 151/05, MDR 2008, 1410 = CR 2008, 730 ï metrosex. 
89 LG Hamburg, Urt. v. 1.3.2000 ï 315 O 219/99, MMR 2000, 436 ï luckystrike. 
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Unternehmenskennzeichen geht. Bei der Benutzung fremder Marken als Teil einer Domain 

bleibt aber eine empfindliche Schutzlücke. Denn selbst wenn man die Reservierung einer sol-

chen Domain als Benutzung i.S.v. § 14 MarkenG ansieht,90 lassen sich hinsichtlich der Ver-

wechslungsgefahr keine Aussagen zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit machen. 

Mit Urteil vom 13. März 200891 hat der BGH in der Entscheidung Metrosex über die rechtli-

che Beurteilung von Domains entschieden, die nur reserviert, aber nicht genutzt werden. Eine 

solche ĂBaustellen-Domainñ sei als solche noch keine markenmªßige Verwendung. Aus der 

Tatsache, dass die Domainnamen von einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet wor-

den seien, können nicht hergeleitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen 

neben dem Handel im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen 

der §§ 14 Abs. 2 oder 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt seien. Hier sei der Begriff Metrosex nur be-

schreibend verwendet worden, nämlich für einen neuen Männertyp (heterosexuell veranlagt, 

modisch gekleidet, in Düfte gehüllt und vornehmlich in Metropolen lebend). Im Übrigen sei 

die bloße Anmeldung einer solchen Domain als Marke noch keine kennzeichenmäßige Benut-

zung. In der Entscheidung Ăahdñ92 hat der BGH präzisiert, dass die Registrierung einer Do-

main nur bei Vorliegen besonderer Umstände als unlautere Mitbewerberbehinderung i.S.v. 

§ 4 Nr. 10 UWG anzusehen ist. Ein solcher besonderer Umstand liege noch nicht in der blo-

ßen Massenregistrierung von Domains zu deren Verkauf. 

c) Verwechslungsgefahr 

Benutzt jemand unbefugt eine Domain, die das Kennzeichen eines anderen Unternehmens 

oder ein ähnliches Zeichen gem. § 5 Abs. 2 MarkenG enthält und schafft er dadurch eine 

Verwechslungsgefahr, so kann er auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§§ 14, 

15 Abs. 2 und 4 MarkenG). Aber auch ohne Verwechslungsgefahr ist es Dritten untersagt, 

fremde Zeichen zu benutzen, sofern es sich um im Inland bekannte Unternehmenskennzei-

chen handelt und durch die Nutzung des fremden Zeichens deren Unterscheidungskraft oder 

Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beein-

                                                 
90 Dafür Ubber, WRP 1997, 497, 507; ähnlich jetzt auch BGH, Urt. v. 26.6.2003 ï I ZR 296/00, MDR 2004, 

347 = WRP 2003, 1215 ï maxem.de; dagegen mit guten Gründen OLG Dresden, Urt. v. 28.11.2000 ï 14 U 

2486/00, CR 2001, 408 ï kurt-biedenkopf.de; OLG Köln, Urt. v. 26.10.2001 ï 6 U 76/01, MMR 2002, 167 

ï lotto-privat.de; OLG Karlsruhe, Urt. v. 12.9.2001 ï 6 U 13/01 (LG Mannheim), MMR 2002, 118 ï di-

no.de; LG München I, Urt. v. 18.3.2004 ï 17 HKO 16815/03 ï sexquisit.de; Bücking, NJW 1997, 1886, 

1888; Völker/Weidert, WRP 1997, 652, 657; OLG Hamburg, Urt. v. 28.7.2005 ï 5 U 141/04, GRUR-RR 

2006, 14 ï metrosex.de. Eigenartig die Hinweise des BGH, Urt. v. 2.12.2004 ï I ZR 207/01, MDR 2005, 

1182 = CR 2005, 593 = MMR 2005, 534 ï welt. Dort will der BGH einen Schutz gegen die Registrierung 

nur zulassen, wenn damit eine erhebliche Beeinträchtigung des Namensrechts verbunden ist. 
91 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.4.2008 ï 11 U 32/04, CR 2008, 656 = MMR 2008, 609. 
92 BGH, Urt. v. 19.2.2009 ï I ZR 135/06. 
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trächtigt  werden (§ 15 Abs. 3 MarkenG). Handelt der Schädiger vorsätzlich oder fahrlässig, 

so ist er dem Inhaber der Bezeichnung zum Ersatz des entstehenden Schadens verpflichtet 

(§ 15 Abs. 5 MarkenG). Ein Betriebsinhaber haftet für Fehlverhalten seiner Angestellten oder 

Beauftragten (§ 15 Abs. 6 i.V.m. § 14 Abs. 7 MarkenG). Die Beurteilung der Verwechslungs-

gefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei be-

steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der 

Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie 

der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Somit kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit 

der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und 

umgekehrt.93 Folge dieser Wechselwirkung ist es, dass bei Warenidentität ein wesentlich 

deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr auszu-

schließen, als bei einem größeren Warenabstand.94 

Überträgt man diese Vorgaben auf das Internet, so kann jedes Unternehmen nach § 15 Abs. 2 

und 4 MarkenG die Verwendung ihres Kennzeichens in einer Internet-Adresse durch einen 

Konkurrenten verbieten. Das Konkurrenzverhältnis kann bereits dadurch zustande kommen, 

dass der Eindruck entsteht, Markenrechtsinhaber und Domaininhaber könnten zusammenar-

beiten. Auch die ansonsten privilegierte Benutzung einer Marke gem. § 23 Nr. 3 MarkenG, 

um auf den Vertrieb von Ersatzteilen hinzuweisen, stellt eine Markenverletzung dar, wenn die 

verletzte Marke lediglich mit dem Zusatz ĂErsatzteileñ als Domain gef¿hrt wird. Eine solche 

Nutzung ist nicht notwendig i.S.d. § 23 Nr. 3 MarkenG, weil auch eine andere Domainbe-

zeichnung gewählt werden könnte.95 Gefährlich sind Verweise auf der Homepage. Eine Zu-

rechnung liegt bereits darin, dass der User die Homepage ï etwa aufgrund von Links oder 

Frames zu branchennahen Unternehmen ï mit dem Rechteinhaber verbindet.96 Selbst wenn 

keine Links vorhanden sind, soll ein Verweis auf eine fremde Webseite zur Zurechnung aus-

reichen.97 Bei Serienzeichen reicht im Übrigen bereits das gedankliche in Verbindung bringen 

der j¿ngeren mit der ªlteren Marke, so z.B. der Domain Ăimmobilien24ñ mit der Deutschen 

                                                 
93 EuGH v. 29.9.1998 ï Rs. C-39/97, NJW 1999, 933 ï Canon; BGH, Urt. v. 20.10.1999 ï I ZR 110/97, 

GRUR 2000, 608 = NJW-RR 2000, 1202 = WRP 2000, 529, 531 ï ARD1; BGH, Urt. v. 13.1.2000 ï I ZR 

223/97, MDR 2000, 1265 = GRUR 2000, 506 = NJW-RR 2000, 856 = WRP 2000, 535 ï At-

tachè/Tisserand. 
94 öOGH, Urt. v. 21.12.2004 ï 4 Ob 238/04k ï sexnews.at (n.v.). 
95 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.7.2006 ï 2a O 32/06, CR 2007, 118 = GRUR-RR 2007, 14 = ITRB 2007, 54 ï 

cat-ersatzteile.de. 
96 Siehe zur Verwechslungsgefahr durch Links auf Homepages der gleichen Branche LG Mannheim, Urt. v. 

10.9.1999 ï 7 O 74/99, MMR 2000, 47; ferner zur Zeichenähnlichkeit bei identischen Dienstleistungen LG 

München, Urt. v. 31.5.2006 ï 1 HKO 11526/05, CR 2007, 536 ï GoYellow. 
97 LG Berlin, Urt. v. 30.10.1997 ï 16 O 236/97 (n.v.). 
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Bank 24.98 Erforderlich ist bei grenzüberschreitenden Fällen, dass diese einen wirtschaftlich 

relevanten Inlandsbezug aufweisen.99 Bei Gleichnamigkeit kann die Verwechslungsgefahr 

durch klarstellende Hinweise auf der ersten Seite der Homepage ausgeschlossen werden.100 

Bei Branchenverschiedenheit der Unternehmen bzw. der durch die Marken angesprochenen 

Verkehrskreise scheidet eine Verwechslungsgefahr i.d.R. aus.101 Dies gilt insbesondere für 

lediglich registrierte Domains, bei denen ein Bezug zu einer Branche fehlt.102 Allerdings ist 

auch nicht-konkurrierenden Unternehmen nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 2, 15 Abs. 3 MarkenG die 

Benutzung fremder bekannter Kennzeichen als Bestandteil ihrer Adresse verboten, soweit 

dies zu einer Ausnutzung der Wertschªtzung (ĂRufausbeutungñ) bzw. zu einer Behinderung 

führt. 

Streitigkeiten gibt es immer noch wegen der Verwendung von VZ-Domains. Das LG Ham-

burg hat sich der Auffassung des LG Köln angeschlossen, wonach der Zusatz VZ in einer 

Domain eine Verwechselungsgefahr im weiteren Sinne mit den Social Networks der VZ-

Gruppe begründen könne.103 

Hinsichtlich der Rufausbeutung reicht es aus, dass der/ein Internet-Nutzer zum Aufrufen 

einer Homepage verleitet wird, für die er sich sonst ï ohne die inkriminierte Kennzeichen-

verwendung ï nicht entschieden hätte. Dies gilt jedenfalls bei bekannten Kennzeichen.104 Kri-

tisch ist allerdings zu vermerken, dass die bloße Ausnutzung einer erhöhten Aufmerksamkeit 

noch keine Rufausbeutung darstellt. Dazu müsste durch die Domainnutzung auch die Wert-

schätzung der eigenen Produkte des Domaininhabers gesteigert worden sein. Doch müsste 

                                                 
98 BGH, Urt. v. 24.1.2002 ï I ZR 156/99, NJW-RR 2002, 829 ï Bank 24. 
99 BGH, Urt. v. 13.10.2004 ï I ZR 163/02, MDR 2005, 1005 = CR 2005, 359 m. Anm. Junker = NJW 2005, 

1435 ï maritime.dk. 
100 BGH, Urt. v. 21.9.2006 ï I ZR 201/03, MDR 2007, 286 = CR 2007, 36 = GRUR 2007, 259, 260 ï soling-

en.info. 
101 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 4.5.2000 ï 6 U 81/99, CR 2000, 698 = MMR 2000, 486 = WRP 2000, 772 = 

NJW-RR 2001, 547. 
102 A.A. aber LG Düsseldorf, Urt. v. 4.4.1997 ï 34 O 191/96, CR 1998, 165. Das LG wollte auf die Prüfung 

der Produktähnlichkeit in diesen Fällen gänzlich verzichten; ähnlich auch OLG Rostock, Urt. v. 16.2.2000 

ï 2 U 5/99, MMR 2001, 128; LG München I, Urt. v. 17.9.1997 ï 1 HKO 12216/97, NJW-CoR 1998, 111; 

LG Bochum, Urt. v. 27.11.1997 ï 14 O 152/97 ï hellweg; Biermann, WRP 1999, 999; Wagner, ZHR 1998, 

712. A.A. aber zu Recht Bettinger, in: Mayer-Schönberger u.a. (Hrsg.), Das Recht der Domains, Wien 

2001, 138; Fezer, WRP 2000, 669. 
103 LG Hamburg, Urt. v. 2.10.2008 ï 312 O 464/08; ähnlich LG Köln, Urt. v. 2.5.2008 ï 84 O 33/08, CR 2009, 

57. 
104 OLG München, Urt. v. 2.4.1998 ï 6 U 4798/97, CR 1998, 556 m. Anm. Hackbarth = K&R 1998, 363 = 

NJW-RR 1998, 394 = MMR 1998, 668 ï Freundin; OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.6.1998 ï 6 U 247/97, WRP 

1998, 900 = ZUM 1998, 944 = MMR 1999, 171 ï Zwilling; OLG Düsseldorf, WRP 1998, 343 = NJW-

WettbewerbsR 1999, 626 ï UFA; OLG Hamburg, MD 2001, 315; ähnlich LG München I, 4 HKO 

14792/96 (n.v.); LG Hamburg, 315 O 478/98 (n.v.); LG Mannheim, Urt. v. 24.6.1998 ï 7 O 529/97, K&R 

1998, 558 ï Brockhaus; LG München I, Urt. v. 20.2.2003 ï 17 HKO 17818/02, MMR 2003, 677 ï freun-

din.de. 
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man hierzu die jeweilige Homepage des Domaininhabers und die dort angekündigten Produk-

te betrachten. 

Eine Behinderung der unternehmerischen Ausdehnung wird bejaht, wenn der Domainname 

für den Inhaber des Kennzeichens blockiert ist.105 Eine Registrierung ohne sachlichen Grund 

gilt als vorwerfbar.106 Ähnliches gilt für die unmittelbare Umleitung einer Webseite auf eine 

andere zentrale Homepage des Domaininhabers.107 Auch die Massenregistrierung von Do-

mains mit Bezug auf bekannte Kennzeichen (sog. Domain Name Trafficking) reicht aus.108 

Ähnliches gilt für die Inanspruchnahme deutlich über den Registrierungskosten liegender 

Vergütungen für die Übertragung der Domain auf den Markenrechtsinhaber (sog. Cyber-

Squatting).109 Ausreichen soll es ferner, wenn für die Kunden der Markenrechtsinhaberin 

durch die fehlende Benutzung der konnektierten Webseite der Eindruck entstehen könnte, die 

Inhaberin stecke in geschäftlichen Schwierigkeiten.110 

Das OLG Hamm111 hat in der ĂKruppñ-Entscheidung allerdings trotz der Verschiedenheit der 

Branchen ï Stahlindustrie contra Online-Agentur ï nicht nur die Verwässerungs-, sondern 

auch die Verwechslungsgefahr aufgrund der überragenden Verkehrsgeltung des Unterneh-

mens Krupp, das, so der Senat, für eine ganze Epoche deutscher Industriegeschichte stehe und 

fast zum Synonym für die Stahlindustrie schlechthin geworden sei, bejaht. 

Für das deutsche Recht ist bei einem solchen Kennzeichenschutz das besondere Freihalte-

bedürfnis der Mitbewerber  zu bedenken. Adressen sind im Internet ein knappes Gut; dies 

gilt vor allem für die Angaben auf der Second-Level-Domain.112 Schon für den früheren Aus-

stattungsschutz nach § 25 WZG ging die Rechtsprechung davon aus, dass bei einfachen Be-

schaffenheits- und Bestimmungsangaben ein überwiegendes Freihaltebedürfnis der Allge-

meinheit zu bejahen sei.113 Geschützt sind daher Unternehmen auf jeden Fall, soweit Konkur-

                                                 
105 OLG Dresden, Urt. v. 20.10.1998 ï 14 U 3613/97, CR 1999, 589 = K&R 1999, 133, 136; LG Hamburg, 

MD 2001, 376; LG Köln, Urt. v. 10.6.1999 ï 31 O 55/99. 
106 OLG München, Urt. v. 2.4.1998 ï 6 U 4798/97, CR 1998, 556 m. Anm. Hackbarth = MMR 1998, 668, 

669; OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.6.1998 ï 6 U 247/97 ï MMR 1999, 171, 172. 
107 OLG München, Urt. v. 23.9.1999 ï 29 U 4357/99, CR 2000, 624 = MMR 2000, 100, 101; NJWE-WettbR 

2000, 70. 
108 OLG München, Urt. v. 23.9.1999 ï 29 U 4357/99, CR 2000, 624 = MMR 2000, 100, 101. 
109 LG München I, Urt. v. 7.5.1997 ï 7 HKO 2682/97, CR 1998, 434; LG Bonn, Beschl. v. 22.9.1997 ï 1 O 

374/97, MMR 1998, 110 . 
110 LG Bremen, Urt. v. 13.1.2000 ï 12 O 453/99, CR 2000, 543 = MMR 2000, 375. 
111 OLG Hamm, Urt. v. 13.1.1998 ï 4 U 135/97, CR 1998, 241 m. Anm. Bettinger = MMR 1998, 214 m. 

Anm. Berlit. 
112 Aus diesem Grund besteht auch kein schutzwürdiges Interesse eines Kennzeicheninhabers an der Erlan-

gung sämtlicher, mit dem eigenen Kennzeichen verwechslungsfähiger Domains, vgl. OLG Hamm, Urt. v. 

27.11.2006 ï 6 U 106/05, MMR 2007, 391. 
113 BGH, Urt. v. 27.11.1968 ï I ZR 138/66, GRUR 1969, 54. ï ĂGr¿ne Vierkantflascheñ; BGH, Urt. v. 

30.6.1959 ï I ZR 31/58, GRUR 1960, 83 ï ĂNªhrbierñ; BGH, Urt. v. 5.3.1971 ï I ZR 101/69, GRUR 1971, 

305, 308 ï ĂKonservendosen II; BGH, Urt. v. 7.3.1979 ï I ZR 45/77, GRUR 1979, 470 ï ĂRBB/RBTñ. 
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renten eine mit ihrer Unternehmenskennzeichnung identische Adresse auf der Second- oder 

Third-Level-Domain-Ebene114 verwenden (z.B. Ăibm.deñ oder Ăibm.eunet.deñ). In einem sol-

chen Fall wird das NIC oder der jeweilige Provider häufig auch den Namen nachträglich än-

dern. 

Streitig ist, ob ein Rechteinhaber gegen ähnlich lautende Domains vorgehen kann. Ein Teil 

der Rechtsprechung lehnt dies ab. So hat das OLG Frankfurt in seiner Entscheidung vom 

13. Februar 1997115 betont, dass eine registrierte Online-Adresse lediglich einer identischen 

Verwendung durch einen anderen entgegenstehe, so dass schon durch geringfügige Abwand-

lungen oder Zusätze die tatsächliche Sperrwirkung überwunden werden könne. Hier gilt je-

doch m.E. die allgemeine Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr.116 

In Anwendung dessen hat das LG Koblenz die Nutzung des Domainamens Ăallesueber-

wein.deñ trotz eines einstweiligen Verbotes der Domain Ăalles-ueber-wein.deñ nicht verbo-

ten.117 Ähnlich großzügig argumentierte das LG Düsseldorf, das zwischen ĂT-Onlineñ und der 

Domain Ădonline.deñ eine Verwechslungsgefahr aufgrund der geringen Kennzeichenkraft der 

Bezeichnung ĂT-Onlineñ verneint hat.118 Verwechslungsfªhig ist aber die Domain Ăsiehan.deñ 

im Vergleich zum Firmenschlagwort ĂSieh an!ñ.119 Auch die Domain Ăkompit.deñ wurde als 

verwechslungsfªhig mit dem Unternehmenskennzeichen und der Marke Ăcombitñ angese-

hen.120 Verneint wurde die Verwechslung zwischen der Domain Ăpizza-direkt.deñ und der (als 

fast beschreibend angesehenen) Marke Ăpizza-directñ.121 Ebenso verneint wurde eine Marken-

rechtsverletzung bei der Internetdomain Ămbp.deñ im Verhªltnis zur Marke ĂMB&Pñ,122 so-

wie bei der Domain Ătest24.deñ; hier bestehe keine Verwechselungsgefahr mit der Wort-Bild-

Marke Ătestñ der Stiftung Warentest, da das Wort Ătestñ allein (ohne die gesch¿tzten grafi-

schen Elemente) nicht eindeutig auf die Stiftung Warentest hinweise.123 Anders sieht es das 

                                                 
114 Siehe LG Duisburg, Urt. v. 2.12.1999 ï 8 O 219/99, CR 2000, 27 = MMR 2000, 168 ï kamp-

lintfort.cty.de. 
115 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 13.12.1997 ï 6 W 5/97, CR 1997, 271 m. Anm. Bettinger = WRP 1997, 341. 
116 öOGH, Urt. v. 3.4.2001 ï 4 Ob 73/01, GRUR Int. 2002, 450; OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.9.2003 ï I-20 U 

158/02, MMR 2004, 491 ï mobell.de; so auch Biermann, WRP 1999, 999; ähnlich auch Bettinger, GRUR 

Int. 1997, 402; Kur, CR 1996, 590; Viefhues, NJW 2000, 3239; Ernstschneider, Jur PC WebDok. 

219/2002. 
117 LG Koblenz, Urt. v. 27.10.1999 ï 1 HO 125/99, MMR 2000, 571. Ähnlich OLG Hamburg, Beschl. v. 

8.1.2009 ï 5 W 1/09 und LG Hamburg, Urt. v. 16.7.2009 ï 327 O 117/09. 
118 LG Düsseldorf, 34 O 56/99 (n.v.). Anders aber LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 15.7.1997 ï 2-06 O 409/97 

(n.v.) zum Fall t-online versus t-offline. 
119 OLG Hamburg, Urt. v. 2.5.2002 ï 3 U 216/01, MMR 2002, 682 ï siehan = CR 2002, 833 m. Anm. 

Florstedt. 
120 OLG Hamburg, Urt. v. 14.12.2005 ï 5 U 36/05, MMR 2006, 226. 
121 OLG Hamm, GRUR 1999, 374 = NJW-RR 1999, 631. 
122 OLG München, Urt. v. 20.9.2001 ï 29 U 3014/01, MMR 2002, 170 ï mbp.de. 
123 OLG München, Urt. v. 20.9.2001 ï 29 U 3014/01, MMR 2002, 170 ï mbp2007, 384 = K&R 2007, 271 ï 

test24.de. 
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OLG Rostock in der Entscheidung Ămueritz-online.deñ.124 Hiernach soll ein Markenrechtsver-

stoß vorliegen, wenn Domain-Name und Marke sich nur in Umlauten und der Groß-

/Kleinschreibung unterscheiden. Auch wurde eine Verwechslungsgefahr zwischen ĂInter-

shopñ und ĂIntershoppingñ bejaht,125 sowie zwischen ĂG-Mailñ und ĂGMailñ.126 Das OLG 

Hamburg stellt auf die klangliche Ähnlichkeit ab, weil Domains auch in mündlichen Gesprä-

chen genannt werden, und bejahte mit dieser Begründung die Verwechslungsfähigkeit von 

Ăbe-mobile.deñ zu ĂT-Mobileñ.127 Der Schutz geht im Übrigen auch in Richtung Umlautdo-

mains. So hat das LG Köln128 z.B. dem Domaininhaber von Ătouristikbºrse24.deñ die Nutzung 

als Domain-Grabbing untersagt. 

d) Gleichnamigkeit 

Fraglich ist, ob ein in lauterer Weise aus dem eigenen Namen abgeleiteter Domain-Name be-

nutzt werden darf, wenn er mit einer anderen Bezeichnung kollidiert. Teilweise wird in der 

Literatur hierzu auf das Recht der Namensgleichen abgestellt (§ 23 Nr. 1 MarkenG).129 Dies 

hätte zur Folge, dass derjenige, der zuerst seine Domain hat registrieren lassen, zum Zuge 

kommt. Ihm gegenüber hätte auch der Inhaber eines prioritätsälteren Kennzeichens, der die 

Domain noch nicht hat registrieren lassen, nur dann Unterlassungsansprüche, wenn die Be-

nutzung des Domainnamens gegen die guten Sitten verstößt. 

Dagegen haben das LG Bochum und das OLG Hamm130 als Berufungsinstanz entschieden, 

dass der Inhaber eines bekannten Firmenschlagwortes aufgrund der hier erfolgten Anwendung 

des Gleichnamigenrechts aus dem Kennzeichenrecht gegenüber dem prioritätsjüngeren An-

wender bei Gleichnamigkeit einen Unterlassungsanspruch hat. Der Einzelhandelskaufmann 

hatte seinen Familiennamen, der mit dem schon vorhandenen Firmenschlagwort identisch 

war, als Domainnamen gewählt. Das Gericht hielt es nach Abwägung der Interessen für zu-

mutbar, dass er seine Adresse durch Hinzufügen geringfügiger Zusätze, die die ursprüngliche 

Kennzeichnungskraft nicht aufheben, ändert. Auf die von ihm gewählte Domain-Adresse 

                                                 
124 OLG Rostock, Urt. v. 16.2.2000 ï 2 U 5/99, MMR 2001, 128 Ls. = K&R 2000, 303 = NJW-WettbewR 

2000, 161. 
125 OLG München, Urt. v. 20.1.2000 ï 29 U 5819/99, MMR 2000, 277 = NJW-CoR 2000, 308 Ls. 
126 OLG Hamburg, Urt. v. 4.7.2007 ï 5 U 87/06, MMR 2007, 653 = GRUR-RR 2007, 319 ï GMail. In diesem 

Verfahren unterlag der Internetriese Google einem in Deutschland agierenden Unternehmen, welches sich 

bereits im Jahr 2000 die Wort-Bild-Marke ĂG-Mailé und die Post geht richtig abñ gesichert hatte. Google 

bietet seinen E-Mail-Dienst seit der Entscheidung unter dem Namen ĂGoogle Mailñ an. 
127 OLG Hamburg, Urt. v. 7.7.2003 ï 3 W 81/03, CR 2004, 61 = MMR 2003, 669. 
128 LG Köln, Beschl. v. 12.3.2004 ï 31 O 155/04 (n.v.). 
129 Kur, Festgabe Beier 1996, 265, 276. 
130 OLG Hamm, Urt. v. 13.1.1998 ï U 135/97, OLG Hamm v. 13.1.1998 ï 4 U 135/97, CR 1998, 241 m. 

Anm. Bettinger = MMR 1998, 214 m. Anm. Berlit. 
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musste er in jedem Fall verzichten, um eine Verwechselungs- bzw. Verwässerungsgefahr zu 

vermeiden.131 

Handelt es sich allerdings nicht um eine bekannte Firma (wie bei der Bezeichnung ĂKruppñ 

im Falle des OLG Hamm), gilt der Grundsatz Ăfirst come, first servedñ zu Gunsten desjeni-

gen, der einen mit einer Firma identischen Familiennamen als erster als Domain hat registrie-

ren lassen.132 Diese Rechtsprechung ist von anderen Gerichten fortentwickelt worden, etwa im 

Hinblick auf den Firmennamen ĂWolfgang Joopñ.133 Diese Grundsätze gelten jedoch nur im 

Hinblick auf bekannte Marken oder Unternehmenskennzeichen, nicht für kleine Unternehmen 

und deren Namen.134 Das OLG Koblenz vertritt die Auffassung, dass auch bei normalen Städ-

tenamen bei Gleichnamigkeit das Prinzip Ăfirst come, first servedñ gelten soll.135 Als Namens-

träger, der ï wenn er seinen Namen als Internetadresse hat registrieren lassen ï einem anderen 

Namensträger nicht weichen muss, kommt auch der Träger eines ausgefallenen und daher 

kennzeichnungskräftigen Vornamens (hier: Raule) in Betracht (raule.de).136 

Dies hat auch der BGH in der Entscheidung Hufeland bekräftigt.137 Wenn zwei Unternehmen 

mit ihrem Firmenschlagwort identische Internetadresse begehren, liege ein Fall der Gleich-

namigkeit vor. Dies habe zur Folge, dass bei der Vergabe weiterhin das Prioritätsprinzip gilt 

und die Domain jenem Unternehmen zusteht, das zuerst die Anmeldung vorgenommen hat. 

Daran ändere sich auch nichts, wenn das derzeit bei der Vergabestelle eingetragene Unter-

nehmen nur regional tätig ist. Davon grenzt der BGH aber den Fall Peek & Cloppenburg ab, 

in dem zwei gleichnamige Unternehmen seit vielen Jahren markenrechtliche Auseinanderset-

zungen führen. Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei in derselben Branche, aber an ver-

schiedenen Standorten tätigen gleichnamigen Handelsunternehmen bestehe, könne dadurch 

gestört werden, dass eines der beiden Unternehmen das Unternehmenskennzeichen als Inter-

netadresse oder auf seinen Internetseiten verwendet, ohne dabei ausreichend deutlich zu ma-

chen, dass es sich nicht um den Internetauftritt des anderen Unternehmens handelt.138 

                                                 
131 So auch in der Schweiz siehe Schweizerisches Bundesgericht, Urt. v. 21.1.2005 ï 4C 376/2004/Ima, MMR 

2005, 366 m. Anm. Mietzel ï www.maggi.com. 
132 LG Paderborn, Urt. v. 1.9.1999 ï 4 O 228/99, MMR 2000, 49. 
133 LG Hamburg, Urt. v. 1.8.2000 ï 312 O 328/00, CR 2001, 197 = MMR 2000, 622 m. Anm. Bottenschein. 
134 Siehe LG Paderborn, Urt. v. 1.9.1999 ï 4 O 228/99, MMR 2000, 49 = ZUM-RD 2000, 344. 
135 OLG Koblenz, Urt. v. 25.1.2002 ï 8 U 1842/00, CR 2002, 280 m. Anm. Eckhardt = MMR 2002, 44; LG 

Osnabrück, Urt. v. 23.9.2005 ï 12 O 3937/04, MMR 2006, 248. 
136 BGH, Urt. v. 23.10.2008 ï I ZR 11/06, CR 2009, 679 = MDR 2009, 882 ï Vorname.de gegen Nachna-

me.de. 
137 BGH, Urt. v. 23.6.2005 ï I ZR 288/02, CR 2006, 193 = MDR 2006, 528 = MMR 2006/159 ï 

Ăhufeland.deñ. 
138 BGH, Urt. v. 31.3.2010 ï I ZR 174/07 (OLG Düsseldorf), CR 2010, 519 = MDR 2010, 884 ï Peek & 

Cloppenburg, GRUR 2010, 738. 
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Das OLG Stuttgart hat diese Überlegungen dann wieder relativiert.139 Streiten zwei Parteien 

um eine mit ihrem Unternehmensnamen identische Webadresse (sog. Recht der Gleichnami-

gen) sei zwar grundsätzlich auf das Prioritätsprinzip abzustellen, wonach demjenigen Na-

mensträger die Domain zusteht, der sie als Erster bei der Vergabestelle registriert hat. Inner-

halb der vorzunehmenden Interessenabwägung haben jedoch auch andere Fakten Berücksich-

tigung zu finden, die dazu führen können, dass dem Prioritätsälteren die Adresse doch nicht 

zusteht. Dem tatsächlichen Domaininhaber stehe die Kennung z.B. nicht zu, wenn er durch 

die Reservierung etwas suggeriere, was nicht der Realität entspreche. Dies sei der Fall, 

wenn der Anmelder eine Domain mit dem Schlagwort ĂUnternehmensgruppeñ in Verbindung 

mit seinem Namen wähle, aber über gar keine derartige Gruppe verfüge. Im Rahmen der Inte-

ressensabwägung seien auch weitere tatsächliche Faktoren zu berücksichtigen. So etwa, ob 

ernsthaft damit zu rechnen sei, dass der Domaininhaber bei fehlendem Content die Adressen 

mit Inhalt ausstatten wird. Dabei sei auch die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung des 

Domaininhabers von Bedeutung. 

Denkbar wäre auch eine Lösung über eine Abgrenzungsvereinbarung (sog. Domain-Name-

Sharing140), aufgrund derer für beide Kennzeichenrechtsinhaber ein einheitliches Portal ge-

schaffen wird (siehe etwa Ăhttp://www.winterthur.ch). Der BGH hat in der Vossius-

Entscheidung141 über solch alternative Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. Die Gefahr der 

Verwechselung könne bei Gleichnamigkeit auch auf andere Weise ausgeschlossen werden. 

Man könne als Domaininhaber zum Beispiel durch Hinweis auf der zentralen Einstiegsseite 

deutlich machen, dass es sich nicht um das Angebot des klagenden Namensinhabers handele. 

Zweckmäßigerweise könne man angeben, wo das Angebot des Namensträgers im Internet zu 

finden sei. Allerdings gelte dies nicht, wenn die berechtigten Interessen des Namensträgers 

das Interesse des Domaininhabers deutlich überwiegen. Diese Entscheidung gilt jedoch in der 

obergerichtlichen Entscheidungspraxis als Sonderfall. 

In dem Rechtsstreit zwischen den gleichnamigen Bekleidungsunternehmen ĂPeek & Clop-

penburg KGñ ¿ber die Gestaltung des Internetauftritts hielt der BGH die Priorität der Kenn-

zeichenrechte für nicht entscheidungserheblich, da eine Gleichgewichtslage bestehe.142 Auf-

grund der zwischen den Parteien geschlossenen Abrede jeweils ausschließlich im norddeut-

schen Raum bzw. im übrigen Bundesgebiet tätig zu werden, existierten die gleichnamigen 

                                                 
139 Urt. v. 26.7.2007 ï 7 U 55/07, CR 2008, 120 = MMR 2008, 178. 
140 Ausführlich zum Domain-Name-Sharing vgl. Haar/Krone, Mitt. 2005, 58. 
141 BGH, Urt. v. 11.4.2002 ï I ZR 317/99, BRAK 2002, 192 = MDR 2002, 1138 = MMR 2002, 456 m. Anm. 

Hoeller = CR 2002, 674 m. Anm. Koschorreck. 
142 BGH, Urt. v. 31.3.2010 ï I ZR 174/07, CR 2010, 519 = MDR 2010, 884 = WRP 2010, 880 ï Peek & 

Cloppenburg. 
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Unternehmen nahezu 40 Jahre unbeschadet nebeneinander. Für die Frage, ob der Klägerin ein 

Anspruch gegen die Beklagte zustehe, die Verwendung der Internetadressen Ăp-und-c.deñ, 

Ăpuc-online.deñ, Ăpeek-und-cloppenburg.deñ und Ăpeek-und-cloppenburg.comñ zu unterlas-

sen, müssten deshalb andere als zeitliche Überlegungen herangezogen werden. Wie in den 

Fällen der Gleichnamigkeit sei die infolge der Nutzung der Internetadressen entstandene 

Verwechselungsgefahr grundsätzlich hinzunehmen. Die Klägerin müsse die damit einherge-

hende Störung der Gleichgewichtslage jedoch nur insoweit dulden, als die Beklagte ein 

schutzwürdiges Interesse an der Benutzung habe und alles Erforderliche und Zumutbare getan 

habe, um einer Erhöhung der Verwechselungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken.143 Da 

die Beklagte die eigene Unternehmensbezeichnung zuerst als Domainnamen in den konkreten 

Formen registriert habe, besitze sie ein schutzwürdiges Interesse, diese tatsächlich auch zu 

benutzen. Sie könne sich gegenüber anderen Inhabern der Unternehmensbezeichnung auf das 

unter Gleichnamigen wirksame Gerechtigkeitsprinzip der Priorität berufen. Zwar sei mit dem 

Internetauftritt der Beklagten unter den oben genannten Adressen keine automatische Aus-

dehnung ihres räumlichen Tätigkeitsbereichs verbunden, jedoch werde die Gefahr von Ver-

wechselungen durch den Internetauftritt erhöht. Die Beklagte hätte deshalb auf der ersten Sei-

te verdeutlichen müssen, dass es zwei Bekleidungsunternehmen ĂPeek & Cloppenburg KGñ 

gibt, und sie selbst in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt 

ist. Diese Verpflichtung treffe in gleichem Maße die Klägerin, welche unter den Adressen 

Ăpeekundcloppenburg.deñ, Ăpeekundcloppenburg.comñ, Ăpeek-cloppenburg.deñ sowie 

Ăpundc.deñ und Ăp-und-c.comñ erreichbar ist. Die Beklagte hatte im Wege der Widerklage 

eine spiegelbildliche Unterlassung begehrt. 

Unklar ist die Reichweite von § 24 MarkenG und dem dort enthaltenen Einwand der Erschöp-

fung in Bezug auf Domainregistrierungen. Der BGH hat in der Entscheidung Aidol144 darauf 

hingewiesen, dass der Grundsatz der Erschöpfung auch das Ankündigungsrecht umfasse. In-

sofern dürften Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem Weitervertrieb 

durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden.145 Für das Ankündigungsrecht 

sei es nicht erforderlich, dass der Händler im Zeitpunkt seiner Werbung die betreffende Ware 

bereits vorrätig hat. Ausreichend sei vielmehr, dass der Händler über die Ware im vorgesehe-

nen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung der Rechte des Markeninhabers verfügen kön-

                                                 
143 BGH, Urt. v. 31.3.2010 ï I ZR 174/07, CR 2010, 519 = MDR 2010, 884 = WRP 2010, 880 ï Peek & 

Cloppenburg. 
144 BGH, Urt. v. 8.2.2007 ï I ZR 77/04, MDR 2007, 1273 = CR 2007, 589 = WRP 2007, 1095 = NJW-RR 

2007, 126 = MMR 2007, 648. 
145 Siehe dazu auch EuGH, Urt. v. 4.11.1997 ï Rs. C-337/95, GRUR Int. 1998, 140 = WRP 1998, 150 ï DI-

OR; EuGH, Urt. v. 23.2.1999 ï C-63/97, GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 ï BMW. 
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ne.146 Ein Ankündigungsrecht lehnt der BGH allerdings ab, wenn die konkrete Bezugnahme 

auf Originalprodukte erfolge. Insofern wird man eine Domain nicht unter Berufung auf den 

Erschöpfungsgrundsatz verwenden können, wenn die markenbezogene Domain unterneh-

mensbezogen verwendet wird.147 Ähnlich wird es der Fall sein, wenn überhaupt keine Origi-

nalprodukte auf der Seite angeboten werden. Im Übrigen lässt § 24 Abs. 2 MarkenG auch zu, 

dass der Inhaber der Marke aus berechtigten Gründen trotz Erschöpfung der Benutzung der 

Marke widersprechen kann. Dies gilt insbesondere, wenn eine Handelsbeziehung zwischen 

dem Domainverwender und dem Kennzeichenrechtsinhaber vorgetäuscht wird.148 Das Ober-

landesgericht Düsseldorf hat die Auffassung vertreten, dass ein Anbieter von Fahrzeugtuning-

Dienstleistungen nicht die Internet-Domain www.peugeot-tuning.de verwenden dürfe. Diese 

Dienstleistung sei nämlich der geschäftlichen Tätigkeit der Klägerin, nämlich dem Vertrieb 

von Peugeot-Kraftfahrzeugen und zugehörigen Serviceleistungen für diese Fahrzeuge sehr 

ähnlich. Aus diesem Grund sei die Verwendung des Zeichens in der Domain geeignet, eine 

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu begründen. Der Verkehr nehme an, dass jemand, 

der Tuning-Leistungen unter Verwendung des Zeichens ĂPeugeotñ erbringt, hierzu von 

Peugeot autorisiert worden ist und daher zumindest rechtliche und wirtschaftliche Beziehun-

gen bestehen.149 Bislang ungeklärt ist auch die Zulässigkeit der Verwendung von Marken zu 

satirischen Zwecken. Das Landgericht Nürnberg-Fürth150 hat z.B. entschieden, dass das Zei-

chen ĂStorch Heinarñ weiterhin zur Kennzeichnung von Kleidung, Geschirr, Ansteckern und 

ähnlichen Waren, deren Vertrieb über das Internet stattfindet, verwendet werden darf. Es be-

stehe keine Verwechselungsgefahr von ĂStorch Heinarñ mit ĂTHOR STEINARñ; auch wer-

den die Kennzeichen und Waren der Klägerin durch den Beklagten weder herabgesetzt noch 

verunglimpft.151 

e) Gattungsbegriffe 

Literatur: 

Abel, Generische Domains. Geklärte und ungeklärte Fragen zur Zulässigkeit beschreibender 

second-level-Domains nach dem Urteil des BGH vom 17. Mai 2001 ï mitwohnzentrale.de, 

WRP 2001, 1426; Beater, Internet-Domains, Marktzugang und Monopolisierung geschäftli-

                                                 
146 Siehe dazu auch BGH, Urt. v. 17.7.2003 ï I ZR 256/00, MDR 2003, 1430 = GRUR 2003, 878, 879 ï Vier 

Ringe über Audi. 
147 Siehe dazu auch LG Hamburg, Urt. v. 30.5.2000 ï 312 O 146/00, NJWE-WettbR 2000, 235. 
148 So etwa im Fall LG Düsseldorf, Urt. v. 19.7.2006 ï 2a O 32/06, CR 2007, 118 = GRUR-RR 2007, 14-cat-

Ersatzteile.de. Ähnlich LG Düsseldorf, Urt. v. 11.7.2007 ï 2a O 24/07, CR 2007, 742 = MMR 2008, 268 ï 
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le/Rohlfing, Gattungsbezeichnungen als Domain-Names, MMR 2000, 591; Wendlandt, Gat-
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Schwierig ist schließlich auch die Frage, ob Gattungsbegriffe und beschreibende Angaben 

als Domainnamen registriert werden können.152 Solche Angaben könnten markenrechtlich 

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder wegen eines beson-

deren Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nie einer Person zugewiesen werden. 

Zulªssig ist daher die Verwendung von Domains wie Ăanwalt.deñ, Ămesse.deñ oder 

Ănotar.deñ.153 

Allerdings ist in all diesen Fällen zu beachten, dass die Kennzeichnung nicht gegen andere 

standes- oder wettbewerbsrechtliche Vorgaben verstoßen darf. So wäre die Benutzung des 

Kennzeichens ĂAnwaltñ einem Anwalt vorbehalten. Ein Nicht-Anwalt würde gegen Standes-

recht oder, wegen der damit verbundenen Kanalisierung von Kundenströmen, gegen §§ 3, 4 

Nr. 10 UWG bzw. §§ 3, 5 UWG verstoßen. 

In diesem Sinne hat auch das OLG Frankfurt154 betont, dass bei rein beschreibenden und da-

her freihaltebedürftigen Begriffen wie ĂWirtschaftñ und ĂWirtschaft-Onlineñ ein marken-

rechtlicher Schutz nicht in Betracht komme. Allenfalls aus §§ 3, 4 Nr. 10 UWG bzw. §§ 3, 5 

UWG könnten sich Grenzen für die Wahl solcher Beschreibungen ergeben. Zu beachten sei 

dabei vor allem die ĂKanalisierungsfunktionñ der Domainnamen, sofern der User der Ein-

fachheit halber das Online-Angebot mit der umfassendsten Adressbezeichnung wähle und 

anderen Angeboten keine Beachtung mehr schenke. Dieser Effekt sei aber ausgeschlossen, 

wenn die Online-Adresse lediglich in der Werbung des jeweiligen Unternehmens benutzt 

werde. Im Übrigen müsse auf die besonderen Nutzergewohnheiten abgestellt werden. 

                                                 
152 Vgl. hierzu Kur, CR 1996, 325, 328. 
153 BGH v. 17.5.2001 ï I ZR 216/99, MDR 2002, 45 = CR 2001, 777 m. Anm. Jaeger-Lenz = MMR 2001, 

666, 670 ï mitwohnzentrale.de. 
154 OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 13.2.1997 ï 6 W 5/97, CR 1997, 271 m. Anm. Bettinger = WRP 1997, 

341. Ähnlich auch OLG Braunschweig, Urt. v. 20.7.2000 ï 2 U 26/00, CR 2000, 614 = MMR 2000, 610 ï 

Stahlguss.de. Unzutreffend OLG München, Urt. v. 22.4.1999 ï 29 1389/99, OLG München v. 22.4.1999 ï 

29 W 1389/99, CR 1999, 595 = MMR 1999, 547 ï buecher.de. 



48 

Das OLG Hamburg, das ¿ber die Domain Ămitwohnzentrale.deñ zu entscheiden hatte, schloss 

eine entsprechende Anwendung der Regelung des § 8 MarkenG auf die Domainregistrierung 

ebenfalls aus.155 Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung kam es aber zu einem anderen 

Ergebnis als die vorgenannte Entscheidung. Es sah die Verwendung der Domain durch einen 

Verband von Wohnungsvermittlungsagenturen unter dem Gesichtspunkt der Kanalisierung 

von Kundenströmen als wettbewerbswidrig an. Kunden, die sich das Leistungsangebot im 

Bereich der Mitwohnzentralen erschlieÇen wollten, w¿rden durch die Domain Ăabgefangenñ. 

Zur Begründung ging das Gericht auf die Nutzergewohnheiten bei der Suche nach Internetan-

geboten ein. Ein nicht unerheblicher Teil der Nutzer verwende hierzu nicht nur Suchmaschi-

nen, sondern gebe versuchsweise eine Domainadresse mit dem gesuchten Unternehmens- 

oder Markennamen ein. Diese Praxis dehne sich immer mehr auf Branchen-, Produkt- und 

Gattungsbezeichnungen aus. Wesentliche Teile der Verbraucher, die auf diese Weise zu einer 

Webseite gefunden hätten, verzichteten aus Bequemlichkeit darauf, anschließend nach Alter-

nativangeboten zu suchen. Der Hamburger Linie folgten weitere Gerichte, etwa hinsichtlich 

der Bezeichnungen ĂRechtsanwaltñ,156 Ărechtsanwaelte.deñ,157 Ăzwangsversteigerung.deñ,158 

Ăhauptbahnhof.deñ159 oder Ădeutsches-handwerk.deñ.160 Auch zahlreiche Literaturstimmen 

haben die Hamburger Leitlinien weiterverfolgt.161 Andere Gerichte widersprachen der Ham-

burger Ansicht, zum Beispiel in Bezug auf die Termini Ăstahlguss.deñ,162 Ălastminute.comñ,163 

Ăzeitarbeit.deñ,164 Ăautovermietung.comñ,165 Ăfahrplan.deñ,166 Ăsauna.deñ,167 Ărechtsan-

walt.comñ168 oder Ăkueche.deñ.169 Hierbei wurde darauf abgestellt, dass für den Tätigkeitsbe-

                                                 
155 OLG Hamburg, Urt. v. 13.7.1999 ï 3 U 58/98, MMR 2000, 40 = CR 1999, 779 m. Anm. Hartmann = 

K&R 2000, 190 m. Anm. Strömer; siehe auch EWiR 2000, 193 (Hoeren). Anders Mankowski, MDR 2002, 
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156 OLG Stuttgart, Urt. v. 15.10.1999 ï 2 U 52/99, MDR 2000, 483 = MMR 2000, 164 in Bezug auf eine Va-

nity-Nummer; aufgehoben durch BGH, Urt. v. 21.2.2002 ï I ZR 281/99, CR 2002, 729 = MDR 2003, 119 

= BRAK 2002, 231 m. Anm. Dahns = MMR 2002, 605. 
157 LG München I, Urt. v. 16.11.2000 ï 7 O 5570/00, MMR 2001, 179 m. Anm. Ernst = CR 2001, 128 = K&R 

2001, 108 m. Anm. Sosnitza. Zu Domains mit Anwaltsbezug siehe auch OLG Celle, Urt. v. 23.8.2001, 

MMR 2001, 179; OLG Hamburg, Urt. v. 2.5.2002 ï 3 U 303/01, MMR 2002, 824; OLG München, Urt. v. 

18.4.2002 ï 29 U 1573/02, MMR 2002, 614. 
158 LG Köln, Urt. v. 10.10.2000 ï 33 O 286/00, CR 2001, 193 = MMR 2001, 55. 
159 LG Köln, Urt. v. 23.9.1999 ï 31 O 522/99, MMR 2000, 45 = CR 1999, 649. 
160 OLG Hamburg, Urt. v. 15.11.2006 ï 5 U 185/05, CR 2007, 258. 
161 Ähnlich auch Bettinger, CR 1997, 273; Sosnitza, K&R 2000, 209, 212; Ubber, WRP 1997, 497. 
162 OLG Braunschweig, Urt. v. 20.7.2000 ï 2 U 26/00, CR 2000, 614 = MMR 2000, 610. 
163 LG Hamburg, Urt. v. 30.6.2000 ï 416 O 91/00, CR 200, 617 m. Anm. Bettinger = MMR 2000, 763, 765. 
164 LG Köln, Urt. v. 27.4.2000 ï 31 O 166/00, MMR 2001, 197. 
165 LG München, Urt. v. 28.9.2000 ï 4 HKO 13251/00, MMR 2001, 185. 
166 LG Köln, 31 O 513/99 (n.v.). 
167 OLG Hamm, Urt. v. 2.11.2000 ï 4 U 95/00, MMR 2001, 237. Ähnlich bereits LG Münster, Urt. v. 

14.4.2000 ï 23 O 60/00. 
168 LG Mannheim, Urt. v. 24.8.2001 ï 7 O 189/01, MMR 2002, 635 = CR 2002, 689 (Ls.). A.A. OLG Ham-

burg, Urt. v. 2.5.2002 ï 3 U 303/01, BRAK 2002, 287 m. Anm. Creutz = MMR 2002, 824. 
169 LG Darmstadt, Urt. v. 17.4.2001 ï 16 O 501/00, MMR 2001, 559. 
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reich eine Vielzahl beschreibender Kennzeichnungen vorhanden waren.170 Noch deutlicher ist 

das OLG Braunschweig in der oben genannten Entscheidung, das die Kanalisierung durch 

Registrierung rein beschreibender Domainnamen für sich allein nicht als wettbewerbswidrig 

angesehen hat.171 Das LG Hamburg stellt darauf ab, ob der Eindruck entstanden ist, es handle 

sich um ein Portal für eine originelle und neue Leistung. Eine Kanalisierungsgefahr sei ausge-

schlossen, wenn interessierte Kreise wüssten, dass es diese Leistung von zahlreichen Anbie-

tern gibt.172 Das LG Darmstadt hat in der oben erwªhnten Entscheidung Ăkueche.deñ darauf 

abgestellt, ob ein umsichtiger, kritisch prüfender und verständiger Verbraucher beim Aufruf 

der Webseite ohne weiteres erkennen kann, dass es sich um das Angebot eines Einzelunter-

nehmens handelt. Die Begründung, dass der Internetnutzer den von ihm gewünschten Do-

mainnamen direkt in die Browserzeile eingebe, könnte jedoch durch die zunehmende Nutzung 

von Suchmaschinen, insbesondere der Suchmaschine Ăgoogleñ, nicht mehr zeitgemªÇ sein. 

Eine Untersuchung über die Nutzergewohnheiten der betroffenen Nutzerkreise ist wohl noch 

nicht durchgeführt worden, zumindest wurde eine Abkehr von der Methode der Direkteingabe 

noch in keinem Urteil angesprochen. Dies bedeutet, dass weiterhin davon ausgegangen wer-

den muss, dass zumindest ein Teil der Internetnutzer (auch) nach dieser Methode vorgehen. 

Der BGH hat in Sachen Ămitwohnzentrale.deñ am 17. Mai 2001 entschieden.173 Die Ver-

wendung von Gattungsbegriffen sei grundsätzlich zulässig; insbesondere liege keine Unlau-

terkeit i.S.v. § 3 UWG vor. Der Domaininhaber habe nur einen sich bietenden Vorteil genutzt, 

ohne auf Dritte unlauter einzuwirken. Ein Anlass für eine neue Fallgruppe speziell für Do-

mains bestehe nicht. Die Parallele zum Markenrecht und dem dortigen Freihaltebedürfnis von 

Gattungsbegriffen sei nicht zu ziehen, da kein Ausschließlichkeitsrecht drohe. Grenzen sieht 

der BGH dort, wo Rechtsmissbrauch drohe, etwa wenn der Gattungsbegriff sowohl unter ver-

schiedenen TLDs als auch in ähnlichen Schreibweisen vom Verwender blockiert werde. Auch 

müsse noch geprüft werden, ob die Kennung mitwohnzentrale.de nicht eine relevante Irrefüh-

rungsgefahr heraufbeschwöre, weil der Eindruck entstehen könne, dass es sich um das einzige 

oder maßgebliche Angebot unter der Gattungsbezeichnung handle.174 Das OLG Hamburg will 

für die Beurteilung, ob sich ein Gattungsbegriff als Domainname nach § 3 UWG als irrefüh-

                                                 
170 LG München, Urt. v. 28.9.2000 ï 4 HKO 13251/00, MMR 2001, 185. 
171 OLG Braunschweig, Urt. v. 20.7.2000 ï 2 U 26/00, CR 2000, 614 = MMR 2000, 610. 
172 LG Hamburg, Urt. v. 30.6.2000 ï 416 O 91/00, CR 2000, 617 m. Anm. Bettinger = MMR 2000, 763 ï 

lastminute.com. 
173 BGH, Urt. v. 17.5.2001 ï I ZR 216/99, MMR 2001, 666 m. Anm. Hoeren = WRP 2001, 1286 mit Bespre-

chung Abel 1426 = MDR 2002, 45 m. Anm. Mankowski = CR 2001, 777 m. Anm. Jaeger-Lenz = BB 2001, 

2080 = NJW 2001, 3262. 
174 Mankowski, MDR 2002, 47, 48 sieht in jeder Aneignung von Branchenbezeichnungen durch einen einzel-

nen Wettbewerber die irreführende Behauptung einer Spitzenstellung. 
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rend aufgrund einer unzutreffenden Alleinstellungsrühmung darstellt, nicht allein auf die Be-

zeichnung der Domain abstellen, sondern maßgeblich (auch) auf den dahinter stehenden In-

ternetauftritt und insbesondere auch auf die konkrete Gestaltung der Homepage.175 Die Not-

wendigkeit dieser beiden Einschränkungen sind in der Literatur mit Recht bezweifelt wor-

den.176 Diese Leitlinien hat der BGH in der Entscheidung Ăweltonline.deñ bekrªftigt.177 Die 

Registrierung von Gattungsbegriffen sei dem Gerechtigkeitsprinzip unterworfen und erfolge 

nach dem Prinzip Ăwer zuerst kommt, mahlt zuerstñ und stelle kein unlauteres Verhalten dar. 

Im entschiedenen Fall sei gleichfalls festzuhalten, dass der Axel Springer Verlag die genannte 

Domain nicht benºtige, da er sich bereits unter Ăwelt-online.deñ prªsentiere. 

Dennoch machten diese Zusätze die Runde: So hat das LG Düsseldorf178 entschieden, dass die 

Verwendung des Gattungsnamens Ăliteraturen.deñ nach Ä 826 BGB sittenwidrig sein könnte, 

wenn allein die formalrechtliche Stellung dazu benutzt werden soll, Gewinne zu erzielen, de-

ren Höhe nicht mit irgendeiner Leistung des Rechtsinhabers in Zusammenhang steht. Das 

Landgericht Frankfurt sah ï anders als dann die Oberinstanz179 ï in dem Angebot, unter der 

Domain Ădrogerie.deñ Subdomains zu erwerben, eine Irref¿hrung i.S.v. Ä 5 UWG.180 Ähnlich 

entschied das OLG Nürnberg hinsichtlich der Verwendung der Domain Ăsteuererklaerung.deñ 

für einen Lohnsteuerhilfeverein.181 Das OLG Hamburg verbot die Verwendung von Ărechts-

anwalt.comñ durch Nicht-Anwälte als irreführend i.S.v. § 5 UWG.182 

Für besondere Aufregung haben das LG Dortmund183 und das OLG Hamm184 gesorgt, als sie 

die Verwendung der Domain Ătauchschule-dortmund.deñ wegen impliziter Spitzenstel-

lungsbehauptung für unlauter i.S.v. §§ 3, 5 UWG erklärten.185 Ebenso hielt das OLG Stuttgart 

die Bezeichnung ĂBodenseekanzleiñ f¿r wettbewerbswidrig, da dieses Wort den gesamten 

Wirtschaftsraum Bodensee mit der Kanzlei in Verbindung sehe und somit eine herausragende 

                                                 
175 OLG Hamburg, Urt. v. 6.3.2003 ï 5 U 186/01, CR 2003, 605 = MMR 2003, 537. 
176 Siehe Abel, WRP 2001, 1426; Beater, JZ 2002, 275. 
177 BGH, Urt. v. 2.12.2004 ï I ZR 207/01, MDR 2005, 1182 = CR 2005, 593 = NJW 2005, 2315 = MMR 

2005, 534 m. Anm. Viefhues. 
178 LG Düsseldorf, Urt. v. 6.7.2001 ï 38 O 18/01, CR 2002, 138 m. Anm. Graf = MMR 2002, 126. 
179 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.9.2002 ï 6 U 128/01, MMR 2002, 811 ï drogerie.de. 
180 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 23.3.2001 ï 3/12 O 4/01, LG Frankfurt a.M. v. 23.3.2001 ï 3/12 O 4/01, CR 

2001, 713 m. Anm. Pahlow = MMR 2001, 542 m. Anm. Buecking. 
181 OLG Nürnberg, Urt. v. 6.11.2001 ï 3 U 2393/01, MMR 2002, 635 = K&R 2002, 155 = GRUR 2002, 460 = 

MDR 2002, 406. 
182 OLG Hamburg, Urt. v. 2.5.2002 ï 3 U 303/01, BRAK 2002, 287 m. Anm. Creutz = MMR 2002, 824. A.A. 

LG Mannheim, Urt. v. 24.8.2001 ï 7 O 189/01, MMR 2002, 635 = CR 2002, 689 (Ls.). Anders auch LG 

Berlin, Urt. v. 18.6.2003 ï 97 O 80/03, CR 2003, 771 f¿r die Domain ĂRechtsbeistand.infoñ. 
183 LG Dortmund, Urt. v. 24.10.2002 ï 18 O 70/02, MMR 2003, 200. 
184 OLG Hamm, Urt. v. 18.3.2003 ï 4 U 14/03, CR 2003, 522 m. Anm. Beckmann. 
185 OLG Hamm, Urt. v. 18.3.2003 ï 4 U 14/03, CR 2003, 522 = MMR 2003, 471 m. Anm. Karl. Inzwischen 

aufgegeben; siehe OLG Hamm, Urt. v. 29.1.2013 ï 4 U 171/12, MMR 2013, 452. 
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Stellung suggeriert wurde.186 Das Oberlandesgericht Hamm hat seine alte Rechtsprechung 

dann allerdings jüngst aufgegeben, wonach die Verwendung einer Kombination, die einen 

Ortsnamen beinhaltet, als Domain als unzulässige Spitzenstellungsbehauptung anzusehen 

sei.187 Es gelte stattdessen der Grundsatz Ăfirst come, first servedñ. Der Ortsname alleine kºn-

ne nicht als Herausstellung im Sinne des Wettbewerbsrechts anzusehen sein. Dem Verkehr sei 

regelmäßig bekannt, dass es in großen Städten eine Fülle von Rechtsanwaltskanzleien gebe. 

Auch der Einwand, dass Kundenströme, etwa aufgrund entsprechender Suchmaschinenanga-

ben umgeleitet wurden, wurde vom Gericht nicht akzeptiert. 

Verboten ist auch die Domain ĂDeutsches-Anwaltverzeichnis.deñ nach Ä 5 UWG, da dadurch 

der falsche Eindruck erweckt wird, das Verzeichnis enthalte die meisten Namen der in 

Deutschland tätigen Anwälte.188 Die Domain Ădeutsches-handwerk.deñ kann von erheblichen 

Teilen des Verkehrs dahingehend verstanden werden, dass es sich um eine offizielle Seite 

einer berufsständischen Organisation des deutschen Handwerkes handelt, so dass zumindest 

auf der ersten Seite durch einen deutlichen Hinweis dieser Irreführung begegnet werden muss, 

um wettbewerbsrechtliche Ansprüche abwehren zu können.189 Auch die Verwendung des 

TLD Ă.agñ kann wegen Irref¿hrung verboten sein, wenn eine entsprechende Domain von ei-

ner GmbH verwendet wird; denn dann müsse ein beträchtlicher Teil des Verkehrs annehmen, 

es handele sich bei dem Domaininhaber um eine Aktiengesellschaft.190 Unklar war lange Zeit 

die Haltung der Gerichte zu Anwaltdomains wie Ăanwalt-hannover.deñ oder Ărechtsanwaelte-

dachau.deñ. Der BGH hat nun in einer grundlegenden Entscheidung zur berufsrechtlichen 

Zulässigkeit der Verwendung von Internetdomains ausgeführt, dass die Verwendung einer 

Kombination aus einem Gattungsbegriff und einer Region durch Steuerberater als Domain bei 

dem maßgeblichen durchschnittlich informierten und verständigen Verbraucher nach der Le-

benserfahrung nicht die Gefahr einer Irreführung bewirkt. Laut BGH sei es bei der Domain-

bezeichnung www.steuerberater-suedniedersachsen.de ausgeschlossen, dass ein Internetnutzer 

von der irrigen Vorstellung geleitet wird, hier die einzige Steuerberatungskanzlei in ganz 

Südniedersachsen zu finden. Zwar liege eine Gefahr der Irreführung in der Tatsache, dass der 

Domainname eher auf ein Verzeichnis aller Steuerberater in Südniedersachsen oder einen 

Berufsverband hindeute, dies werde jedoch durch Kenntnisnahme der Homepage sofort und 

                                                 
186 OLG Stuttgart, Urt. v. 16.3.2006 ï 2 U 147/05, BRAK 2006, 188 = NJW 2006, 2273. 
187 OLG Hamm, Urt. v. 19.6.2008 ï 4 U 63/08, MMR 2009, 50 m. Anm. Kuhr ï anwaltskanzlei-dortmund.de. 
188 LG Berlin, Urt. v. 16.12.2002 ï 97 O 192/02, CR 2003, 937; MMR 2003, 490. Ähnlich LG Erfurt, Urt. v. 

21.10.2004 ï 2 HKO 77/04, MMR 2005, 121 ï deutsche Anwalthotline.de. 
189 OLG Hamburg, Urt. v. 15.11.2006 ï 5 U 185/05, CR 2007, 258 ï deutsches-handwerk.de; GRUR-RR 

2007, 93. 
190 LG Hamburg, Urt. v. 2.9.2003 ï 312 O 271/03, CR 2004, 143 m. Anm. Stögmüller = MMR 2003, 796 ï 

tipp.ag; bestätigt durch: OLG Hamburg, Urt. v. 16.6.2004 ï 5 U 162/03, CR 2004, 769 = MMR 2004, 680. 
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hinreichend korrigiert.191 Teilweise wird bei Verwendung des Singulars Ăanwaltñ von der 

wettbewerbsrechtlichen Unbedenklichkeit ausgegangen.192 

Das OLG Stuttgart hat den Begriff ĂNetzñ als nicht schutzfªhigen Gattungsbegriff angesehen, 

auch wenn jemand den Nachnamen ĂNetzñ f¿hrt.193 Ähnlich sah die Kölner Justiz die Rechts-

lage bei den Gattungsbegriffen Ăbahnhoefeñ194 und Ămahngerichtñ.195 Für die generischen 

Umlautdomains gelten ähnliche Regeln. So hat das LG Leipzig196 betont, dass ein Hersteller 

von Waren keinen Anspruch auf Unterlassung der Registrierung oder Nutzung einer IDN-

Domain hat, die nur Waren beschreibt. 

In Anwendung von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG soll die Registrierung von Gattungsbegriffen verbo-

ten sein, wenn diese Namen zum Zweck der Behinderung eines Konkurrenten angemeldet 

worden sind.197 Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gattungsdomains auf die eigene Do-

main umgeleitet werden. 

Keine rechtlichen Probleme sah das OLG Wien bei der Registrierung der Domain Ăkinder.atñ 

im Verhªltnis zu einer (generischen) Wort/Bildmarke Ăkinderñ.198 Auch wurde ein Unterlas-

sungsanspruch einer juristischen Zeitschrift gegen die Verwendung der Domain Ăversiche-

rungsrecht.deñ durch einen Dritten vom LG und OLG Düsseldorf mangels Unlauterkeit abge-

lehnt.199 Der BGH hat inzwischen auch keine Probleme mehr in der Verwendung der Adres-

sen Ăpresserecht.deñ200 und Ărechtsanwaelte-notar.deñ201 gesehen; diese sei weder irreführend 

noch verstoße sie gegen anwaltliches Berufsrecht. In Sachen Mitwohnzentrale liegt auch die 

zweite Entscheidung des OLG Hamburg vor.202 Hiernach ist für die Beurteilung der Frage, ob 

sich die Verwendung eines generischen Domainnamens (hier: Ămitwohnzentrale.deñ) nach Ä 5 

                                                 
191 BGH, Urt. v. 1.9.2010 ï StBSt (R) 2/10, CR 2011, 125 = DStR 2010, 2326. 
192 LG Duisburg, Urt. v. 10.1.2001 ï 13 U 309/00, NJW 2002, 2114 ï anwalt-muelheim.de; OLG München, 

Urt. v. 10.5.2001 ï 29 U 1594/01. Ähnlich auch OLG München, Urt. v. 18.4.2002 ï 29 U 1573/02, CR 

2002, 757 ï rechtsanwaelte-dachau.de. 
193 OLG Stuttgart, Urt. v. 7.3.2002 ï 2 U 184/01, CR 2002, 529 = MMR 2002, 388 ï www.netz.de. 
194 LG Köln, Urt. v. 22.12.2005 ï 84 O 55/05, MMR 2006, 244 ï bahnhoefe.de. 
195 OLG Köln, Urt. v. 30.9.2005 ï 20 U 45/05, CR 2006, 493 = MMR 2006, 31. 
196 LG Leipzig, Urt. v. 24.11.2005 ï 05 O 2142/05, MMR 2006, 113, 114 ï kettenzüge.de. Ähnlich LG Fran-

kenthal, Urt. v. 29.9.2005 ï 2 HU O 55/05, CR 2006, 421 = MMR 2006, 116 ï günstig.de. 
197 OLG Hamburg, Urt. v. 14.4.2005 ï 5 U 74/04, MMR 2006, 328. 
198 OLG Wien, Urt. v. 25.4.2002 ï 5 R 32/02; ähnlich liberal öOGH, Beschl. v. 20.4.2006 ï 4 Ob 39/06y, 

MMR 2006, 667 ï rechtsanwaltsportal.at. 
199 LG Düsseldorf, Urt. v. 12.6.2002 ï 2a O 11/02, CR 2003, 64 = MMR 2007, 758; OLG Düsseldorf, Beschl. 

v. 25.11.2002 ï 13 U 62/02, MMR 2003, 177. 
200 BGH, Beschl. v. 25.11.2002 ï Anwt (B) 41/02, MDR 2003, 418 = BRAK 2003, 82 = MMR 2003, 252 m. 

Anm. Schulte = ZUM 2003, 302 = CR 2003, 355 m. Anm. Hoß = NJW 2009, 662. 
201 BGH, Beschl. v. 25.11.2002 ï Anwt (B) 8/02, BRAK 2003, 22 m. Anm. Dahns = MMR 2003, 256 = CR 

2003, 354. Anders wiederum ÖOBDK, Entscheidung v. 28.4.2003 ï 13 Bkd 2/03, MMR 2003, 788 m. 

Anm. Karl, in der die Kommission die Verwendung der Domain scheidungsanwalt.at als rechtswidrig an-

sah. 
202 OLG Hamburg, Urt. v. 6.3.2003 ï 5 U 186/01, CR 2003, 605 = MMR 2003, 537 ï Mitwohnzentrale II. 
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UWG als irreführend wegen einer unzutreffenden Alleinstellungsberühmung darstellt, wie 

später vom BGH bestätigt, nicht allein auf die Bezeichnung der Domain, sondern maßgeblich 

(auch) auf den dahinter stehenden Internetauftritt, insbesondere die konkrete Gestaltung der 

Homepage abzustellen. Der Hinweis eines Vereins, dass auf seiner Homepage nur Vereins-

mitglieder aufgeführt sind, kann nach den Umständen des Einzelfalls ausreichen, um irrtums-

bedingten Fehlvorstellungen entgegenzuwirken, die angesichts der generischen Domain-

Bezeichnung bei Teilen des Verkehrs entstehen können. Eine ausdrückliche Bezugnahme auf 

Konkurrenzunternehmen ist nicht erforderlich. 

Zu den Gattungsbegriffen zählen im Übrigen lateinische Bezeichnungen nicht. Laut einer 

Entscheidung des LG München203 können lateinische Begriffe durchaus im allgemeinen 

Sprachgebrauch angesiedelt sein. Daraus folge aber nicht automatisch ein Freihaltebedürfnis 

als Gattungsbegriff, da die deutsche Übersetzung nur Personen mit Lateinkenntnissen möglich 

ist, also nur einer Minderheit der Bevölkerung. Demnach hat das LG dem Kläger Recht gege-

ben, der mit Familiennamen Fatum (lat. Schicksal) heißt und die Freigabe der bereits reser-

vierten gleichnamigen Webadresse verlangt hatte. 

Seit dem 1. März 2004 besteht die Möglichkeit, Domains mit Umlauten registrieren zu lassen. 

Alleine die Registrierung eines bereits registrierten Gattungsbegriffs mit Umlauten stelle je-

doch noch keine wettbewerbswidrige Handlung dar,204 auch wenn der Begriff mit Umlauten 

einfacher zu erreichen und vom Verkehr gemerkt werden kann. Ein Wettbewerber, der Inha-

ber der Domain ohne Umlaute ist (und somit vor der Registrierungsmöglichkeit von Domains 

mit Umlauten einziger Inhaber des Gattungsbegriffes als Domain war), kann daher nicht ge-

gen den neuen Inhaber von Umlautdomains vorgehen. Es handle sich bei einem solchen Vor-

gehen nicht um eine gezielte Behinderung, da der Wettbewerber weiterhin in der Lage sei, 

seine bisherige Domain zu benutzen und daher nicht behindert würde.205 

Zu beachten gilt es, dass eine Domain auch gegen markenrechtliche Angriffe geschützt ist, 

wenn der Verkehr in der Domain überhaupt keine Marke, sondern sogleich einen Gattungsbe-

griff sieht. Dies gilt selbst dann, wenn eine entsprechende europäische Marke eingetragen 

war.206 

                                                 
203 LG München, Urt. v. 11.4.2005 ï 27 O 16317/04, MMR 2005, 620 ï fatum.de. 
204 OLG Köln, Urt. v. 2.9.2005 ï 6 U 39/05, CR 2005, 880 = MMR 2005, 763 ï Schlüsselbänder.de. 
205 OLG Köln, Urt. v. 2.9.2005 ï 6 U 39/05, CR 2005, 880 = MMR 2005, 763 ï Schlüsselbänder.de. 
206 OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.11.2006 ï I-20 U 73/06, CR 2007, 473 = MMR 2007, 187 ï professional-

nails.de. 
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f) Ăcomñ-Adressen 

Ungeklärt ist die Rechtslage auch bei den Ăcomñ-Adressen. Grundsätzlich kann sich ein 

Markenrechtsinhaber gegen die Verwendung seines Kennzeichens in einer Ăcomñ-Adresse in 

gleicher Weise zur Wehr setzen wie bei einer Ădeñ-Adresse.207 Ähnliches gilt für die Verwen-

dung anderer gTLDs, wie etwa im Falle von ĂWDR.orgñ f¿r ein Portal zum Thema ĂFach-

journalismusñ.208 Den gTLDs fehlt es an der kennzeichnenden Wirkung; entscheidend ist da-

her die Second-Level-Domain.209 

Hier drohen oft Kollisionen zwischen den Inhabern ausländischer und deutscher Kenn-

zeichnungen, etwa bei Verwendung der Bezeichnung Ăpersil.comñ f¿r die (im britischen 

Rechtskreis berechtigte) Unilever. Das Hauptproblem liegt in diesen Fällen in der Durchset-

zung von Unterlassungsansprüchen, denn sofern sich nur die Top-Level-Domain ändert, ha-

ben oft beide Domaininhaber für ihren kennzeichenrechtlichen Schutzbereich eine Berechti-

gung. So kann der amerikanische Inhaber der Domain Ăbaynet.comñ sich auf das ihm nach 

US-Recht zustehende Markenrecht in gleicher Weise berufen wie die bayerische Staatsregie-

rung auf die deutschen Rechte zur Nutzung der Domain Ăbaynet.deñ. Wollte man hier einen 

Unterlassungsanspruch sauber tenorieren, müsste man den Anspruch auf die Nutzung der 

Domain im jeweiligen Heimatstaat beschränken. Eine solche Beschränkung ist jedoch tech-

nisch nicht durchsetzbar. Die Anbieter der Seite baynet.com könnten schon von der techni-

schen Ausgestaltung des WWW her der bayerischen Staatsregierung nicht aufgeben, zu ver-

hindern, dass deren baynet.de-Angebot in den USA abgerufen werden kann. Das Kammerge-

richt hat daraus in der Concept-Entscheidung210 die Konsequenz gezogen, einem Störer die 

Berufung auf die Einschränkungen für den weltweiten Abruf zu verweigern. 

Im Übrigen wird zunehmend die Auffassung vertreten, dass die Verwechslungsgefahr mit 

zunehmender Verbreitung der neuen TLDs herabgesetzt sei. So soll es künftig möglich sein, 

z.B. Kommunen auf die Domain ĂXX.infoñ oder ĂXX.museumñ zu verweisen, wªhrend die 

mit dem Stªdtenamen identische Ădeñ-Domain dem bisherigen Domaininhaber verbleibt.211 

                                                 
207 OLG Karlsruhe, Urt. v. 9.6.1999 ï 6 U 62/99, MMR 1999, 604 = CR 1999, 783. 
208 LG Köln, Urt. v. 23.5.2000 ï 33 O 216/00, MMR 2000, 625 ï WDR.org. 
209 OLG Hamburg, Beschl. v. 4.2.2002 ï 3 W 8/02, CR 2002, 446 m. Anm. Beckmann = LSK 2002, 311010 ï 

handy.de/handy.com. 
210 KG, Urt. v. 25.3.1997 ï 5 U 659/97, NJW 1997, 3321. 
211 So etwa Reinhart, WRP 2002, 628. 
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g) Regional begrenzter Schutz 

Der Kennzeichenschutz eines Unternehmens, welches nur regional, aber nicht bundesweit 

tätig ist, beschränkt sich auf das räumliche Tätigkeitsfeld.212 Daher hat der BGH einem in 

Bayern ansªssigen und ausschlieÇlich dort tªtigen Sprachinstitut (ĂCambridge Institutñ) einen 

Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Domain Ăcambridgeinstitute.chñ durch ein 

Schweizer Sprachinstitut versagt.213 

3. Titelschutz nach § 5 Abs. 3 MarkenG 

Wichtig ist auch der spezielle Schutz, den § 5 Abs. 3 MarkenG für den Titel von Zeitschrif-

ten oder Büchern vorsieht.214 Der Titelschutz hat im digitalen Markt dadurch eine besondere 

Bedeutung erlangt, dass der BGH in den Entscheidungen FTOS und PowerPoint215 einen Ti-

telschutz auch für Software zugelassen hat. Damit wird ein allgemeiner Namensschutz für alle 

bezeichnungsfähigen geistigen Produkte eingeführt, der auch Homepages und CD-ROMs 

einschließen kann. 

Zur Bestimmung der Reichweite des Titelschutzes gegen Provider ist die Entscheidung 

ĂKarriereñ des Landgerichts Köln einschlägig.216 Die Antragsstellerin, die Verlagsgruppe 

Handelsblatt, setzte sich hier erfolgreich gegen die Verwendung des Wortes ĂKarriereñ als 

Teil einer Domain zur Wehr (Ăwww.karriere.deñ). Sie st¿tzte sich auf den Titelschutz, den das 

LG Köln bereits Jahre zuvor dem Handelsblatt f¿r deren Zeitungsbeilage ĂKarriereñ zugebil-

ligt hatte.217 Ein Teilnehmer im Internet werde zumindest organisatorische Zusammenhänge 

zwischen den Parteien annehmen, die tatsächlich nicht bestünden. Das Landgericht hat dem 

Begehren in vollem Umfang stattgegeben; die Antragsgegnerin hat dem Beschluss nicht wi-

dersprochen. Ähnlich großzügig argumentierte das LG Mannheim hinsichtlich der Bezeich-

nung ĂBautippñ218 und das OLG Düsseldorf in Bezug auf ĂDiamantberichtñ.219 Auch der Be-

griff ĂAmericañ soll für ein gleichnamiges Computerspiel geschützt sein.220 

                                                 
212 BGH, Urt. v. 28.6.2007 ï I ZR 49/04, CR 2007, 655 = MMR 2007, 748 ï cambridgeinstitute.de; vgl. auch 

OLG Köln, Beschl. v. 7.5.2007 ï 6 W 54/07, MMR 2008, 119 ï 4e.de. 
213 BGH, Urt. v. 28.6.2007 ï I ZR 49/04, CR 2007, 655 = MMR 2007, 748 ï cambridgeinstitute.de; vgl. auch 

OLG Köln, Beschl. v. 7.5.2007 ï 6 W 54/07, MMR 2008, 119 ï 4e.de. 
214 OLG München, Urt. v. 20.9.2001 ï 29 U 5906/00, MMR 2002, 115 ï champagner.de; s. auch BGH, Urt. v. 

28.6.2007 ï I ZR 49/04, CR 2007, 655 = MMR 2007, 748 = NJW-RR 2008, 57 ï cambridgeinstitute.ch. 
215 BGH, Urt. v. 24.4.1997 ï I ZR 44/95, MDR 1998, 57 = CR 1998, 5. 
216 LG Köln, Urt. v. 18.2.1997 ï 31 O 792/96, AfP 1997, 655. 
217 LG Köln, Urt. v. 21.8.1990 ï 31 O 643/89, AfP 1990, 330. 
218 LG Mannheim, Urt. v. 18.12.1998 ï 7 O 196/98, CR 1999, 528. Ähnlich auch öOGH, MR 2001, 1987, 198 

ï ĂdeKrone.atñ. 
219 OLG Düsseldorf, I 20 U 127/04 (n.v.). 
220 KG, Urt. v. 17.12.2002 ï 5 U 79/02, MarkenR 2003, 367. 
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Anders sieht das LG Hamburg die Reichweite des Titelschutzes. In seinem Urteil221 betont 

das Landgericht, dass ein Titelschutz nur dann gegenüber Domain-Adressen geltend gemacht 

werden könne, wenn der Titel dermaßen bekannt sei, dass die Verwendung der Internet-

Adresse für die angesprochenen Verkehrskreise ein Hinweis auf die Zeitschrift sei. Mit dieser 

Begründung lehnte es das Landgericht ab, die Verwendung der Adresse bike.de für ein Wer-

beforum zu untersagen. Das Wort Ăbikeñ sei erkennbar beschreibender Natur und f¿r eine 

Bekanntheit der Zeitschrift Ăbikeñ sei nichts vorgetragen. Auch kommt ein Schutz nur in Be-

zug auf ein konkretes Werk in Betracht.222 Mit ähnlicher Begründung hat das OLG Hamburg 

der Fachzeitschrift ĂSchuhmarktñ Schutz gegen eine Internetagentur versagt, die sich mehrere 

tausend Domains, darunter Ăschuhmarkt.deñ, hatte registrieren lassen. Wenn die Agentur un-

ter der Domain eine E-Commerce-Plattform betreibe, fehle es an der erforderlichen Ver-

wechslungsgefahr mit einer Fachzeitschrift, die nur gering verbreitet und in einem beschränk-

ten Fachkreis bekannt sei.223 An dem Zeitschriftentitel ĂDer Allgemeinarztñ soll ein Titel-

schutzrecht bestehen, das sich aber wegen begrenzter Unterscheidungskraft nicht gegen eine 

Domain Ăallgemeinarzt.deñ durchsetzt.224 Auch der bekannte Zeitungstitel ĂDie Weltñ konnte 

sich nicht gegen eine Domain Ăweltonline.deñ durchsetzen, da diese Domain nicht geschªfts-

mäßig benutzt wurde.225 

4. Reichweite von §§ 823, 826 BGB und § 3 UWG 

Neue Wege beschritt das OLG Frankfurt in der Entscheidung ĂWeideglückñ.226 Hiernach 

kann wegen unlauterer Behinderung in Anspruch genommen werden, wer sich ohne nachvoll-

ziehbares eigenes Interesse eine Domain mit fremden Namensbestandteilen registrieren lässt, 

die mit dem eigenen Namen und der eigenen Tätigkeit in keinem Zusammenhang steht. Im 

vorliegenden Fall hatte ein Student die Kennung Ăweideglueck.deñ f¿r sich registrieren lassen. 

Zur Begründung gab er im Prozess widersprüchliche und kaum nachvollziehbare Begründun-

gen ab. Das OLG entschied aus diesem Grund zu Gunsten des Klägers, der auf eine Reihe von 

eingetragenen Marken mit der Bezeichnung ĂWeideglueckñ verweisen konnte. ¦ber die An-

wendung des § 826 BGB schließt der Senat eine gefährliche Schutzlücke, denn bei der nicht-

                                                 
221 LG Hamburg, Urt. v. 13.8.1997 ï 315 O 120/97, MMR 1998, 46 ï bike.de. 
222 OLG Hamburg, Urt. v. 5.11.1998 ï 3 U 130/98, MMR 1999, 159, 161 = CR 1999, 184, 186 m. Anm. 

Hackbart = NJW-RR 1999, 625 ï emergency.de. 
223 OLG Hamburg, Urt. v. 24.7.2003 ï 3 U 154/01, CR 2003, 850 = MMR 2003, 668. 
224 LG Hamburg, Urt. v. 31.5.2005 ï 312 O 961/04, MMR 2006, 252. 
225 BGH, Urt. v. 2.12.2004 ï I ZR 207/01, MDR 2005, 1182 = CR 2005, 593 = MMR 2005, 534 ï weltonli-

ne.de. Ähnlich auch OLG Hamburg, Urt. v. 8.2.2007 ï 3 U 109/06, MMR 2007, 384 ï test24.de. 
226 OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 12.4.2000 ï 6 W 33/00, MDR 2000, 1268 = CR 2000, 615 = MMR 2000, 

424; ähnlich auch OLG Nürnberg, Urt. v. 11.1.2000 ï 3 U 1352/99, CR 2001, 54. Sowie OLG Frankfurt 

a.M., Urt. v. 8.3.2001 ï 6 U 31/00, CR 2001, 620 = MMR 2001, 532 ï praline-tv.de. 
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wettbewerbsmäßigen Nutzung einer Domain, die als Bestandteil eine fremde Marke enthält, 

greift § 14 MarkenG nicht ein. Auch § 12 BGB hilft nicht, da hiernach nur der Name eines 

Unternehmens, nicht aber eine Produktbezeichnung geschützt ist. Dennoch muss die Ent-

scheidung des OLG vorsichtig zu Rate gezogen werden; sie betraf einen besonderen Fall, in 

dem der Beklagte zur offensichtlichen Verärgerung des Gerichts sehr widersprüchlich vorge-

tragen hatte. 

Im Übrigen hat das OLG Frankfurt § 826 BGB auch dann herangezogen, wenn jemand sich 

Tausende von Domains zu Verkaufszwecken reservieren lässt und von Dritten Entgelt dafür 

erwartet, dass sie eigene Angebote unter ihren Kennzeichen ins Internet stellen.227 Im vorlie-

genden Fall klagte die Zeitung ĂDie Weltñ gegen den Domaininhaber von Ăwelt-online.deñ. 

Nach Auffassung der Frankfurter Richter müsse die Zeitung es hinnehmen, dass jemand die 

Bezeichnungen ĂWeltñ und ĂOnlineñ als beschreibende Angaben innerhalb ihrer Domain 

verwendet. Dies gelte aber nicht für einen Spekulanten, der ohne eigenes Nutzungsinteresse 

durch die Registrierung den Zeicheninhaber behindern und/oder ihn dazu bringen wolle, die 

Domain anzukaufen. Ähnlich soll nach Auffassung des LG München eine Registrierung i.S.v. 

§ 826 BGB sittenwidrig sein, wenn sie planmäßig auf Grund einer Suche nach versehentlich 

frei gewordenen Domainnamen erfolgt.228 

Dem widerspricht das OLG Hamburg in seiner Entscheidung ĂSchuhmarktñ, in der der Senat 

betont, dass die bloße Registrierung zahlreicher Domains noch keinen Schluss auf die Sitten-

widrigkeit zulasse.229 

Weiterhin bejaht das LG München einen Unterlassungsanspruch nach §§ 826, 1004 BGB un-

ter dem Gesichtspunkt des ĂDomain-Grabbingsñ, wenn eine Domain, die sowohl aufgrund der 

konkreten Gestaltung als auch aufgrund einer bereits zuvor erfolgten jahrelangen Benutzung 

einer bestimmten Person eindeutig zugeordnet werden kann und ohne Zustimmung für Inhal-

te, die geeignet sind, den Ruf der Person negativ zu beeinflussen, genutzt wird.230 

Auch der BGH wandte sich in seiner Revisionsentscheidung im Fall Ăweltonline.deñ gegen 

das OLG Frankfurt und hob dessen Entscheidung auf.231 Alleine in der Registrierung eines 

Gattungsbegriffes läge noch keine sittenwidrige Schädigung, auch wenn es nahe liegen wür-

                                                 
227 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 10.5.2001 ï 6 U 72/00, MMR 2001, 696 ï Weltonline.de. 
228 LG München I, Urt. v. 21.3.2006 ï 33 O 22666/05, CR 2006, 494 = MMR 2006, 692; LG München I, Urt. 

v. 4.4.2006 ï 33 O 15828/05, CR 2006, 559 = MMR 2006, 484; ebenso OLG München, Urt. v. 5.10.2006 ï 

29 U 3143/06, MMR 2007, 115. 
229 OLG Hamburg, Urt. v. 24.7.2003 ï 3 U 154/01, CR 2003, 850 = MMR 2003, 668; so auch LG Berlin, Urt. 

v. 21.2.2008 ï 52 O 111/07, MMR 2008, 484 ï naeher.de. 
230 LG München, Urt. v. 4.7.2006 ï 33 O 2343/06, CR 2007, 470 = MMR 2006, 823. 
231 BGH, Urt. v. 2.12.2004 ï I ZR 207/01, MDR 2005, 1182 = CR 2005, 593 = MMR 2005, 534. 
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de, dass ein Unternehmen diesen für seinen Internetauftritt benutzen wolle. Ein Vorgehen 

gegen diese Registrierung sei, auch wenn die Registrierung durch einen Spekulanten erfolge, 

erst dann möglich, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen würden, dass diese Domain im ge-

schäftlichen Verkehr in einer das Kennzeichen verletzenden Weise erfolge.232 

Neben § 826 BGB wird manchmal auch ein Schutz über § 823 Abs. 1 BGB thematisiert (etwa 

unter dem Gesichtspunkt des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs). Eine Anwen-

dung dieses Grundgedankens wird jedoch bei Domain-Fällen ausgeschlossen, wenn aufgrund 

des Produktes und des beschränkten Kundenkreises weder eine Verwechslungs- noch eine 

Verwässerungsgefahr bestehen.233 

Unabhängig von kennzeichenrechtlichen Vorgaben existiert ein Recht auf Nutzung einer Do-

main, das über § 823 Abs. 1 BGB als sonstiges Recht geschützt ist. Verlangt jemand unbe-

rechtigterweise eine Löschung der Domain, wird in dieses Recht eingegriffen. Das Recht 

bringt auch einen Schutz gegen unberechtigte Dispute-Einträge.234 

§ 3 UWG kommt wegen dessen Subsidiarität im Bereich des ergänzenden Leistungsschut-

zes selten zum Tragen. Voraussetzung eines Behinderungswettbewerbs nach §§ 3, 4 Nr. 10 

UWG ist stets eine Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der 

Mitbewerber. Da eine solche Beeinträchtigung jedem Wettbewerb eigen ist, muss freilich 

noch ein weiteres Merkmal hinzutreten, damit von einer wettbewerbswidrigen Beeinträchti-

gung und ï eine allgemeine Marktbehinderung oder Marktstörung steht im Streitfall nicht zur 

Debatte ï von einer unzulässigen individuellen Behinderung gesprochen werden kann: Wett-

bewerbswidrig ist die Beeinträchtigung im Allgemeinen dann, wenn gezielt der Zweck ver-

folgt wird, den Mitbewerber in seiner Entfaltung zu hindern und ihn dadurch zu verdrängen. 

Ist eine solche Zweckrichtung nicht festzustellen, muss die Behinderung doch derart sein, 

dass der beeinträchtigte Mitbewerber seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengungen 

nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann.235 Dies lässt sich nur auf Grund 

einer Gesamtwürdigung der Einzelumstände unter Abwägung der widerstreitenden Interes-

sen der Wettbewerber beurteilen,236 wobei sich die Bewertung an den von der Rechtsprechung 

entwickelten Fallgruppen orientieren muss. Eine unlautere Behinderung kann im Falle der 

Domainreservierung vorliegen, wenn der Zweck der Reservierung darin besteht, Dritte zu 

behindern bzw. zur Zahlung zu veranlassen, und ein eigenes schützenswertes Interesse des 

                                                 
232 BGH, Urt. v. 2.12.2004 ï I ZR 207/01, MDR 2005, 1182 = CR 2005, 593 = MMR 2005, 534. 
233 So etwa OLG Hamm, Urt. v. 18.2.2003 ï 9 U 136/02, CR 2003, 937 (Ls.). 
234 OLG Köln, Urt. v. 17.3.2006 ï 6 U 163/05, CR 2006, 487 = MMR 2006, 469. 
235 Brandner/Bergmann, in: Großkomm. UWG, § 1 Rz. A 3. 
236 Baumbach/Hefermehl, WettbewerbsR, 22. Aufl., § 1 UWG Rz. 208; Köhler, in: Köhler/Piper, UWG, 

2. Aufl., § 1 Rz. 285. 
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Reservierenden nicht greifbar ist.237 Als missbräuchlich kann es sich erweisen, wenn der An-

melder die Verwendung eines Gattungsbegriffs durch Dritte dadurch blockiert, dass er gleich-

zeitig andere Schreibweisen des registrierten Begriffs unter derselben Top-Level-Domain 

oder dieselbe Bezeichnung unter anderen Top-Level-Domains für sich registrieren lässt.238 

Allerdings kommt ein Eingriff in deliktsrechtlich geschützte Positionen in Betracht, wenn die 

Domain als solche beleidigend ist.239 In den Fällen des sogenannten Behinderungswettbe-

werbs liegt eine Rechtsverletzung nach § 3 UWG durch eine Tippfehler-Domain auch dann 

vor, wenn zwischen den Parteien kein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht.240 

5. Allgemeiner Namensschutz über § 12 BGB 

§ 12 BGB ist die Quelle des namensrechtlichen Kennzeichnungsschutzes außerhalb des ge-

schäftlichen Verkehrs. Als lex generalis umfasst er das MarkenG und § 37 HGB. Geschützt 

sind sowohl die Namen natürlicher Personen, Berufs- und Künstlernamen241 als auch die Na-

men juristischer Personen, insbesondere der Firmen. Auch und gerade öffentlich-rechtliche 

Körperschaften sind gegen eine unbefugte Nutzung ihres Namens im privatrechtlichen Ver-

kehr durch § 12 BGB geschützt.242 Der Name eines rechtsfähigen Vereins genießt allenfalls 

den Schutz des § 12 BGB, sofern dessen Namen hinreichende Unterscheidungskraft zu-

kommt.243 Der Funktionsbereich eines Unternehmens kann auch durch eine Verwendung des 

Unternehmenskennzeichens außerhalb des Anwendungsbereichs des Kennzeichenrechts be-

rührt werden. Insofern kommt einem Unternehmen ein Namensschutz zu, wenn in einem 

Domainnamen das Unternehmenskennzeichen mit dem Begriff ĂBlogñ zusammengef¿hrt 

wird.244 Das Namensrecht schützt nicht nur vor unbefugter Nutzung im Rahmen einer Do-

main. Scheidet ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, hat er einen Anspruch aus § 12 

BGB auf Löschung seines Namens unter der Rubrik "Mitarbeiter" auf der Unternehmens-

                                                 
237 OLG München, Urt. v. 2.4.1998 ï 6 U 4798/97, CR 1998, 556 m. Anm. Hackbarth = NJW-RR 1998, 984; 

OLG München, Urt. v. 12.8.1999 ï 6 U 4484/98, CR 2000, 247 = MMR 2000, 104; OLG Karlsruhe, Urt. v. 

24.6.1998 ï 6 U 247/97, MMR 1999, 171; OLG Dresden, Urt. v. 20.10.1998 ï 14 U 3613/97, CR 1999, 

589 = NJWE-WettbR 1999, 133; OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 4.5.2000 ï 6 U 81/99, CR 2000, 698 = NJW-

RR 2001, 547 = WRP 2000, 772ï774; Köhler/Piper, § 1 Rz. 327 m.w.N. 
238 BGH, Urt. v. 17.5.2001 ï I ZR 316/99, MDR 2002, 45 = CR 2001, 777 m. Anm. Jaeger-Lenz = GRUR 

2001, 1061 = NJW 2001, 3262 = WRP 2001, 1286ï1290 ï Mitwohnzentrale.de. 
239 LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 30.3.2006 ï 2/03 O 112/05, CR 2007, 126 = MMR 2006, 561 ï lotto-

betrug.de. 
240  OLG Köln, Urt. v. 10.2.2012 ï 6 U 187/11. 
241 Zu Pseudonymen siehe LG Köln, Urt. v. 23.2.2000 ï 14 O 322/99, CI 2000, 106 ï maxim.de. 
242 BGH, Urt. v. 15.3.1963 ï Ib ZR 98/61, GRUR 1964, 38 ï Dortmund grüßt. 
243 OLG München, Urt. v. 15.11.2001 ï 29 U 3769/01, CR 2002, 449 m. Anm. Mankowski = MMR 2002, 166 

ï Literaturhaus. 
244 OLG Hamburg, Beschl. v. 31.5.2007 ï 3 W 110/07, CR 2007, 661 = MMR 2008, 118. Ähnlich OLG 

Frankfurt a.M., Beschl. v. 3.3.2009 ï 6 W 29/09, MMR 2009, 401. 
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website.245 Dies gilt zumindest für den Fall, dass der Eindruck hervorgerufen wird, der Mitar-

beiter habe seiner Aufnahme in das Impressum zugestimmt. 

 

Nicht geschützt sind Gattungsbezeichnungen, wie ĂMarineñ,246 ĂVolksbankñ,247 ĂDatenzent-

raleñ248 oder eine allgemein bekannte geographische Bezeichnung wie ĂCanalgrandeñ.249 Ein 

namensrechtlicher Anspruch des Namensträgers kommt regelmäßig nicht in Betracht, wenn 

der Name zugleich einen Gattungsbegriff darstellt.250 

Das Namensrecht erlischt ï anders als das postmortale Persönlichkeitsrecht ï mit dem Tod 

des Namensträgers.251 

Inzwischen ist in der Rechtsprechung gefestigt, dass Domainnamen trotz ihrer freien Wähl-

barkeit dem Schutz des § 12 BGB unterstehen.252 So sieht das LG Frankfurt a.M.253 gerade in 

der freien Wählbarkeit des Domainnamens z.B. durch beliebige Zahlen- und/oder Buchsta-

benkombinationen deren Eignung als Kennzeichnungsfunktion mit Namensfunktion, wenn 

dabei eine Unternehmensbezeichnung gewählt werde, so wie in diesem Fall, wo die L.I.T. 

Logistik-Informations-Transport Lager & Logistik GmbH den Domainnamen lit. de benutzen 

wollte. Ebenso sieht es das LG Bonn254 und unterstellt den Domainnamen detag.de dem 

Schutz des § 12 BGB, da sich die Buchstabenkombination aus den Anfangsbuchstaben der 

Firmenbezeichnung, nªmlich Deutsche Telekom AG, zusammensetze. Die Abk¿rzung ĂFC 

Bayernñ f¿r die vollstªndige Unternehmensbezeichnung ĂFC Bayern M¿nchen AGñ genieÇt 

den Schutz des § 12 BGB.255 

Zweifelhaft ist, ob auch durch die Verwendung eines fiktiven Namens speziell für das Inter-

net ein Namensschutz begründet werden kann; das OLG Köln hatte dies bejaht,256 der BGH 

                                                 
245  LG Düsseldorf, Urt. v. 10.4.2013 ï 2a O 235/12. 
246 LG Hamburg, Urt. v. 13.10.2000 ï 416 O 129/00, CR 2001, 131 = MMR 2001, 196 ï marine.de. 
247 BGH, Urt. v. 2.7.1992 ï I ZR 250/90, MDR 1993, 37 = NJW-RR 1992, 1454. 
248 BGH, Urt. v. 3.12.1976 ï I ZR 151/75, GRUR 1977, 503. 
249 LG Düsseldorf, Urt. v. 12.6.2002 ï 2a O 346/01, CR 2002, 839; OLG Brandenburg, Urt. v. 12.6.2007 ï 6 

U 123/06, NJW-RR 2008, 490. 
250 LG Berlin, Urt. v. 21.2.2008 ï 52 O 111/07, MMR 2008, 484 ï naeher.de. 
251 BGH, Urt. v. 5.10.2006 ï I ZR 277/03, MDR 2007, 417 = MMR 2007, 106 = CR 2007, 101 = FamRZ 

2007, 207 = ZUM 2007, 54 = WRP 2007, 87 = K&R 2007, 38 = MarkenR 2007, 24 = GRUR 2007, 178; 

BGH, Urt. v. 5.10.2006 ï III ZR 283/05, AG 2006, 934 = GmbHR 2006, 1332 = NotBZ 2007, 56 = MDR 

2007, 352 = NJW 2007, 224 ï Klinski-Klaus.de. 
252 OLG Köln, Urt. v. 6.7.2000 ï 18 U 34/00, CR 2000, 696 = MMR 2001, 170; vgl. aber zuvor: LG Köln, 

Beschl. v. 17.12.1996 ï 3 O 507/96, CR 1997, 291. 
253 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 10.9.1997 ï 2/6 O 261/97, MMR 1998, 151. 
254 LG Bonn, Beschl. v. 22.9.1997 ï 1 O 374/97, NJW-RR 1998, 977. 
255 OLG Köln, Urt. v. 30.4.2010 ï 6 U 208/09, CR 2010, 529 = GRUR-RR 2010, 399 ï www.fcbayern.es. 
256 OLG Köln, Urt. v. 6.7.2000 ï 18 U 34/00, CR 2000, 696 = MMR 2001, 170 ï maxem.de; ähnlich LG Mün-

chen I, Urt. v. 7.12.2000 ï 4 HKO 20974/00, ZUM-RD 2001, 359 ï nominator.de. 
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dann aber in der Revision abgelehnt.257 Als Faustregel kann gelten: Pseudonyme sind ï auch 

wenn sie im Personalausweis eingetragen sind ï nur dann namensrechtlich geschützt, wenn 

sie Verkehrsgeltung erlangt haben.258 Dazu reicht es nicht aus, unter dem Pseudonym nur vo-

rübergehend Webseiten zu gestalten.259 

Zu weit geht jedenfalls das OLG Hamburg in der Entscheidung ĂEmergencyñ,260 in der der 

Senat jedweder Domain ein allgemeines Namensrecht ï auch ohne Bezug auf ein konkretes 

Unternehmen oder Produkt ï zubilligen will.261 Restriktiver geht das OLG Köln mit solchen 

Fªllen um. So kªmen namensrechtliche Anspr¿che aus der Bezeichnung ĂDSDSñ ï der Ab-

k¿rzung der Sendereihe ĂDeutschland sucht den Superstarñ ï auf den Verzicht auf einen das 

K¿rzel Ădsdsñ enthaltenden Domainnamen (hier: dsds-news.de) nicht in Betracht, wenn der 

Namenstrªger ¿ber eine einschlªgig bezeichnete Domain (hier: Ădsds.deñ) bereits verf¿gt und 

die angegriffene Domain den Namen nur in einem Kombinationszeichen enthält.262 

Allgemein anerkannt ist, dass die Bezeichnungen von Kommunen auch bei Verwendung als 

Bestandteil einer Domain namensrechtlich geschützt sind.263 Nach herrschender Auffassung 

macht derjenige, der sich einen Stadtnamen für die Domain seiner Homepage auswählt, von 

einem fremden, durch § 12 BGB geschützten Namen Gebrauch und erweckt den Eindruck, 

dass unter seiner Domain die Stadt selbst als Namensträgerin im Internet tätig werde. Der 

Schutz erstreckt sich auf Stadtteilnamen,264 die Gesamtbezeichnung ĂDeutschlandñ265 oder die 

Namen staatlicher Organisationen.266 Der Schutz erstreckt sich auch auf deutsche Überset-

zungen ausländischer Staatsnamen.267 Für Furore hat in diesem Zusammenhang die Entschei-

dung des Landgerichts Mannheim in Sachen ĂHeidelbergñ gesorgt.268 Hiernach hat die Ver-

                                                 
257 BGH, Urt. v. 26.6.2003 ï I ZR 296/00, CR 2003, 845 = MDR 2004, 347 = WRP 2003, 1215 ï maxem.de; 

bestätigt durch das BVerfG, Beschl. v. 21.8.2006 ï 1 BvR 2047/03, CR 2006, 770. Ähnlich OLG Hamm, 

Urt. v. 18.1.2005 ï 4 U 166/04, MMR 2005, 381 ï juraxx. 
258 BVerfG, Beschl. v. 21.8.2006 ï 1 BvR 2047/03, CR 2006, 770 m. Anm. Kitz = MMR 2006, 735. 
259 AG Nürnberg, Urt. v. 29.6.2004 ï 14 C 654/04, ZUM-RD 2004, 600 ï kerner.de. 
260 OLG Hamburg, Urt. v. 5.11.1998 ï 3 U 130/98, CR 1999, 184 = MMR 1999, 159. 
261 Hinzuweisen ist auch darauf, dass nach 4 (a) (ii) der UDRP legitimate interests die Verwendung einer Do-

main legitimieren können. Zu den Ălegitimate interestsñ zªhlt die Bekanntheit einer Domain in der Szene; 

siehe Toyota vom J. Alexis, D 2003 ï 0624 und Digitronics vom Sixnet D 2000 ï 0008. 
262 OLG Köln, Urt. v. 19.3.2010 ï 6 U 180/09, CR 2010, 612 m. Anm. Hackbarth = ZUM-RD 2010, 325. 
263 Siehe etwa BGH, Urt. v. 14.6.2006 ï I ZR 249/03, MDR 2007, 287 = CR 2006, 678; OLG Karlsruhe, Urt. 

v. 9.6.1999 ï 6 U 62/99, MMR 1999, 604 ï Bad.Wildbad.com; OLG Brandenburg, Urt. v. 12.4.2000 ï 1 U 

25/99, K&R 2000, 406 m. Anm. Gnielinski ï luckau.de; OLG Köln, Beschl. v. 18.12.1998 ï 13 W 48/98, 

CR 1999, 385 = MMR 1999, 556 ï herzogenrath.de. 
264 Siehe dazu LG Flensburg, Urt. v. 8.1.2002 ï 2 O 351/01, CR 2002, 537 m. Anm. Eckhardt = K&R 2002, 

204 ï sandwig.de. LG München I, Urt. v. 7.5.2002 ï 7 O 12248/01, CR 2002, 840 m. Anm. Eckhardt. 
265 LG Berlin, Urt. v. 10.8.2000 ï 10 O 101/00, MMR 2001, 57. 
266 LG Nürnberg, Urt. v. 24.2.2000 ï 4 O 6913/99, MMR 2000, 629 ï Pinakothek. 
267 LG Berlin, Urt. v. 26.9.2006 ï 9 O 355/06, CR 2007, 270 = MMR 2007, 60 ï tschechische-republik.at. 
268 LG Mannheim, Urt. v. 8.3.1996 ï 7 O 60/96, ZUM 1996, 705 m. Anm. Flechsig = CR 1996, 353 m. Anm. 

Hoeren. Ähnlich LG Braunschweig, Urt. v. 28.1.1997 ï 9 O 450/96, CR 1997, 414 und OLG Hamm, Urt. 

v. 13.1.1998 ï 4 U 135/97, CR 1998, 241 m. Anm. Bettinger = MMR 1998, 214 m. Anm. Berlit; LG Lüne-
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wendung der Internet-Adresse Ăheidelberg.deñ durch die Heidelberger Druckmaschinen GbR 

das Namensrecht der Stadt Heidelberg aus § 12 BGB verletzt. 

Ausgenommen sind allerdings kleine Gemeinden, deren Namen nicht von überragender Be-

deutung sind,269 zumindest wenn die Domain dem Familiennamen des Geschäftsführers der 

GmbH entspricht, die die Domain nutzt.270 Geschützt ist die Kommune auch nicht gegen Do-

mainbezeichnungen, die den Städtenamen unter Hinzufügung eines erklärenden Zusatzes 

(z.B. duisburg-info.de) oder einer branchen- und länderübergreifenden Top-Level-Domain 

(z.B. .info) verwenden.271 Unzulässig ist wiederum die Verwendung der Endung. Com, etwa 

als berlin.com.272 Ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband ist kein Träger des Namensrechts 

i.S.v. § 12 BGB.273 Auch kann eine Kommune nur dann einen Anspruch aus § 12 BGB gel-

tend machen, wenn die angegriffene Bezeichnung deckungsgleich mit ihrem regionalen Ge-

biet ist; beinhaltet eine Domain eine geographische Angabe, die über die Gebietsgrenzen der 

Kommune hinausgeht, so kann die Kommune eine Namensrechtsverletzung daher nicht gel-

tend machen.274 Allerdings gehört die Domain mit dem Top-Level-Zusatz Ă.infoñ (z.B. duis-

burg.info) der jeweiligen Kommune.275 Auch in der Nutzung eines (übersetzten) Staatsna-

mens mit unterschiedlichen TLDs (z.B. tschechische-republik.at/.ch) sieht die Rechtspre-

chung eine unzulässige Namensanmaßung, da aufgrund der Einmaligkeit eines jeden Staates 

davon auszugehen ist, dass dieser sich jeweils selbst präsentiert. Daran ändert auch eine an 

                                                                                                                                                         

burg, Urt. v. 29.1.1997 ï 3 O 336/96, CR 1997, 288; LG Ansbach, Urt. v. 5.3.1997 ï 2 O 99/97, NJW 

1997, 2688 ï ĂAnsbachñ; OLG Köln, Beschl. v. 18.1.1999 ï 13 W 1/99, GRUR 2000, 799 ï Ăalsdorf.de. So 

auch die Rechtslage in Österreich vgl. etwa öOGH, Urt. v. 29.1.2002 ï 4 Ob 246/01g, MMR 2002, 452 ï 

Graz2003.at. 
269 LG Osnabrück, Urt. v. 23.9.2005 ï 12 O 3937/04, MMR 2006, 248, das darauf abstellt, dass die Kommune 

einem nennenswerten Teil der Bevölkerung bekannt sein muss, damit ein Anspruch aus § 12 BGB gerecht-

fertigt sei. Ähnlich auch LG Köln, Urt. v. 8.5.2009 ï 81 O 220/08, GRUR-RR 2009, 260 zur Domain Wel-

le, in der der Name einer kleinen Gemeinde mit einem Gattungsbegriff kollidiert. 
270 LG Augsburg, Urt. v. 15.11.2000 ï 6 O 3536/00, MMR 2001, 243 ï boos m. Anm. Florstedt, 825. Bestätigt 

durch OLG München, Urt. v. 11.7.2001 ï 27 U 922/00, CR 2002, 56 = MMR 2001, 692 ï boos.de. Ähnlich 

auch LG Erfurt, Urt. v. 31.1.2002 ï 3 O 2554/01, CR 2002, 302 = MMR 2002, 396 ï Suhl.de; LG Düssel-

dorf, Urt. v. 16.1.2002 ï 2a O 172/01, MMR 2002, 398 ï bocklet.de. Anders allerdings OLG Oldenburg, 

Beschl. v. 30.9.2003 ï 13 U 73/03, CR 2004, 781 = MMR 2004, 34. 
271 Dazu OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.1.2002 ï 20 U 76/01, CR 2002, 447; BGH, Urt. v. 21.9.2006 ï I ZR 

201/03, MMR 2007, 38 = WRP 2007, 76 = MarkenR 2007, 539 = ZUM 2007, 58 = CR 2007, 36 = K&R 

2007, 41 = NJW 2007, 682 = GRUR 2007, 259 = ZIP 2007, 837 = AfP 2007, 41 = WM 2007, 34; Anm. 

Marly/Jobke, LMK 2006, 204530. 
272  KG, Urt. v. 15.3.2013 ï 5 U 41/12. 
273 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.9.2010 ï 2/6 O 167/10 (nicht rkr.), NJOZ 2011, 40. 
274 Vgl. OLG Brandenburg, Urt. v. 12.6.2007 ï 6 U 123/06 ï schlaubetal.de ï NJW-RR 2008, 490. 
275 BGH, Urt. v. 21.9.2006 ï I ZR 201/03, MDR 2007, 286 = CR 2007, 36 ï solingen.info; NJW 2007, 682 ï 

solingen.info; vgl. auch die Vorinstanz: OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.7.2003 ï 20 U 43/03, CR 2004, 538 = 

MMR 2003, 748 ï solingen.info; die TLD Ăinfoñ ªndert hier nichts an der Zuordnung der als SLD verwen-

deten Bezeichnung Ăsolingenñ zu der gleichnamigen Stadt als Namenstrªger. Siehe in diesem Zusammen-

hang auch die Entscheidung des Cour d´Appel de Paris, Urt. v. 29.10.2004 ï 2003/04012 (n.v.), wonach 

die Agence France-Presse (AFP) als Markeninhaberin auch einen Anspruch auf die info-Domain 

www.afp.info hat. 
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sich widersprüchliche TLD nichts.276 Privatpersonen, deren Namen keinen besonderen Be-

kanntheitsgrad aufweisen (z.B. der Name Netz),277 können sich nicht dagegen zur Wehr set-

zen, dass ihr ĂAllerweltsnameñ Teil einer Domain wird.  hnliches gilt auch f¿r die Bezeich-

nung ĂFreie Wªhlerñ.278 

Eine weitere interessante Entscheidung279 über die Streitigkeiten bzgl. der Benutzung von 

Gebietsbezeichnungen in Domainnamen hat das OLG Rostock gefällt. Der Kläger, ein regio-

naler, privater Informationsanbieter, wollte seine als Marke anerkannte Bezeichnung ĂM¿ritz-

Onlineñ gegen¿ber der Benutzung des Domainnamens Ămueritz-online.deñ durch das Land 

Mecklenburg-Vorpommern schützen. Das OLG hat einen Unterlassungsanspruch des Klägers 

bejaht. Der Kläger sei als Inhaber des Namens in das vom Patentamt geführte Register einge-

tragen gewesen, bevor das Land sich f¿r Ămueritz-onlineñ interessierte. Er sei also zuerst da 

gewesen. Das Land habe als Gebietskºrperschaft an dem Namen ĂM¿ritzñ nicht die gleichen 

Rechte, wie eine Stadt an ihrem Namen. Hier habe eine große Verwechslungsgefahr bestan-

den, so dass der Anspruch auf Unterlassung bejaht wurde. Insofern ist eine Gefahr der Ver-

wechslung auch dann anzunehmen, wenn ein Unterschied in geringen Abweichungen der 

Schreibweise besteht.280 

Neben der Namensleugnung281 schützt § 12 BGB vor allem vor der Namensanmaßung. Zu 

Letzterer zählt insbesondere die sog. Zuordnungsverwirrung.282 Eine Zuordnungsverwirrung 

ist gegeben, wenn der unrichtige Eindruck hervorgerufen wird, der Namensträger habe dem 

Gebrauch seines Namens zugestimmt.283 Grundsätzlich ist jeder zur Verwendung seines Na-

mens im Wirtschaftsleben berechtigt, auch Unternehmen steht ein Namensrecht nach § 12 

BGB zweifellos zu.284 Eine Ausnahme gilt jedoch außerhalb bürgerlicher Namen. Insbesonde-

re bei den Bezeichnungen juristischer Personen ist entscheidend, wann eine Bezeichnung zu 

einem Namen i.S.d. § 12 BGB geworden ist. Je nachdem, welcher Name zuerst Verkehrsgel-

tung hatte, bestimmt sich auch das Recht zur namensmäßigen Benutzung. Diese Leitlinien 

                                                 
276 So etwa KG, Beschl. v. 29.5.2007 ï 5 U 153/06, MMR 2007, 600. 
277 So OLG Stuttgart, Urt. v. 7.3.2002 ï 2 U 184/01, CR 2002, 529. 
278 OLG Schleswig, Urt. v. 22.10.2010 ï 17 U 14/10, GRUR-RR 2011, 226. 
279 OLG Rostock, Urt. v. 16.2.2000 ï 2 U 5/99, K&R 2000, 303 = NJWE-WettbR 2000, 161 = MMR 2001, 

128. 
280 OLG Rostock, Urt. v. 16.2.2000 ï 2 U 5/99, K&R 2000, 303 = NJWE-WettbR 2000, 161 = MMR 2001, 

128. 
281 Diese kommt bei Domainstreitigkeiten nicht zum Tragen; so etwa OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.1.2002 ï 20 

U 76/01, WRP 2002, 1085 ï Duisburg-info. Anders noch derselbe Senat: OLG Düsseldorf, Urt. v. 

17.11.1998 ï 20 U 162/97, CR 1999, 528 = NJW-RR 1999, 626 ï ufa.de. 
282 BGH, Urt. v. 17.4.1984 ï VI ZR 246/82, MDR 1984, 747 = NJW 1984, 1956; BGH, Urt. v. 3.6.1986 ï VI 

ZR 102/85, MDR 1986, 925 = NJW 1986, 2951. 
283 BGH, Urt. v. 23.9.1992 ï I ZR 251/90, MDR 1993, 132 = WRP 1993, 101; BGH, Urt. v. 20.10.1982 ï VIII 

ZR 186/81, MDR 1983, 304 = NJW 1983, 1186. 
284 So das OLG Hamburg, Beschl. v. 31.5.2007 ï 3 W 110/07, CR 2007, 661 = MMR 2008, 118. 
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prägen vor allem die Rechtsprechung zu den Städtenamen, wonach in jeder Verwendung ei-

nes Städtenamens als Teil einer Domain eine Namensanmaßung liegen soll.285 Entscheidend 

ist aber stets, was der überwiegende Teil der Internet-Nutzer aus dem gesamten Sprachraum 

der Top-Level-Domain unter dem Begriff der Second-Level-Domain verstehe. Eine Gemein-

de mit dem Namen ĂWinzerñ kann daher nicht gegen die Verwendung dieses Begriffs vorge-

hen, den die meisten als Gattungsbegriff verstehen.286 Auch durch das Anhängen von Zusät-

zen an einen Namen (etwa xy-blog.de) kann der Eindruck erweckt werden, es handle sich um 

ein Angebot des Namensinhabers, insofern liegt eine Namensanmaßung dann ebenfalls vor.287 

Bei Gleichnamigkeit von Namensträgern kommt die Prioritätsregel dann nicht zur Anwen-

dung, wenn auf eine überragende Verkehrsbedeutung verwiesen werden kann oder kein 

schützenswertes Interesse an der Verwendung der Domain besteht.288 Ansonsten gilt der 

Grundsatz ĂWer zuerst kommt, mahlt zuerstñ.289 Dieser Grundsatz gilt im Übrigen auch dann, 

wenn der Namensträger bereits eine Domain besitzt; er kann dann nach Auffassung des OLG 

Köln nicht auf Freigabe einer zweiten Domain mit seinem Namen klagen.290 

Unabhängig von der Frage, ob bestimmte widersprüchliche TLDs einer Zuordnung zu einem 

bestimmten Namensträger widersprechen können und damit eine Zuordnungsverwirrung aus-

geschlossen ist, ist dies bei der Kombination eines Staatsnamens als SLD mit der auf einen 

anderen Staat hinweisenden TLD nicht der Fall, da Letztere den Betrachter lediglich auf das 

Land der Registrierung hinweist.291 

Eine Catch-All -Funktion kann zu einer Namensanmaßung auch in einem Fall führen, in dem 

die Verwendung der Second-Level-Domain keine Namensanmaßung darstellt.292 

Die Verwendung des fremden Namens für eine Domain, die zu einem kritischen Meinungs-

forum  führt, kann jedoch durch die grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit legitimiert 

                                                 
285 OLG Köln, Beschl. v. 18.12.1998 ï 13 W 48/98, CR 1999, 385 m. Anm. Biere = MMR 1999, 556; ähnlich 

auch OLG Karlsruhe, Urt. v. 9.6.1999 ï 6 U 62/99, MMR 1999, 604 = CR 1999, 783; OLG Rostock, Urt. 

v. 16.2.2000 ï 2 U 5/99, MMR 2001, 128 m. Anm. Jaeger. 
286 LG Deggendorf, Urt. v. 14.12.2000 ï 1 O 480/00, CR 2001, 266; so auch LG Berlin, Urt. v. 21.2.2008 ï 52 

O 111/07, MMR 2008, 484 ï neaher.de. Ähnlich für Sonntag.de OLG München, Urt. v. 24.2.2011 ï 24 U 

649/10, MMR 2011, 386. Siehe auch BGH, Urt. v. 26.6.2003 ï I ZR 296/00, CR 2003, 845 = MDR 2004, 

347 = MMR 2003, 726 ï presserecht.de. 
287 OLG Hamburg, Beschl. v. 31.5.2007 ï 3 W 110/07, CR 2007, 661 = MMR 2008, 118. 
288 OLG Stuttgart, Urt. v. 26.7.2007 ï 7 U 55/07, CR 2008, 120 = MMR 2008, 178. OLG Hamburg, Beschl. v. 

10.6.2008 ï 3 W 67/08 ï Pelikan-und-partner.de; pelikan-und-partner.com. 
289 LG Osnabrück, Urt. v. 23.9.2005 ï 12 O 3937/04, CR 2006, 283. Das Prioritätsprinzip soll nach dem LG 

Osnabrück nur wegen eines überragenden Interesses an Rechtssicherheit eingeschränkt werden können. 
290 OLG Köln, Urt. v. 19.3.2010 ï 6 U 180/09, CR 2010, 612 ï dsdsnews.de. 
291 KG, Beschl. v. 29.5.2007 ï 5 U 153/06, MMR 2007, 600, wonach auch in der Nutzung der Internetdomain 

Ătschechische-republikñ in Kombination mit den TLDs Ăcomñ, Ăchñ oder Ăatñ eine unzulªssige Na-

mensanmaßung liegt. 
292 OLG Nürnberg, Urt. v. 12.4.2006 ï 4 U 1790/05, CR 2006, 485 m. Anm. Schirmbacher = MMR 2006, 

465. 
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sein. Zwar hat das LG Berlin der Organisation Greenpeace die Verwendung der Domain Ăoil-

of-elf.deñ wegen Verwechslungsfªhigkeit untersagt,293 jedoch ist diese Entscheidung durch 

das Kammergericht mit Hinweis auf die besonderen Interessen von Greenpeace aufgehoben 

worden.294 Ähnlich hat das OLG Hamburg ein Meinungsforum über einen Finanzdienstleister 

mit der Kennung Ăawd-aussteiger.deñ zugelassen.295 Wird eine kritisierende Webseite betrie-

ben (hier: bund-der-verunsicherten.de), die unter einer an den Namen der kritisierten Persön-

lichkeit angeglichenen Domain geschaltet wird, liegt darin kein Namensgebrauch, solange 

distanzierende Zusätze innerhalb der Second-Level-Domain (hier: Ăunñ) ohne Weiteres er-

kennen lassen, dass der Betreiber nicht im ĂLagerñ des Berechtigten steht und zudem der Na-

me so gewählt ist, dass dem Berechtigten die Möglichkeit erhalten bleibt, seinen eigenen Na-

men als Domain registrieren zu lassen. Dies gilt auch für die Verwendung fremder Namen als 

Keyword bei Suchmaschinenwerbung.296 Ebenfalls Meinungsäußerung sind Domains, die 

sich mit Vorwürfen an bestimmte Stellen richten, sofern die Grenze zur Schmähkritik nicht 

überschritten wird.297 Einem Fanclub kann die Domain-Bezeichnung Ădsds-news.deñ nicht 

verwehrt werden, wenn der Namensträger über eine einschlägig bezeichnete Domain (hier: 

Ădsds.deñ) bereits verf¿gt und die angegriffene Domain den Namen nur in einem Kombinati-

onszeichen enthält.298 

Schon in der bloßen Reservierung einer Domain mit fremden Namensbestandteilen kann 

eine Namensanmaßung liegen.299 Dies ist etwa dann der Fall, wenn Bestandteile angehängt 

werden (etwa ï unternehmensgruppe), die nicht bloß beschreibenden Charakter haben, son-

dern vielmehr Ausdruck einer besonderen Qualität oder Stellung des Namensträgers sind.300 

Die Verwendung einer generischen Domain verletzt jedoch nicht die Namensrechte eines zu-

fällig mit dem generischen Namen identischen Familiennamens (hier im Falle des Begriffs 

ĂSªuglingñ).301 Auch die Verwendung der Domain Ăduisburg.info.deñ durch einen Stadtplan-

verlag führt nicht zu einer Zuordnungsverwirrung zu Lasten der Stadt Duisburg.302 Im Übri-

                                                 
293 LG Berlin, Urt. v. 6.3.2001 ï 16 O 33/01, MMR 2001, 630, 631. 
294 KG, Urt. v. 23.10.2001 ï 5 U 101/01, CR 2002, 760 m. Anm. Graf = MMR 2002, 686. Ähnlich inzwischen 

LG Hamburg, Beschl. v. 10.6.2002 ï 312 O 280/02, CR 2003, 297 = MMR 2003, 53 in Sachen ĂStopessoñ. 
295 OLG Hamburg, Urt. v. 18.12.2003 ï 3 U 117/03, CR 2004, 861 = MMR 2004, 415. 
296 OLG Braunschweig, Urt. v. 10.11.2009 ï 2 U 191/09. 
297 LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 30.3.2006 ï 2/03 O 112/05, CR 2007, 126 = MMR 2006, 561. 
298 OLG Köln, Urt. v. 19.3.2010 ï 6 U 180/09, CR 2010, 612 m. Anm. Hackbarth = ZUM-RD 2010, 325 ï 

www.dsds-news.de. 
299 LG Düsseldorf, Urt. v. 22.9.1998 ï 4O 473/97, CR 1999, 716 = MMR 1999, 369 ï nazar. Anders LG Mün-

chen I, Urt. v. 18.3.2004 ï 17 HKO 16815/03, MMR 2004, 771 ï sexquisit; LG Düsseldorf, Urt. v. 

25.2.2004 ï 2a O 247/03, MMR 2004, 700 ï Ratiosoft. 
300 OLG Stuttgart, Urt. v. 26.7.2007 ï 7 U 55/07, MMR 2008, 178 = K&R 2007, 657 = CR 2008, 120. 
301 LG München I, Urt. v. 8.3.2001 ï 4 HKO 200/01, CR 2001, 555 ï Saeugling.de. 
302 OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.1.2002 ï 20 U 76/01, CR 2002, 447 = WRP 2002, 1085 und LG Düsseldorf, 

Urt. v. 9.5.2001 ï 34 O 16/01, MMR 2001, 626. 
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gen soll es an einer Namensanmaßung fehlen, wenn die Registrierung des Domainnamens 

einer ï für sich genommen rechtlich unbedenklichen ï Benutzungsaufnahme als Unterneh-

menskennzeichen in einer anderen Branche unmittelbar vorausgeht.303 In der Entscheidung 

Ăweltonline.deñ304 hat der BGH darauf abgestellt, ob mit der Registrierung eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Namensrechts verbunden ist. Eine solche Konstellation liege nicht vor, 

wenn der Namensinhaber selbst vergessen habe, die Domain zu registrieren. 

Das Landgericht München I305 hat einen Unterlassungsanspruch der Juris-GmbH gegen ein 

Datenverarbeitungsunternehmen bejaht, das sich die Bezeichnung Ăjuris.deñ hatte reservieren 

lassen. Auch hier wird eine Verletzung des Namensrechts aus § 12 BGB bejaht. Der Begriff 

Ăjurisñ stelle zwar nur eine aus der Betreiberfirma abgeleitete Abk¿rzung dar, aber auch die 

Firma einer GmbH, selbst wenn sie nicht als Personenfirma gebildet sei, sowie alle anderen 

namensartigen Kennzeichen, insbesondere auch aus der Firma abgeleitete Abkürzungen und 

Schlagworte, unterfielen dem Schutz des § 12 BGB. Bei der Abk¿rzung Ăjurisñ handele es 

sich zudem um den einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil der Firma, so dass sie ge-

eignet sei, vom Verkehr her als Abkürzung des Firmennamens verstanden zu werden. 

Fraglich ist, ob ein Dritter mit Einverständnis eines Berechtigten für diesen eine Domain re-

gistrieren darf. Das OLG Celle ist der Ansicht, dass in einem solchen Fall eine Namensanma-

ßung vorliege. Registriere eine Webagentur einen Firmennamen als Domain für einen Kun-

den, könne nach erfolgtem Dispute-Eintrag die eingetragene Webagentur Rechte namensglei-

cher Dritter verletzen und verpflichtet sein, die Domain herauszugeben.306 Der BGH hat diese 

Entscheidung aufgehoben. Ein Namensrecht kann auch von einem Namensträger hergeleitet 

werden und daher die Domain von einem Nichtnamensträger betrieben werden,307 solange für 

Gleichnamige die Möglichkeit besteht, zu überprüfen, ob die Domain für einen Namensträger 

registriert wurde.308 Diese Möglichkeit kann darin bestehen, dass der DENIC die Treuhänder-

stellung des Domaininhabers mitgeteilt wird. Großzügig reagierte daraufhin das OLG Cel-
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308 BGH, Urt. v. 8.2.2007 ï I ZR 59/04, MDR 2007, 1442 = CR 2007, 590 m. Anm. Klees = NJW 2007, 2633. 
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le.309 Da der Entertainer Harald Schmidt dem Fernsehsender SAT.1 die Reservierung der We-

badresse Ăschmidt.deñ gestattet hatte, d¿rfe der Sender die Domain weiterhin reserviert hal-

ten. Eine Freigabe-Klage eines Herrn Schmidt aus Berlin wurde abgewiesen. Trotz der feh-

lenden Namensidentität des Privatsenders mit der in Streit stehenden Internetadresse lehnte 

das Gericht wegen der Gestattung durch den Namensträger Harald Schmidt eine unberechtigte 

Namensanmaßung i.S.v. § 12 Satz 1, 2. Fall BGB ab. Die Gestattung sei auch für jedermann 

ersichtlich gewesen. Mit Verweis auf die Rechtsprechung des BGH zu sog. Treuhand-

Domains führte das OLG aus, dass von einer Überprüfungsmöglichkeit der Gestattung auszu-

gehen sei, Ăwenn ein durch einen Namen geprªgter Domainname für einen Vertreter des Na-

mensträgers registriert und dann alsbald ï noch bevor ein anderer Namensträger im Wege des 

Dispute-Eintrags ein Recht an dem Domainnamen anmeldet ï für eine Homepage des Na-

menstrªgers genutzt wirdñ. Diese Voraussetzungen sah das Gericht im entschiedenen Fall als 

erfüllt an, da sich vor dem Dispute-Eintrag unter der Adresse Ăschmidt.deñ der Internetauftritt 

f¿r die ĂHarald-Schmidt-Showñ befand. 

Der Namensträger kann auch Dritten die Registrierung seines Namens gestatten.310 Dieser 

Dritte kann dann prioritätsbegründend eine Domain anmelden311 und verwendet eine abgelei-

tete Rechtsposition zur Führung des Namens und zur Registrierung der Domain.312 Innerhalb 

eines Konzerns kann eine Holdinggesellschaft die Unternehmensbezeichnung einer Tochter-

gesellschaft mit deren Zustimmung als Domain registrieren lassen. Sie ist dann im Domain-

rechtsstreit so zu behandeln, als sei sie selbst berechtigt, die Bezeichnung zu führen.313 Im 

Übrigen soll sich bei einer Treuhand aus § 667 BGB ein Anspruch des Treugebers auf Freiga-

be der Domain gegen den Treuhänder ergeben.314 

 

Wer behauptet, eine Domainregistrierung im Auftrag des Inhabers vorgenommen zu haben, 

trägt hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Für einen Anscheinsbeweis gibt es keine Grund-

lage.315 

 

                                                 
309 OLG Celle, Urt. v. 13.12.2007 ï 13 U 117/05 ï K&R 2008, 111. 
310 LG Hannover, Urt. v. 22.4.2005 ï 9 O 117/04, CR 2005, 896 = MMR 2005, 550. 
311 OLG Stuttgart, Urt. v. 4.7.2005 ï 5 U 33/05, CR 2006, 269 = MMR 2006, 41. 
312 LG München I, Urt. v. 28.4.2005 ï 34 S 16971/04, MMR 2006, 56. 
313 BGH, Urt. v. 9.6.2005 ï I ZR 231/01, CR 2006, 426 = MMR 2006, 104 ï segnitz.de. 
314 BGH, Urt. v. 25.3.2010 ï I ZR 197/08, MDR 2010, 1275 = GRUR 2010, 944 ï braunkohle-nein.de. 
315  OLG Karlsruhe, Urt.v. 13.3.2013 ï 6 U 49/12, MMR 2013, 517. 
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6. Rechtsfolgen einer Markenrechtsverletzung 

Literatur: 

Allmendinger, Probleme bei der Umsetzung namens- und markenrechtlicher Unterlassungs-

verpflichtungen im Internet, GRUR 2000, 966; Boecker, Der Löschungsanspruch in der re-

gisterkennzeichenrechtlich motivierten Domainstreitigkeit, GRUR 2007, 320; Boecker, Ăde-

Domainsñ ï Praktische Probleme bei der Zwangsvollstreckung, MDR 2007, 1234; Burgstal-

ler, Domainübertragung auch im Provisionalverfahren?, MR 2002, 49; Engler, Der Übertra-

gungsanspruch im Domainrecht, Münster 2002; Kieser, Shell.de ï Ende des Domainüber-

tragungsanspruchs?, K&R 2002, 537; Kulajewski, Der Anspruch auf Domainübertragung, 

Münster 2003; Rechtsschutz bei Missbrauch von Internet-Domains, WRP 1997, 497; Wei-

sert, Rechtsanspruch auf Übertragung einer Internet-Adresse, ITRB 2001, 17. 

 

a) Unterlassungsanspruch 

Zunächst ist zu bedenken, dass das Kennzeichenrecht von einem Anspruch auf Unterlassung 

ausgeht. Der Verletzer hat eine Unterlassungserklärung abzugeben. Tut er dies nicht, kann 

er dazu über § 890 ZPO gezwungen werden. Wer zur Unterlassung verurteilt worden ist, hat 

umfassend dafür Sorge zu tragen, dass die Domain bei der DENIC gelöscht und in Suchma-

schinen ausgetragen wird.316 Der Hinweis darauf, dass die Homepage Ăwegen Serverumstel-

lungñ nicht erreichbar sei, reicht nicht.317 Das OLG Köln relativiert die Pflichten des Domain-

inhabers in Bezug auf Suchmaschinen; diesem sei es nicht zuzurechnen, wenn später noch 

über Suchmaschinen auf die verbotene Domain verwiesen werde.318 Es ist keine Zuwider-

handlung gegen das Verbot der Benutzung einer Internet-Domain, wenn die Internetseiten 

gelöscht worden sind und unter der Domain nur noch ein Baustellen-Hinweis ohne weitere 

Inhalte aufzufinden ist. Enthält die Verfügung kein Dekonnektivierungsgebot, greift auch das 

Argument einer möglichen Zuordnungsverwirrung nicht.319 

Neben dem Unterlassungsanspruch sind auch der Beseitigungs- und Löschungsanspruch 

problematisch. Bislang waren die Gerichte bei der Anwendung des Löschungsanspruchs in 

Bezug auf Domains großzügig. Selbst wenn die Domain in einer nicht-

kennzeichnungsrechtlichen Art und Weise genutzt werden könnte, wurde der Löschungsan-

spruch nicht versagt.320 Nunmehr vertritt der BGH eine andere Haltung.321 Hiernach soll ein 

Löschungsanspruch nur dann in Betracht kommen, wenn jede Verwendung, auch wenn sie im 

                                                 
316 LG Berlin, Urt. v. 14.10.1999 ï 16 O 84/98, MMR 2000, 495; ähnlich auch LG Berlin, Beschl. v. 

29.7.1999 ï 16 O 317/99, K&R 2000, 91; LG München I, Urt. v. 20.2.2003 ï 17 KH O 17818/02, MMR 

2003, 677 ï freundin.de. 
317 LG Berlin, Beschl. v. 29.7.1999 ï 16 O 317/99, K&R 2000, 91. 
318 OLG Köln, Beschl. v. 13.6.2001 ï 6 W 25/01, CR 2001, 863 = MMR 2001, 695 = K&R 2002, 257. 
319 OLG Hamburg, Beschl. v. 28.5.2007 ï 3 W 151/07, MMR 2008, 113. 
320 Siehe OLG Hamburg, Urt. v. 28.7.2005 ï 5 U 141/04, MMR 2006, 476 ï Metrosex. 
321 BGH, Urt. v. 19.7.2007 ï I ZR 137/04, CR 2007, 727 = MMR 2007, 702 ï Euro Telekom. 
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Bereich anderer Branchen erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 2 Markengesetz unlautere 

Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung des Kenn-

zeichens darstellt. Die Registrierung eines Domainnamens kann nur bei Vorliegen besonderer 

Umstände den Tatbestand einer unlauteren Mitbewerberbehinderung erfüllen und einen An-

spruch auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens begründen.322 Anderes kann 

nach Auffassung des OLG Hamburg dann gelten, wenn die im Vordergrund stehende Behin-

derungsabsicht ein etwaiges schützenswertes Interesse des Domaininhabers zurücktreten las-

se.323 Im Übrigen dürfte es trotz des obigen Urteils des BGH in Sachen Euro Telekom mög-

lich sein, aus dem allgemeinen Namensrecht heraus eine Löschung der Domain zu bewirken; 

denn insoweit gilt die ältere Rechtsprechung des BGH in Sachen ĂShellñ und ĂKruppñ fort. 

Wer allerdings seine Ansprüche auf eine Domain nur auf eine Marke stützt, wird künftig kei-

ne Domainlöschung mehr verlangen können.324 

Nach Auffassung des LG Hamburg325 liegt der Fall eines Domaingrabbings nur dann vor, 

wenn bereits der Domain-Erwerb als solcher darauf gerichtet sei, sich die Domain vom Kenn-

zeicheninhaber abkaufen zu lassen. Indizien für ein solches unlauteres Domaingrabbing lägen 

vor allem dann vor, wenn unmittelbar nach Erhalt einer auf die kommende Domain bezoge-

nen Abmahnung der Abgemahnte weitere Domain-Varianten des Begriffs für sich registrieren 

lasse. Im Übrigen lehnt das Gericht lediglich den auf Markenrecht gestützten Domain-

Löschungsanspruch ab. Verwiesen wird auf die oben erwähnte Rechtsprechung des BGH in 

Sachen Euro Telekom, wonach ein kennzeichenrechtlicher Löschungsanspruch bei Domains 

nur dann gegeben sei, wenn schon das Halten des Domainnamens für sich gesehen eine 

Rechtsverletzung darstelle. Ein solcher Fall liege nur dann vor, wenn jede Verwendung ï 

auch dann, wenn sie im Bereich anderer als der vom Markenschutz betroffenen Branchen 

erfolge ï als markenrechtliche Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft 

oder Wertschätzung des Zeichens anzusehen sei. Da ein solcher Fall aber nach der allgemei-

nen Lebenserfahrung kaum vorkommt, scheide ein nur auf Markenrecht begründeter Lö-

schungsanspruch regelmäßig aus. Wenn überhaupt, komme ein Löschungsanspruch nur aus 

UWG, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des § 4 Nr. 10 und hier insbesondere bei Vorlie-

gen eines Domain-Warrings in Betracht. 

                                                 
322 BGH, Urt. v. 19.2.2009 ï I ZR 135/06, CR 2009, 748 = MDR 2009, 942 ï ahd.de. 
323 OLG Hamburg, Urt. v. 5.7.2006 ï 5 U 87/05, CR 2007, 47 = MMR 2006, 608 ï AHD.de für den Fall eines 

offensichtlichen Missbrauchs der Domain. Anders noch OLG Hamburg, Urt. v. 24.7.2003 ï 3 U 154/01, 

GRUR-RR 2004, 77 ähnlich schon das Kammergericht, Urt. v. 17.12.2002 ï 5 U 79/02, GRUR-RR 2003, 

372 ï Amerika zwei mit Verweis auf das Schikaneverbot der §§ 823, 826 BGB. 
324 OLG Köln, Urt. v. 1.6.2007 ï 6 U 35/07. Anders zugunsten eines Löschungsanspruchs OLG Hamburg, 

Beschl. v. 31.5.2007 ï 3 W 110/07, CR 2007, 661 = MMR 2008, 118. 
325 LG Hamburg, Urt. v. 12.8.2008 ï 312 O 64/08, MMR 2009, 70. 
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Ähnlich hat auch der österreichische OGH326 die Rechtslage gesehen. Soweit die Nutzung 

einer Domain nach materiellem Recht nicht gänzlich untersagt werden könne, bestehe in der 

Regel auch kein Anspruch auf Einwilligung in deren Löschung. Auch wenn der Inhaber die 

Domain in einer Weise genutzt hat, die in Markenrechte eines Dritten eingriff, begründe ihre 

Existenz als solche noch nicht die typische Gefahr, dass er dieses Verhalten wiederholt. Viel-

mehr bestehen von vornherein unzählige Möglichkeiten einer rechtmäßigen Nutzung. Dieser 

Unterschied schließt es im Regelfall aus, die Löschung einer Domain zu verlangen. 

b) Schadensersatz durch Verzicht 

Hinzu kommt der Anspruch des Betroffenen auf Schadensersatz. Es ist der Zustand herzustel-

len, der ohne das schädigende Ereignis bestünde (§ 249 Abs. 1 BGB).327 Insofern kann der 

Betroffene auf jeden Fall verlangen, dass der Verletzer eine Verzichtserklärung gegenüber 

der DENIC abgibt. 

Bei einer Löschung im DENIC-Register besteht jedoch das Risiko, dass Dritte sich die frei-

gewordene Domain sichern und der Rechtsinhaber dagegen neue gerichtliche Schritte einlei-

ten muss. Verlangte der Rechtsinhaber eine Übertragung der Domain auf sich selbst, so wäre 

der Schädiger verpflichtet, gegenüber dem jeweiligen Mitglied der DENIC, von dem er die 

Domain zugewiesen bekommen hat, die Zustimmung zu einer solchen Namensübertragung 

zu erklären.328 

Ob ein solcher Anspruch besteht, ist sehr umstritten, da der kennzeichenrechtliche Störer dann 

zu einer Verbesserung der Rechtsstellung des Kennzeicheninhabers verpflichtet würde und 

nicht bloß zur Beseitigung der Störung. So geht das OLG Hamm in der Ăkrupp.deñ-

Entscheidung329 davon aus, dass § 12 BGB keinen Anspruch auf die Übertragung der Domain 

gewährt. Dafür spricht, dass sich der Unterlassungsanspruch regelmäßig negatorisch im 

ĂNichtstunñ erschºpft. Allenfalls die Lºschung der Domain lieÇe sich noch als Teil eines Be-

seitigungsanspruchs rechtfertigen. Wieso der Schädiger aber auch zur Übertragung der Do-

main verpflichtet sein soll, ist in der Tat unklar. 

                                                 
326 ÖGH, Urt. v. 2.10.2007 ï 17 Ob 13/07x. ï LSK 2008, 270119. 
327 Abmahnkosten kann der Betroffene bei der Durchsetzung von Rechten aus einer durchschnittlichen Mar-

kenposition gegenüber einem Privaten nicht verlangen; so das LG Freiburg, Urt. v. 28.10.2003 ï 9 S 

94/03, CR 2004, 854 = MMR 2004, 41. 
328 So etwa LG Hamburg, Urt. v. 25.3.1998 ï 315 O 792/97, CR 1999, 47 ï eltern.de. 
329 OLG Hamm, Urt. v. 13.1.1998 ï 4 U 135/97, CR 1998, 241 m. Anm. Bettinger = MMR 1998, 214 m. 

Anm. Berlit. Ähnlich auch OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 8.3.2001 ï 6 U 31/00, CR 2001, 620 = ZUM-RD 

2001, 504 ï praline-tv.de; OLG Hamburg, Urt. v. 2.5.2002 ï 3 U 269/01, MMR 2002, 825 ï motorrad-

markt.de. 
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Anders entschied das OLG München im Mªrz 1999 zu der Domain Ăshell.deñ.330 Die Situati-

on des Kennzeicheninhabers sei vergleichbar mit der eines Erfinders. Hat eine unberechtigte 

Patentanmeldung bereits zum Patent geführt, so kann der Berechtigte gem. § 8 Abs. 1 PatG 

nicht lediglich Löschung, sondern Übertragung des Patents verlangen. Ähnlich gewährt § 894 

BGB demjenigen, dessen Recht nicht oder nicht richtig eingetragen ist, einen Anspruch auf 

Zustimmung zur Berichtigung des Grundbuchs gegen den durch die Berichtigung Betroffe-

nen. Da die mit dem Internet zusammenhängenden Rechtsfragen noch nicht gesetzlich gere-

gelt seien, könne man die vorgenannten Regelungen zur Lösung des Domainkonflikts heran-

ziehen. Der Kennzeicheninhaber habe daher gegen den Schädiger einen Anspruch auf Über-

tragung der Domain bzw. auf Berichtigung der Domainregistrierung Zug um Zug gegen Er-

stattung der Registrierungskosten. In einer Entscheidung vom August 1999331 allerdings 

wandte das OLG München die von ihm aufgestellten Grundsätze nicht an und lehnte einen 

Übertragungsanspruch ab. Das LG Hamburg wiederum hat den Übertragungsanspruch als 

Folgenbeseitigungsanspruch bejaht, wenn hierdurch alleine die entstandene Rechtsbeeinträch-

tigung wieder aufgehoben wird.332 Der BGH hat sich inzwischen im Streit zwischen Hamm 

und München der Auffassung aus Hamm angeschlossen und in Sachen Shell einen Übertra-

gungsanspruch abgelehnt.333 Dem Berechtigten steht demnach gegenüber dem nichtberechtig-

ten Inhaber eines Domainnamens kein Anspruch auf Überschreibung, sondern nur ein An-

spruch auf Löschung des Domainnamens zu. 

Mit Urteil vom 25. März 2010 hat der BGH334 einen Streit um die Domain braunkohle-nein.de 

auf Grundlage des Schuldrechts entschieden, indem er dem Treugeber einen Herausgabean-

spruch gegen den Domaininhaber aus § 667 BGB zusprach. Treugeber und Kläger war der 

Verein Braunkohle Nein e.V., der aus einer 2005 vom Beklagten mitbegründeten Bürgeriniti-

ative hervorgegangen ist. Im Rahmen der Organisation der Bürgerinitiative hatte der Beklagte 

angeboten, eine Internet-Homepage für die Bürgerinitiative zu erstellen und registrierte nach 

Zustimmung des Organisationskomitees zu diesem Zweck die Domain braunkohle-nein.de 

auf eigene Kosten und auf seinen Namen bei der DENIC. Die Homepage wurde daraufhin zur 

                                                 
330 OLG München, Urt. v. 25.3.1999 ï 6 U 4557/98, CR 1999, 382 m. Anm. Hackbarth = MMR 1999, 427; 

ähnlich auch LG Hamburg, Urt. v. 12.7.2000 ï 315 O 148/00, K&R 2000, 613 ï Ăaudi-lamborghiniñ (mit 

Hinweis auf einen Folgenbeseitigungsanspruch aus §§ 823, 1004 BGB). 
331 OLG München, Urt. v. 12.8.1999 ï 6 U 4484/98, CR 2000, 247 = MMR 2000, 104 rolls-royce.de. 
332 LG Hamburg, Urt. v. 12.7.2000 ï 315 O 148/00, K&R 2000, 613 ï Ăaudi lamborghiniñ; ªhnlich das LG 

Hamburg, Urt. v. 13.10.2000 ï 416 O 129/00, CR 2001, 131 = MMR 2001, 196 ï marine; anders LG 

Hamburg, Urt. v. 1.8.2000 ï 312 O 328/00, CR 2001, 197 = MMR 2000, 620 ï Ăjoopñ. 
333 BGH, Urt. v. 22.11.2001 ï I ZR 138/99, MDR 2002, 835 = MMR 2002, 382 m. Anm. Hoeren = K&R 

2002, 309 m. Anm. Strömer 306 = CR 2002, 525 m. Anm. Foerstl. Ebenso LG Hamburg, Urt. v. 18.7.2008 

ï 408 O 274/08, K&R 2009, 61. Siehe dazu auch Ubber, BB 2002, 1164; Thiele, MR 2002, 198. 
334 BGH, Urt. v. 25.3.2010 ï I ZR 197/08, MMR 2010, 757 = NJW 2010, 3440. 
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Veröffentlichung von Informationen über die Bürgerinitiative genutzt, wobei der Verein die 

Domain auch im Impressum seiner Flugblätter angab. Als der Beklagte 2006 aus dem Verein 

ausschied, lehnte er die Freigabe der Domain ab und nutzte sie zur Veröffentlichung eigener 

Inhalte weiter. 

Dem Verein Braunkohle Nein e.V. sprach der BGH nun einen Herausgabeanspruch gegen den 

Domaininhaber aus § 667 BGB zu, wonach der Beauftragte verpflichtet ist, dem Auftraggeber 

alles, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Es kam daher auf die Frage 

an, ob die Domain vom Beklagten treuhänderisch registriert wurde. Der BGH bejahte dies mit 

Hinweis auf den Geschehensablauf, die Übereinstimmung von Vereins- und Domainnamen 

sowie die Nutzung der Webseite zur Veröffentlichung von Vereinsinhalten. Der Beklagte 

habe trotz seines Verzichts auf Ersatz der für die Registrierung gemachten Aufwendungen 

nicht für eigene Zwecke, sondern im Auftrag der Bürgerinitiative gehandelt, worauf sich auch 

der aus der Bürgerinitiative hervorgegangene Verein berufen könne. Da der Beklagte die Do-

main lediglich treuhänderisch hielt, sei er dem Verein aus § 667 BGB zur Herausgabe des 

Erlangten verpflichtet. Der Herausgabeanspruch ziele dabei anders als bei namens- oder mar-

kenrechtlichen Ansprüchen gegen einen Domaininhaber nicht nur auf Freigabe, sondern auch 

auf Umschreibung oder Übertragung der Domain. Ob dem Verein zusätzlich auch ein Schutz-

recht aus § 12 BGB zusteht, wie es das OLG Rostock als Vorinstanz feststellte, wurde vom 

BGH offen gelassen. 

Unklar ist, wie die Beseitigung der rechtswidrigen Lage gegenüber der DENIC durchzusetzen 

ist.335 Teilweise gehen die Gerichte336 davon aus, dass die Zwangsvollstreckung nach § 890 

ZPO laufe. Durch das Aufrechterhalten der Registrierung behalte sich der Nutzer das Anbie-

ten einer Leistung vor, so dass bei einem Verstoß gegen eine Unterlassungsverpflichtung ein 

Ordnungsgeld zu verhängen sei. Andere Gerichte verurteilen einen Schädiger meist zur Ab-

gabe einer ĂWillenserklªrungñ gegen¿ber der DENIC, aufgrund derer die Domain-

Reservierung gelöscht werden soll.337 In einem solchen Fall erfolgt die Zwangsvollstreckung 

über § 894 ZPO analog, so dass mit rechtskräftiger Verurteilung eine weitere Vollstreckung 

(etwa über Ordnungsgelder) unnötig wird. Streitig ist allerdings dann noch die Frage, inwie-

weit die Verpflichtung zur Abgabe einer Verzichtserklärung auch durch Beschluss ohne 

                                                 
335 Zu den technischen Details der Vergabe von Domains siehe Bähler/Lubich/Schneider/Widmer, Internet-

Domainnamen, Zürich 1996. 
336 So etwa LG Berlin, Beschl. v. 6.2.2001 ï 16 O 101/00, MMR 2001, 323 ï Deutschland.de.; OLG Frankfurt 

a.M., Teilurt. v. 17.1.2002 ï 6 U 128/01, MMR 2002, 471. 
337 So etwa OLG München, Urt. v. 11.1.2001 ï 6 U 5719/99, CR 2001, 406 ï kuecheonline.de; LG Wiesbaden, 

Beschl. v. 9.8.2000 ï 3 O 129/00, MMR 2001, 59. 
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mündliche Verhandlung ausgesprochen werden kann.338 Fest steht, dass wegen der Gefahr 

einer Vorwegnahme der Hauptsache eine vorläufige Übertragung aufgrund einer einstweili-

gen Verfügung nur ausnahmsweise in Betracht kommt.339 Ansonsten kann die Einwilligung in 

die Änderung der Eintragung grundsätzlich nicht im Eilverfahren geltend gemacht werden.340 

Der Klageantrag sollte daher darauf lauten, die Domain durch geeignete Erklärung gegenüber 

der DENIC eG freizugeben. Zur Vermeidung einer Registrierung der Domain auf dritte Per-

sonen besteht die Möglichkeit, bereits nach Geltendmachung des Anspruchs bei der DENIC 

eG einen Dispute-Eintrag zu beantragen. Dieser verhindert einerseits eine Übertragung der 

Domain während des laufenden Verfahrens, andererseits führt er zu einer direkten Registrie-

rung des Antragstellers bei Freiwerden der Domain. 

7. Verantwortlichkeit der DENIC für rechtswidrige Domains 

 

Literatur: 

Baum, Die effiziente Lösung von Domainkonflikten ï Eine ökonomische Analyse des Inter-

net-Domain-Rechts, München 2005, S. 177; Bettinger in: Bettinger (Hrsg.), Handbuch des 

Domainrechts ï Nationale Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, Köln 2008, 

DE 69; Bettinger/Freytag, Verantwortlichkeit der DENIC e.G. für rechtswidrige Domains, 

CR 1999, 14; Bücking/Angster, Domainrecht, 2. Aufl., Stuttgart 2010, Rz. 404 ff.; Hoeren, 

Löschung eines Domainnamens auf Veranlassung des Namensinhabers bewirkt keine 

Sperrpflichten der DENIC ï kurt-biedenkopf.de, LMK 2004, 136; Norde-

mann/Czychowski/Grüter, The Internet, the Name Server and Antitrust Law, ECLR 1998, 

99; Schieferdecker, Die Haftung der Domainvergabestelle, Köln 2003; Stadler, Drittschuld-

nereigenschaft der DENIC bei der Domainpfändung, MMR 2007, 71. 

 

Die DENIC ist die Vergabestelle für Domainnamen mit der auf Deutschland hinweisenden 

Top-Level-Domain (TLD) Ă.deñ. Verletzt die Verwendung einer Second-Level-Domain die 

Rechte Dritter aus Wettbewerbs-, Marken-, Namens-, Unternehmens- oder Titelrecht, stellt 

sich die Frage der Haftbarkeit der DENIC gegenüber dem Geschädigten. 

Da bei Vorliegen einer Verletzung in erster Linie der Domaininhaber haftet, hat der BGH in 

seiner Ăambiente.deñ-Entscheidung341 eine Haftung der DENIC nach markenrechtlichen Ge-

sichtspunkten größtenteils abgelehnt. Eine Haftung als Täter oder Teilnehmer kommt nicht in 

                                                 
338 Dafür LG Wiesbaden, Beschl. v. 9.8.2000 ï 3 O 129/00, MMR 2001, 59; dagegen OLG Nürnberg, Urt. v. 

11.1.2000 ï 3 U 1352/99, CR 2001, 54 (Ls.); OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.7.2000 ï 6 U 50/00, MMR 

2000, 752 = GRUR-RR 2001, 5 = CR 2001, 412 ï mediafacts; LG München I, Beschl. v. 4.4.2000 ï 21 O 

4375/00, MMR 2001, 61. 
339 Siehe zur Rechtslage in Österreich Burgstaller, MMR 2002, 49. 
340 OLG Hamm, Urt. v. 31.5.2001 ï 4 U 27/01, MMR 2001, 695; OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.7.2000 ï 6 U 

50/00, CR 2001, 412 = MMR 2000, 752. 
341 BGH, Urt. v. 17.5.2001 ï I ZR 251/99, MDR 2002, 286 = CR 2001, 850 m. Anm. Freytag = MMR 2001, 

671; ebenso OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 28.7.2009 ï 6 U 29/09, MMR 2010, 699. 
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Betracht, so dass die DENIC allenfalls als Störer haften kann, weil sie mit der Registrierung 

eine zurechenbare Ursache für die Rechtsverletzung gesetzt hat. Als Störer haftet, wer auch 

ohne Verschulden oder Wettbewerbsabsicht in irgendeiner Weise willentlich und adäquat 

kausal zur Verletzung eines geschützten Rechts oder Rechtsguts beiträgt, sofern er die rechtli-

che Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hat und Prüfungspflichten verletzt. 

Der Umfang dieser Prüfungspflichten richtet sich danach, ob und inwieweit dem als Störer 

Inanspruchgenommenen nach den Umstªnden eine Pr¿fung zuzumuten ist. In Sachen Ăambi-

ente.deñ entschied der BGH, dass die DENIC bei der Erstregistrierung keine Pflicht treffe zu 

prüfen, ob an dem einzutragenden Domainnamen Rechte Dritter bestehen. Dem entspricht 

auch das LG Hamburg, soweit es eine Haftung der DENIC ablehnt, wenn sich jemand entge-

gen der Registrierungsbedingungen (etwa unter falschem Namen) registrieren lässt.342 Der 

BGH nimmt an, dass der DENIC eine Prüfung erst nach Hinweisen Dritter auf mögliche 

Rechtsverletzungen und selbst dann nur bei offenkundigen, aus ihrer Sicht eindeutigen, 

Rechtsverstößen zuzumuten ist.343 Die Ablehnung oder Aufhebung eines Domainnamens 

soll folglich nur dann erfolgen, wenn für den zuständigen Sachbearbeiter unschwer zu erken-

nen ist, dass die Nutzung Rechte Dritter beeinträchtigt. Unschwer zu erkennen ist eine Verlet-

zung von Kennzeichenrechten nur dann, wenn ihr ein rechtskräftiger gerichtlicher Titel bzw. 

eine unzweifelhaft wirksame Unterwerfungserklärung des Domaininhabers vorliegt oder 

wenn die Rechtsverletzung derart eindeutig ist, dass sie sich dem Sachbearbeiter aufdrängen 

muss. Bei Markenrechtsverletzungen muss noch hinzukommen, dass der Domain-Name mit 

einer berühmten Marke identisch ist, die über eine überragende Verkehrsgeltung auch in all-

gemeinen Verkehrskreisen verfügt.344 Bislang gab es kaum Fälle, in denen Gerichte eine sol-

che Offenkundigkeit bejaht hªtten. Eine Ausnahme ist der Fall ĂRegierung ï Mittelfrankenñ, 

in dem das OLG Frankfurt die DENIC zu einer Löschung wegen offenkundiger Namens-

rechtsverletzung verurteilt hat (s.u.).345 

                                                 
342 LG Hamburg, Urt. v. 26.3.2009 ï 315 O 115/08, MMR 2009, 708 ï primavita.de. 
343 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 16.11.2009 ï 2/21 O 139/09, K&R 2010, 356. 
344 Ebenso OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 13.2.2003 ï 6 U 132/01, MMR 2003, 333 = CR 2003, 607 = K&R 

2003, 294 ï viagratip.de; LG Frankfurt a.M., Urt. v. 15.1.2009 ï 2/3 O 411/08. Ähnlich auch der öOGH, 

Beschl. v. 13.9.2000 ï 4 Ob 166/00s, MMR 2001, 601, in dem es um die Prüfungspflichten der österreichi-

schen Vergabestelle bei der Zuweisung der Domain fpoe.at an einen Anbieter rechtsradikaler Inhalte geht 

und der OGH eine Haftung auf den Fall beschränkt hat, dass der Verletzte ein Einschreiten verlangt und 

die Rechtsverletzung auch für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschungen offenkundig ist. Die 

gleichen Überlegungen gelten für die Verantwortlichkeit der Service-Provider. Das OLG Hamburg, Urt. v. 

27.2.2003 ï 3 U 7/01, GRUR-RR 2003, 332, hat mit seinem Urteil klargestellt, dass die Regeln aus der 

Ambiente-Entscheidung auch für die Haftung der Service-Provider gelten. 
345 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.6.2010 ï 16 U 239/09. 
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Aus diesen Gründen kann die DENIC auch nicht zur Führung von sogenannten Negativlisten 

verpflichtet werden, durch die bestimmte Kennzeichen für eine Registrierung gesperrt wer-

den. Dies würde voraussetzen, dass jede denkbare Benutzung eines Kennzeichens als Domain 

einen erkennbaren offensichtlichen Rechtsverstoß darstellt, was allerdings nie der Fall ist.346 

Eine ähnliche Zielrichtung vertritt das LG Wiesbaden347 für die Geltendmachung von Lö-

schungsansprüchen gegen die DENIC wegen beleidigender Äußerungen auf einer Homepage. 

Die Nassauische Sparkasse hatte von der DENIC die Löschung der Domain r-e-y.de verlangt, 

da auf der Homepage angeblich Beleidigungen (ĂHessische Sparkassenluemmelñ) geªuÇert 

würden. Nach Auffassung der Richter sei eine inhaltliche Überprüfung von Webangeboten 

weder möglich noch wünschenswert, da die Aufgabe der DENIC allein die Verwaltung von 

Domainnamen sei. Andernfalls könnte man auch von Dienstleistern wie der Telekom die 

Sperrung eines Anschlusses verlangen, wenn in einem Telefonat Beleidigungen geäußert 

werden. Im Falle einer Rechtsverletzung müsse man sich daher direkt an den Domaininhaber 

wenden. 

Die Grundsªtze der Ăambiente.deñ- Entscheidung übertrug der BGH348 und das OLG Frank-

furt349 vom Marken- auf das Namensrecht. Geklagt hatte der Freistaat Bayern gegen die Ver-

wendung mehrerer Domainnamen mit Bezug zu den bayrischen Regierungsbezirken, darunter 

die Adressen Ăregierung-mittelfranken.deñ und Ăregierungunterfranken.deñ. In dieser Ent-

scheidung stellte das OLG klar, dass ein rechtskräftiger Titel gegen den Admin-C350 nicht 

ausreicht, um das Kriterium der Offensichtlichkeit zu erfüllen und eine Störerhaftung der 

DENIC anzunehmen. Der Titel muss vielmehr gegen den Domaininhaber selbst vorliegen. 

Dennoch entschied das OLG Frankfurt zu Gunsten des Freistaates Bayern und nahm einen 

Verstoß gegen § 12 BGB an, weil sich bei der Bezeichnung ĂRegierungñ in Verbindung mit 

allgemein bekannten geographischen Regionen jedem Sachbearbeiter aufdrängen muss, dass 

es nur einen bestimmten Namensträger, nämlich die Regierung selbst, geben kann, während 

gleichnamige Dritte nicht existieren können. Auf das noch im Fall Ăambiente.deñ vom BGH 

geforderte Kriterium einer berühmten Marke verzichtete das OLG und führte lediglich an, 

dass es sich um die Namen der offiziellen Regierungsbezirke des Freistaates handelt. Nun hat 

                                                 
346 BGH, Urt. v. 19.2.2004 ï I ZR 82/01, CR 2004, 531 = MDR 2004, 1131 = GRUR 2004, 619; m. Anm. 

Hoeren = MMR 2004, 467 = LMK 2004, 136 ï Ăkurt-biedenkopf.deñ. 
347 LG Wiesbaden, Urt. v. 13.6.2001 ï 10 O 116/01, NJW 2001, 3715. 
348  OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.10.2011 ï I ZR 131/10 ï regierung-oberfranken.de. 
349 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.6.2010 ï 16 U 239/09. 
350 Ist laut Ziffer VIII. der DENIC-Richtlinien die vom Domaininhaber benannte natürliche Person, die als 

sein Bevollmächtigter berechtigt und gegenüber der DENIC auch verpflichtet ist, sämtliche die Domain be-

treffenden Angelegenheiten verbindlich zu entscheiden. 
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auch der BGH351 in der Revisionsinstanz die Voraussetzungen für ein Einschreiten der DE-

NIC, nämlich den Hinweis auf eine mögliche Rechtsverletzung sowie eine offenkundige, oh-

ne weiteres feststellbare Rechtsverletzung bejaht, da es sich bei den Namen um offizielle Be-

zeichungen der Regierungen bayrischer Regierungsbezirke handelt und ein Sachbearbeiter bei 

der DENIC ohne namensrechtliche Kenntnisse ohne Weiteres erkennen könne, dass diese 

Bezeichnungen als Domainnamen allein einer staatlichen Stelle und nicht einem in Panama 

ansässigen privaten Unternehmen zustehen können. 

Kartellrechtlich  gesehen handelt es sich bei der DENIC um ein marktbeherrschendes Un-

ternehmen i.S.v. § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GWB, das deshalb dem Verbot einer missbräuch-

lichen Ausnutzung dieser Stellung unterliegt. Die DENIC wurde daher vom OLG Frankfurt 

verurteilt, die zweistellige Domain Ăvw.deñ, deren Registrierung nach den urspr¿nglichen 

DENIC-Richtlinien nicht möglich war, für den Automobilkonzern zu registrieren.352 Einer 

dagegen erhobenen Nichtzulassungsbeschwerde gab der BGH nicht statt, so dass die DENIC 

daraufhin ihre Richtlinien änderte. Seit dem 23. Oktober 2009 können deshalb auch ein- und 

zweistellige Domains, reine Zifferndomains sowie Domains, die Kfz-Kennzeichen oder ande-

ren TLDs entsprechen, registriert werden. Die beiden Entscheidungen des LG Frankfurt353 zur 

Registrierung von Kfz-Domains sind deshalb als überholt anzusehen. Das OLG Frankfurt 

entschied außerdem, dass sich die DENIC nicht kartellrechtswidrig verhält, wenn sie eigene 

Bedingungen für die Vergaberichtlinien entwirft, solange sie dabei nicht einzelne Teilnehmer 

oder Kunden bevorzugt und ihr Verhalten deshalb als willkürlich gewertet werden könnte.354 

Insbesondere durch die Festlegung eines bestimmten Zeitpunktes für eine Änderung der 

Vergaberichtlinien und die Vergabe nach dem Prinzip ĂFirst come, first servedñ werden je-

dem Kunden dieselben Möglichkeiten einer Registrierung eingeräumt. 

Streitig ist, ob die DENIC im Rahmen der Zwangsvollstreckung in Domains unter der TLD 

Ă.deñ als Drittschuldnerin  im Sinne der ZPO haftet. Drittschuldner ist jeder Dritte, dessen 

Leistung zur Ausübung des gepfändeten Rechts erforderlich ist oder dessen Rechtsstellung 

von der Pfändung sonstwie berührt wird. Das AG Frankfurt verneint eine Drittschuldnerei-

genschaft der DENIC.355 Sie ist Vertragspartei des Domainvertrages und erweckt die Do-

mains in ihren Namensservern zum Leben, einer anderen zusätzlichen Leistung der DENIC 

                                                 
351 BGH, Urt. v. 27.10.2011 ï I ZR 131/10 ï regierung-oberfranken.de. 
352 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.4.2008 ï 11 U 32/04, GRUR-RR 2008, 321 = MMR 2008, 609 m. Anm. 

Welzel. 
353 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 20.5.2009 ï 2-06 O 671/08, MMR 2009, 703; LG Frankfurt a.M., Urt. v. 

7.1.2009 ï 2-06 O 362/08, MMR 2009, 274 = K&R 2009, 278 m. Anm. Störing. 
354 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.5.2010 ï 11 U 36/09. 
355 AG Frankfurt a.M., Urt. v. 26.1.2009 ï 32 C 1317/08 ï 22, MMR 2009, 709 m. Anm. Welzel. 
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bedarf es jedoch nicht. Die unmittelbare Einbeziehung von Drittschuldnern in das Pfändungs-

verfahren sieht ferner nur § 829 ZPO für die Zwangsvollstreckung in Geldforderungen vor. 

Nach § 857 ZPO kommt nur eine entsprechende Anwendung dieser Vorschrift auf die Pfän-

dung in Domainnamen in Betracht. Bei der Domainpfändung ist allerdings kein Raum für 

eine entsprechende Anwendung des § 829 ZPO. Die Pfändung von Geldforderungen führt 

zum sogenannten Arrestatorium und damit zum Verbot der Zahlung an den Schuldner, um das 

Erlöschen der gepfändeten Forderung zu verhindern. Überträgt man dies auf die Domainpfän-

dung wäre das Zahlungsverbot als Leistungsverbot zu verstehen mit der Folge, dass die DE-

NIC die Konnektierung der Domain beenden müsste. Das aber ist weder nötig, um den Pfän-

dungsgegenstand zu erhalten, noch sinnvoll, weil eine nicht funktionsfähige und damit nicht 

genutzte Domain sehr schnell an Wert verliert, etwa indem sie in Suchmaschinenrankings 

zurückfällt. Deshalb lehnte das AG eine entsprechende Anwendung des § 829 ZPO ab und 

folgerte, dass von der DENIC nicht verlangt werden kann, die Konnektierung der Domain 

oder eine Übertragung der Domain zu verhindern. 

Anderer Ansicht ist das LG Zwickau, das eine entsprechende Anwendung des § 829 ZPO auf 

die Domainpfändung bejaht und mithin im Ergebnis eine Drittschuldnereigenschaft der DE-

NIC annimmt.356 Dabei lehnt das LG seine Entscheidung an einen Beschluss des BGH357 an, 

dem wiederum laut der Gegenansicht keine explizite oder implizite Aussage über die Dritt-

schuldnereigenschaft der DENIC zu entnehmen ist. Klar ist, dass in den Gründen des BGH-

Beschlusses an keiner Stelle auch nur das Wort ĂDrittschuldnerñ vorkommt.358 

8. Schutz von Domains nach dem MarkenG 

 

Literatur: 

Bröcher, Domainnamen und das Prioritätsprinzip im Kennzeichenrecht, MMR 2005, 203; 

Kazemi/Leopold, Die Internetdomain im Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG, MMR 2004, 
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356 LG Zwickau, Beschl. v. 12.8.2009 ï 8 T 228/09, MMR 2010, 72; ähnlich auch LG Frankfurt, Urt. v. 

9.5.2011, Az. 2-01 S 309/10; so auch Stadler, Drittschuldnereigenschaft der DENIC bei der Domainpfän-

dung, MMR 2007, 71. 
357 BGH, Beschl. v. 5.7.2005 ï VII ZB 5/05, CR 2006, 50 = MDR 2005, 1311 = MMR 2005, 685 m. Anm. 

Hoffmann. 
358 BGH, Beschl. v. 5.7.2005 ï VII ZB 5/05, CR 2006, 50 = MDR 2005, 1311 = MMR 2005, 685 m. Anm. 

Hoffmann. 
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Eine Domain ist für sich genommen kein schutzfähiges Recht.359 Sie repräsentiert nur einen 

schuldrechtlichen Anspruch gegen die Vergabestelle auf Konnektierung sowie eine faktische 

Sperrposition. Beides steht unter dem verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums i.S.v. 

Art. 14 GG.360 Eine Domain kann allerdings Gegenstand eigener Kennzeichenrechte wer-

den und folglich dem Schutz des MarkenG unterfallen. Im Folgenden wird geklärt, wann eine 

Anwendbarkeit des MarkenG auf Domains gegeben ist und in welchem Umfang das Mar-

kenG Schutz bietet. 

a) Domain als Marke i.S.d. § 3 MarkenG 

Wird ein Domainname aus einer eingetragenen Marke abgeleitet, so stellt diese Vorgehens-

weise eine Anwendungsform der Marke dar. Rechte können also unmittelbar aus der einge-

tragenen Marke geltend gemacht werden. Die Registrierung einer Domain als Marke setzt 

allerdings voraus, dass die Domain hinreichende Kennzeichnungskraft hat. So wurde z.B. Die 

Eintragung einer Firma ĂOutlets.de GmbHñ wegen mangelnder Unterscheidungskraft als un-

zulässig erachtet.361 Auch wurde für die Wort-Bildmarke Ăweg.deñ nur eine schwache Kenn-

zeichnungskraft angenommen.362 Eine Verwechslungsgefahr mit den Zeichen mcweg.de und 

mc-weg.de, die beide als Ămªcweg.deñ gesprochen werden, sei zu verneinen. 

Zu beachten ist aber, dass Markenschutz nicht nur durch Registrierung beim DPMA, sondern 

auch durch Verkehrsgeltung entstehen kann. Benutzt jemand eine Domain, kann damit 

durchaus die Entstehung eines Markenschutzes kraft Verkehrsgeltung einhergehen.363 Die 

Domain wird dann Gegenstand eigener Kennzeichenrechte. Zu bedenken ist allerdings, dass 

die bloße Abrufbarkeit einer Homepage noch nicht zu einer (bundesweiten) Verkehrsgeltung 

führt. Unternehmen mit einem regionalen Wirkungskreis erreichen durch eine Webseite noch 

keine bundesweite Verkehrsgeltung.364 Vielmehr hängt die Verkehrsgeltung davon ab, ob die 

Domain markenmäßig benutzt wird und wie weit der Bekanntheitsgrad der auf diese Weise 

genutzten Domain ist. Die Verkehrsgeltung wird über eine Gesamtbetrachtung ermittelt, bei 

                                                 
359 BGH, Beschl. v. 5.7.2005 ï VII ZB 5/05, CR 2006, 50 = MDR 2005, 1311 = WM 2005, 1849; OLG 

Hamm, Urt. v. 18.1.2005 ï 4 U 166/04, MMR 2005, 381. 
360 BVerfG, Beschl. v. 24.11.2004 ï 1 BvR 1306/02, CR 2005, 282 = NJW 2005, 589 ï adacta.de. Ähnlich der 

EGMR, Urt. v. 18.9.2007 ï App. nos. 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, MMR 2008, 29 m. Anm. 

Kazemi = MR-Int. 2008, 33. 
361 OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 13.10.2010 ï 20 W 196/10, GmbHR 2011, 202. 
362 OLG Köln, Urt. v. 22.1.2010 ï 6 U 141/09 (LG Köln), MMR 2010, 473. 
363 OLG München, Urt. v. 16.9.1999 ï 29 U 5973/98, CR 1999, 778 = ZUM 2000, 72; LG Rostock, Urt. v. 

8.12.1998 ï 3 O 522/98, K&R 1999, 90 ï mueritz-online.de; LG Braunschweig, Urt. v. 14.3.2007 ï 9 O 

2232/06, NJOZ 2007, 2095; BGH, Urt. v. 22.7.2004 ï I ZR 135/01, CR 2005, 284 = MDR 2005, 586 = 

MMR 2005, 171 ï soco.de. 
364 BGH, Urt. v. 22.7.2004 ï I ZR 135/01, CR 2005, 284 = MDR 2005, 586 = GRUR 2005, 262 ï soco.de. 

Ähnlich bereits der Nichtannahmebeschluss des BGH v. 15.5.2000 ï I ZR 289/99 ï tnet.de; BGH, WRP 

2002, 537 ï Bank24. 
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der die Unterscheidungskraft und die regionale Bedeutung des Kennzeichens ermittelt wer-

den. Als Indizien für die Bedeutung können internetspezifische Hilfsmittel herangezogen 

werden, wie z.B. Hits, Click per view, Links (wie bei Google), Selbstdarstellung (Altavis-

ta).365 Hinzu kommen Überlegungen zum Zeitraum der Benutzung, zur Höhe der für die Wer-

bung eingesetzten Mittel, zu den Umsätzen bei gekennzeichneten Produkten sowie Umfrage-

ergebnisse.366 Die Verkehrsgeltung ergibt sich nicht automatisch aus Medienberichten und der 

eigenen Präsentation im Internet.367 An einer kennzeichenmäßigen Benutzung einer Marke 

fehlt es, wenn das Kennzeichen vom angesprochenen Verkehr nicht als Herkunftshinweis, 

sondern als beschreibende Angabe verstanden wird (z.B. ĂDildopartyñ).368 

Fehlt es an der Verkehrsgeltung, geschieht es durchaus häufig, dass eine prioritätsältere Do-

main einer prioritätsjüngeren Marke weichen muss. Nicht kennzeichnungskräftig ist das Zei-

chen Ă@ñ369 sowie der Zusatz Ăeñ f¿r Ăelectronicñ.370 Schutzfªhig sind auch nicht Ăinter-

connectñ371 und Ăonlineñ.372 

b) Domain als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG 

Als besonders bedeutsam in der Diskussion erweist sich die umstrittene Einordnung von Do-

mains als Unternehmenskennzeichen. Darunter fallen nach der Legaldefinition des § 5 

Abs. 2 Satz 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als 

besondere Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens geschützt wer-

den.373 Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Be-

zeichnungen geschützt. Auch im Internet genießen sie den Schutz des Markenrechts. 

Obwohl anerkannt ist, dass die Domainnamen eine Individualisierungs- und Identifizierungs-

funktion erfüllen, tun sich manche Autoren schwer, sie als Unternehmenskennzeichen im 

markenrechtlichen Sinne anzuerkennen. Hintergrund dafür ist die technische Funktion der 

Domainnamen. Internet-Adressen sind eigentlich mehrstellige Nummern, die man sich aber 

kaum merken kann. Deshalb werden diese Nummern durch Buchstabenkombinationen über-

schrieben. Bei Eingabe dieser Buchstabenkombination wird diese in eine IP-Adresse (Num-

                                                 
365 Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese internetspezifischen Nachweise bei generischen Domains nur 

beschränkt zum Nachweis der Bekanntheit oder der Verkehrsgeltung benutzt werden können, vgl. OLG 

Köln, Urt. v. 14.7.2006 ï 6 U 26/06, MMR 2007, 326 ï internationalconnection.de. 
366 LG Düsseldorf, Urt. v. 8.5.2002 ï 2a O 360/01, MMR 2003, 131 ï urlaubstip.de. 
367 LG Rostock, Urt. v. 8.12.1998 ï 3 O 522/98, K&R 1999, 90 ï mueritz.online. 
368 LG Hamburg, Urt. v. 15.7.2010 ï 315 O 70/10, GRUR-RR 2010, 437 ï Dildoparty. 
369 BPatG, Beschl. v. 18.4.2000 ï 24 W (pat) 185/99, CR 2000, 841. 
370 LG München I, Urt. v. 30.8.2000 ï 1 HKO 12250/00, CR 2001, 48. 
371 OLG Karlsruhe, 6 U 222/99 (n.v.). 
372 OLG Köln, Urt. v. 27.10.2000 ï 6 U 209/99, GRUR 2001, 525. 
373 Zur Rechtslage in Österreich siehe die Grundsatzentscheidung des öOGH, 13.9.1999 ï 4 Ob 180/99 w, 

202/99 f., MMR 2000, 352 m. Anm. Haller. 
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mernkombination) umgewandelt und dient dann der Kennung für einen bestimmten Rechner. 

Aus diesem Grunde wird teilweise eine unmittelbare Anwendbarkeit kennzeichen- und na-

mensrechtlicher Grundsätze abgelehnt, weil der Domainname in erster Linie Zuordnungs-

funktion für einen bestimmten Rechner und nicht für eine bestimmte Person habe.374 

Diese Auslegung verkennt jedoch, dass Domains, die einen Namen enthalten oder namensar-

tig anmuten, in der heutigen Form kennzeichenmäßig genutzt werden.375 Das OLG München 

hat aus diesem Grund entschieden, dass ein Internet-Domainname ein Unternehmenskennzei-

chen sein kann, wenn das verwendete Zeichen originäre Kennzeichnungskraft oder Verkehrs-

geltung besitze. Dies sei gegeben, wenn der Domain-Name das Dienstleistungsunternehmen 

bezeichne und in dieser Form im geschäftlichen Verkehr genutzt werde.376 Dieser Auffassung 

ist auch der BGH in der Entscheidung soco.de gefolgt,377 der einem Unternehmen dann ein 

Unternehmenskennzeichen aus der Benutzung einer Domain zuspricht, wenn der Verkehr in 

der (Unternehmens-)Domain nicht lediglich die Adress-, sondern auch die Herkunftsfunktion 

erkennt. Allerdings kann der Beginn der schutzrechtsbegründenden Benutzung einer mit dem 

Domainnamen übereinstimmenden Geschäftsbezeichnung noch nicht in der Registrierung der 

Domain gesehen und der Zeitpunkt der Schutzrechtsentstehung bereits auf diesen Zeitpunkt 

vorverlagert werden.378 Dies gilt auch dann, wenn die Benutzung der Domain der Registrie-

rung alsbald nachfolgt. 

Zu berücksichtigen sind zudem alle zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs bestimmten 

Zeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, die ebenfalls Unternehmenskennzeichen darstel-

len. Solche Zeichen sind aufgrund originärer Kennzeichnungskraft oder kraft Verkehrsgeltung 

geschützt. Die Benutzung einer Domain kann also Kennzeichenrechte generieren, sofern sie 

vom Verkehr als namensmäßige Bezeichnung einer Person oder als besondere Bezeichnung 

                                                 
374 Kur, CR 1996, 325, 327; ähnlich auch Gabel, Internet: Die Domainnamen, NJW-CoR 1996, 322; Graefe, 

Marken und Internet, MA 3/96. 
375 So auch KG, Urt. v. 25.3.1997 ï 5 U 659/97, CR 1997, 685 ï Concert Concept; OLG Karlsruhe, Urt. v. 

24.6.1998 ï 6 U 247/97, WRP 1998, 900; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.11.1998 ï 20 U 162/97, CR 1999, 

528 = WRP 1999, 343, 346; OLG Hamm, Urt. v. 13.1.1998 ï 4 U 135/97, CR 1998, 241, 242; OLG Stutt-

gart, Beschl. v. 3.2.1998 ï 2 W 77/97, CR 1998, 621; OLG Köln, Beschl. v. 18.1.1999 ï 13 W 1/99, NJW-

CoR 1999, 171; LG Hamburg, Urt. v. 17.9.1996 ï 404 O 135/96, CR 1997, 157; OLG Hamburg, Urt. v. 

5.7.2006 ï 5 U 87/05, CR 2007, 47 = MMR 2006, 608 ï ahd.de; BGH, Urt. v. 19.2.2009 ï I ZR 135/06, 

CR 2009, 748 = MDR 2009, 942 = GRUR 2009, 685 ï ahd.de. Auf die streitige Frage, ob das MarkenG 

überhaupt eine kennzeichenmäßige Benutzung voraussetzt, braucht hier nicht eingegangen zu werden; sie-

he hierzu befürwortend Sack, Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81, 93; Keller, Die zeichen-

mäßige Benutzung im Markenrecht, GRUR 1996, 607. Kritisch allerdings Fezer, Rechtsverletzende Benut-

zung einer Marke als Handeln im geschäftlichen Verkehr, GRUR 1996, 566; Strack, Markenmäßiger Ge-

brauch ï Besondere Voraussetzung für die Annahmen einer Markenverletzung, GRUR 1996, 688. 
376 OLG München, Urt. v. 16.9.1999 ï 29 U 5973/98, CR 1999, 778 = ZUM 2000, 71. 
377 BGH, Urt. v. 22.7.2004 ï I ZR 135/01, CR 2005, 284 = MDR 2005, 586 = NJW 2005, 1198 ï soco.de. 
378 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 5.8.2010 ï 6 U 89/09, CR 2011, 408 = MMR 2010, 831. 
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eines Unternehmens aufgefasst wird.379 Erworben wird das Recht an einer geschäftlichen Be-

zeichnung durch die Aufnahme der Benutzung. Der Schutz für unterscheidungskräftige ge-

schäftliche Bezeichnungen entsteht durch namensmäßigen Gebrauch und zwar unabhängig 

vom Umfang der Benutzung. Grundsätzlich genügt jede Art einer nach außen gerichteten Tä-

tigkeit, sofern sie auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung schließen lässt.380 Jede nach 

außen in Erscheinung tretende Benutzungsform, also zum Beispiel die Verwendung der 

Kennzeichnung auf Geschäftspapieren, im Zusammenhang mit der Anmietung oder dem Bau 

von Fabrik- oder Büroräumen, die Schaltung eines Telefonanschlusses, der Aufbau eines Ver-

triebsnetzes, oder aber der An- und Verkauf von Waren oder Dienstleistungen wie auch die 

Benutzung in Vorbereitung der Geschäftseröffnung, zählen hierzu. Nicht ausreichend sind nur 

interne Vorbereitungshandlungen, z.B. der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages und die 

Ausarbeitung einer geschäftlichen Konzeption. Entscheidend ist aber, dass die Domain eine 

Unterscheidungskraft in Bezug auf ein konkretes Unternehmen aufweist.381 Der Schutz greift 

nur dann, wenn die Kennung erkennbar mit dem Namen oder einer Kurzform des Namens des 

Rechtsträgers übereinstimmt und damit über die Kennung hinaus auf den Rechtsträger selbst 

hinweist.382 

c) Titelschutz 

Für Domains kommt ein Titelschutz in Betracht, soweit diese titelschutzfähige Produkte 

kennzeichnen.383 Durch die Benutzung eines Domainnamens kann grundsätzlich Titelschutz 

(§ 5 Abs. 3 MarkenG) erworben werden, wenn der Verkehr in der als Domainnamen gewähl-

ten Bezeichnung nicht lediglich eine Adressbezeichnung sieht, sondern ein Zeichen zur Un-

terscheidung von Werken.384 

Der Titelschutz entsteht bei originärer Kennzeichnungskraft durch die Ingebrauchnahme in 

namensmäßiger Form, bei nachträglicher Kennzeichnungskraft aufgrund nachgewiesener 

                                                 
379 LG München I, Urt. v. 4.3.1999, ï 17 HKO 18453/98, CR 1999, 451 = GRUR 2000, 800 = K&R 1999, 237 

ï fnet. 
380 LG Düsseldorf, 4 O 101/99 ï infoshop.de (n.v.). 
381 OLG München, Urt. v. 16.9.1999 ï 29 U 5973/98, ZUM 2000, 71 = CR 1999, 778 ï tnet; KG, Urt. v. 

4.4.2003 ï 5 U 335/02, NJW-RR 2003, 1405 ï arena-berlin; LG Frankfurt a.M., Urt. v. 26.8.1998 ï 2/6 O 

438/98, CR 1999, 190 ï warez.de; LG Braunschweig, Urt. v. 5.8.1997 ï 9 O 188/97, MMR 1998, 272 = 

CR 1998, 364 ï deta.com; unzutreffend insofern LG München I, Urt. v. 4.3.1999 ï 17 KHO 18453/98, CR 

1999, 451 = GRUR 2000, 800 = K&R 1999, 237 ï fnet; LG Köln, Urt. v. 3.9.2009 ï 81 O 128/09; BGH, 

Urt. v. 24.2.2005 ï I ZR 161/02, CR 2006, 54 = MDR 2006, 41 = GRUR 2005, 871. 
382 LG Düsseldorf, Urt. v. 18.6.1998 ï 4 O 160/98, CR 1998, 688 m. Anm. Withöft = NJW-RR 1999, 629 = CI 

1998, 188 ï jpnw.de; BGH, Urt. v. 22.7.2004 ï I ZR 135/01, CR 2005, 284 = MDR 2005, 586 = NJW 

2005, 1198 ï soco.de. 
383 OLG München, Urt. v. 20.10.2005 ï 29 U 2129/05, CR 2006, 414. 
384 BGH, Urt. v. 19.6.2009 ï I ZR 47/07, MDR 2010, 398 = CR 2010, 112 ï Eifel-Zeitung. 
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Verkehrsgeltung.385 In der Verwendung eines Domainnamens kann eine Benutzung als Werk-

titel liegen, wenn der Verkehr in dem Domainnamen ein Zeichen zur Unterscheidung eines 

Werks von einem anderen sieht.386 Aus diesem Grunde stellte der BGH fest, dass der Verleger 

einer unter der Domain eifel-zeitung.de herausgegebenen Internetzeitung Titelrechte an der 

Bezeichnung Eifel-Zeitung erworben habe. Das Titelrecht konnte jedoch nicht in vollem Um-

fang wirksam werden, da die Ingebrauchnahme des Titels unbefugt erfolgte.387 Zum Zeitpunkt 

der Benutzungsaufnahme war gegenüber dem Verleger ein Unterlassungstitel bestandskräftig, 

Druckerzeugnisse unter der Bezeichnung Eifel-Zeitung herauszugeben. So konnte er kein 

prioritätsälteres Titelrecht erwerben. Bemerkenswert an dieser Entscheidung war zudem, dass 

der BGH in der Veröffentlichung einer Internetzeitung mit dem Titel Eifel-Zeitung eine ge-

genüber der Veröffentlichung in gedruckter Form im Kern gleichartige Verletzungshandlung 

erblickte.388 

Der Titelschutz kann zwar durch Veröffentlichung im Titelschutzanzeiger auf einen Zeitraum 

von 2ï5 Monaten vorverlagert werden. Bei einer Internet-Zeitschrift entsteht der Titelschutz 

aber erst mit der Erstellung des fertigen Produkts und nicht schon mit der Werbung etwa mit-

tels Inhaltsverzeichnissen.389 Für Domains wird eine Vorverlagerung des Titelschutzes über 

Titelschutzanzeiger abgelehnt. Ein Schutz der Domain als Titel komme nur in Betracht, wenn 

ein fertiges Werk vorliege. Eine Titelschutzanzeige gebe es im Internet oder bei T-Online 

(noch) nicht. Unzureichend seien auch bloße Inhaltsverzeichnisse, der alleinige Verweis auf 

Eigenwerbung oder eine Internetzeitschrift mit nur wenigen Beiträgen.390 Im Übrigen soll ein 

Titelschutz bei solchen Domains nicht in Betracht kommen, die ein Portal bezeichnen;391 an-

ders sieht das LG Stuttgart die Lage, wenn die Domain der Unterscheidung von anderen In-

ternet-Portalen dient.392 

                                                 
385 OLG Hamburg, Urt. v. 15.2.2001 ï 3 U 200/00, AfP 2001, 312 = ZUM 2001, 514 = K&R 2001, 368 ï 

sumpfhuhn.de. 
386 BGH, Urt. v. 18.6.2009 ï I ZR 47/07, MDR 2010, 398 = CR 2010, 112 ï Eifel-Zeitung. 
387 BGH, Urt. v. 18.6.2009 ï I ZR 47/07, MDR 2010, 398 = CR 2010, 112 ï Eifel-Zeitung. 
388 BGH, Urt. v. 18.6.2009 ï I ZR 47/07, MDR 2010, 398 = CR 2010, 112 ï Eifel-Zeitung. 
389 OLG München, Urt. v. 11.1.2001 ï 6 U 5719/99, CR 2001, 406 ï kuecheonline; ähnlich auch LG Stuttgart, 

Urt. v. 15.7.2003 ï 41 O 45/03, CR 2004, 61 = MMR 2003, 675 ï snowscoot; Fezer, WRP 2000, 969, 973. 
390 BGH, Urt. v. 14.5.2009 ï I ZR 231/06, MDR 2009, 1402 = MMR 2009, 738 = CR 2009, 801 m. Anm. 

Hackbarth ï airdsl; OLG München, Urt. v. 11.1.2001 ï 6 U 5719/99, CR 2001, 406 = MMR 2001, 381 ï 

kuecheonline.de. 
391 LG Düsseldorf, Urt. v. 8.5.2002 ï 2a O 360/01; MMR 2003, 131 ï urlaubstip.de; a.A. OLG München, Urt. 

v. 20.10.2005 ï 29 U 2129/05, CR 2006, 414 ï österreich.de. 
392 LG Stuttgart, Urt. v. 15.7.2003 ï 41 O 45/03, CR 2004, 61 = MMR 2003, 675 ï snowscoot. 
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d) Afilias und die Konsequenzen 

In der Entscheidung afilias.de393 hat der BGH bekräftigt, dass auch eine Domain einen in sich 

bestehenden Wert habe. Zwar beruhe die Domain nur auf einem schuldrechtlichen Anspruch 

und sei als solche kein eigenständiger Vermögenswert. Insofern setze sich eine Marke oder 

ein Unternehmenskennzeichen gegen eine gleichnamige Domain durch. Allerdings gebe es 

davon Ausnahmen. Eine erste sei anzunehmen, wenn die Registrierung des Domainnamens 

durch den Nichtberechtigten nur der erste Schritt im Zuge einer späteren Benutzung als Un-

ternehmenskennzeichen sei.394 Eine weitere Ausnahme sei geboten, wenn das Kennzeichen- 

bzw. Namensrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den 

Domaininhaber entstanden sei. Anders verhalte es sich nur, wenn es dem Domaininhaber we-

gen Rechtsmissbrauchs versagt sei, sich auf seine Rechte aus der Registrierung des Domain-

namens zu berufen. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn der Domaininhaber den Do-

mainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht registrieren lasse, sich diesen 

von dem Inhaber eines entsprechenden Kennzeichen- oder Namensrechtes abkaufen zu lassen. 

Eine solche Ausnahme hat das OLG Hamburg395 jüngst bejaht. Die Registrierung der Domain 

www.stadwerke-uetersen.de stelle eine unberechtigte Anmaßung des Namens eines erst nach 

der Registrierung gegründeten namensgleichen kommunalen Versorgungsunternehmens dar, 

wenn sie lediglich dem Ziel dient, eine verkaufbare Vorratsdomain zu erlangen. Gibt der Do-

maininhaber an, Ăzu einem spªteren Zeitpunkt die Geschichte der ehemaligen Stadtwerke im 

Internetñ bzw. ĂBauwerke der Stadt Uetersenñ prªsentieren zu wollen und ergibt sich aus der 

vorgerichtlichen Korrespondenz ein klares, auf die Veräußerung der Domain gerichtetes Er-

werbsinteresse, so handele es sich lediglich um vorgeschobene, die Namensanmaßung ver-

schleiernde Zwecke. 

In der Entscheidung Ăahdñ396 hat der BGH erneut darüber entschieden, inwieweit Unterneh-

men dagegen vorgehen können, dass ihre Geschäftsbezeichnung von Dritten als Domainname 

registriert und benutzt wird. Die Klägerin, die ihren Kunden die Ausstattung mit Hard- und 

Software anbietet, benutzt seit Oktober 2001 zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Ab-

k¿rzung Ăahdñ. Die Beklagte (eine GmbH) hat mehrere tausend Domainnamen auf sich regist-

rieren lassen, um sie zum Kauf oder zur entgeltlichen Nutzung anzubieten, darunter seit Mai 

1997 auch den Domainnamen Ăahd.deñ. Vor dem Sommer 2002 enthielt die entsprechende 

                                                 
393 BGH, Urt. v. 24.4.2008 ï I ZR 159/05, MDR 2009, 98 = NJW 2008, 3716 = MMR 2008, 815. 
394 Siehe auch BGH, Urt. v. 9.9.2004 ï I ZR 65/02, MDR 2005, 765 = CR 2005, 362 m. Anm. Eckhardt = 

GRUR 2005, 430, 431 ï mho.de. 
395 OLG Hamburg, Urt. v. 24.9.2009 ï 3 U 43/09. 
396 BGH, Urt. v. 19.2.2009 ï I ZR 135/06, CR 2009, 748 = MDR 2009, 942 ï ahd.de. 
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Internetseite nur ein ĂBaustellenñ-Schild mit dem Hinweis, dass hier Ădie Internetprªsenz der 

Domain ahd.deñ entstehe. Danach konnten unterschiedliche Inhalte abgerufen werden, jeden-

falls im Februar 2004 auch Dienstleistungen der Beklagten wie z.B. das Zurverfügungstellen 

von E-Mail-Adressen oder das Erstellen von Homepages. Der BGH entschied, dass die Kläge-

rin aufgrund ihres nach der Registrierung des Domainnamens entstandenen Rechts an der 

Unternehmensbezeichnung der Beklagten verbieten kºnne, die Buchstabenkombination Ăahdñ 

als Kennzeichen für die im Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung der Klägerin liegenden 

Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Die Registrierung des Domainnamens führe nur 

dazu, dass der Inhaber eines erst nach der Registrierung entstandenen Namens- oder Kennzei-

chenrechts vom Domaininhaber regelmäßig nicht die Löschung des Domainnamens verlangen 

oder ihm jedwede Nutzung des Domainnamens untersagen könne. Sie berechtige als solche 

den Domaininhaber dagegen nicht dazu, unter dem Domainnamen das Kennzeichenrecht des 

Dritten verletzende Handlungen vorzunehmen. Der Domainname sei von der Beklagten vor 

Oktober 2001 auch nicht so verwendet worden, dass an der Bezeichnung Ăahdñ ein gegen¿ber 

der Geschäftsbezeichnung der Klägerin vorrangiges Kennzeichenrecht der Beklagten entstan-

den sei. 

Einen Anspruch der Klägerin auf Löschung des Domainnamens hat der Bundesgerichtshof 

dagegen verneint. Auf eine Kennzeichenverletzung könne das Löschungsbegehren nicht ge-

stützt werden, weil das Halten des Domainnamens nicht schon für sich gesehen eine Verlet-

zung der Geschäftsbezeichnung der Klägerin darstelle. Ein Löschungsanspruch sei auch nicht 

unter dem Gesichtspunkt der wettbewerbswidrigen Mitbewerberbehinderung gegeben. Dass 

die Klªgerin ihre Geschªftsbezeichnung Ăahdñ nicht in Verbindung mit der Top-Level-

Domain Ădeñ als Domainnamen nutzen kºnne, habe sie grundsªtzlich hinzunehmen, weil sie 

die Abk¿rzung Ăahdñ erst nach der Registrierung des Domainnamens auf die Beklagte in Be-

nutzung genommen habe. Nach Auffassung des BGH handelt die Beklagte im Streitfall nicht 

rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich auf ihre Rechte aus der Registrierung des Domainnamens 

beruft. 

 

III. Pfändung und Bilanzierung von Domains 
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ZInsO 2002, 510; Kleespies, Die Domain als selbständiger Vermögensgegenstand in der 

Einzelzwangsvollstreckung, GRUR 2002, 764; Meier, Zur Zulässigkeit der Pfändung einer 

Internet-Domain, KKZ 2001, 231; Oberkofler, (Ver-)Pfändung von Internet-Domains, Me-

dien und Recht 2001, 185; Schmitz/Schröder, Streitwertbestimmung bei Domainstreitigkei-

ten, K&R 2002, 189; Ulmer, Domains in Zwangsvollstreckung und Insolvenz, ITRB 2005, 

112; Viefhues, Zur Übertragbarkeit und Pfändung vom Domain-Names, MMR 2000, 286; 
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Im Zusammenhang mit der Anerkennung einer Domain als vermögenswertes Gut steht auch 

die Frage ihrer Pfändbarkeit in der Zwangsvollstreckung. Hierzu bestehen unterschiedliche 

Aussagen einzelner Gerichte. Das LG München I397 hat eine Pfändbarkeit nach § 857 ZPO 

ausgeschlossen. Das LG Essen hat hingegen eine Pfändung zugelassen.398 Folgt man dem LG 

Essen, ist eine Domain nach §§ 844, 857 ZPO pfändbar und freihändig durch Versteigerung 

seitens des Gerichtsvollziehers im Internet verwertbar.399 Der Streit zwischen dem LG Mün-

chen I und dem LG Essen wurde durch den BGH aufgelöst. Danach ist eine Domain zwar 

nicht pfändbar, die Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche des Domaininhabers gegen-

über der Domainvergabestelle fällt dagegen unter § 857 Abs. 1 ZPO.400 Eine Verwertung der 

gepfändeten Ansprüche gegen die Vergabestelle erfolgt also im Wege der Überweisung an 

Zahlungs statt. 

Unter Umständen ist auch denkbar, dass die Domain als Arbeitsmittel i.S.v. § 811 Nr. 5 

ZPO unpfªndbar ist. Die Vorschrift bezieht sich zwar allein auf ĂSachenñ und ist deshalb 

nicht unmittelbar einschlägig. Es kommt jedoch eine analoge Anwendung in Betracht.401 Ein 

darauf basierender Pfändungsschutz setzt allerdings voraus, dass die Domain zur Fortsetzung 

der Erwerbstªtigkeit des Schuldners Ăerforderlichñ ist. Das ist allerdings nur dann der Fall, 

wenn sich die Domain im Rechtsverkehr bereits durchgesetzt hat und nicht (mehr) ohne wei-

teres gegen eine andere ausgetauscht werden kann.402 

                                                 
397 LG München I, Beschl. v. 12.2.2001 ï 20 T 19368/00, CR 2001, 342 = MMR 2001, 319 = K&R 2001, 527; 

noch offengelassen in LG München I, Beschl. v. 28.6.2000 ï 20 T 2446/00, MMR 2000, 565 = K&R 2000, 

563 = ZUM 2000, 875 = CR 2000, 620 m. Anm. Hanloser auf S. 703. 
398 LG Essen, Beschl. v. 22.9.1999 ï 11 T 370/99, MMR 2000, 286 m. Anm. Viefhues = CR 2000, 247. Ähn-

lich auch AG Lindau, M 192/00 (n.v.); AG Langenfeld, Beschl. v. 21.12.2000 ï 12 M 2416/00, CR 2001, 

477; LG Düsseldorf, Urt. v. 16.3.2001 ï 25 T 59/01, CR 2001, 468 m. Anm. Hartmann/Kloos = ZUM 

2002, 155. 
399 So auch AG Berleburg, Beschl. v. 16.5.2001 ï 6 M 576/00, MMR 2002, 848 (Ls.). 
400 BGH, Beschl. v. 5.7.2005 ï VII ZB 5/05, CR 2006, 50 = MDR 2005, 1311 = GRUR 2005, 969. 
401 Berger, Rpfleger 2002, 185; ähnlich LG Mönchengladbach, Beschl. v. 22.9.2004 ï 5 T 445/04, CR 2005, 

536 = ZUM 2004, 935 = MDR 2005, 118. 
402 Welzel, MMR, 2001, 131, 135. 
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Unabhängig von diesem Streit ist eine Pfändbarkeit der Konnektierungsansprüche des 

Domaininhabers gegen die DENIC im Wege der Forderungspfändung inzwischen aner-

kannt.403 Schwierig ist dann aber die Verwertung dieser Forderung, da eine Überweisung 

mangels Leistungsinteresse des Vollstreckungsgläubigers nicht in Betracht kommt. 

Wichtig sind im Übrigen auch Vorkehrungen gegen die Insolvenz des Access Providers. 

Muss ein Provider Insolvenz beantragen, wird die DENIC tätig. Wenige Wochen nach Insol-

venz-Antrag sind fast immer alle Domains erstmal direkt bei der DENIC gehostet und auf 

deren eigenen Nameservern und im Zone-c der Domains eingetragen. In einem Fall, in dem 

die Zone-c bereits bei der DENIC liegt (erkennbar am HD4-RIPE im Zone-c beim DENIC 

whois), braucht man also nur die Kündigung an den alten Provider zu schicken und an die 

DENIC das KK-Fax. 

Auch stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Bewertung von Domains. Gän-

gig ist insofern die RICK -Formel. Entscheidend abzustellen ist hiernach auf 

¶ das Risiko, rechtliche Probleme bei der Verwendung der Domains zu bekommen = R 

¶ das Image der Domain = I 

¶ die Frage der kommerziellen Verwendbarkeit der Domain = C 

¶ die Kürze der Domain = K. 

Differenzierter arbeitet die sog. Horatius-Formel, die eine Vielzahl von Indikatoren heran-

zieht, unter anderem 

¶ die Visits 

¶ die Eintragungen in Suchmaschinen 

¶ die Pflege der Domain 

¶ das Bestandsalter. 

Noch variantenreicher sind die Kriterien des SCHARF-Modells, das mit über vierzig Indika-

toren arbeitet.404 

Bei der Streitwertberechnung im Rahmen von § 12 Abs. 1 GKG berücksichtigt das Gericht 

im Rahmen seines freien Ermessens den wirtschaftlichen Wert der Domain für den Berechtig-

ten, wobei insbesondere die erwartete Zahl der Visits und sonstige Indizien für erzielbare 

Umsätze und Marketingeffekte zu berücksichtigen sind. Das OLG Frankfurt405 scheint den 

Wert tendenziell gering anzusetzen. Bei der Bemessung des wirtschaftlichen Wertes der Do-

                                                 
403 Hanloser, Rechtspfleger 2000, 525, 527; Hanloser, CR 2001, 344, 345; Welzel, MMR 2001, 131, 132. 
404 http://www.bewertungsformel.de. 
405 OLG Frankfurt a.M., 25 W 33/02 (n.v.). 



87 

mainnamen sei zu berücksichtigen, dass sie sämtlich nicht geeignet seien, einen unmittelbaren 

oder auch nur mittelbaren (assoziativen) Bezug zu Waren oder Dienstleistungen herzustellen, 

insoweit fehlt ihnen die inhaltliche Aussagekraft sowie ein prägnanter Anklang an marktgän-

gige Waren, Dienstleistungen etc. Daher kämen Internetadressen, die Zufallsfunde im Netz 

surfender Interessenten sind, kaum in Betracht. 

Andere Gerichte sind großzügiger. Das LG Köln lässt bei der Nutzung einer Domain als Teil 

einer E-Mail-Adresse 75 000 Euro ausreichen.406 Das LG Hamburg geht von 50 000 Euro 

aus.407 Das OLG Köln bejahte einen Streitwert in Höhe von 135 000 Euro,408 konstatierte aber 

in einem anderen Fall, dass sich der Streitwert nach dem Interesse des Klägers richte (hier: 

25 000 Euro).409 Dabei wurden gerade auch bei bedeutenderen Unternehmen Streitwerte bis 

zu 500 000 Euro festgesetzt.410 Bei Gattungsbegriffen hat sich der Streitwert auf 50 000 Euro 

eingependelt.411 Zum Teil wird in der Literatur für alle Domainstreitigkeiten ein Betrag in 

Höhe von 50 000 Euro als Regelstreitwert angenommen.412 

Der BFH413 sieht in den Aufwendungen zum Erwerb einer Internetadresse (Domain) keine 

sofort abzugsfähige Betriebsausgabe und auch kein abschreibfähiges Wirtschaftsgut, so 

dass die entstandenen Kosten im Rahmen einer Überschussrechnung gem. § 4 Abs. 3 EStG 

keine Berücksichtigung finden. Eine Domain stelle nach Auffassung des FG zwar ein immate-

rielles Wirtschaftsgut dar. Anders als bei Software finde hingegen kein Wertverzehr statt, da 

die Internetadresse dauerhaft und in ungeschmälerter Art und Weise genutzt werden könne 

und dem Domaininhaber zeitlich unbeschränkte wirtschaftliche Vorteile biete. 

 

IV. Streitschlichtung nach der UDRP 
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301; ähnlich FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.11.2004 ï 2 K 1431/03, MMR 2005, 336 m. Anm. Terhaag. 
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UDRP, http://aix1.uottawa.ca/~geist/frameset.html; Gibson, Digital Dispute Resolution, 

CRi 2001, 33; Hoffmann, Alternative dispute resolution dot.com, Mitteilungen der deut-

schen Patentanwälte 2002, 261; Maher, The UDRP: The Globalization of Trademark Rights 

IIC 2002, 924; Mueller, Rough Justice: An Analysis of ICANN´s Uniform Dispute Resolu-

tion Policy, November 2000, http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm; Sorkin Judicial Review of 

ICANN Domain Name Dispute Decisions, 18 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 637 

(2001); Stotter, Streitschlichtung bei UK-Domains, MMR 2002, 11; Strömer, Das ICANN-

Schiedsverfahren ï Königsweg bei Domainstreitigkeiten, K&R 2000, 587; Strömer, Das 

ICANN-Schiedsverfahren, Heidelberg 2002; Weston, Domain Names, CSLR 2000, 317. 

 

Die ICANN hat sich Gedanken zur Streitschlichtung gemacht. So wurde im August 1999 die 

ĂUniform D ispute Resolution Policyñ (UDRP) verabschiedet.414 Dieses Regelwerk sieht 

eine Streitschlichtung bei missbräuchlicher Registrierung von Namen in den Top Level Do-

mains .com, .org und .net vor. Hinzu kommen die länderspezifischen Codes von 31 meist 

kleineren Staaten (wie z.B. Tuvalu).415 Die DENIC hat sich noch nicht dazu durchringen kön-

nen, eine solche Streitschlichtung zu akzeptieren. 

Auch neue gTLDs fallen unter die UDRP.416 Die Verbindlichkeit der UDRP basiert auf rein 

vertragsrechtlicher Grundlage; wer eine Domain registriert, unterwirft sich rechtsgeschäftlich 

den UDRP. Es handelt sich insofern bei der UDRP nicht um die Einführung einer Schiedsge-

richtsbarkeit i.S.v. §§ 1025 ff. ZPO, sondern um eine Streitschlichtung auf der Basis einer 

Prorogation nach § 38 ZPO.417 Eine Möglichkeit, die UDRP isoliert anzugreifen, etwa wegen 

des darin vorgesehenen, dem deutschen Recht aber fremden, Übertragungsanspruchs besteht 

nicht.418 Da die UDRP aber regelmäßig durch einen Hinweis in den AGB des jeweiligen Ac-

cess Providers verbindlich werden sollen, stellt sich die Frage nach der AGB-rechtlichen Zu-

lªssigkeit einer solchen ĂSchiedsabredeñ. Die AGB-rechtliche Wirksamkeit ist hochgradig 

problematisch. 

Im Übrigen wenden z.B. US-amerikanische Gerichte ohnehin im Zweifel ihre eigenen Regeln 

an und lassen es dem Betroffenen offen, bei einer Niederlage nach der UDRP US-Gerichte 

anzurufen.419 Auch Gerichte in anderen Staaten haben die UDRP hinterfragt.420 

                                                 
414 Hinzu kommen die ĂRules for Uniform Domain Name Dispute Policyñ, die im Oktober 1999 verabschiedet 

worden sind. 
415 Siehe dazu die Liste unter http://www.wipo.int./amc/en/domains/cctld/index.html. 
416 Siehe http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-info.html; hierzu zählen: .info; .biz; .aero; .coop; 

.museum; .name; .travel. 
417 LG Berlin, Teilurt. v. 2.3.2010 ï 15 O 79/09. 
418 LG Berlin, Teilurt. v. 2.3.2010 ï 15 O 79/09. 
419 So Section 1114(2)(D)(v) des US Anticybersquatting Act und U.S. Court of Appeals for the First Circuit, 

Entscheidung vom 5.12.2001 ï (JAY D. SALLEN vom CORINTHIANS LICENCIAMENTOS LTDA et 

al.), GRUR Int. 2003, 82. 
420 Siehe die Liste bei der WIPO http://arbiter.wipo.int/domains/challenged/index.html. 
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Die Streitschlichtung erfolgt über vier verschiedene, von der ICANN lizenzierte Organisatio-

nen, darunter 

¶ die Schiedsstelle der WIPO (http://arbiter.int/domains)421 

¶ das National Arbitration Forum (http://www.arb-forum.com/domains) 

¶ das CPR ï Institut for Dispute Resolution. 

¶ das ADNDRC, das Asian Domain Name Dispute Resolution Centre.422 

Es besteht die freie Wahl, entweder vor ordentlichen Gerichten zu klagen oder die UDRP-

Schlichtungsorganisation anzurufen. Auch können staatliche Gerichte trotz einer Streit-

schlichtungsentscheidung nachträglich tätig werden (Art. 4 (k) UDRP). Eine UDRP-interne 

Berufungsinstanz besteht nicht.423 Über die Frage der Kostenerstattung wird nicht entschie-

den. Allerdings hat der österreichische oberste Gerichtshof entschieden, dass bei einer Ent-

scheidung innerhalb der UDRP zu Lasten des Beschwerdegegners ein Auslagenersatz nach 

nationalem Recht verlangt werden kann.424 

Die Internet-Verwaltung ICANN ändert derzeit die Regelungen für das Schiedsverfahren:425 

Mit Wirkung ab 1. März 2010 stellt ICANN das Verfahren auf weitgehend elektronische Ab-

wicklung um. Die Änderungen, die mit Wirkung ab 1. März 2010 verpflichtend in Kraft tre-

ten, jedoch schon seit 14. Dezember 2009 zur Anwendung kommen, betreffen vor allem ver-

fahrenstechnische Regelungen. Sie sollen das Verfahren für beide Parteien kosten- und zeit-

sparender gestalten. Hierzu gehört es beispielsweise, dass Klagen einschließlich der Anlagen 

künftig ausschließlich in elektronischer Form eingereicht werden können, wobei eine E-

Mail an domain.disputes@wipo.int genügt. Als Dateiformat ist das Word- wie das .pdf-

Format zugelassen; auch Excel-Dateien akzeptieren die Schiedsgerichte. Allerdings sollten 

einzelne Dateien nicht größer als zehn MB sein, die Klage insgesamt eine Größe von 50 MB 

nicht überschreiten. 

Mit dieser Änderung entfällt beispielsweise die Regelung, mehrere Abschriften der eigenen 

Schriftsätze einzureichen, damit sie dem Gegner übersandt werden können. Das spart nicht 

nur Papier, sondern auch Zeit, da die Schriftsätze per E-Mail zugestellt werden können. Der 

Beklagte erhält jedoch weiterhin eine Nachricht über das UDRP-Verfahren an seine im whois 

                                                 
421 Siehe dazu auch die WIPO-Broschüre 

http://www.wipo.int/freepublications/en/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf. 
422 Ausgeschieden ist das kanadische eResolution Consortium (http://www.resolution.ca). 
423 Siehe allerdings den Vorschlag von M. Scott Donahey zur Einführung eines UDRP Appelatte Panel in: 

Journal of International Abitration 18 (1) 2001, 131. 
424 öOGH, Urt. v. 16.3.2004 ï 4 Ob 42/04m, MMR 2004, 747. 
425 http://wipo.int/amc/en/domains/rules/eudrp/. 
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angegebene Postanschrift, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß über das Verfahren in 

Kenntnis gesetzt wird. Nicht zuletzt aus diesem Grund empfiehlt es sich, die eigenen whois-

Daten regelmäßig auf Validität zu prüfen. 

Zu zahlen sind die Schlichtungskosten durch den Beschwerdeführer (zwischen 1500 und 

4000 $). Der Beschwerdegegner hat zwanzig Tage Zeit zu reagieren. Ein Ăcase administratorñ 

prüft die formellen Voraussetzungen der Beschwerde und Erwiderung und bestimmt dann 

einen Schlichter. Dieser hat nach seiner Ernennung vierzehn Tage Zeit, seine Entscheidung zu 

erstellen; insgesamt dauert das Verfahren selten länger als zwei Monate. Entscheidungen 

werden im Volltext und mit voller Namensangabe aller Beteiligten auf der Homepage des 

Gerichts veröffentlicht. Probleme bereitet den Schiedsrichtern auch die Frage, wie mit nach-

gereichten Schriftsätzen umzugehen ist. Deren Berücksichtigung liegt im Ermessen des Pa-

nels. Die meisten Schiedsrichter lassen nachgereichte Schriftsätze nur dann zu, wenn plausi-

bel gemacht wird, dass die entsprechenden Argumente und Beweismittel nicht bereits in der 

Beschwerde beziehungsweise der Erwiderung vorgetragen werden konnten.426 Unzulässig ist 

die Einbringung neuer Tatsachen, wenn die Beschwerdeführerin den fehlenden Vortrag be-

reits schon zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde hätte vorbringen können.427 Wich-

tig ist es, nur klare Fälle zur Entscheidung des Schiedsgerichts zu bringen. Alle wesentlichen 

Argumente sollten vollständig und sachbezogen in einem einzigen Schriftsatz vorgetragen 

werden. Dabei sollte von vornherein gleich in diesem Schriftsatz alles schriftliche Beweisma-

terial beigefügt werden. Als sinnvoll hat es sich erwiesen, die Panelists auch auf ähnlich gela-

gerte Entscheidungen anderer Panelists hinzuweisen. Die Anrufung eines Dreipanels lohnt 

sich nur dann, wenn noch kein einheitliches Fallrecht existiert und Rechtsfragen in der Ver-

gangenheit streitig waren. 

Die Einlegung der Beschwerde ist automatisch mit einer Übertragungssperre verbunden. Al-

lerdings ist unklar, ob diese Wirkung erst mit Zugang der Beschwerdemitteilung beim Re-

gistrar oder schon ab Zustellung der Beschwerdeschrift an den Defendant gilt. Es bestehen 

zum Teil noch zeitliche Möglichkeiten, als Defendant in Kenntnis der Beschwerdeeinlegung 

die Domain auf einen anderen zu übertragen (sog. Cyberflight ). Fraglich ist, ob dann der 

neue Domaininhaber an die Beschwerdentscheidung gebunden ist. 

                                                 
426 Balidiscovery.org, D 2004 ï 0299; noch strenger mtvbase.com, D 2000 ï 1440, wonach eine Zulassung nur 

bei besonderer Anforderung der Unterlagen von Panel möglich ist. 
427 WIPO Case No. D 2005/0485 ï Vincotte.com. 



91 

Die Streitschlichtungsgremien entscheiden nicht nach Maßgabe staatlichen Rechts. Viel-

mehr nehmen sie ï in Anlehnung an US-amerikanische Gesetzesvorgaben ï nur einen einge-

schränkten Bereich der Markenpiraterie wahr. Entscheidend ist hierbei Art. 4 (a) der UDRP: 

(I) ĂYou are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that 

a third party (a Ăcomplainantñ) asserts to the applicable Provider, in compliance with the 

Rules of Procedure, thatyour domain name is identical or confusingly similar to a 

trademark or service mark in which the complainant has rights; and 

(II)  you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and 

(III)  your domain name has been registered and is being used in bad faith.ñ 

Jedes dieser drei Merkmale bedarf näherer Erläuterung. Zunächst ist beim ersten Merkmal zu 

beachten, dass der Begriff des Ătr ademark or service markñ weit ausgelegt wird. Darunter 

fallen zum Beispiel auch Zeichen, die nach dem US Common Law geschützt sind. Dann muss 

allerdings eine entsprechende Benutzung im geschäftlichen Verkehr nachgewiesen werden 

(Ăsecondary meaningñ).428 Abzugrenzen sind die geschützten Zeichen von Kennzeichen, die 

lediglich auf Unternehmen verweisen oder persönliche Namen ï selbst bei Berühmtheit des 

Namensträgers ï umfassen.429 Entscheidend kommt es nicht auf den territorialen Schutzbe-

reich der Marke an. Selbst wenn kein Markenschutz im Land des Beschwerdegegners besteht, 

kann die entsprechende Marke herangezogen werden. Allerdings wird man das Fehlen des 

Markenschutzes im Rahmen der Bösgläubigkeit zu erörtern haben.430 Der Zeitpunkt des 

Schutzerwerbs ist unerheblich. Insofern setzt sich die Marke auch durch, wenn sie Ăj¿ngerñ ist 

als der Domainname. Auch hier wird man allerdings dann bei der Frage der Bösgläubigkeit 

des Domaininhabers Zweifel anmelden dürfen.431 Auch nicht registrierte Markenrechte, wie 

Benutzungsmarken oder Common Law Trademarks fallen unter die UDRP. Ähnliches gilt für 

berühmte Personennamen, wenn diese mit einer gewerblichen Nutzung verbunden sind. Be-

rühmtheit als solche reicht nicht aus, um die UDRP anwenden zu können.432 Geografische 

Angaben fallen als solche nicht unter die UDRP.433 Ein Schutz kommt allerdings in Betracht, 

wenn die geografische Angabe auch Teil einer Wort-Bild-Marke ist.434 Einen Schutz bekom-

men auch Werktitel. Streitig ist, ob die Rechte auch nicht ausschließlicher Lizenznehmer un-

                                                 
428 NAOP LLC v. Name Administration Inc., FA0808001220825, NAF 7 October 2008. 
429 Margarat C. Whitman v. Domains for Sale, D 2008 ï 1645 (ĂMerely having a Ăfamous nameñ is not suffi-

cient to establish common law trademark or service mark rights in the nameñ). 
430 Siehe Early Learning Centre.com ï D 2005 ï 0692. 
431 Aljazeera.com ï D 2005 ï 0309. 
432 Juliaroberts.com ï D 2000 ï 0210; Charlierapier.com ï D 2004 ï 0221. 
433 Sachsen-Anhalt.com ï D 2002 ï 0273; New Zealand.com ï D 2002 ï 0754. 
434 Potsdam.com, D 2002 ï 0856; Meißen.com, D 2003 ï 0660. 



92 

ter das Schutzsystem fallen.435 Der Inhaber der ausschließlichen Lizenz kann in jedem Fall 

Rechte geltend machen. Im Übrigen erlaubt die UDRP eine gewillkürte Prozessstandschaft. 

Im Übrigen müssen die Eintragungen der Marken vor der Registrierung des Domainnamens 

durch den Beschwerdegegner erfolgt sein.436 

Zu prüfen ist dann noch die Verwechslungsfähigkeit im Verhältnis der Marke zum Domain-

namen (Ălikelihood of confusionñ). Diese beurteilt sich nur nach der Zeichenªhnlichkeit; die 

dahinter stehenden Produkte werden nicht geprüft. Generische Zusätze werden hier nicht be-

rücksichtigt.437 Kritische Zusªtze wie ĂSucksñ oder ĂFuckñ kºnnen unter Umständen die 

Verwechslungsgefahr ausschließen, was allerdings zwischen den einzelnen Panelists streitig 

ist.438 

Auf Ălegitimate interestsñ kann verweisen, wer eine Domain nachweislich f¿r ein Fan-

Forum439 oder für kritische Meinungsäußerungen440 nutzt. Die bloße Absicht einer solchen 

Nutzung reicht nicht aus. Dem Domainnutzer obliegt insofern die Darlegungs- und Beweis-

last. Der Hinweis auf die Namensgleichheit reicht nicht aus.441 Ein eigenes Markenrecht be-

gründet ebenfalls ein legitimes Interesse zur Benutzung der Domain.442 Dies gilt allerdings 

nur dann, wenn dieses Markenrecht gutgläubig erworben worden ist.443 Besonders streitig ist 

die Frage des legitimen Interesses beim Vertrieb von Markenwaren durch Vertragshändler. 

Hier plädiert eine überwiegende Zahl von Panelists für eine händlerfreundliche Auslegung der 

Regeln. Ein Verstoß gegen die UDRP soll danach nicht vorliegen, wenn der Händler sich auf 

den tatsächlichen Vertrieb beschränkt, keine Konkurrenzprodukte anbietet und es nicht zu 

einer übermäßigen Behinderung des Markeninhabers kommt.444 Diese Freiheit der Benutzung 

soll auch für unabhängige Händler gelten.445 

                                                 
435 Dafür Telcelbellsouth.com, D 2002 ï 1027; dagegen Knicks.com, D 2000 ï 1211. 
436 WIPO Case No. D 2001/0074 ï ode.com; WIPO Case No. D 2001/0101 ï e-mortage.com; WIPO Case No. 

D 2002/0943 ï Ezcommerce.com; WIPO Case No. D 2001/1228 ï planetarysociety.com. 
437 Faketrgheuer, D 2004 ï 0871. 
438 Für Verwechselungsgefahr: Bayersucks.org, D 2002 ï 1115; Berlitzsucks.com, D 2003 ï 0465; keine Ver-

wechselungsgefahr: fucknetzcape.com, D 2000 ï 0918; Asdasucks.net. D 2002 ï 0857. 
439 Patbenatar.com, D 2004 ï 0001 gegen geert-hofstede.com, D 2003 ï 0646. 
440 Legal-and-general.com, D 2002 ï 1019 gegen Fadesa.net, D 2001 ï 0570. 
441 Siehe die Entscheidung in Sachen Peter Frampton 

http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0141.html. 
442 Geizhals.com, D 2005 ï 0121. 
443 So etwa nicht im Falle als Grundlage für die Domain Madonna.com, D 2000 ï 0847; ähnlich Cebit.com, D 

2003 ï 0679. 
444 Okidataparts.com, D 2001 ï 0903. A.A. allerdings Talkabout.com, D 2000 ï 0079. 
445 Porschebuy.com, D 2004 ï 0481. 
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Am schwierigsten zu konkretisieren ist das Merkmal Ăbad faithñ. Nachzuweisen ist hier sei-

tens des Beschwerdeführers, dass eine Adresse registriert und benutzt wurde Ăin bad faithñ.446 

In Anlehnung an die deutsche ĂAfiliasñ-Rechtsprechung447 gilt auch bei der UDRP, dass eine 

jüngere Marke nicht gegen eine ältere Domain geltend gemacht werden kann; in einem sol-

chen Fall fehlt dem Domaininhaber bei der Registrierung die Bösgläubigkeit.448 Zur Konkre-

tisierung dieses allgemeinen Rechtsbegriffs muss Art. 4 (b) der UDRP herangezogen werden: 

(I) ĂFor the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but 

without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registra-

tion and use of a domain name in bad faith:circumstances indicating that you have regis-

tered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, rent-

ing, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is 

the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for 

valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related 

to the domain name; or 

(II)  you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or 

service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that 

you have engaged in a pattern of such conduct; or 

(III)  you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the busi-

ness of a competitor; or 

(IV)  by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial 

gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of 

confusion with the complainant´s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or en-

dorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or lo-

cation.ñ 

Diese Liste denkbarer Ăbad faithñ-Fªlle ist nicht abschlieÇend (Ăin particular but without limi-

tationñ). Im Laufe der Zeit hat sich gerade im Bereich der WIPO eine eigene Judikatur entwi-

ckelt, die weitere Fªlle von Ăbad faithñ herausgearbeitet hat. An der Bºsglªubigkeit soll es 

fehlen, wenn andere legitime Benutzungsmöglichkeiten denkbar sind. Dies gilt etwa bei gene-

rischen Begriffsinhalten.449 Kritiker werfen der WIPO allerdings vor, dass zu schnell ein Ăbad 

                                                 
446 Das Merkmal stammt aus dem US Cybersquatting Act 1999, Pub L No. 106ï133, § 3002 (a), 113 Stat. 

1501, 1537, der eine entsprechende Änderung von lit. d § 43 Lanham Act vorsieht. 
447 BGH, Urt. v. 24.4.2008 ï I ZR 159/05, MDR 2009, 98 = MMR 2008, 815 ï afilias.de. 
448 Phoenix Mortgange Corp. V. Toggas D 2001 ï 0101; Abnuela Company LLC v. Arisu Tech, 

FA0808001222449, NAF 21 October 2008. 
449 Zeit.com, D 2005 ï 0725. 
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faithñ zu Gunsten des Beschwerdef¿hrers bejaht werde.450 Dies gilt vor allem, seitdem die 

Panelists eine Vermutung der bösgläubigen Registrierung bei bösgläubiger Nutzung und um-

gekehrt zugelassen haben.451 

Weiß die Beschwerdeführerin bei Einreichung der Beschwerde, dass sie keine besseren Rech-

te gegenüber dem Beschwerdegegner geltend machen kann, dass die Beschwerde auch sonst 

offensichtlich unbegründet ist, kann der Beschwerdegegner gemäß § 15 (e) UDRP Feststel-

lung beantragen, dass es sich bei der Beschwerde um einen Versuch des Reverse Domain 

Name Hijacking handelt.452 

 

V. Streitschlichtung rund um die EU-Domain 

Literatur: 

Bettinger, Alternative Streitbeilegung f¿r Ă.euñ, WRP 2006, 548; Jaeger-Lenz, Die Einfüh-

rung der .eu-Domains ï Rechtliche Rahmenbedingungen für Registrierungen und Streitig-

keiten, WRP 2005, 1234; Nitzel, Die ersten zweihundert ADR-Entscheidungen zu .eu-

Domains ï Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit, MMR 2007, 282; Poth-

mann/Guhn, Erste Analyse der Rechtsprechung zu .eu-Domains in ADR-Verfahren, K&R 

2007, 69; Remmertz, Alternative dispute Resolution (ADR) ï An alternative for .eu-Domain 

name disputes?, CRi 2006, 161; Schafft, Streitigkeiten ¿ber Ă.eu-Domains, GRUR 2004, 

986. 

 

Als Zeichen für die Identität des europäischen Wirtschaftsraums hat die europäische Kommis-

sion schon seit Ende der 90er Jahre ¿ber die Einf¿hrung einer eigenen Ă.euñ TLD nachge-

dacht. Im Jahre 2002 war es dann so weit. Verabschiedet wurden die Verordnung (EG) 

Nr. 733/2002 des europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 zur Einführung 

der Domain oberster Stufe Ă.euñ sowie die weitere Verordnung (EG) Nr. 874/2004 vom 

28. April 2004 der Kommission mit allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funk-

tionen der Ă.euñ TDL.453 Aufgrund der Rahmenverordnung des Parlamentes wurde nach einer 

Ausschreibung ein Registrar bestellt. Als Registrierungsorganisation tritt EURid auf, eine 

gemeinnützige Organisation mit Sitz in Diegem (Belgien). Im April 2005 wurde die Zustän-

digkeit für die Streitschlichtungsverfahren in diesem Bereich an die Landwirtschaftskammer 

der Tschechischen Republik (Tschechisches Schiedsgericht) übertragen. In der Zwischenzeit 

                                                 
450 Siehe http://www.icannot.org und http://www.icannwatch.org. 
451 Im Telstra führt das zum Verbot von Baustellendomains, WIPO Case No. D 2000 ï 0003. Umgekehrt führt 

das im grundlegenden Octogen-Fall dazu, eine gutgläubige Registrierung (erwa aufgrund eines Lizenzver-

trages) nachträglich zu verbieten (WIPO Case No. D 2009 ï 0786). 
452 Siehe WIPO Case No. D 2006/0855 ï Trailblazer.com. 
453 Amtsblatt Nr. L162 vom 30.4.2004, S. 40. 
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existieren mehr als zwei Millionen aktive Domains mit der .eu-Kennung. Der tschechische 

Schiedsgerichtshof kann auf mehr als zweihundert Entscheidungen zurückblicken. 

In der ersten Phase der Entscheidungspraxis ging es vornehmlich um Auseinandersetzungen 

zwischen Markenrechtsinhabern und EURid im Hinblick auf die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Sunrise- und weiterer Registrierungsverfahren. Diese Streitigkeiten haben dann sehr 

schnell an Bedeutung verloren. Heute wird im Wesentlichen direkt zwischen Markenrechtsin-

haber und Domaininhaber gestritten, insbesondere im Hinblick auf die Missbräuchlichkeit 

einer Domaineintragung. Wichtig ist, dass die Inhaber zum Schutzrecht außerhalb der europä-

ischen Union nicht beschwerdeberechtigt sind; sie können nur auf den staatlichen Rechtsweg 

verwiesen werden. Es erfolgt insofern keine volle Prüfung der Verwechslungsgefahr im mar-

kenrechtlichen Sinne, sondern nur ein Vergleich der Zeichenähnlichkeit zwischen Marke und 

Domainnamen. Hierzu muss nach Art. 22 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 jemand vortragen, 

dass Ăeine Domainregistrierung spekulativ oder missbrªuchlich i.S.v. Art. 21 der Verord-

nungñ ist. 

Im Einzelnen ist dazu vorzutragen, dass die Domain verwechslungsfähig in Bezug auf einen 

geschützten Namen sei. Das Verfahren setzt voraus, dass ein Recht i.S.v. Art. 10 VO (EG) 

Nr. 874/2004 nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht an einem Namen anerkannt ist und 

der Domainname mit diesem identisch ist oder ihm verwirrend ähnelt. Die Endung .eu wird 

dabei ebenso wenig berücksichtigt454 wie Sonderzeichen.455 Das Verfahren unterscheidet sich 

also insofern auch von der UDRP, als nicht nur ein Warenzeichen/eine Marke Gegenstand des 

Verfahrens sein kann. Vielmehr erreicht jeder nach nationalem Recht geschützte Name als 

Schutzgegenstand aus. Eine Domain als solche gibt aber noch kein Namensrecht, allenfalls 

über die jeweiligen Grundregeln für nicht eingetragene Marken. Probleme gibt es auch bei 

den Namen von Städten, da einzelne EU-Mitgliedstaaten diese Städtenamen nicht schützen. 

Dies gilt zum Beispiel in Schweden und Finnland. Hier haben dann einzelne Schiedsrichter 

unterschiedlich entschieden, als zum Beispiel die Städte Stockholm und Helsinki die Verwen-

dung ihres Städtenamens in einer EU-Domain gerügt haben. In Bezug auf Stockholm war 

man der Auffassung, dass eine Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn nach schwe-

dischem Recht kein Rechtsschutz für Städtenamen bestehe. Anders entschied der Schiedsrich-

ter in Sachen Helsinki, wo aus der Regelung für Sunrise-Bevorrechtigte die Konsequenz ge-

zogen wird, dass man Städtenamen losgelöst von nationalem Recht einen Schutz nicht ver-

wehren d¿rfe. Einig sind sich die Schiedsrichter, dass die Topleveldomain Ă.euñ nicht bei der 

                                                 
454 Siehe c-283 Lastminute; c-1959-LOT; c-453 (Web); c-227 (Kunst); c-1693-Gastojobs; c-2035 Waremahr. 
455 Siehe dazu c-453-Web; c-2733-Hotel-Adlon. 
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Betrachtung der Ähnlichkeit von Domain und Namen einbezogen werden muss. Auch die 

manchmal verwendeten Sonderzeichen fließen in die Betrachtung der Verwechslungsgefahr 

nicht ein. Als schwierig erwies es sich, dass nicht klar ist, ob das geltend gemachte Recht von 

jedermann zu einer Beschwerde genutzt werden kann. Der Wortlaut der Grundregeln lässt es 

eigentlich zu, dass eine Popularklage mit Berufung auch auf Kennzeichenrechte eines Dritten 

erfolgen kann.456 Andere Schiedsrichter verwiesen zu Recht darauf, dass eine Popularklage 

mit dem Sinn und Zweck des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf eine Übertragung der 

Domain, nicht zu rechtfertigen sei. Falsch gelöst wurde der Fall der Gleichnamigkeit in der 

Entscheidung Wüstenrot.eu.457 Hier hatte die Gemeinde Wüstenrot als erste den Domainna-

men erhalten und wurde von der großen Bausparkasse Wüstenrot verklagt. Der Schiedsrichter 

war der Auffassung, dass hier die Gemeinde der viel bekannteren Beschwerdeführerin wei-

chen müsse. Dabei verkennt er, dass die Gemeinde selbst auf ein eigenes Namensrecht ver-

weisen kann und die in Deutschland bekannte Shell-Rechtsprechung zum Vorrang bekannter 

Namen wohl nicht auf den Konflikt mit einer Gemeinde übertragen werden kann.458 

Anders als die UDRP schützt die EU-Domain den Kennzeichenrechtsinhaber in zwei alterna-

tiven Fällen. Er kann zum einen vortragen, dass der Domaininhaber kein berechtigtes Interes-

se bzw. kein eigenes Recht an der Domain habe. Er kann aber auch alternativ darauf verwei-

sen, dass die Domainregistrierung bösgläubig erfolgt sei. Im Rahmen der UDRP werden beide 

Dinge additiv geprüft. Bei der Frage des bestehenden Rechtes oder Schutzinteresses stritten 

die Schiedsrichter darüber, ob bereits die Eintragung einer Benelux-Marke ausreiche, um ein 

eigenes Schutzrecht zu bejahen. Dies wurde in einigen Fällen angenommen, insbesondere in 

der berühmten Last-Minute-Entscheidung.459 Andere Schiedsrichter verwiesen darauf, dass 

die entsprechende Marke dann auch im Webauftritt genutzt werden müsse; im Falle einer 

Nichtbenutzung der Domain scheide die Annahme eines berechtigten Interesses aus.460 Als 

Benutzung soll der bloße Verweis auf eine Web-Baustelle Ăunder constructionñ nicht ausrei-

chen.461 Vielmehr soll es erforderlich sein, unter der Domain Grafiken und Texte integriert zu 

haben.462 Die Beweislast für das Fehlen eines berechtigten Interesses oder Rechts trägt ï ent-

gegen dem Wortlaut der Grundregeln ï der Beschwerdeführer. Angesichts der Tatsache, dass 

                                                 
456 So auch die Auslegung in dem Fall 0717ARZT. 
457 Fall 00120. 
458 Siehe dazu auch Nitzel, MMR 2006 Heft 9, Seite XIII. 
459 Siehe dazu auch 01196-Memorx sowie XXX ï Reifen. 
460 01959-LOT. 
461 0910-Reifen. 
462 0052-JAGA. 
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es sich um negative Tatsachen handelt, soll er jedoch nur eine Prüfung der denkbaren Schutz-

interessen der Gegenseite in Bezug auf offensichtliche Umstände haben. 

Im Fall Lastminute.eu hatte der Domaininhaber eine deutsche nationale Marke für Lacke für 

gewerbliche Zwecke eintragen lassen und auf dieser Grundlage die entsprechende Domain 

bekommen. Er hatte sich auf diese Weise zusätzlich Zugriff auf 55 weitere aus generischen 

Zeichen bestehende EU-Namen besorgt. Aus der Sicht des Schiedsgerichts463 und später auch 

des OLG Düsseldorf464 konnte man nicht nachweisen, dass hier eine bösgläubige Markenan-

meldung beabsichtigt gewesen ist. Allein die Markenanmeldung mit dem Ziel der Registrie-

rung des Domainnamens reiche noch nicht für die Annahme von Bösgläubigkeit. Eine Behin-

derungsabsicht könne nicht nachgewiesen werden. Es könne auch nicht als rechtswidrig ange-

sehen werden, wenn jemand einen Gattungsbegriff auf diese Weise als Domainnamen regist-

rieren lasse. Nach den in Art. 21 Abs. 3 VO (EG) Nr. 874/2004 aufgeführten Beispielsfälle 

liegt ein böser Glaube insbesondere vor, wenn 

a) aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domainname hauptsächlich registriert 

wurde, um diesen an den Rechtsinhaber zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu 

übertragen, 

b) der Domainname registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines Rechts an 

dem Namen diesen verwenden kann, oder 

c) der Domainname hauptsächlich registriert wurde, um die berufliche oder geschäftliche 

Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören, sowie wenn 

d) der Domainname absichtlich benutzt wird, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf 

eine Webseite zu locken, oder 

e) der Domainname der Name einer Person ist und keine Verbindung zwischen dem Do-

maininhaber und dem registrierten Domainnamen nachgewiesen werden kann. 

Es reiche aus, dass der Domainname registriert worden sei, um ihn an irgendeinen Rechtein-

haber zu übertragen.465 Als Zeichen für die Verhinderungsabsicht wurde angesehen, wenn ein 

Domaininhaber mehrere Domainnamen mit klarem Bezug zu Marken Dritter aufweist und die 

entsprechende streitgegenständliche Marke hinter der Domain gar nicht benutzt wird.466 

                                                 
463 Ähnlich Reifen.eu c-910 und Memorx.eu für eine Beneluxmarke. 
464 OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.9.2007 ï I-20 U 21/07, MMR 2008, 107. 
465 KSB-c1584. 
466 LOT-c1959. Reifen ist auch veröffentlicht in GRUR Int. 2006, 947. 
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Bei der Frage der Bösgläubigkeit wird ebenfalls darum gestritten, ob der Erwerb einer Bene-

lux-Marke ohne entsprechende Nutzung als bösgläubig angesehen werden kann.467 Anders als 

bei der UDRP führt jede Verkaufs-, Vermietungs- oder Übertragungsabsicht gegen Entgelt 

eines Dritten zur Vermutung der Bösgläubigkeit. Es ist nicht mehr entscheidend, ob der Do-

maininhaber einen entsprechenden Verkauf an den Markenrechtsinhaber selbst plant. Nach 

einem Zeitraum von zwei Jahren der Nichtbenutzung besteht eine unwiderlegbare Vermutung 

für die Bösgläubigkeit. Nutzt jemand eine Domain trotz bestehenden eigenen Rechts oder 

berechtigten Interesses über diesen langen Zeitraum nicht, soll der Markenrechtsinhaber die 

Chance haben, die Domainübertragung wegen Bösgläubigkeit zu beantragen. Schwierig zu 

behandeln ist der ebenfalls in den Grundregeln genannte Fall, dass der Domaininhaber vor 

Beginn des Streitschlichtungsverfahrens eine Benutzungsabsicht bekannt gibt und trotzdem 

die Benutzung nicht binnen sechs Monaten vornimmt. Eine solche fehlende Benutzung kann 

in laufenden ADR-Verfahren kaum geltend gemacht werden. Man wird hier das ADR-

Verfahren aussetzen müssen, um dann nach Ablauf der sechs Monate wieder neu in die Prü-

fung einzusteigen. Gibt der Beschwerdegegner etwa bei einer Verhandlung beim Handelsge-

richt Wien zu, dass er Rechtsverletzer sei, kann dies auch im Streitschlichtungsverfahren ge-

würdigt werden.468 Bei Gleichnamigkeit zªhlt der Grundsatz ĂWer zu erst kommt, mahlt zu 

erstñ.469 Als berechtigtes Interesse angesehen wurde zum Beispiel die Gründung von Be-

schwerdeforen oder ein tatsächlich existierender Fanclub für einen Fußballverein.470 Der 

Kennzeichenrechtsinhaber muss sein eigenes Recht klar nachweisen und wird bei diffusem 

Vortrag zu Recht abgewiesen.471 Der 92. Verwaltungsbezirk in Frankreich hat keine eigenen 

Rechte an der Bezeichnung 92.eu, die sich ein pfiffiger estnischer Dichter mit Verweis auf 

den Titelschutz für ein sehr eigenartiges, in Estland veröffentlichtes Gedicht hat sichern las-

sen. 

Der EuGH stellte mit der Entscheidung in der Sache reifen.eu klar, dass die Auflistung der 

Bösgläubigkeitsfälle in Art. 21 Abs. 3 VO (EG) Nr. 874/2004 nicht abschließend ist.472 So 

muss die Beurteilung des nationalen Gerichts vielmehr aufgrund einer umfassenden Würdi-

gung der Umstände erfolgen. Dabei ist nach Auffassung des Gerichts insbesondere zu berück-

sichtigen, ob der Markeninhaber beabsichtige, die Marke auf dem Markt zu benutzen, für den 

Schutz beantragt wurde, und ob die Marke so gestaltet wurde, dass eine Gattungsbezeichnung 

                                                 
467 Dagegen 00283-Lastminute. 
468 NGRAM. 
469 Alpha. 
470 Panathinaikos FC. 
471 LABRADA.  
472 EuGH, Urt. v. 3.6.2010 ï Rs. C-569/08, CR 2010, 615 = MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 



99 

kaschiert wurde. Bösgläubigkeit könne darüber hinaus durch die Registrierung einer Vielzahl 

vergleichbarer Marken sowie ihrer Eintragung kurz vor Beginn der ersten Phase für die Re-

gistrierung von EU-Domains indiziert werden.473 

Zusammen mit 33 anderen, aus Gattungsbegriffen bestehenden Marken hatte die Klägerin die 

Marke &R&E&I&F&E&N& für Sicherheitsgurte angemeldet. Dabei fügte sie jeweils das 

Sonderzeichen Ă&ñ vor und nach jedem Buchstaben ein. Die Klªgerin beabsichtigte nicht, die 

Marke &R&E&I&F&E&N& für Sicherheitsgurte tatsächlich zu benutzen. In der ersten Phase 

der gestaffelten Registrierung ließ sie auf der Grundlage der Marke &R&E&I&F&E&N& die 

Domain Ăreifen.euñ registrieren, da nach den in der VO (EG) Nr. 874/2004 vorgesehenen 

Übertragungsregeln Sonderzeichen entfernt wurden. Sie plante unter der Domain reifen.eu ein 

Portal für Reifenhändler aufzubauen. Zudem ließ die Klägerin die Wortmarke kurz vor Be-

ginn der ersten Phase der gestaffelten Registrierung der Top-Level-Domain Ă.euñ eintragen. 

Somit erfolgte die Registrierung der Domain reifen.eu für die Klägerin bösgläubig i.S.v. 

Art. 21 Abs. 1 Buchst. b VO (EG) Nr. 874/2004, obwohl keine der beispielhaften Tatbe-

standsalternativen des Art. 21 Abs. 3 erfüllt war.474 

Die Registrierung und der Betrieb der Ă.euñ TLD wird insgesamt als zufrieden stellend einge-

stuft, wie die europäische Kommission im Rahmen einer Evaluation festgestellt hat.475 Aller-

dings ist hier nicht alles Gold, was glänzt. Die Sunrise-Registrierungen waren sehr stark 

dadurch belastet, dass Provider aus Zypern und Lettland das Verfahren zu ihren Gunsten 

missbraucht haben. Insbesondere wurde versucht, durch die Eintragung von Scheinmarken im 

Schnellverfahren an eine bevorrechtigte Position für die Eintragung von Domains zu kom-

men. Auch fiel auf, dass bei dem Wettlauf um die schnelle Registrierung die genannten zypri-

otischen und lettischen Provider fast immer den Sieg errungen haben. Dabei kam diesen exo-

tischen Providern zu Gute, dass nach Art. 22 Abs. 4 VO (EG) Nr. 874/2004 das alternative 

Streitbeilegungsverfahren in der Sprache des Registrierungsvertrags durchzuführen war; inso-

fern führten Beschwerden gegen die genannte Praxis immer zu Verfahren in zypriotischer 

oder lettischer Verfahrenssprache. Neben der Streitschlichtung besteht immer noch die Mög-

lichkeit staatliche Gerichte anzurufen, da die Streitschlichtung als solche nicht zu einer 

Rechtshängigkeit des Verfahrens führt. Insbesondere können die Parteien auch nach Erlass 

der Entscheidung an einem Gericht der staatlichen Gerichtsbarkeit ein Verfahren einleiten; 

erfolgt die Einleitung dieses Verfahrens innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen wird die 

                                                 
473 EuGH, Urt. v. 3.6.2010 ï Rs. C-569/08, CR 2010, 615 = MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 
474 EuGH, Urt. v. 3.6.2010 ï Rs. C-569/08, CR 2010, 615 = MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 
475 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat. Bericht über die Implementie-

rung, Betrieb und Effektivitªt der Ă.euñ TLD vom 6.7.2007 ï KON (2007) 385. 
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Bindungswirkung der Streitschlichtungsentscheidung beseitigt (Art. 22 Abs. 12 VO (EG) 

Nr. 874/2004). Erstaunlich ist, dass die materiellen Bestimmungen des Art. 21 VO (EG) 

Nr. 874/2004 auch von den staatlichen Gerichten anzuwenden sein sollen.476 Art. 21 VO (EG) 

Nr. 874/2004 soll auf diese Weise ein eigenständiges EU-Domainrecht etablieren. Allerdings 

stellt sich hier die Frage, auf welcher europarechtlichen Grundlage dies geschieht. Die ge-

nannte Verordnung ist im europarechtlichen Sinne keine Verordnung, da sie nur von der eu-

ropäischen Kommission verabschiedet worden ist; es fehlt für eine Verordnung im materiellen 

rechtlichen Sinne die Einhaltung des Verfahrens unter Einbindung des Europäischen Parla-

mentes. 

                                                 
476 Siehe dazu auch Schafft, GRUR 2004, 986, 989; Jäger-Lenz, WRP 2005, 1234. 
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Drittes Kapitel: Das Urheberrecht 
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Ein Anbieter im E-Commerce muss sich zunächst durch den Dschungel des Immaterialgü-

terrechts wühlen, bevor er mit einem Projekt beginnen kann.477 Dabei ist vor allem die Ab-

grenzung von Urheber- und Patentrecht wichtig. Das Urheberrecht schützt künstlerische oder 

wissenschaftlich-technische Leistungen, die eine gewisse Originalität und Kreativität reprä-

sentieren. Der Schutz besteht unabhängig von einer Registrierung, eines Copyright-Vermerks 

oder anderer Formalitäten. Der Schutz beginnt mit der Schöpfung des Werkes und endet 

70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Neben dem Urheberrecht steht das Patentrecht, das den 

Schutz innovativer Erfindungen regelt. Für den patentrechtlichen Schutz ist die Anmeldung 

und Registrierung beim Deutschen (oder Europäischen) Patentamt erforderlich. Der Schutz 

besteht nur für 20 Jahre ab Anmeldung; danach ist die Erfindung zur Benutzung frei. Neben 

dem Urheber- und Patentrecht bestehen noch weitere Schutzsysteme, die aber hier allenfalls 

am Rande erwähnt werden. Dazu zählen 

¶ das Geschmacks- und Gebrauchsmusterrecht 

¶ der ergänzende Leistungsschutz über § 3 UWG 

¶ der Geheimnisschutz (§ 17 UWG) 

¶ der deliktsrechtliche Schutz über § 823 Abs. 1 BGB 

¶ die Möglichkeit einer Eingriffskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1, 2. Var. BGB). 

Geregelt ist das Urheberrecht im Urheberrechtsgesetz aus dem Jahre 1965, einem Regel-

werk, das schon aufgrund seines Alters nicht auf das Internet bezogen sein kann. Ein zunächst 

geplanter ĂDritter Korbñ zur Anpassung des Urheberrechts an die digitale Nutzung von Wer-

ken wird sich in einzelnen Regelungen erschöpfen.478 Weitere bedeutende Änderungen des 

Urheberrechts, insbesondere im Bereich der Rechtsdurchsetzung, zog die Umsetzung der sog. 

Enforcement-Richtlinie479 zum 1. September 2008480 nach sich. 

                                                 
477 Zum Patentschutz von Geschäftsideen s. Hössle, Mitt. 2000, 331. 
478 www.heise.de/newsticker/meldung/Urheberrechtsreform-Ein-kleiner-Strauss-Aenderungen-statt-3-Korb-

1712157.html (Stand: 1.2.2013).  
479 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der 

Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 v. 30.4.2004. 
480 BGBl. I 2008, S. 1191. 
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Die Informationsindustrie ist ein international ausgerichteter Wirtschaftssektor. Informationen 

sind ihrer Natur nach ubiquitär, d.h. überall verbreitet. Sie können ohne hohen Kostenauf-

wand reproduziert und ï z.B. über internationale Datennetze ï in wenigen Sekunden transfe-

riert werden. Gerade Phänomene wie die Satellitenübertragung oder das Internet zeigen, dass 

nationale Grenzen keine besondere Bedeutung mehr haben. Daher stellt sich vorab die Frage, 

ob und wann das deutsche Urheberrecht bei Informationsprodukten zur Anwendung kommt. 

Für schuldrechtliche Verpflichtungen zur Übertragung von Urheberrechten kann das anwend-

bare Recht hierbei vertraglich durch eine ausdrückliche oder konkludente Rechtswahl gem. 

Art.  3 Rom I -VO geregelt werden.481 Die Parteien vereinbaren die Anwendung einer be-

stimmten Urheberrechtsordnung auf ihre Rechtsbeziehungen. Dabei unterliegt ein Vertrag 

vorrangig dem von den Parteien gewählten Recht. Treffen die Parteien demnach eine Verein-

barung darüber, welches Recht Anwendung finden soll, ist diese immer vorrangig zu beach-

ten. Insbesondere die Vereinbarung eines Gerichtsstandes soll ein (widerlegbares) Indiz für 

die Wahl des am Gerichtsort geltenden materiellen Rechts sein.482 

Jedoch können auch für Urheberrechtsverträge zwingende Vorschriften von Bedeutung sein. 

Die Bestimmungen des UrhG über den Urheberrechtsvertrag sind dabei aber grundsätzlich 

nicht international zwingend, es handelt sich insofern lediglich um privatschützende Vor-

                                                 
481 MüKo/Martiny, Art. 4 Rom I-VO, Rz. 204. 
482 BGH, Urt. v. 5.5.1998 ï VII ZR 119/87, MDR 1988, 852; BGH, Urt. v. 8.11.1989 ï VIII ZR 1/89, MDR 

1990, 536 = CR 1990, 333 = NJW-RR 1990, 182; BGH, Urt. v. 21.1.1991 ï II ZR 50/90, NJW 1991, 1418; 

BGH, Urt. v. 13.6.1996 ï IX ZR 172/95, MDR 1997, 27 = NJW 1996, 2569. 



104 

schriften.483 Umstritten ist allerdings die Einordnung des § 32b UrhG, welcher die zwingende 

Anwendung des § 32 (angemessene Vergütung) sowie des § 32a (weitere Beteiligung des 

Urhebers) für bestimmte Fälle vorschreibt.484 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass das gewählte Recht allein für die vertraglichen Rechts-

beziehungen entscheidend ist. So werden die oftmals auftretenden deliktischen Rechtsfragen 

nicht dem gewählten Vertragsstatut unterstellt, sondern nach dem Deliktsstatut beurteilt. Für 

außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigen-

tums ist insofern Art. 8 Rom II-VO maßgebend. 

Dabei sieht Art. 8 Rom II-VO eine von der Grundanknüpfung des Art. 4 Rom II-VO (Er-

folgsortprinzip ) abweichende Anküpfungsregel vor: Bei einer Verletzung von Rechten des 

geistigen Eigentums, wozu u.a. die Urheberrechte, verwandte Schutzrechte, das Recht sui-

generis für Datenbanken sowie gewerbliche Schutzrechte gehören,485 kommt gem. Art. 8 

Abs. 1 Rom II-VO das sog. Territorialitätsprinzip bzw. Schutzlandprinzip  (lex loci protec-

tionis)486 zum Tragen. Demnach ist das ĂRecht des Staates anzuwenden, f¿r den der Schutz 

beansprucht wirdñ.487 

Eine Ausnahme gilt gem. Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO für gemeinschaftsweit einheitliche 

Schutzrechte: Dort ist Ădas Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen 

wurdeñ, es kommt folglich auf den Handlungsort an. Zu solchen Schutzrechten zählen zur-

zeit die Gemeinschaftsmarke (Art. 1 Abs. 2 GMV), das Gemeinschaftsgeschmacksmuster 

(Art. 1 Abs. 3 GGV), der gemeinschaftliche Sortenschutz (Art. 2 GSortenV) sowie der ge-

meinschaftsweite Schutz geographischer Herkunftsangaben (Erwägungsgrund Nr. 11 VO 

(EG) 2006/510).488 In diesem Sinne sind auch staatsvertragliche Sonderregelungen zu beach-

ten.489 

Gem. Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO ist zudem eine Rechtswahl ï unabhängig von deren Zeitpunkt 

ï im Gegensatz zu den schuldrechtlichen Verpflichtungen ausgeschlossen.490 Eine Auflocke-

rung des Statuts findet weder zu Gunsten des gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts von 

                                                 
483 MüKo/Martiny Art. 4 Rom I-VO, Rz. 205. 
484 MüKo/Martiny Art. 4 Rom I-VO, Rz. 208 m.w.N. 
485 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 26 Rom II -VO. 
486 Hk-BGB/Dörner, Art. 8 Rom II -VO Rz. 2; jurisPK/Heinze, BGB, Art. 8 Rom II -VO Rz. 1. 
487 Art. 8 Abs. 1 Rom II -VO. 
488 Prütting/Wegen/Weinreich/Schaub/Lingemann, BGB, 4. Aufl., Art. 8, Rz. 5; jurisPK/Heinze, BGB, Art. 8 

Rom II -VO, Rz. 11. 
489 Hk-BGB/Dörner, Art. 8 Rom II -VO Rz. 2. 
490 Palandt/Thorn, BGB, Art. 8 Rom II -VO, Rz. 6; jurisPK/Heinze, Art. 8 Rom II -VO, Rz. 21. 
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Haftendem und Geschädigtem (Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO) noch zu Gunsten einer offensicht-

lich enger verbundenen Rechtsordnung (Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO) statt.491 

Werden durch eine einzige Handlung Immaterialgüterrechte in mehreren Staaten betroffen, so 

handelt es sich um ein sog. Multistate-Delikt . In diesem Zusammenhang bereitet die Geltung 

des Schutzlandprinzips insb. Rechteverwertern im Internetbereich große Probleme: 

Diejenigen, die sich rechtmäßig verhalten wollen, müssten ihre Online-Auftritte nach den 

Urheberrechtsordnungen all derjenigen Staaten ausrichten, in denen ihr Angebot ab-

rufbar ist , da jeder dieser Staaten potentiell als Schutzland in Betracht kommt.492 Damit wird 

aber der Internetauftritt zu einem rechtlich unmöglichen Unterfangen; denn zu einer effekti-

ven Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Auftritts müssten alle weltweit bekannten Urheber-

rechtsordnungen (technisch gesehen alle Rechtsordnungen der Welt) berücksichtigt werden. 

Es wäre daher auch möglich, dass sich jemand aus Deutschland vor einem amerikanischen 

Gericht verantworten muss und dort ggf. einen hohen Ăpunitive damageñ (Strafschadenser-

satz) zahlen muss, weil seine Inhalte dort rechtswidrig sind. 

Insofern stellt sich bei Multistate-Verstößen die Frage nach einem Spürbarkeitskriterium  

(z.B. in Gestalt eines Ăhinreichenden Inlandsbezugsñ). Dies ist jedoch eine sachrechtliche 

Frage, welche durch das zur Anwendung berufene Recht zu entscheiden ist.493 

Der BGH hat dazu bereits Stellung bezogen, indem er entschieden hat, dass nicht jedes im 

Inland abrufbare Angebot von Dienstleistungen im Internet bei Verwechslungsgefahr mit ei-

nem inländischen Kennzeichen kennzeichenrechtliche Ansprüche auslösen könne: Eine Ver-

letzungshandlung bedürfe eines wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs, oder mit den Worten 

der WIPO eines Ăcommercial effectñ.494, 495 

In gewissen schwerwiegenden Fällen (insbesondere hinsichtlich der Ăpunitive damagesñ496) 

kann allerdings auch auf kollisionsrechtlicher Ebene unter Rückgriff auf die öffentliche Ord-

nung (ordre public) des Gerichtsstaates (Art. 26 Rom II-VO) oder aufgrund zwingender Vor-

schriften (Art. 16 Rom II -VO) die Anwendung des Art. 8 Rom II-VO versagt werden. 

                                                 
491 Palandt/Thorn, BGB, Art. 8 Rom II -VO, Rz. 6; jurisPK/Heinze, Art. 8 Rom II -VO, Rz. 1. 
492 Zu den damit verbundenen Haftungsproblemen siehe allgemein Decker, MMR 1999, 7; Waldenberger, 

ZUM 1997, 176. 
493 Palandt/Thorn, BGB, Art. 8 Rom II -VO (IPR) Rz. 7; jurisPK/Heinze, BGB, Art. 8 Rom II -VO Rz. 12, 15. 
494 Vgl. WIPO: Joint Recommendation (Publication 845), Part II: Use of a sign on the internet. 
495 BGH, Urt. v. 13.10.2004 ï I ZR 163/02, MDR 2005, 1005 = CR 2005, 359 m. Anm. Junker = NJW 2005, 

1435. 
496 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 32 Rom II -VO ï insbesondere Ăpunitive damagesñ. 
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Um den oben genannten Problemen zu begegnen, hat die Europäische Kommission in ihrem 

Grünbuch zur Online-Verbreitung audiovisueller Medien497 angeregt, das bei Satellitensen-

dungen anzuwendende Ursprungslandprinzip auch bei der Online-Übertragung anzuwen-

den.498 Dies kºnne allerdings zu einem Ărace-to-the-bottomñ, also einer Verlegung der Ge-

schäfte in das Land mit dem niedrigsten Schutzniveau, führen. Auch wurde die Kodifizierung 

eines einheitlichen europäischen Urheberrechts oder die Einführung eines optionalen europäi-

schen Urheber-Registerrechts neben den nationalen Rechtsordnungen angedacht.499 

 

III. Schutzfähige Werke 

Literatur: 

Büchner, Die urheberrechtliche Schutzfähigkeit virtueller Güter, K&R 2008, 425; Jae-

ger/Koglin, Der rechtliche Schutz von Fonts, CR 2002, 169; Kazemi, Online-Nachrichten in 

Suchmaschinen ï Ein Verstoß gegen das deutsche Urheberrecht?, CR 2007, 94; Solme-

cke/Bärenfänger, Urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Dateifragmenten ï Nutzlos = 

Schutzlos, MMR 2011, 567; Thormann, Links und Frames und ihr Rechtsschutz im Internet, 

Mitt. 2002, 311. 

 

Wenn das deutsche Urheberrecht kollisionsrechtlich also Anwendung findet, fragt sich als 

nächstes, welche Werke urheberrechtlich überhaupt schutzfähig sind. 

1. Der Katalog geschützter Werkarten 

Nach § 1 UrhG erstreckt sich der Schutz auf Werke der Literatur, Wissenschaft und 

Kunst. Software wird als Werk der Literatur angesehen und ist deshalb in § 2 Abs. 1 Nr. 1 

UrhG ausdrücklich in die Kategorie der Sprachwerke aufgenommen worden. Bei multimedi-

alen Werken ist im Einzelfall zu klären, ob es sich bei dem Produkt um ein filmähnliches 

Werk, ein Werk der bildenden Kunst oder aber ein Sprachwerk handelt.500 

§ 2 Abs. 1 UrhG enthält einen Beispielskatalog geschützter Werke, der für künftige techni-

sche Entwicklungen offen ist. Als Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst sind hiernach 

etwa Sprachwerke, Werke der Musik, Werke der bildenden Kunst sowie Lichtbild- und 

                                                 
497 Abrufbar unter 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM 

2011_427_en.pdf. 
498 Ebd. S. 12. 
499 Ebd. S. 13. 
500 Vgl. z.B. für Webseiten OLG Rostock, Beschl. v. 27.6.2007 ï 2 W 12/07, CR 2007, 739 = MMR 2008, 

116; die für ein Literaturwerk erforderliche Gestaltungshöhe könne u.a. durch Suchmaschinen-

Optimierung erreicht werden. 
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Filmwerke geschützt. Geschützt sein kann z.B. die Sprachgestaltung von Webseiten, wenn der 

Text eine individuelle Wortwahl und Gedankenführung aufweist.501 

Zu den klassischen Werken treten in der Zwischenzeit neue internetspezifische Werkarten. 

Insbesondere sei hier für den Fernsehbereich auf den Bereich der virtuellen Figuren  verwie-

sen.502 Solche Computeranimationen sind meist als Werke der bildenden Kunst anzusehen 

und dementsprechend über § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG geschützt; dieser Schutz erstreckt sich auch 

auf das elektronische Bewegungsgitter der Figur. Die grundsätzliche Schutzfähigkeit solcher 

virtuellen G¿ter wurde im Zusammenhang mit dem sog. ĂSecond Lifeñ relevant.503 

Besondere Probleme bereiten computergenerierte Werke. Computer sind in der Lage, Gra-

fiken (sog. Fraktale) zu generieren, Software zu programmieren oder gar Liebesgedichte zu 

schreiben. In diesen Fällen fragt sich, ob man hier noch von Werken individueller Schöpfer 

reden kann. Meist wird darauf abgestellt, dass die Computer nur deshalb Ăkreativñ sein kºn-

nen, weil sie ihrerseits von einem menschlichen Programmierer zur ĂKreativitªtñ program-

miert sind. Diesem Programmierer sollen dann auch die Rechte an den abgeleiteten Werken 

zustehen. Zumindest ist dies die gesetzgeberische Lösung im britischen Copyright, Designs 

and Patents Act von 1988.504 In Deutschland wird immer noch stark die Auffassung vertreten, 

dass solche Werke nicht schutzfähig seien. 

2. Idee ï Form 

Literatur: 

Heinkelein, Der Schutz der Urheber von Fernsehshows und Fernsehformaten, Baden-Baden 

2004; Hertin, Zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeleistungen unter besonderer 

Berücksichtigung von Werbekonzeptionen und Werbeideen, GRUR 1997, 799. 

 

Zu bedenken ist aber, dass das Urheberrechtsgesetz nur die Form eines Werkes schützt, d.h. 

die Art und Weise seiner Zusammenstellung, Strukturierung und Präsentation. Die Idee, die 

einem Werk zugrunde liegt, ist nicht geschützt. Je konkreter einzelne Gestaltungselemente 

übernommen worden sind, desto näher ist man an einer Urheberrechtsverletzung. Schwierig, 

ja fast unmöglich scheint aber die Grenzziehung zwischen Idee und Form. Hier wird man sich 

klarmachen müssen, dass die Unterscheidung nicht ontologisch erfolgen darf, sondern auf 

einer gesellschaftlichen Entscheidung zu Gunsten des Freihaltebedürfnisses, also der freien 

                                                 
501 LG Köln, Urt. v. 12.8.2009 ï 28 O 396/09. 
502 Vgl. hierzu Schulze, ZUM 1997, 77 sowie allgemeiner Rehbinder, Zum Urheberrechtsschutz für fiktive 

Figuren, insbesondere für die Träger von Film- und Fernsehserien, Baden-Baden 1988. 
503 LG Köln, Urt. v. 21.4.2008 ï 28 O 124/08, CR 2008, 463 = K&R 2008, 477 m. Anm. Büchner zur schutz-

fªhigen Nachbildung des Kºlner Doms im ĂSecond Lifeñ. 
504 Ähnlich auch öOGH, Urt. v. 21.12.2004 ï 4 Ob 252/04v, Medien und Recht 2004, 265. 
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Nutzung, beruht. Im Übrigen gilt es zu bedenken, dass das Zivilrecht durchaus auch ein Ei-

gentumsrecht an Daten vorsieht. So soll der Arbeitgeber nach § 950 BGB das Eigentumsrecht 

an Software bekommen, die der Arbeitnehmer auf ein Notebook aufspielt.505 

Zu den freien Ideen gehören z.B. Werbemethoden, wissenschaftliche Lehren sowie sonstige 

Informationen, die als Allgemeingut anzusehen sind. Im Fernsehbereich spielt die Abgren-

zung von Idee und Form eine zentrale Rolle, wenn es um die Frage der Showformate geht.506 

Dies bekräftigte der BGH in der Entscheidung zur Kinderfernsehserie ĂKinderquatsch mit 

Michaelñ. Der Vorwurf franzºsischer Produzenten, diese Serie lehne sich unzulässig an das 

Format der seit 1977 in Frankreich ausgestrahlten Sendereihe ĂLË®cole des fansñ an, blieb in 

allen Instanzen ohne Erfolg. Nach Auffassung des BGH ist das Format von ĂLË®cole des fansñ 

nicht urheberrechtlich schutzfähig. Das Format für eine Fernsehshowreihe, in dem die Kon-

zeption für eine Unterhaltungssendung mit Studiopublikum ausgearbeitet ist (hier: Gesangs-

auftritte von kleinen Kindern und Gaststars), sei im Allgemeinen nicht urheberrechtlich 

schutzfähig.507 Die Idee zu einer neuen Spielshow ist demnach ebenso wenig schutzfähig508 

wie der Hinweis auf neue Themen für die Berichterstattung. Ein Schutz kommt für den audio-

visuellen Bereich nur bei ausgearbeiteten Treatments oder Drehbüchern in Betracht. 

Auch für die Werbebranche bringt dies erhebliche Schutzbeschränkungen mit sich. So sind 

zwar Werbeanzeigen dem Schutz des UrhG zugänglich. Sie müssen hierzu aber in ihren indi-

viduellen Bestandteilen eine eigenschöpferische Prägung und Gestaltung aufweisen. Bei ei-

nem Gesamtvergleich mit vorbestehenden Gestaltungen müssen sich schöpferische Eigentüm-

lichkeiten ergeben, die über das Handwerksmäßige und Durchschnittliche deutlich hinausra-

gen. Die Idee, als erster eine Werbemethode auf bestimmte Produkte anzuwenden, reicht für 

einen urheberrechtlichen Schutz nicht aus. Es kommt vielmehr auf die Umsetzung dieser Idee 

in Form und Inhalt an.509 Die abstrakte Idee und Konzeption einer Werbekampagne, die noch 

keinen schöpferischen Ausdruck in einer bestimmten Gestaltung gefunden hat, genießt daher 

keinen urheberrechtlichen Schutz.510 

Im Softwarebereich bestimmt § 69a Abs. 2 Satz 2 UrhG ausdrücklich, dass Ideen und 

Grundsätze, auf denen ein Element des Computerprogramms basiert, sowie die den Schnitt-

stellen zugrunde liegenden Grundsätze nicht geschützt sind. Das bedeutet, dass die Verfahren 

                                                 
505 LAG Chemnitz, Urt. v. 17.1.2007 ï 2 Sa 808/05, CR 2008, 553 m. Anm. Redeker = CR 2008, 352 = MMR 

2008, 416. 
506 S. Litten, MMR 1998, 412. 
507 BGH, Urt. v. 26.6.2003 ï I ZR 176/01, MDR 2003, 1366 = NJW 2003, 2828, BGHZ 155, 257. 
508 Vgl. OLG München, Urt. v. 21.1.1999 ï 29 W 3422/98, ZUM 1999, 244. 
509 OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.3.1996 ï 20 U 178/94, ZUM 1998, 65, bestätigt durch BGH, Urt. v. 3.11.1999 

ï I ZR 55/97, GRUR 2000, 317. 
510 OLG Köln, Beschl. v. 22.6.2009 ï 6 U 226/08, ZUM 2010, 179 = GRUR-RR 2010, 140 = AfP 2010, 273. 
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zur Lösung eines Problems und die mathematischen Prinzipien in einem Computerpro-

gramm grundsätzlich nicht vom urheberrechtlichen Schutz umfasst werden, wobei wiederum 

die Abgrenzung zu der geschützten konkreten Ausformulierung dieser Grundsätze äußerst 

schwierig ist. 

Während bei wissenschaftlichen und technischen Inhalten ein besonderes Freihaltebedürfnis 

besteht, kommt bei literarischen Werken eher ein Schutz des Inhalts in Betracht. So bejaht 

die Rechtsprechung einen Urheberrechtsschutz bei Romanen nicht nur für die konkrete 

Textfassung, sondern auch für eigenpersönlich geprägte Bestandteile des Werks, die auf der 

schöpferischen Phantasie des Urhebers beruhen, wie etwa der Gang der Handlung und die 

Charakteristik und Rollenverteilung der handelnden Personen.511 

Für den Betroffenen ist die freie Nutzbarkeit von Ideen ein unlösbares Problem. Es gibt zahl-

reiche Branchen, deren Kreativität und Erfolg einzig und allein auf Ideen beruht. So bedarf es 

in der Werbebranche oft einiger Mühen, um die Idee für eine Werbestrategie zu entwickeln. 

Auch in der schnelllebigen Fernsehbranche haben Einfälle für neue Sendekonzepte eine 

enorme Bedeutung. In all diesen Branchen steht der Ideengeber schutzlos da. Er kann sich 

gegen die Verwertung seiner Einfälle nicht zur Wehr setzen. Auch eine Hinterlegung oder 

Registrierung hilft hier nicht weiter, da diese nichts an der Schutzunfähigkeit von Ideen än-

dert. Die gewerblichen Schutzrechte (insbes. das PatentG und GebrauchsmusterG) bieten nur 

unter sehr hohen Voraussetzungen einen Schutz für technische Erfindungen. Auch das Wett-

bewerbsrecht (UWG) schützt grundsätzlich nicht vor der Übernahme von Ideen. 

3. Schutzhöhe 

Literatur: 

Häuser, Sound und Sampling, München 2002; Röhl, Die urheberrechtliche Zulässigkeit des 

Tonträger-Sampling, K&R 2009, 117; Schack, Zu den Ansprüchen des Tonträgerherstellers 

wegen Sound Sampling, JZ 2009, 475; Stieper, Zur Frage der Urheber- und Leistungs-

schutzrechteverletzung durch Sound Sampling, ZUM 2009, 223. 

 

Nach § 2 Abs. 2 UrhG sind Werke im Sinne des Gesetzes nur solche, die als persönliche 

geistige Schöpfungen angesehen werden können. Das Gesetz verweist mit dem Erfordernis 

der ĂSchºpfungñ auf die Gestaltungshöhe, die für jedes Werk im Einzelfall nachgewiesen 

sein muss. Nicht jedes Werk ist geschützt, sondern nur solche, deren Formgestaltung ein hin-

reichendes Maß an Kreativität beinhaltet. 

                                                 
511 BGH, Urt. v. 29.4.1999 ï I ZR 65/96, MDR 1999, 1454 = ZUM 1999, 644, 647; OLG München, Urt. v. 

17.12.1998 ï 29 U 3350/98, ZUM 1999, 149, 151. 
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In der Rechtsprechung wird zwischen Werken der schönen und der angewandten Künste 

unterschieden. Die schönen Künste gehören zu den traditionellen Schutzgütern des Urhe-

berrechts. Hier reicht es daher aus, dass die Auswahl oder Anordnung des Stoffes individuelle 

Eigenarten aufweist. Das Reichsgericht hat hierzu die Lehre von der sog. kleinen Münze512 

eingeführt, wonach bereits kleinere Eigenarten im Bereich der schönen Künste die Schutzfä-

higkeit begründen können. Großzügig ist man z.B. bei dem Schutz von Kontaktanzeigen eines 

Eheanbahnungsinstituts.513 

Für Werke der angewandten Kunst, einschließlich von Gebrauchstexten, ist auf jeden Fall 

ein erhöhtes Maß an Gestaltungshöhe erforderlich. Wie Erdmann514 betont hat, können die 

Anforderungen an die Gestaltungshöhe bei einzelnen Werkarten unterschiedlich sein und bei 

der zweckfreien Kunst höher liegen als bei gebrauchsbezogenen, gewerblichen Werken.515 

Gerade deshalb hat der BGH auf das Erfordernis bestanden, dass die Form letzterer Werke 

deutlich die Durchschnittsgestaltung übersteigen müsse.516 Die individuellen Eigenarten 

müssten auf ein überdurchschnittliches Können verweisen. Erst weit jenseits des Handwerkli-

chen und Durchschnittlichen setze hier die Schutzhöhe an.517 Dies sei allein schon deshalb 

geboten, weil sonst die Abgrenzung zwischen dem Urheberrecht und dem bei Werken der 

angewandten Kunst ebenfalls einschlägigen Geschmacksmustergesetz hinfällig würde. Im 

Übrigen wäre eine Herabsenkung der Gestaltungshöhe in diesem Bereich gefährlich.518 Denn 

eine solch großzügige Rechtsprechung würde das Risiko schaffen, dass der Schutz des Urhe-

berrechts über den eigentlichen Kernbereich von Literatur, Musik und Kunst hinaus uferlos 

ausgeweitet würde und auch bei minimaler kreativer Gestaltung ein monopolartiger Schutz 

bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers bejaht werden müsste. Unter die Gebrauchswerke fällt der 

gesamte Bereich der Werbung. Im literarischen Bereich sind auch Musterverträge als Ge-

brauchswerke anzusehen und damit regelmäßig nicht schutzfähig.519 Allgemeine Geschäfts-

bedingungen können im Einzelfall ausnahmsweise als (wissenschaftliches Gebrauchs-) 

                                                 
512 RGSt 39, 282, 283 ï Theaterzettel; RGZ 81, 120, 122 ï Kochrezepte; 116, 292, 294 ï Adressbuch. 
513 LG München I, Urt. v. 12.11.2008 ï 21 O 3262/08. 
514 Erdmann, FS von Gamm 1990, S. 389, 401. 
515 Diese Zweiteilung ist verfassungsrechtlich unbedenklich; BVerfG, Beschl. v. 26.1.2005 ï 1 BvR 1571/02, 

NJW-RR 2005, 686. 
516 BGH, Urt. v. 17.4.1986 ï 1 ZR 213/83, MDR 1986, 999 = GRUR 1986, 739 ï Anwaltsschriftsatz; s. auch 

BGH, Urt. v. 21.5.1969 ï 1 ZR 42/67, GRUR 1972, 38, 39 ï Vasenleuchter; BGH, Urt. v. 9.5.1985 ï I ZR 

52/83, BGHZ 94, 276, 286 = MDR 1986, 121 = CR 1985, 22 ï Inkasso-Programm; BGH, Urt. v. 22.6.1995 

ï I ZR 119/93, MDR 1995, 1229 = GRUR 1995, 581 f. ï Silberdistel. Deutlich auch formuliert in Bran-

denburgisches OLG, Urt. v. 16.3.2010 ï 6 U 50/09. 
517 Anders die österreichische Rechtsprechung, die nur darauf abstellt, dass individuelle, nicht-routinemäßige 

Züge vorliegen; siehe etwa öOGH, Beschl. v. 24.4.2001 ï 4 Ob 94/01d, MMR 2002, 42 ï telering.at. 
518 Siehe etwa Schraube, UFITA 61 (1971), 127, 141; Thoms, Der urheberrechtliche Schutz der kleinen Mün-

ze, München 1980, 260 m.w.N. 
519 LG Stuttgart, Beschl. v. 6.3.2008 ï 17 O 68/08 ï NJOZ 2008, 2776. 
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Sprachwerk i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG urheberrechtsfähig sein, wenn sie eine persönliche 

geistige Schöpfung darstellen.520 

Teilweise wird diese traditionelle Sichtweise jedoch kritisiert. So wird das Kriterium der Ge-

staltungshºhe als Ăspezifisch deutschrechtlichñ angesehen und aufgrund europªischer Harmo-

nisierungstendenzen eine Abkehr von diesem Konzept gefordert.521 Diese Auffassung ver-

kennt jedoch, dass auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere 

soweit diese der kontinental-europªischen Tradition des Ădroit dËauteurñ zuzurechnen sind, 

immer noch ein hoher Grad an Schöpfungshöhe als Grundbedingung eines urheberrechtlichen 

Schutzes angesehen wird.522 Selbst in der US-amerikanischen Rechtsprechung machen sich 

Tendenzen bemerkbar, erhöhte qualitative Kriterien an die Gewährung des Copyright anzule-

gen.523 Umgekehrt vertritt der EuGH nunmehr, dass das Schutzniveau zugunsten der Urheber 

weit auszulegen sei und damit zum Beispiel durchaus Textauszüge mit 11 Wörtern urheber-

rechtlich geschützt sein könnten.524 Entscheidend sei, dass der Urheber Ăseinen schºpferi-

schen Geist in origineller Weise zum Ausdruckñ bringt. Die deutsche Rechtsprechung ist im 

Hinblick auf Textbestandteile und deren Schutz immer noch skeptisch. So wurde ein Schutz 

verneint f¿r ĂThalia verf¿hrt zum Lesenñ in der Werbung f¿r eine Buchhandlung.525 Großzü-

giger ist man im Markenrecht; dort werden die Kürze, Originalität und Prägnanz eines Slo-

gans als wichtige Indizien angesehen, die für eine Unterscheidungskraft eines Zeichens spre-

chen können.526 Der EuGH hat dementsprechend ĂVorsprung durch Technikñ in vielen Wa-

renklassen als eintragungsfªhig anerkannt; er will Slogans mit einer Ăgewissen Originalitªt 

oder Prªgnanzñ sch¿tzen, die sie leicht merkfähig machen, ein Mindestmaß an Interpretati-

onsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess aus-

lösen.527 

                                                 
520 OLG Köln, Urt. v. 27.2.2009 ï 6 U 193/08. 
521 Schricker, GRUR 1996, 815, 818; ähnlich auch Schricker, FS Kreile, S. 715 und Schricker, GRUR 1991, 

Band II, 1095, 1102; Nordemann/Heise, ZUM 2001, 128. 
522 Vgl. Dietz, Das Urheberrecht in der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden 1978, Rz. 78; Cerina, IIC 

1993, 579, 582; Colombet, Major principles of copyright and neighbouring rights in the world, Paris 1987, 

11. 
523 Siehe etwa die Entscheidung des Supreme Court of the United States No. 89-1909 vom 27.3.1991 in Sa-

chen Feist Publications Inc. vs. Rural Telephone Service Company, Sup. Ct. 111 (1991), 1282, GRUR Int. 

1991, 933. 
524 EuGH, Urt. v. 16.7.2009 ï C-5/08. 
525 LG Mannheim, Urt. v. 11.12.2009 ï 7 O 343/08, ZUM 2010, 911 = GRUR-RR 2010, 462. 
526 BGH, Beschl. v. 4.12.2008 ï I ZB 48/08 ï Willkommen im Leben; BGH, Beschl. v. 2.1.2009 ï I ZB 34/08 

ï My World; BGH, Beschl. v. 1.7.2010 ï I ZB 35/09. 
527 EuGH, Urt. v. 21.1.2010 ï C-398/08 P, Vorsprung durch Technik. 
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Die Übernahme des Quelltextes einer Webseite mit Anzeigen ist nach Auffassung des OLG 

Frankfurt528 weder als Urheberrechtsverstoß noch als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 

anzusehen. Das Umsetzen in Html-Code sei keine persönliche geistige Schöpfung wie sie ein 

urheberrechtlicher Werkschutz voraussetze. Mangels Programmierleistung komme auch ein 

urheberrechtlicher Schutz als Computerprogramm nicht in Betracht. Ferner verletze die Über-

nahme der Seite durch den Mitkonkurrenten nach Ansicht des Gerichts nicht das Wettbe-

werbsrecht. Rechtswidrig ist eine Übernahme fremder Leistungen grundsätzlich dann, wenn 

die übernommenen Inhalte wettbewerbliche Eigenart besitzen und besondere Unlauterkeits-

merkmale eine relevante subjektive Behinderung des nachgeahmten Konkurrenten begründen. 

Eine wettbewerbliche Eigenart sei aber in der Internetseite nicht zu erkennen, da diese in 

Aufbau, Logik der Darstellung, Inhalt sowie grafischer Aufbereitung keine Besonderheiten 

gegenüber üblichen Online-Stellenmarktanzeigen aufweise und auch die Erstellung keinen 

erheblichen Aufwand erfordert habe. 

Schwierigkeiten bereiten Onlineauftritte auch insofern, als teilweise nicht ganze Sprach-, 

Lichtbild- oder Filmwerke eingespeist, sondern kleinste Partikel der betroffenen Werke ver-

wendet werden. So wird etwa bei Musik manchmal lediglich der Sound kopiert; die Melodie 

hingegen wird nicht übernommen.529 Bei Musik ist regelmäßig nur die Melodie ï allerdings 

schon bei geringer Kreativität530 ï geschützt. Außerhalb des urheberrechtlichen Schutzberei-

ches liegt die rein handwerkliche Tätigkeit, die kein geistiges Schaffen ist, und alle gemein-

freien Elemente ï so die formalen Gestaltungselemente, die auf den Lehren von Harmonik, 

Rhythmik und Melodik beruhen.531 

Schlagzeugfiguren, Bassläufe oder Keyboardeinstellungen sind folglich nach allgemeiner 

Auffassung532 urheberrechtlich nicht geschützt, da sie nicht melodietragend, sondern lediglich 

abstrakte Ideen ohne konkrete Form seien. Ähnliches gilt für Klangdateien (sog. Presets).533 

Insoweit rächt sich die Unterscheidung von Idee und Form, die dazu führt, dass nur die Melo-

die als urheberrechtsfähig angesehen wird. Hier ist ein Umdenken erforderlich, das auch den 

                                                 
528 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 22.3.2005 ï 11 U 64/04, CR 2006, 198 = MMR 2005, 705. 
529 Vgl. Allen, Entertainement & Sports Law Review 9 (1992), 179, 181; Keyt, CalLR 76 (1988), 421, 427; 

McGraw, High Technology LJ 4 (1989), 147, 148. Zum deutschen Recht siehe Bortloff, ZUM 1993, 476; 

Lewinski, Verwandte Schutzrechte, in: Schricker (Hrsg.), Urheberrecht auf dem Weg zur Informationsge-

sellschaft, Baden-Baden 1997, 231; Münker, Urheberrechtliche Zustimmungserfordernisse beim Digital 

Sampling, Frankfurt 1995. 
530 LG Hamburg, Urt. v. 23.3.2010 ï 308 O 175/08: Ăindividuelle Tonfolgen mit Wiedererkennungseffektñ. 
531 BGH, Urt. v. 26.9.1980 ï I ZR 17/78, MDR 1981, 641 = GRUR 1981, 267/268 ï Dirlada; vgl. auch BGH, 

Urt. v. 3.2.1988 ï I ZR 143/86, MDR 1988, 838 = GRUR 1988, 810 ï Fantasy und 812 ï Ein bisschen 

Frieden sowie BGH, Urt. v. 24.1.1991 ï I ZR 72/89, MDR 1991, 1057 = GRUR 1991, 533 ï Brown Girl II. 
532 So etwa Wolpert, UFITA 50 (1967), 769, 770. 
533 LG Rottweil, ZUM 2002, 490. 
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Sound als grundsätzlich urheberrechtsfähig begreift.534 Nicht geschützt ist nach Auffassung 

des OLG Hamm535 die Gestaltung von Webbuttons. Ähnlich soll eine Menüführung für ein 

multimediales Werk nicht schutzfähig sein.536 

Als Problem haben sich in junger Vergangenheit immer wieder die Verwendung von Song-

texten537 und Kartenausschnitten538 erwiesen. Die Verwendung eines Stadtplankartenaus-

schnitts ist ohne Einwilligung des Inhabers der entsprechenden Urheberrechte unzulässig.539 

 

Ein ganz besonderes Problem bereiten Fotos und deren Verwendung im Internet. Nach § 72 

UrhG ist jedwedes Foto als sog. Lichtbild durch § 72 UrhG geschützt; besonders kreative Fo-

tos gelten als Lichtbildwerke (§ 2 Abs. Nr. 5 UrhG). Der EuGH540 hat jüngst die Erfordernisse 

für die Kreativität von Licvhtbildwerken herabgesetzt. Demnach ist selbst bei einer Porträtfo-

tografie der Spielraum, über den der Urheber verfügt, um seine schöpferischen Fähigkeiten zu 

entfalten, nicht zwangsläufig verringert oder gar auf null reduziert. Es reiche, dass im Foto die  

Persönlichkeit des Fotografen und die bei der Herstellung getroffenen freien kreativen Ent-

scheidungen zum Ausdruck kommen. In der Vorbereitungsphase könne der Urheber über die 

Gestaltung, die Haltung der zu fotografierenden Person oder die Beleuchtung entscheiden. Bei 

der Aufnahme des Porträts könne er den Bildausschnitt, den Blickwinkel oder auch die Atmo-

sphäre wählen. Schließlich könne er bei der Herstellung des Abzugs unter den verschiedenen 

bestehenden Entwicklungstechniken diejenige wählen, die er einsetzen möchte, oder gegebe-

nenfalls Software verwenden. Wegen der sehr weiten Schutzfähigkeit nahezu aller Fotos soll-

te man unbedingt darauf achten, nicht im Rahmen von Copy&Paste fremdes Bildmaterial zu 

kopieren und in die eigene Webseite einzufügen. Dies zieht schnell eine Abmahnung mit ho-

hen Schadensersatzforderungen nach sich, zumal Fotografen wegen der illegalen Vervielfälti-

gung und der fehlenden Namensnennung im Kern doppelten Schadensersatz verlangen kön-

                                                 
534 Siehe hierzu die Nachweise bei Bindhardt, Der Schutz von in der Popularmusik verwendeten elektronisch 

erzeugten Einzelsounds nach dem Urheberrechtsgesetz und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 

Frankfurt 1998, 102; Bortloff, ZUM 1993, 477; Hoeren, GRUR 1989, 11, 13; Müller, ZUM 1999, 555. 
535 OLG Hamm, Urt. v. 24.8.2004 ï 4 U 51/04, MMR 2005, 106. 
536 LG Köln, Urt. v. 15.6.2005 ï 28 O 744/04, MMR 2006, 52. 
537 LG Berlin, Urt. v. 14.6.2005 ï 16 O 229/05, MMR 2005, 718. 
538 BGH, Urt. v. 23.6.2005 ï I ZR 227/02, CR 2005, 852 = MDR 2006, 104 = GRUR 2005, 854; OLG Ham-

burg, Beschl. v. 8.2.2010 ï 5 W 5/10, CR 2010, 478 = MMR 2010, 418; AG Charlottenburg, Urt. v. 

17.11.2005 ï 204 C 356/05, GRUR-RR 2006, 70. 
539 OLG Hamburg, Urt. v. 28.4.2006 ï 5 U 199/05, MDR 2006, 1183 = K&R 2006, 528; LG München I, Urt. 

v. 15.11.2006 ï 21 O 506/06, CR 2007, 674 = MMR 2007, 396. 
540  EuGH, Urt. v. 1.12.2011 ï C-145/10.  
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nen. Geschützt sind demnach zum Beispiel auch die Fotos eines Kfz-Sachverständigen von 

Unfallautos.541 

Für die Frage der Urheberschaft eines Fotografen an bestimmten Fotografien spricht ein erster 

Anschein, wenn er einer Person, die diese Fotos später auf ihrer Homepage nutzt, die entspre-

chenden Fotodateien zuvor auf Speichermedien übergeben hat.542 Kann ein Fotograf eine 

ganze Serie von zusammenhängenden Fotos im Prozess vorlegen, spricht ein erster Anschein 

dafür, dass sämtliche Fotos dieser Fotoserie von ihm stammen. Aus den Metadaten zu einer 

Fotodatei lassen sich aufgrund ihrer Manipulierbarkeit keine zuverlässigen Rückschlüsse auf 

die Wahrheit der darin enthaltenen Informationen schließen, so dass sie als Beweis des ersten 

Anscheins hierfür ungeeignet sind. Der Kunde darf Portraitfotos auch dann nicht auf seiner 

Homepage veröffentlichen, wenn er dieses Vorhaben während der Auftragserteilung erwähnt 

hat.543 Die Übergabe der digitalen Bilddateien gegen zusätzliches Entgelt geschehe lediglich, 

um dem Kunden die Möglichkeit zum hochauflösenden Ausdruck zu geben und bedeute keine 

konkludente Einwilligung. 

 

IV. Leistungsschutzrechte 

Literatur:  

Hossenfelder, Die Nachrichtendarstellung in Suchmaschinen nach der Einführung des Leis-

tungsschutzrechts für Presseverleger, ZUM 2013, 374; Kahl, Wen betrifft das Leistungs-

schutzrecht für Presseverleger? ï ĂKleinste Textausschnitteñ vor dem Hintergrund der 

BGH-Rechtsprechung, MM 2013, 348; Kersting/Dworschak, Leistungsschutzrecht für Pres-

severlage: Müsste Google wirklich zahlen? ï eine kartellrechtliche Analyse, NZKart 2013, 

46; Leistner/Dreier, Urheberrecht im Internet: die Forschungsherausforderungen, GRUR 

2013, 881. Peifer, Leistungsschutzrecht für Presseverleger ï ĂZombie im Paragrafen-

Dschungelñ oder Retter in der Not? GRUR-Prax 2013, 149; Schippan, Der Schutz von kur-

zen Textwerken im digitalen Zeitalter, ZUM 2013, 358; Stieper/Malte, Das Leistungs-

schutzrecht für Presseverleger nach dem Regierungsentwurf zum 7. UrhRÄndG, ZUM 

2013, 10 

 

Neben den Rechten des Urhebers bestehen noch die sog. Leistungsschutzrechte (§§ 70ï94 

UrhG). Hierbei genießen Leistungen auch dann einen Schutz durch das Urheberrechtsgesetz, 

wenn sie selbst keine persönlich-geistigen Schöpfungen beinhalten. Allerdings ist der Schutz 

gegenüber urheberrechtsfähigen Werken durch Umfang und Dauer beschränkt (meist auf 

50 Jahre nach entsprechender Leistung). 

                                                 
541 BGH, Urt. v. 29.4.2010 ï I ZR 68/08, CR 2010, 540 = MDR 2010, 1136 (OLG Hamburg), GRUR 2010, 

623. 
542 LG München I, Urt. v. 21.5.2008 ï 21 O 10753/07 ï MMR 2008, 622 m. Anm. Knopp. 
543 LG Köln, Urt. v. 20.12.2006 ï 28 O 468/06, MMR 2007, 466 m. Anm. Nennen. 
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Von besonderer Bedeutung sind vor allem fünf Arten von Leistungsschutzrechten: 

¶ der Schutz des Lichtbildners (§ 72 UrhG), 

¶ der Schutz der ausübenden Künstler (§§ 73ï84 UrhG), 

¶ der Schutz der Tonträgerhersteller (§§ 85, 86 UrhG), 

¶ der Schutz der Filmhersteller (§§ 88ï94 UrhG), 

¶ der sui generis Schutz für Datenbankhersteller (§§ 87aï87e UrhG). 

 

Inzwischen sind auch Leistungsschutzrechte für Verleger in das UrhG integriert worden. 

Das Achte Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes ist am 14.05.2013 im Bundesge-

setzblatt verkündet worden 544 und ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten. Mit dem Leistungs-

schutzrecht für Presseverlage wird den Presseverlagen das ausschließliche Recht eingeräumt, 

das Presseerzeugnis oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu 

machen, es sei denn, es handelt sich um einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte. Jedoch 

sei ein Schutz nur vor systematischen Zugriffen auf die verlegerische Leistung durch die An-

bieter von Suchmaschinen geboten, da deren Geschäftsmodell in besonderer Weise darauf 

ausgerichtet sei, für die eigene Wertschöpfung auf die verlegerische Leistung zuzugreifen. 

Nicht erfasst werden sollen deshalb andere Nutzer, wie z.B. Blogger, Unternehmen der sons-

tigen gewerblichen Wirtschaft, Rechtsanwaltskanzleien oder private bzw. ehrenamtliche Nut-

zer. 

 

Im Übrigen genießen alle oben erwähnten Leistungsschutzberechtigten einen spezialgesetz-

lich verankerten und letztendlich wettbewerbsrechtlich begründeten Schutz ihrer Leistun-

gen. Die Leistung des Lichtbildners besteht z.B. darin, Fotografien herzustellen, deren Origi-

nalität unterhalb der persönlich-geistigen Schöpfung angesiedelt ist. Der ausübende Künstler 

genießt Schutz für die Art und Weise, in der er ein Werk vorträgt, aufführt oder an einer Auf-

führung bzw. einem Vortrag künstlerisch mitwirkt (§ 73 UrhG). Der Tonträgerhersteller er-

bringt die technisch-wirtschaftliche Leistung der Aufzeichnung und Vermarktung von Wer-

ken auf Tonträger (§ 85 UrhG). Der Filmhersteller überträgt Filmwerke und Laufbilder auf 

Filmstreifen (§§ 94, 95 UrhG). Ein Hersteller von Datenbanken wird schließlich aufgrund der 

investitionsintensiven Beschaffung, Überprüfung und Darstellung des Inhalts seiner Daten-

bank geschützt (§§ 87a ff. UrhG). 

                                                 
544  BGBl I, 1161. 
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1. Ausübende Künstler, §§ 73ï84 UrhG 

Problematisch ist z.B. die Stellung des ausübenden Künstlers, insbesondere im Fall der Über-

nahme von Sounds eines Studiomusikers.545 Nach § 77 Abs. 2 UrhG dürfen Bild- und Ton-

träger, auf denen Darbietungen eines ausübenden Künstlers enthalten sind, nur mit dessen 

Einwilligung vervielfältigt werden. Dieses Recht steht nach herrschender Auffassung auch 

dem Studiomusiker zu, auch wenn er unmittelbar kein Werk vorträgt oder aufführt (vgl. § 73 

UrhG).546 Beim Sound-Sampling kann sich ein Studiomusiker nur dann gegen die Integration 

Ăseinerñ Sounds zur Wehr setzen, wenn die Leistung des Musikers zumindest ein Minimum 

an Eigenart aufweist.547 

2. Tonträgerhersteller, §§ 85, 86 UrhG 

Schwierigkeiten bereitet auch die Rechtsstellung des Tonträgerherstellers im Hinblick auf 

neue Verwertungstechnologien. 

Überträgt er urheberrechtlich geschützte Musikwerke auf Tonträger und werden die Tonträger 

ungenehmigt ganz oder teilweise kopiert, kann er sich unzweifelhaft auf ein Leistungsschutz-

recht aus § 85 Abs. 1 UrhG berufen. Streitig ist jedoch, ob sich das Herstellerunternehmen 

zum Beispiel gegen Sound-Klau  zur Wehr setzen kann, auch wenn Sounds als solche nicht 

urheberrechtsfähig sind.548 Die Streitfrage ist inzwischen vom BGH entschieden.549 Hiernach 

greift bereits derjenige in Rechte des Tonträgers ein, der einem fremden Tonträger kleinste 

Tonfetzen entnimmt. Die Bestimmungen des § 85 Abs. 1 UrhG zum Tonträgerherstellerrecht 

schütze die zur Feststellung der Tonfelder auf den Tonträger erforderliche wirtschaftliche, 

organisatorische und technische Leistung des Tonträgerherstellers. Da der Tonträgerhersteller 

diese Leistung für den gesamten Tonträger erbringe, gebe es keinen Teil des Tonträgers, auf 

den nicht ein Teil dieses Aufwands entfiele und der nicht geschützt wäre. Ein Eingriff in die 

Rechte des Tonträgerherstellers sei deshalb bereits dann anzunehmen, wenn einem fremden 

Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen würden. Zu prüfen sei aber noch durch das Beru-

fungsgericht, ob nicht doch ein Recht auf freie Benutzung vorliege. Nach § 24 Abs. 1 UrhG 

                                                 
545 Allgemein dazu Müller, ZUM 1999, 555. 
546 Gentz, GRUR 1974, 328, 330; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Tübingen 1997, Rz. 589; 

Schricker/Krüger, Urheberrecht, 3. Aufl., München 2006, § 73 Rz. 16. Teilweise wird § 73 analog ange-

wendet; vgl. Dünnwald, UFITA 52 (1969), 49, 63 f.; Dünnwald, UFITA 65 (1972), 99, 106. 
547 Abweichend Möhring/Nicolini, § 73 Rz. 2: ĂEs ist dabei nicht notwendig, dass der Vortrag oder die Auf-

führung des Werkes oder die künstlerische Mitwirkung bei ihnen einen bestimmten Grad künstlerischer 

Reife erlangt hat.ñ 
548 Vgl. Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Tübingen 1997, Rz. 190, 624. 
549 BGH, Urt. v. 20.11.2008 ï 1 ZR 112/06 ï Metall auf Metall; siehe auch OLG Hamburg, Urt. v. 17.8.2011 ï 

5 U 48/05. 
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könne auch die Benutzung fremder Tonträger ohne Zustimmung des Berechtigten erlaubt 

sein, wenn das neue Werk einen so großen Abstand zu dem benutzten Werk halte, dass es als 

selbstständig anzusehen sei. Eine freie Benutzung sei aber von vornherein ausgeschlossen, 

wenn derjenige, der die fremden Töne verwendet, selbst befugt und befähigt sei, diese einzu-

spielen. Ferner komme eine freie Benutzung nicht in Betracht, wenn es sich bei der erkennbar 

dem benutzten Tonträger entnommenen und dem neuen Werk zugrunde gelegten Tonfolge 

um eine Melodie i.S.v. § 24 Abs. 2 UrhG handele. 

Schlecht sieht es für die Musikproduzenten aus, soweit es um Internet-Radio geht. Die Pro-

duzenten verfügen zwar über ein eigenes Leistungsschutzrecht; dieses erstreckt sich jedoch 

nur auf die Kontrolle der Vervielfältigung und Verbreitung der von ihnen produzierten Ton-

träger, § 85 Abs. 1 UrhG. Für die Ausstrahlung einer auf einem Tonträger fixierten Darbie-

tung eines ausübenden Künstlers steht dem Hersteller des Tonträgers nur ein Beteiligungsan-

spruch gegenüber dem ausübenden Künstler nach § 86 UrhG zu, der von einer Verwertungs-

gesellschaft wahrgenommen wird. Der Produzent hat folglich keine Möglichkeit, die Aus-

strahlung einer so fixierten Darbietung im Rahmen eines Internet-Radiodienstes zu unterbin-

den. Gerade digitaler Rundfunk führt aber dazu, dass ein Nutzer digitale Kopien erstellen 

kann, die qualitativ vom Original nicht mehr zu unterscheiden sind. Der Tonträgermarkt 

könnte so allmählich durch die Verbreitung der fixierten Inhalte über digitalen Rundfunk er-

setzt werden. Allerdings stehen den Tonträgerherstellern Verbotsrechte aus §§ 85, 19a UrhG 

zu, wenn die Nutzer im Wege des Streamings Music-on-Demand-Dienste im Internet nutzen 

können.550 In diesem Sinne wurde einem Anbieter die Bereitstellung von Musik im sog. 

Streaming-Verfahren untersagt. Hier liegt ein Eingriff in § 19a UrhG vor, der zu einem Ver-

botsanspruch der Tonträgerhersteller nach § 85 UrhG führt.551 Die Abgrenzung von Internet-

radio zu Music-on-demand ist aber fließend. 

 

Im Übrigen gilt es zu beachten, dass die Dauer des rechtlichen Schutzes für ausübende 

Künstler und Tonträgerhersteller von 50 auf 70 Jahre verlängert worden ist. In Umsetzung 

der Richtlinie 2011/77/EU verabschiedete der Bundestag das Neunte Gesetz zur Änderung 

des Urheberrechtsgesetzes vom 02.07.2013552 Von der Verlängerung der Schutzdauer sollen 

Aufzeichnungen von Darbietungen ausübender Künstler und Tonträger erfasst werden, deren 

                                                 
550 OLG Stuttgart, Beschl. v. 21.1.2008 ï 2 Ws 328/07, MMR 2008, 474. 
551 OLG Hamburg, Urt. v. 7.7.2005 ï 5 U 176/04, MMR 2006, 173; ähnlich OLG Hamburg, Urt. v. 11.2.2009 

ï 5 U 154/07, ZUM 2009, 414; a.A. wegen Besonderheiten im österrischen Urheberrecht (Art. 17 III URG) 

öOGH, Beschl. v. 26.8.2008 ï 4 Ob 89/08d, GRUR Int. 2009, 751. 
552  BGBl. I S. 1940 
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Schutzdauer am 01.11.2013 noch nicht erloschen ist und die nach dem 01.11.2013 entstehen. 

Der ausübende Künstler erhält einen neuen zusätzlichen Vergütungsanspruch für den Zeit-

raum der verlängerten Schutzdauer, d.h. für die Jahre 51 bis 70; dadurch soll er an den der 

verlängerten Schutzdauer geschuldeten »Mehreinnahmen« des Tonträgerherstellers beteiligt 

werden. Der ausübende Künstler soll 20 % der Einnahmen des Tonträgerherstellers erhalten, 

wenn er diesem seine Rechte gegen eine Pauschalvergütung eingeräumt oder übertragen hat 

(§ 79a UrhG-neu). Der Vergütungsanspruch ist unverzichtbar und kann nur über ei-

ne Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden können. Wenn ein Tonträgerhersteller 

die Aufzeichnung einer Darbietung, die ohne die Verlängerung der Schutzdauer gemeinfrei 

wäre, nicht in einer ausreichenden Anzahl von Kopien zum Verkauf anbietet oder der Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht hat, soll der ausübende Künstler nach Ablauf des 50. Schutzjah-

res künftig ein Kündigungsrecht gegenüber dem Tonträgerhersteller haben (§ 79 Abs. 3 

UrhG-neu). 

3. Datenbankhersteller, §§ 87aï87e UrhG 

Literatur: 

Häuser, Sound und Sampling, München 2002; Loewenheim, § 43 Leistungsschutz von Da-

tenbanken, in: Loewenheim (Hrsg.), Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl. 2010; Röhl, Die 

urheberrechtliche Zulässigkeit des Tonträger-Sampling, K&R 2009, 117; Schack, Zu den 

Ansprüchen des Tonträgerherstellers wegen Sound Sampling, JZ 2009, 475; Stieper, Zur 

Frage der Urheber- und Leistungsschutzrechteverletzung durch Sound Sampling, ZUM 

2009, 223; Wiebe, Bewertungsportale als Datenbanken ï Wie weit reicht der Schutz des Da-

tenbankhersteller im Internet?, GRUR-Prax 2011, 369. 

 

a) Vorüberlegungen: Der urheberrechtliche Schutz von Datenban-

ken 

Webseiten sind häufig als Datenbankwerke (§ 4 Abs. 2 UrhG) geschützt. Nach § 4 Abs. 1 

UrhG werden Sammlungen von Werken oder Beiträgen, die durch Auslese oder Anordnung 

eine persönlich-geistige Schöpfung sind, unbeschadet des Urheberrechts an den aufgenom-

menen Werken wie selbständige Werke geschützt.553 Eine digitale Datenbank kann in dieser 

Weise geschützt sein, sofern in ihr Beiträge (auch unterschiedlicher Werkarten) gesammelt 

sind und die Auslese bzw. Anordnung der Beiträge eine persönlich-geistige Schöpfung dar-

                                                 
553 Vgl. zum urheberrechtlichen Schutz von Datenbanken auch Erdmann, CR 1986, 249; Hackemann, ZUM 

1987, 269; Hillig , ZUM 1992, 325, 326; Katzenberger, GRUR 1990, 94; Raczinski/Rademacher, GRUR 

1989, 324; Ulmer, DVR 1976, 87. 
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stellt (fehlt diese Schöpfungshöhe, kommt allerdings noch ein Schutz als wissenschaftliche 

Ausgabe nach § 70 UrhG in Betracht). 

Das erste Merkmal bereitet wenig Schwierigkeiten: Im Rahmen einer Webseite können eine 

Reihe verschiedener Auszüge aus Musik-, Filmwerken und Texten miteinander verknüpft 

werden. Das Merkmal einer persönlich-geistigen Schöpfung bereitet bei der Subsumtion die 

meisten Schwierigkeiten. Die Rechtsprechung stellt hierzu darauf ab, dass das vorhandene 

Material nach eigenständigen Kriterien ausgewählt oder unter individuellen Ordnungsge-

sichtspunkten zusammengestellt wird.554 Eine rein schematische oder routinemäßige Auswahl 

oder Anordnung ist nicht schutzfähig.555 Ein Spielplan für Fußballbegegnungen kann nicht 

urheberrechtlich geschützt werden, wenn seine Erstellung durch Regeln oder Zwänge be-

stimmt wird, die für künstlerische Freiheit keinen Raum lassen.556 Die Tatsache, dass für die 

Erstellung des Spielplans ein bedeutender Arbeitsaufwand und bedeutende Sachkenntnis des 

Urhebers erforderlich waren, rechtfertigt als solche nicht den urheberrechtlichen Schutz des 

Spielplans. Es müssen individuelle Strukturmerkmale verwendet werden, die nicht durch 

Sachzwänge diktiert sind.557 Eine Aufsatzsammlung kann aber schon die notwendige Schöp-

fungshöhe erfüllen, so dass eine Verwendung dieser Aufsatzsammlung in einer Online-

Datenbank die Rechte des Herausgebers der Sammlung verletzt.558 

Schwierig ist allerdings die Annahme eines urheberrechtlichen Schutzes bei Sammlungen 

von Telefondaten. Die Rechtsprechung hat bislang einen solchen Schutz ï insbesondere in 

den Auseinandersetzungen um D-Info 2.0 ï abgelehnt559 und stattdessen einen Schutz über 

§ 3 UWG überwiegend bejaht.560 Hier käme auch ein Schutz als Datenbank nach § 87a UrhG 

in Betracht. 

                                                 
554 BGH, Urt. v. 12.6.1981 ï I ZR 95/79, MDR 1982, 295 = GRUR 1982, 37, 39 ï WK-Dokumentation; OLG 

Frankfurt a.M., Urt. v. 10.1.1985 ï 6 U 30/84, GRUR 1986, 242 ï Gesetzessammlung. 
555 BGH, Urt. v. 25.9.1953 ï I ZR 104/52, GRUR 1954, 129, 130 ï Besitz der Erde. 
556  EuGH, Urt. v. 1.3.2012 ï Rechtssache C-604/10. 
557 LG Düsseldorf, Urt. v. 25.9.1953 ï I ZR 104/52, LGZ 104, 5. 
558 OLG Hamm, Urt. v. 26.2.2008 ï 4 U 157/07, CR 2008, 517 = MMR 2008, 827. 
559 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 25.9.1996 ï 6 U 46/96, MDR 1997, 162 = CR 1997, 149; LG Hamburg, Urt. v. 

12.4.1996 ï 416 O 35/96, CR 1997, 21; LG Trier, Urt. v. 19.9.1996 ï 7 HO 113/96, CR 1997, 81. S. auch 

bereits OLG Frankfurt a.M., Jur-PC 1994, 2631 ï Tele-Info-CD; LG Frankfurt a.M., Urt. v. 19.2.1997 ï 

3/12 O 73/96, CR 1997, 740. 
560 Anders jetzt die Rechtsprechung des Supreme Court in Australien, abrufbar unter 

http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2002/112.html. 
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b) Die Sui-generis-Komponente 

Von zentraler Bedeutung sind im Übrigen auch die §§ 87aï87e UrhG mit dem dort veranker-

ten Sui-generis-Recht, das infolge der EU-Datenbankrichtlinie561 in das Urheberrechtsgesetz 

aufgenommen worden ist.562 Geschützt werden die Datenbankhersteller. Als Hersteller gilt 

nicht nur die natürliche Person, die die Elemente der Datenbank beschafft oder überprüft hat, 

sondern derjenige, der die Investition in die Datenbank vorgenommen hat. Aus diesem 

Grund fällt nach der Legaldefinition des § 87a Abs. 1 Satz 1 UrhG unter diesen Schutz jede 

Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder 

methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise 

zugänglich sind, sofern deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder 

Umfang wesentliche Investition erfordert. Aufwendungen für den Erwerb einer fertigen Da-

tenbank oder einer ĂLizenzñ an einer solchen Datenbank rechtfertigen keine Datenbankrech-

te.563 

Wie der EuGH in seiner Entscheidung zum Datenbankschutz für Wett- und Fußballdaten 

bestimmt hat,564 bedarf es hierfür einer nicht unerheblichen Investition in die Ermittlung und 

Zusammenstellung von Elementen in der Datenbank. Irrelevant sollen die Mittel sein, die 

eingesetzt werden, um die Elemente zu erzeugen, aus denen der Inhalt der Datenbank besteht. 

Mit dieser Begründung hat sich der EuGH geweigert, eine Zusammenstellung von Ergebnis-

sen einzelner Fußballspiele oder Hunderennen zu schützen. Entscheidend sei insofern der 

Aufwand an Arbeit und Geld bei der Datenbankaufbereitung, nicht jedoch bei der Datener-

zeugung. Die Abgrenzung ist schwierig und wird im Ergebnis zu heftigen Kontroversen für 

künftige Fälle führen. Der BGH hat in zwei Entscheidungen565 auf jeden Fall die Vorgaben 

des EuGH verdreht. Ein Eingriff in das Datenbankrecht soll hiernach schon gegeben sein, 

wenn Daten entnommen und auf andere Weise zusammengefasst werden. Auf die Übernahme 

der Anordnung der Daten in der Datenbank des Herstellers soll es für den Schutz nach § 87b 

Abs. 1 Satz 1 UrhG nicht ankommen. Folglich sei das Recht des Datenbankherstellers durch 

den Vertrieb einer CD-ROM mit Daten aus einer urheberrechtlich geschützten Sammlung 

                                                 
561 Richtlinie 96/9/EG v. 11.3.1996, ABl. Nr. L 77 v. 27.3.1996, 20. Siehe dazu Flechsig, ZUM 1997, 577; 

Gaster, ZUM 1995, 740, 742; Gaster, CR 1997, 669 und 717; Gaster, in: Hoeren/Sieber (Hrsg.), Handbuch 

Multimediarecht, München 2006, Teil 7.8; Gaster, Der Rechtsschutz von Datenbanken, Köln 1999; Wiebe, 

CR 1996, 198. 
562 Siehe dazu Raue/Bensinger, MMR 1998, 507. 
563 BGH, Teilurt. v. 30.4.2009 ï I ZR 191/05, CR 2009, 735 = GRUR 2009, 852 ï Elektronischer Zolltarif. 
564 EuGH, Urt. v. 9.11.2004 ï C-203/02, EuGH v. 9.11.2004 ï Rs. C-203/02, CR 2005, 10 m. Anm. Lehmann 

= MMR 2005, 29 m. Anm. Hoeren. 
565 BGH, Urt. v. 21.7.2005 ï I ZR 290/02, CR 2005, 849 = CR 2006, 14 m. Anm. Grützmacher = MDR 2006, 

104 = GRUR 2005, 857, 860 ï Musikcharts; ähnlich bereits BGH, Urt. v. 21.4.2005 ï I ZR 1/02, CR 2006, 

51 = MDR 2006, 104 = GRUR 2005, 940, 943 ï Marktstudien. 
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nicht verletzt; Schutz komme nur dem Urheber der Zusammenstellung über § 4 Abs. 2 UrhG 

zu.566 

Unter den Schutz können eine umfangreiche Sammlung von Hyperlinks,567 online abrufbare 

Sammlungen von Kleinanzeigen,568 das Nummernsystem eines Briefmarkenkatalogs569 und 

die meisten Zusammenstellungen von Informationen auf einer Webseite570 fallen. Der Schutz 

von Datenbanken ist auch auf Printmedien, etwa ĂLists of Pressesñ571 oder ein staatliches 

Ausschreibungsblatt,572 anwendbar. Auch Zugpläne fallen unter § 87b UrhG.573 Auszüge aus 

solchen Datenbanken mit Hilfe einer Meta-Suchmaschine verstoßen gegen das dem Urheber 

der Datenbank zustehende Vervielfältigungsrecht. § 87a UrhG schützt eBay gegen eine Ver-

vielfältigung ihrer Bewertungsdatenbank.574 Auch Bewertungsdatenbanken, die von Nutzern 

der Plattform mit Inhalten gefüttert werden, fallen unter § 87a UrhG, so dass die Veröffentli-

chung von Bewertungsdatensätzen auf einer konkurrierenden Webseite gegen § 87b ver-

stößt.575 

Eine wegen der hohen Praxisrelevanz besondere Rolle spielt der sui generis Schutz bei der 

Piraterie von Telefonteilnehmerverzeichnissen. Die Rechtsprechung hat bislang einen urhe-

berrechtlichen Schutz für solche Datensammlungen ï insbesondere in den Auseinanderset-

zungen um D-Info 2.0576 ï abgelehnt und stattdessen einen ergänzenden Leistungsschutz über 

§ 3 UWG überwiegend bejaht. Hier kommt nunmehr vorrangig auch ein Schutz als Daten-

bank nach §§ 87a ff. UrhG in Betracht.577 Allerdings reicht es nicht aus, wenn jemand Daten 

für ein Internet-Branchenbuch lediglich aus öffentlich-zugänglichen Quellen sammelt und per 

                                                 
566 BGH, Teilurt. v. 24.5.2007 ï I ZR 130/04, CR 2007, 556 = MMR 2007, 589 ï Gedichttitelliste I. 
567 LG Köln, Urt. v. 4.5.1999 ï 2 O 4416/98, NJW CoR 1999, 248; AG Rostock, Urt. v. 20.2.2001 ï 49 C 

429/99, CR 2001, 786 = MMR 2001, 631, 632; s. dazu auch Schack, MMR 2001, 9. 
568 LG Berlin, Urt. v. 8.10.1998 ï 16 O 448/98, CR 1999, 388 = MMR 2000, 120, das unter Anwendung des 

neuen Schutzrechts dem Anbieter einer Metasuchmaschine, die verschiedene Online-Angebote von Klein-

anzeigenmärkten systematisch durchsuchte, untersagte, die Ergebnisse dieser Suche seinen Kunden per E-

Mail verfügbar zu machen; LG Köln, Urt. v. 2.12.1998 ï 28 O 431/98, CR 1999, 593 m. Anm. Obermüller 

= AfP 1999, 95, 96; hierzu auch Schmidt/Stolz, AfP 1999, 146. A.A. Schweizerisches Bundesgericht, MMR 

2005, 442, wonach veröffentlichte Immobilieninserate immaterialgüterrechtlich nicht schutzfähig seien. 
569 BGH, Urt. v. 19.5.2010 ï I ZR 158/08, MDR 2011, 440 = CR 2011, 36 ï Markenheftchen. 
570 S. die Entscheidung des Berufungsgerichts Helsinki, Urt. v. 9.4.1998 ï S 96/1304, MMR 1999, 93; Köhler, 

ZUM 1999, 548. 
571 OLG Köln, Urt. v. 1.9.2000 ï 6 U 43/00, MMR 2001, 165. 
572 OLG Dresden, Urt. v. 18.7.2000 ï 14 U 1153/00, ZUM 2001, 595. 
573 LG Köln, Urt. v. 8.5.2002 ï 28 O 180/02, MMR 2002, 689. 
574 LG Berlin, Urt. v. Beschl. v. 27.10.2005 ï 16 O 743/05, CR 2006, 515 = MMR 2006, 46. 
575 LG Köln, Urt. v. 6.2.2008 ï 28 O 417/07, MMR 2008, 418 (nicht rkr.; nachgehend OLG Köln, Urt. v. 

14.11.2008 ï 6 U 57/08, MMR 2009, 191). 
576 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 25.9.1996 ï 6 U 46/96, MDR 1997, 162 = CR 1997, 149; LG Hamburg, Urt. v. 

12.4.1996 ï 416 O 35/96, CR 1997, 21; LG Trier, Urt. v. 19.9.1996 ï 7 HO 113/96, CR 1997, 81; LG 

Frankfurt a.M., Urt. v. 19.2.1997 ï 3/12 O 73/96, CR 1997, 740. 
577 BGH, Urt. v. 6.5.1999 ï I ZR 199/96, CR 1999, 496 m. Anm. Wuermeling = MMR 1999, 470 m. Anm. 

Gaster; Wiebe, MMR 1999, 474; s. auch HandelsG Paris, Urt. v. 18.6.1999 ï 98/030426, MMR 1999, 533 

m. Anm. Gaster. 
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Computer erfassen lässt.578 In dem Aufrufen der Suchmaske der Online-Auskunft der Bahn, 

dem Starten der Suchabfrage und dem anschließenden (fern-)mündlichen Mitteilen des Su-

chergebnisses soll nach Auffassung des LG Köln eine wiederholte und systematische Verbrei-

tung bzw. öffentliche Wiedergabe von Teilen der Online-Auskunfts-Datenbank der Bahn ge-

sehen werden können.579 

In Bezug auf Gesetzessammlungen hat das OLG München in seiner Entscheidung vom 

26. September 1996580 einen urheberrechtlichen Schutz ausdrücklich abgelehnt: Eine solche 

Sammlung stelle allenfalls eine Aneinanderreihung von Texten dar, die auch hinsichtlich der 

redaktionell gestalteten Überschriften zu einzelnen Paragraphen keinen urheberrechtlichen 

Schutz genießen könne. Auch ein wettbewerbsrechtlicher Schutz scheide im Hinblick auf die 

fehlende Eigenart aus. In Betracht kommt jedoch ein Schutz über § 87a UrhG, da die Erstel-

lung umfangreicher Textsammlungen (wie im Falle des ĂSchºnfelderñ) im Allgemeinen mit 

einer wesentlichen Investition des Verlegers verbunden ist.581 

Eine Ausnahmebestimmung, die amtliche Datenbanken ungeschützt lässt, findet sich in 

§§ 87a ff. UrhG zwar nicht; allerdings scheint der BGH insoweit § 5 UrhG (Bereichsausnah-

me vom Urheberrechtsschutz für amtliche Werke) auch auf durch das UrhG geschützte Leis-

tungsergebnisse ï und damit auch auf Datenbanken ï anwenden zu wollen.582 Unberührt 

bleibt jedoch die Möglichkeit, durch eine investitionsintensive Zusammenstellung von amtli-

chen Werken, Dokumenten oder anderen Materials (z.B. Gesetzessammlungen) sui generis 

Schutz für die daraus erstellte Datenbank zu beanspruchen. 

Beim Investitionsschutz nach §§ 87a ff. UrhG ist das Kriterium der wesentlichen Investition 

das Pendant zur Schöpfungshöhe beim Schutz der Urheber. Bei der Geltendmachung von An-

sprüchen aus § 87a UrhG muss u.a. dargelegt und bewiesen werden, ob und in welchem Um-

fang die Antragstellerin Aufwendungen für die Aufbereitung und Erschließung des Daten-

bankinhaltes durch die Erstellung von Tabellen, Abstracts, Thesauri, Indizes, Abfragesyste-

men u.a., die erst die für eine Datenbank charakteristische Einzelzugänglichkeit ihrer Elemen-

te ermöglichen, Kosten des Erwerbs der zur Datenbanknutzung erforderlichen Computerpro-

gramme sowie Kosten der Herstellung eines Datenbankträgers getätigt hat. Sodann fallen die 

Kosten der Datenaufbereitung, einschließlich der Optimierung der Abfragesysteme, ins Ge-

                                                 
578 LG Düsseldorf, Urt. v. 7.2.2001 ï 12 O 492/00, ZUM 2002, 65 ï Branchenbuch. 
579 LG Köln, 8.5.2002 ï 28 O 180/02, MMR 2002, 689, 690. 
580 OLG München, Urt. v. 26.9.1996 ï 6 U 1707/96, CR 1997, 20. 
581 Einen sui generis Schutz bejaht das Bezirksgericht Den Haag, Urt. v. 20.3.1998 ï 98/147, MMR 1998, 299 

m. Anm. Gaster. 
582 BGH, Urt. v. 6.5.1999 ï I ZR 199/96, CR 1999, 496 m. Anm. Wuermeling = MMR 1999, 470, 472; m. 

Anm. Gaster; zur niederländischen Situation siehe Bezirksgericht Den Haag, Urt. v. 20.3.1998 ï 98/147, 

MMR 1998, 299. 
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wicht, die sich im Wesentlichen in Lohnkosten für ihre systematische oder sonstige methodi-

sche Anordnung niederschlagen, sowie Kosten der Bereitstellung. Diese Aufwendungen sind 

abzugrenzen von unbeachtlichen Investitionen in die Datenerzeugung.583 

Das Schutzregime umfasst ein fünfzehn Jahre währendes Recht des Datenbankherstellers, 

die Datenbank ganz oder in wesentlichen Teilen zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffent-

lich wiederzugeben584 (§ 87b Abs. 1 Satz 1 UrhG). Gerade gegenüber einer kommerziellen 

Verwendung fremder Netzinhalte, z.B. mittels virtueller Suchroboter (intelligent or electronic 

agents), die Inhalte fremder Webseiten übernehmen, kann das sui generis Recht herangezogen 

werden.585 Damit stellt sich z.B. für Anbieter von Suchmaschinen die Frage, inwieweit die 

von ihnen angewandten Suchmethoden nicht im Hinblick auf einen eventuellen sui generis 

Schutz für die durchsuchten Webseiten problematisch sein könnten. Kein Verstoß gegen das 

Datenbankrecht liegt darin, dass ein Konkurrent sein Produkt mit einer Import-

/Exportfunktion für eingegebene Benutzerdaten versieht.586 Schon die einmalige Entnahme 

aller geänderten Daten aus einer bestimmten Version der CD-ROM ï durch Erstellung einer 

(ggfls. nur zwischengespeicherten) Änderungsliste oder unmittelbare Übernahme ï bezieht 

sich nach Meinung des BGH587 auf einen qualitativ wesentlichen Teil der Datenbank. Deshalb 

stehe dem Anspruch der Klägerin nicht entgegen, dass der rechtmäßige Benutzer qualitativ 

oder quantitativ unwesentliche Teile einer öffentlich zugänglichen Datenbank zu beliebigen 

Zwecken entnehmen könne. Die Übernahme von 10 % einer Internet-Bewertungsdatenbank 

ist noch nicht Ăwesentlichñ.588 Nach Aufassung des EuGH liegt eine relevante Vervielfälti-

gung auch vor, wenn ein Teil der Kopie, der aus einem Textauszug von elf Wörtern besteht, 

ausgedruckt wird.589 

§ 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG sanktioniert im Übrigen auch die Verwendung unwesentlicher 

Teile einer Datenbank, wenn damit eine unzumutbare Beeinträchtigung der Interessen des 

Datenbankherstellers verbunden ist. Dies soll zum Beispiel beim Ablesen von Zugverbin-

dungsdaten aus einer öffentlichen Datenbank und der mündlichen Mitteilung dieser Daten an 

Dritte der Fall sein.590 Das Datenbankherstellerrecht aus § 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG wird nicht 

                                                 
583 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 7.8.2008 ï I 20 W 103/08, ZUM-RD 2008, 598. 
584 Wobei in richtlinienkonformer Auslegung der Verwertungsrechte des § 87b UrhG grundsätzlich auch vo-

rübergehende Vervielfältigungen und ein Bereithalten zum Abruf im Internet von dem sui generis Schutz 

umfasst sind. 
585 Vgl. LG Berlin, Urt. v. 8.10.1998 ï 16 O 448/98, CR 1999, 388 = AfP 1998, 649. 
586 BGH, Urt. v. 3.11.2005 ï I ZR 311/02, CR 2006, 438 = GRUR 2006, 493. 
587 Urt. v. 30.4.2009 ï I ZR 191/05 ï Elektronischer Zolltarif; siehe dazu auch OLG Köln, GRUR-RR 2006, 

78. 
588 OLG Köln, Urt. v. 14.11.2008 ï 6 U 57/08, MMR 2009, 191. 
589 EuGH, Urt. v. 16.7.2009 ï C-5/08 ï Infopaq. 
590 LG Köln, Urt. v. 8.5.2002 ï 28 O 180/02, MMR 2002, 689. 
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verletzt, wenn aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, die in einer Datenbank gespeichert 

sind, durch einen Internet-Suchdienst einzelne kleinere Bestandteile auf Suchwortanfrage an 

Nutzer übermittelt werden, um diesen einen Anhalt dafür zu geben, ob der Abruf des Volltex-

tes für sie sinnvoll wäre. Dies gilt auch dann, wenn der Suchdienst dabei wiederholt und sys-

tematisch i.S.d. § 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG auf die Datenbank zugreift.591 Es wird auch nicht 

verletzt, wenn ein Kataloghersteller im Verkehr mit Dritten auch ohne Erwerb des Konkur-

renzprodukts auf dessen als Standard akzeptierte Referenznummern Bezug nimmt.592 

Ein Unternehmen, das Software zum automatisierten Auslesen von Online-Automobilbörsen 

vertreibt, verletzt nur dann das Datenbankherstellerrecht eines Automobilbörsenbetreibers, 

wenn die einzelnen Nutzer ihrerseits das Datenbankherstellerrecht verletzen.593 Ansonsten 

fehlt die für eine Gehilfen- oder Störerhaftung notwendige Haupttat. Deswegen kommt es für 

die Beurteilung der Frage, ob ein wesentlicher Teil der Datenbank entnommen wird, nicht auf 

das Nutzungsverhalten der Summe aller Nutzer an, sondern darauf, ob zumindest einzelne 

Nutzer bei dem Einsatz der Software quantitativ wesentliche Teile der Datenbank vervielfälti-

gen oder entnehmen. Die wiederholte und systematische Vervielfältigung und Entnahme von 

nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank kann nur dann eine Verletzung 

des Datenbankherstellerrechts darstellen, wenn durch die Entnahmehandlungen in ihrer ku-

mulierten Wirkung in der Summe ein wesentlicher Teil der Datenbank vervielfältigt oder ent-

nommen wird.594 Diese Ansicht hat der BGH in der Revisionsinstanz präzisiert.595 Vervielfäl-

tigen demnach mehrere Nutzer nach Art und Umfang für sich genommen unwesentliche Teile 

einer Datenbank, die in ihrer Gesamtheit einen wesentlichen Teil der Datenbank bilden, liegt 

ein Eingriff in das Vervielfältigungsrecht vor, wenn diese in bewusstem und gewolltem Zu-

sammenwirken gehandelt haben. Sind wiederholte und systematische Vervielfältigungen un-

wesentlicher Teile einer Datenbank nicht darauf gerichtet, kumulativ einen wesentlichen Teil 

der Datenbank wiederherzustellen, laufen sie einer normalen Auswertung der Datenbank nicht 

entgegen und sind somit nicht unzumutbar i.S.d. § 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG. 

Das Datenbankrecht erweist sich auch als Problem für das sog. Screen-Scraping. Der Begriff 

Screen Scraping (engl., etwa: ĂBildschirm auskratzenñ) umfasst generell alle Verfahren zum 

Auslesen von Texten aus Computerbildschirmen. Gegenwärtig wird der Ausdruck jedoch 

                                                 
591 BGH, Urt. v. 17.7.2003 ï I ZR 259/00, CR 2003, 920 = MDR 2004, 346 = NJW 2003, 3406 ï Paperboy. 
592 BGH, Urt. v. 19.5.2010 ï I ZR 158/08. 
593 OLG Hamburg, Urt. v. 16.4.2009 ï 5 U 101/08, CR 2009, 526 = GRUR-RR 2009, 293. OLG Hamburg, 

Urt. v. 18.8.2010 ï 5 U 62/09, CR 2011, 47 = K&R 2011, 55. Ähnlich OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 

5.3.2009 ï 6 U 221/08. LG Hamburg: Urt. v. 1.10.2010 ï 308 O 162/09, CR 2010, 747 = MMR-Aktuell 

2011, 312612. 
594 OLG Hamburg, Urt. v. 16.4.2009 ï 5 U 101/08. 
595 BGH, Urt. v. 22.6.2011 ï I ZR 159/10. 
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beinahe ausschließlich in Bezug auf Webseiten verwendet (daher auch Web Scraping). In 

diesem Fall bezeichnet Screen Scraping speziell die Technologien, die der Gewinnung von 

Informationen durch gezieltes Extrahieren der benötigten Daten dienen. Die Vermittlung von 

Flugtickets durch ein anderes Unternehmen im Wege des Screen-Scrapings ist nach Ansicht 

des OLG Frankfurt596 auch dann rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Flugunternehmen 

diesen Vertriebsweg nicht w¿nscht; insbesondere kann hierin weder eine Verletzung des Ăvir-

tuellen Hausrechtsñ des Flugunternehmens an seiner Internetseite noch ein Verstoß gegen die 

Datenbankrechte (§ 87b UrhG) des Flugunternehmens gesehen werden. 

Die bei dem sui generis Recht auftretenden, schwierigen Interpretationsfragen und die 

dadurch hervorgerufene Rechtsunsicherheit lassen sich nur mit Hilfe der Gerichte lösen. Dies 

gilt insbesondere für die Auslegung des Begriffs der Wesentlichkeit, der sowohl den Schutz-

gegenstand (§ 87a Abs. 1 UrhG) als auch den Schutzumfang (§ 87b Abs. 1 UrhG) bestimmt 

und damit maßgeblich über die Zulässigkeit einer Datenbanknutzung entscheidet. Dies gilt 

um so mehr, als § 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG auch das Einfallstor verfassungsrechtlicher Über-

legungen, etwa im Hinblick auf die Presse- und Informationsfreiheit, sein soll.597 

Der BGH598 legte dem europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob eine rechtswidrige Über-

nahme von Daten auch dann vorliege, wenn die entsprechende Entnahme aufgrund von Ab-

fragen der Datenbanken nach einer Abwägung im Einzelnen vorgenommen werde. Es ging 

hierbei um den Fall eines Professors für Germanisitk an der Universität Freiburg, der nach 

umfangreichen Recherchen eine Liste von Gedichttiteln erstellt hatte, die unter der Über-

schrift ĂDie tausendeinhundert wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 

und 1900ñ im Internet verºffentlicht wurde. Die Beklagte vertrieb eine CD-Rom Ă1000 Ge-

dichte, die jeder haben mussñ. Bei der Zusammenstellung der Gedichte auf der CD-Rom hatte 

sich die Beklagte an der Gedichteliste des Freiburger Professors orientiert. Einige der dort 

aufgeführten Gedichte waren weg gelassen, andere hinzugefügt worden. Die vom Kläger ge-

troffene Auswahl wurde im Übrigen jeweils kritisch geprüft. Der EuGH hat auf die Vorlage-

frage entschieden.599 Entscheidend sei, dass die Bildschirmabfrage zur Übertragung eines 

wesentlichen Teils des Inhalts der geschützten Datenbank führe. Der Hersteller einer Daten-

bank dürfe Dritte nicht an der Abfrage der Datenbank zu Informationszwecken hindern, wenn 

er deren Inhalt Dritten zugänglich mache. Erst wenn für die Darstellung des Inhalts der Da-

tenbank auf dem Bildschirm die ständige oder vorübergehende Übertragung der Gesamtheit 

                                                 
596 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 5.3.2009 ï 6 U 221/08. 
597 BGH, Urt. v. 7.4.2005 ï I ZR 1/02, GRUR 2005, 940. 
598 BGH, Urt. v. 24.5.2007 ï I ZR 130/04. 
599 EuGH, Urt. v. 9.10.2008 ï C-304/07. 
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oder eines wesentlichen Teils dieses Inhalts auf einen anderen Datenträger erforderlich sei, 

könne die betreffende Abfrage von der Genehmigung des Herstellers abhängig gemacht wer-

den. Für die Frage, ob eine Entnahme vorliege, sei es unerheblich, ob die Übertragung auf 

einem technischen Verfahren der Kopie des Inhalts einer geschützten Datenbank beruhe. Der 

Umstand, dass in einer Datenbank enthaltene Elemente erst nach kritischer Prüfung über-

nommen werden, stehe ebenfalls nicht der Feststellung entgegen, dass eine Übertragung von 

Elementen der ersten Datenbank zur zweiten stattfindet. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Entscheidung des OLG Köln600 zu beachten. Hiernach 

sind auch die von Nutzern abgegebenen Bewertungen auf einem Bewertungsportal als Daten-

bank i.S.v. § 87a Abs. 1 UrhG zu qualifizieren. Bei der Beurteilung der notwendigen Investi-

tionshöhe seien auch die Kosten für die Erstellung, Betreuung und kontinuierliche Weiterent-

wicklung der Datenbanksoftware zu berücksichtigen. Allerdings führe eine wiederholte und 

systematische Entnahme einzelner Bewertungen aus einer solchen Datenbank nicht zwangs-

läufig zur Annahme eines Rechtsverstoßes. Denn selbst bei einer systematischen Entnahme 

müssten die entnommenen Daten in der Summe die Wesentlichkeitsgrenze überschreiten. Die 

reine quantitativ bedeutende Entnahme einzelner Daten reiche nur aus, wenn die Beschaffung, 

Überprüfung oder Darstellung dieses Teils der Daten eine ganz erhebliche, menschliche, 

technische oder finanzielle Investition erforderte. Neben § 87a UrhG komme eine Anwen-

dung von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG nicht in Betracht; eine gewisse Behinderung des Wettbewerbs 

sei auch bei einer Entnahme einzelner Datensätze für den Wettbewerb immanent. Daran fehle 

es, wenn es dem Übernehmenden nur um das Partizipieren an den Daten, nicht aber an der 

Verhinderung der Verwertung der Datenbank gehe. 

Gerade auch wegen einer angeblich exzessiven Verwendung solcher unbestimmter Rechtsbe-

griffe hat die Datenbankrichtlinie in den USA besonders heftige Kritik erfahren.601 Anlass für 

eine so ausführliche Beschäftigung mit der europäischen Regelung des Datenbankschutzes 

dürfte jedoch das in Art. 11 Abs. 3 i.V.m. Erwägungsgrund 56 der Datenbankrichtlinie festge-

legte Erfordernis materieller Gegenseitigkeit für die Gewährung eines sui generis Schutzes 

gegenüber Herstellern aus Drittstaaten sein. Danach genießen amerikanische Datenbanken-

hersteller für ihre Produkte in der EU nur dann den neuen Rechtsschutz, wenn in den USA ein 

vergleichbarer Schutz für europäische Datenbanken besteht. Obwohl vielfach Gefahren für 

die Informationsfreiheit, Wissenschaft und Forschung, eine Behinderung des Wettbewerbs auf 

                                                 
600 OLG Köln, Urt. v. 14.11.2008 ï 6 U 57/08. 
601 Siehe Reichman/Samuelson, Vanderbilt Law Review 1997, 51; Rosler, High Technology Law Journal 

1995, 105; die Richtlinie insgesamt befürwortend jedoch Hunsucker, Fordham Intellectual Property, Media 

and Entertainment Law Journal 1997, 697. 
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dem Markt für Sekundärprodukte und eine Beschränkung des globalen Handels mit Informa-

tionsprodukten und -dienstleistungen durch die europäische Regelung befürchtet werden,602 

scheint die Sorge um einen Wettbewerbsnachteil für amerikanische Unternehmen auf dem 

europäischen Markt ein (verdecktes) Motiv für die harsche Kritik zu sein. Schließlich bleibt 

noch zu erwähnen, dass es in den USA seit Einführung der Datenbankrichtlinie ebenfalls Be-

m¿hungen gibt, einen Sonderrechtsschutz f¿r Ănicht-kreativeñ Datenbanken einzuf¿hren.603 

Vertragsrechtlich zu beachten ist § 87e UrhG. Hiernach sind Vereinbarungen über den Aus-

schluss der Nutzung von nach Art oder Umfang unwesentlichen Teilen einer Datenbank un-

wirksam, soweit die beschränkten Handlungen weder einer normalen Auswertung der Daten-

bank zuwiderlaufen noch die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar 

beeinträchtigen. Ähnlich erlaubt § 87b UrhG die freie Nutzung unwesentlicher Teile einer 

Datenbank, sofern die Nutzung weder die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers 

unzumutbar beeinträchtigt noch der normalen Auswertung der Datenbank zuwiderläuft. Ver-

tragliche Beschränkungen der §§ 87b und 87e UrhG sind unwirksam; AGB-Regelungen ver-

stoßen gegen § 307 BGB.604 

 

V. Verwertungsrechte des Urhebers 

Literatur: 

Berberich, Die urheberrechtliche Zulässigkeit von Thumbnails bei der Suche nach Bildern 
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602 Siehe insbesondere Reichman/Samuelson, Vanderbilt Law Review 1997, 84 -137. 
603 Gaster, in: Hoeren/Sieber, Multimediarecht 2012, Teil 7.6 Rn. 235; Gesetzesvorschläge: HR.3261 und 

HR.3872. 
604 So OLG München, Urt. v. 25.10.2001 ï 29 U 2530/01, NJW-RR 2002, 401. 
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Das Urheberrechtsgesetz billigt dem Urheber eine Reihe von Verwertungsrechten zu: Er hat 

gem. § 15 Abs. 1 UrhG das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwer-

ten. Dieses Recht umfasst insbesondere das Vervielfältigungsrecht (§§ 16, 69c Nr. 1 UrhG), 

das Verbreitungsrecht (§§ 17, 69c Nr. 3 UrhG) und das Recht, Bearbeitungen des Werkes zu 

verwerten (§§ 23, 69c Nr. 2 UrhG). Ferner ist allein der Urheber befugt, sein Werk in unkör-

perlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe; § 15 Abs. 2 

UrhG; hierbei ist im Internet insbesondere das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung 

gem. § 19a UrhG relevant). Die Digitalisierung urheberrechtsfähiger Materialien greift in eine 

Reihe dieser Verwertungsrechte ein. 

1. Vervielfältigung 

Eine Vervielfältigung i.S.d. §§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG liegt vor, wenn Vervielfälti-

gungsstücke des Werkes hergestellt werden, wobei eine (weitere) körperliche Festlegung des 

Werkes erfolgen muss, die geeignet ist, das Werk den menschlichen Sinnen auf irgendeine 

Weise unmittelbar oder mittelbar wahrnehmbar zu machen.605 Da das Vervielfältigungsrecht 

gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1 UrhG ein ausschließliches Recht des Urhebers ist, kann dieser seine 

Zustimmung zu einer solchen Vervielfältigung verweigern, sofern sich aus den Schrankenre-

gelungen der §§ 45 ff. UrhG nichts anderes ergibt. 

Die Digitalisierung von Material  etwa im Wege des Scannens und die Speicherung auf ei-

nem Server (sog. Upload) stellen Vervielfältigungshandlungen i.S.d. § 16 UrhG dar.606 Dies 

gilt auch für das Digitalisieren von Musikwerken zu Sendezwecken; hier spielt das Argument 

der Sendeanstalten, das Digitalisieren sei eine bloße Vorbereitungshandlung für das Senden, 

keine Rolle.607 Weitere Kopien des Werkes werden bei textorientierten Onlinedatenbanken 

durch die Umwandlung in ein Textdokument durch das OCR-Programm und das eventuell 

darauf folgende Selektieren der Artikel erstellt. Nicht relevant ist in diesem Kontext die mit 

der Digitalisierung verbundene Umgestaltung. Nach § 23 UrhG darf ein Werk auch ohne Zu-

stimmung des Urhebers bearbeitet oder in sonstiger Form umgestaltet werden. Erst wenn die-

se umgestaltete Fassung veröffentlicht oder verwertet werden soll, ist eine Zustimmung des 

Urhebers erforderlich. Hieraus folgt, dass Texte und Bildmaterial zum Digitalisieren umge-

                                                 
605 Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 3. Aufl., München 2006, § 16 Rz. 5. 
606 EuGH, Urt. v. 12.2.2009 ï C-5/08; vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.10.1996 ï 11 U 44/95, CR 1997, 

275, 276. 
607 So ausdrücklich der öOGH, MMR 1999, 352 ï Radio Melody III m. Anm. Haller. 
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staltet werden dürfen. Allerdings dürfen die Speicher nicht ohne Zustimmung des Urhebers 

öffentlich zugänglich gemacht oder verbreitet werden. 

Anders liegt der Fall, wenn kurze Zusammenfassungen (sog. Abstracts) erstellt werden, die 

über den wesentlichen Inhalt des jeweiligen Dokumentes informieren. Weil die Abstracts auf-

grund ihrer komprimierten Darstellung die Textlektüre nicht zu ersetzen vermögen, ist keine 

urheberrechtliche Relevanz anzunehmen, da die Beschreibung des Inhalts eines Werkes all-

gemein für zulässig erachtet wird, sobald das Werk selbst veröffentlicht wurde.608 Werden 

lediglich Stichworte und bibliographische Angaben aus dem Originaltext übernommen und in 

das Dokumentationssystem eingespeichert, liegt ebenfalls keine urheberrechtliche Vervielfäl-

tigung vor, da hier nur ein inhaltliches Erschließen mit der Möglichkeit späteren Auffindens 

des Textes in Rede steht.609 Zum gleichen Ergebnis kommt das LG Frankfurt a.M. in der viel-

beachteten Perlentaucher-Entscheidung bezüglich des Zusammenfassens fremder Buchkriti-

ken, wenn auch mit kritisch zu beurteilender anderer Begründung: Nach dem das Recht der 

ersten Inhaltsmitteilung nach § 12 Abs. 2 UrhG durch die Erstveröffentlichung erschöpft sei, 

ergebe sich im Umkehrschluss, dass nun jedermann das Werk frei mitteilen oder Ăbeschrei-

benñ d¿rfe.610 Letztlich wird es wohl in Abgrenzung der Bearbeitung zur freien Benutzung 

(§§ 23, 24 UrhG) darauf ankommen, dass das Abstract abhängig von Umfang, Aufbau und 

Gliederung einen eigenen schöpferischen Gehalt aufweist.611 

Streitig war lange Zeit, ob durch Links Vervielfältigungen  i.S.v. § 16 UrhG vorgenommen 

werden können. Das OLG Hamburg hat dies z.B. für den Fall bejaht, dass die verweisende 

Web-Seite beim Anklicken des Links nicht vollständig verlassen wird und sich stattdessen der 

gelinkte Text als Fenster in der Webseite des Verletzers wieder findet (ĂFramingñ). In einem 

solchen Fall könne nicht davon ausgegangen werden, dass die freie Abrufbarkeit von Inhalten 

im Internet gleichzeitig auch als konkludente Zustimmung zu einem Link anzusehen ist.612 

Der BGH hat diese Fragestellung anders gelöst. Ein Link auf eine fremde Datei sei kein Ein-

griff in das Vervielfältigungsrecht, da solche Links zum Wesen des Internet gehörten.613 In 

                                                 
608 Katzenberger, GRUR 1973, 631; Mehrings, GRUR 1983, 284, 286; kritisch Berger/Büchner, K&R 2007, 

151; die Abstracts verfolgten schließlich gerade den Zweck, den wesentlichen Inhalt des Originals wieder-

zugeben, so dass der für eine freie Benutzung i.S.d. § 24 UrhG im Gegensatz zur Bearbeitung der §§ 23, 3 

UrhG erforderliche Abstand zu verneinen sei. 
609 Flechsig, ZUM 1996, 833, 835; Raczinski/Rademacher, GRUR 1989, 325. 
610 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 23.11.2006 ï 2-03 O 172/06, MMR 2007, 118 ï Perlentaucher; nachgehend 

ebenso OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 11.12.2007 ï 11 U 75/06, ZUM 2008, 233 (das sich aber wieder auf 

§ 23 UrhG stützt). 
611 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 11.12.2007 ï 11 U 76/06, GRUR 2008, 249. 
612 OLG Hamburg, Urt. v. 22.2.2001 ï 3 U 247/00, CR 2001, 704 m. Anm. Dieselhorst = MMR 2001, 533 ï 

Online-Lexikon; ähnlich bereits LG Hamburg, Urt. v. 12.7.2000 ï 308 O 205/00, CR 2000, 776 m. Anm. 

Metzger = MMR 2000, 761. 
613 BGH, Urt. v. 17.7.2003 ï I ZR 259/00, CR 2003, 920 = MDR 2004, 346 = NJW 2003, 3406 ï Paperboy. 
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der Tat lässt die HTML-Technologie explizit eine Vervielfältigung durch Links zu.614 Dies 

muss dem Veröffentlichenden des Bildes bereits vor der Veröffentlichung bewusst sein. Er 

muss also, wenn er die Web-Technologie einsetzt, implizit der Nutzung des Bildes in dieser 

Form zugestimmt haben. Wenn er dies nicht tut, kann der Veröffentlicher nicht den freien 

Zugang wählen, sondern muss in geeigneter Form den allgemeinen Zugang verhindern. Dies 

kann z.B. durch den Zwang einer Angabe eines Benutzernamens und Schlüsselwortes durch 

den Veröffentlichenden geschehen. Das Setzen eines Links in o.g. Form muss also rechtlich 

gestattet sein, da der Veröffentlichende jederzeit selber die Möglichkeit hat, den Link un-

brauchbar zu machen. 

 

Ein urheberrechtswidriges Framing soll in Abgrenzung zur ĂPaperboyñ-Entscheidung des 

BGH aber dann gegeben sein, wenn das zugänglich gemachte Werk ï auch ohne Kopie ï auf 

dem eigenen Server in eine Webseite eingegeben wird. Für den Verstoß gegen § 19a UrhG 

reiche aus, dass sich der Webseiten-Ersteller nach auÇen hin als ĂHerrñ der Inhalte geriere, so 

dass für den gewöhnlichen Nutzer die Fremdheit nicht mehr in Erscheinung trete.615 Abzu-

warten bleibt, ob dies auch f¿r sog. Ăembeddedñ, also in die eigene Homepage eingebundene, 

Videos von Youtube oder ähnlichen Plattformen gilt.616 Inzwischen hat der BGH hat dem 

Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob der Betreiber einer Internetseite 

eine Urheberrechtsverletzung begeht, wenn er urheberrechtlich geschützte Inhalte, die auf 

anderen Internetseiten öffentlich zugänglich sind, im Wege des "Framing" in seine eigene 

Internetseite einbindet.617 

 

Beim Abruf  der gespeicherten Daten vom Server kann dagegen das Vervielfältigungsrecht 

des Urhebers betroffen sein. Dies ist unstreitig der Fall, wenn der Nutzer das Material nach 

dem Download (z.B. auf seiner Festplatte oder einer Diskette) speichert. Dabei findet eine im 

Verhältnis zum Upload weitere Vervielfältigung statt, für die die Zustimmung des Rechtein-

habers erforderlich ist. Ebenso stellt das Ausdrucken in Form einer Hardcopy eine weitere 

Vervielfältigung dar. Problematisch ist, ob auch das bloße Sichtbarmachen von Inhalten auf 

dem Bildschirm (sog. browsing) als Vervielfältigung anzusehen ist, da es hier an dem Merk-

mal der körperlichen Wiedergabe fehlen könnte. Zwar erfolgt eine zeitlich zwingend vorgela-

gerte vorübergehende Einlagerung der Informationen in den Arbeitsspeicher (sog. RAM-

                                                 
614 Dank an Herrn Sven Gohlke (Berlin) für die folgenden Hinweise. 
615 So LG München I, Urt. v. 10.1.2007 ï 21 O 20028/05, CR 2007, 810 = MMR 2007, 260 m. krit. Anm. Ott. 
616 So jedenfalls Ott, ZUM 2008, 556. 
617  BGH, Beschl. v. 16.5.2013 ï I ZR 46/12 ï Die Realität. 
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Speicher = random access memory) des abrufenden Computers. Man könnte jedoch argumen-

tieren, dass sich aus Sinn und Zweck des § 16 UrhG ergibt, dass die Vervielfältigung einer 

dauerhaften Festlegung entsprechen müsse, die mit der eines Buches oder einer CD ver-

gleichbar ist.618 Für Computerprogramme ist allerdings mittlerweile in § 69c Nr. 1 UrhG ge-

setzlich normiert, dass auch deren kurzfristige Übernahme in den Arbeitsspeicher eine recht-

lich relevante Vervielfältigung ist.619 Für die elektronisch übermittelten Werke wird daher 

angeführt, dass für sie letztlich nichts anderes gelten könne, da ihre Urheber ebenso schutz-

würdig seien wie die von Computerprogrammen.620 

Auch die nur für wenige Sekunden erfolgende Festlegung eines Werkes oder eines ge-

schützten Werkteils im Arbeitsspeicher erfüllt zudem nicht nur technisch die Voraussetzun-

gen einer Vervielfältigung. Es ist gerade ihr Zweck, die menschliche Betrachtung des Werkes 

zu ermöglichen. Darüber hinaus haben moderne Browser-Software zumeist eine besondere 

Ăcachingñ-Funktion, mit deren Hilfe jede von einem fremden System heruntergeladene Web-

seite auf dem Rechner des Nutzers abgespeichert wird, so dass dem Nutzer bei erneutem Auf-

ruf der Seite (z.B. beim Zurückblättern) Kosten und Übertragungszeit für das Herunterladen 

erspart bleiben. Aus diesen Gründen mehrten sich die Stimmen, die §§ 16, 69c Nr. 1 UrhG 

auch auf solche Kopien erstrecken wollen, die technisch bedingt sind und insoweit aber eher 

einen flüchtigen Charakter haben.621 Gerade für den Bereich der Proxyspeicherung622 oder des 

RAM-Arbeitsspeichers wurde von vielen vertreten, dass auch technische Zwischenspeiche-

rungen als urheberrechtlich relevante Vervielfältigungsvorgänge anzusehen seien.623 Eine 

Ausnahme sollte allenfalls dann zum Tragen kommen, wenn die Zwischenspeicherung keinen 

eigenständigen wirtschaftlichen Wert verkörperte. 

Die Streitfrage ist seit 2003 gesetzgeberisch gelöst. Nach § 44a UrhG sind solche Vervielfäl-

tigungen nicht zustimmungspflichtig, die dem technischen Prozess immanent sind, für keinen 

anderen Zweck getätigt werden, als den rechtmäßigen Gebrauch zu ermöglichen, und keine 

eigene wirtschaftliche Bedeutung haben. ĂFl¿chtige und begleitendeñ Vervielfªltigungshand-

lungen sind damit weitgehend vom Vervielfältigungsbegriff ausgenommen. Dies hat unmit-

telbare Auswirkungen für die Provider und deren User. Proxy-Server sind damit ebenso von 

                                                 
618 Flechsig, ZUM 1996, 833, 836; so auch Hoeren, UFITA Bd. 111 (1989), S. 5. 
619 Ebenso in den USA, 5. Systems Corp. vs. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511, 518 f. (9th Cir.1993). 
620 Siehe die Nachweise bei Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 3. Aufl. München 2006, § 16 Rz. 16. 
621 Nordemann in Fromm/Nordemann, § 16 Rz. 2. 
622 S. dazu auch die technischen Hinweise in Bechtold, ZUM 1997, 427; Ernst, K&R 1998, 536, 537; Sieber, 

CR 1997, 581, 588. 
623 Etwa OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.5.1996 ï 20 U 126/95, CR 1996, 728, 729. 
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der Zustimmungspflicht ausgenommen wie Speicherungen im RAM oder die Bildschirman-

zeige. 

2. Bearbeitung 

Nach § 23 UrhG darf ein Werk auch ohne Zustimmung des Urhebers bearbeitet oder in sons-

tiger Form umgestaltet werden. Erst wenn diese umgestaltete Fassung veröffentlicht oder 

verwertet werden soll, ist eine Zustimmung des Urhebers erforderlich. Anderes gilt nur für 

Software, bei der bereits die Umgestaltung als solche verboten ist (§ 69c Nr. 2 UrhG). 

Hieraus folgt, dass Texte und Bildmaterial, mit Ausnahme der Software, für die Zwecke der 

optischen Speicherung umgestaltet werden dürfen. Allerdings dürfen die Speicher nicht ohne 

Zustimmung des Urhebers öffentlich zugänglich gemacht oder verbreitet werden. 

Allerdings gilt eine Ausnahme für die Verfilmung des Werkes. Hier ist bereits die Bearbei-

tung von der Zustimmung des Urhebers abhängig. Daher taucht die Frage auf, ob es sich bei 

der Herstellung von Multimedia-Produkten um eine zustimmungsbedürftige Verfilmung han-

delt. Der BGH hat in der ĂSherlock-Holmesñ-Entscheidung624 den Verfilmungsvorgang als 

ĂUmsetzung eines Sprachwerkes in eine bewegte Bilderfolge mit Hilfe filmischer Gestal-

tungsmittelñ definiert. Sofern im Rahmen von Multimedia-Produkten der Charakter laufender 

Bilder überwiegt, kommt daher die Anwendung der Filmregelungen des UrhG in Betracht. 

Schwierig ist auch die Abgrenzung zwischen der zustimmungspflichtigen Bearbeitung und 

der freien Benutzung (§ 24 UrhG). Grundsätzlich darf ein selbständiges Werk, das in freier 

Benutzung eines anderen Werks geschaffen worden ist, ohne Zustimmung des Urhebers des 

benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden (§ 24 Abs. 1 UrhG). Eine Ausnahme 

gilt für die erkennbare Übernahme von Melodien (§ 24 Abs. 2 UrhG). 

Damit eine freie Benutzung bejaht werden kann, darf das fremde Werk nicht in identischer 

oder umgestalteter Form übernommen werden, sondern nur als Anregung für das eigene 

Werkschaffen dienen.625 Zur Konkretisierung verwendet die Rechtsprechung seit den Asterix-

Entscheidungen des BGH626 zwei verschiedene ĂVerblassens-ñFormeln:627 Eine freie Benut-

zung kann danach zum einen darin zu sehen sein, dass die aus dem geschützten älteren Werk 

entlehnten eigenen persönlichen Züge in dem neuen Werk so zurücktreten, dass das ältere in 

dem neuen Werk nur noch schwach und in urheberrechtlich nicht mehr relevanter Weise 

                                                 
624 BGHZ 26, 52, 55; vgl. auch Fromm/Nordemann/Vinck, § 2 Rz. 77. 
625 OLG Hamburg, OLGZ 190, 8 ï Häschenschule; Schricker/Loewenheim, § 24 Rz. 9. 
626 BGH, Urt. v. 11.3.1993 ï I ZR 264/91, BGHZ 122, 53, 60 = MDR 1993, 747 = GRUR 1994, 191 und 206 

ï Alcolix.  
627 Vgl. Vinck, in: Fromm/Nordemann, § 24 UrhG Rz. 3. 
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durchschimmert. Zum anderen können aber auch deutliche Übernahmen durch eine besondere 

künstlerische Gedankenführung legitimiert sein; in diesem Fall ist ein so großer innerer Ab-

stand erforderlich, dass das neue Werk seinem Wesen nach als selbständig anzusehen ist. Die 

nªhere Konkretisierung gerade letzterer Variante der ĂVerblassensñ-Formel ist schwierig und 

nur unter Rückgriff auf die Besonderheiten des Einzelfalls möglich. Die Integration von Foto-

grafien in einen digitalen Bildspeicher wird dabei eher als unfreie Benutzung angesehen wer-

den als die Übernahme fremder Sounds in einem multimedialen Videokunstwerk. 

Streitig ist in diesem Zusammenhang die Rechtslage bei der Verwendung von Thumbnails. 

Die öffentliche Zugänglichmachung von kleinen Foto-Schnipseln im Internet stellt nach Auf-

fassung des LG Hamburg628 in der Regel eine unfreie Nutzung der zu Grunde liegenden Ori-

ginalfotos dar. Dem soll nicht entgegenstehen, dass die Thumbnails gegenüber den Originalen 

stark verkleinert und mit einer viel gröberen Auflösung zum Abruf bereitgehalten werden, 

denn dadurch werde die Schwelle zur freien Benutzung i.S.d. § 24 UrhG nicht erreicht. Dies 

sieht das LG Erfurt629 anders. Durch das Onlinestellen von Bildern auf einer Webseite erteile 

der Webseitenbetreiber der Internetsuchmaschine (im Fall Google Inc.) konkludent eine Ein-

willigung, urheberrechtlich geschützte Bilder als automatische Thumbnails anzuzeigen. An-

ders argumentierte aber nachfolgend das OLG Jena.630 Die Nutzung von Thumbnails sei zwar 

nicht von einer konkludenten Einwilligung oder über das Zitatrecht gedeckt; es fehle im deut-

schen Recht an einer entsprechenden Schrankenbestimmung. Wer aber eine Suchmaschinen-

optimierung etwa über Meta-Tags bei seiner Webseite vornehme, handele rechtsmissbräuch-

lich, wenn er gegen den Suchmaschinenbetreiber wegen der Thumbnails vorgehe. Der BGH 

hat Thumbnails für zulässig erachtet.631 Ein rechtswidriger Eingriff in urheberrechtliche Be-

fugnisse sei nicht nur dann zu verneinen, wenn der Berechtigte rechtsgeschäftlich entweder 

durch Einräumung entsprechender Nutzungsrechte über sein Recht verfügt oder dem Nutzer 

die entsprechende Werknutzung schuldrechtlich gestattet hat. Vielmehr sei die Rechtswidrig-

keit eines Eingriffs in ein ausschließliches Verwertungsrecht auch dann ausgeschlossen, wenn 

der Berechtigte in die rechtsverletzende Handlung eingewilligt habe. Eine solche Einwilli-

gung setze keine auf den Eintritt dieser Rechtsfolge gerichtete rechtsgeschäftliche Willenser-

                                                 
628 LG Hamburg, Urt. v. 5.9.2003 ï 308 O 449/03, CR 2004, 855 = MMR 2004, 558. Ähnlich LG Hamburg, 

Entscheidung vom 26.9.2008 ï 308 O 42/06, CR 2009, 47 m. Anm. Kleinemenke = MMR 2009, 55; LG 

Bielefeld, Urt. v. 8.11.2005, JurPC Web. Dok. 106/2006 und OLG Jena, Urt. v. 27.2.2008 ï 2 U 319/07. 
629 LG Erfurt, Urt. v. 15.3.2007 ï 3 O 1108/05, CR 2007, 391 m. Anm. Berberich = MMR 2007, 393. Ähnlich 

Court of Arnhem (NL), Urt. v. 16.3.2006 ï Ljn Av5236. 
630 OLG Jena, Urt. v. 27.2.2008 ï 2 U 319/07, CR 2008, 390 = MMR 2008, 408 = K&R 2008, 301 m. Anm. 

Ott. 
631 BGH, Urt. v. 29.4.2010 ï I ZR 69/08, MDR 2010, 884 = CR 2010, 463 (OLG Jena, LG Erfurt), MMR 

2010, 475; dazu auch aktuell: LG Köln, Urt. v. 22.6.2011 ï 28 O 819/10. 
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klärung voraus. Die Einstellung des Bildes ohne Sicherungsmechanismen reiche als konklu-

dente Einwilligung. In einem aktuellen Urteil632 hat der BGH diese Rechtsprechung bestätigt. 

So läge auch dann eine konkludente Einwilligung vor, wenn Dritte das Werk mit Zustimmung 

des Urhebers ohne Schutzvorkehrungen ins Internet stellen. Zwar wurde hier ein Lichtbild 

unberechtigt ins Netz gestellt. Da aber die Suchmaschinen nicht unterscheiden könnten, ob 

ein Bild mit oder ohne Berechtigung eingestellt worden ist, dürfe ihr Betreiber von einer vali-

den Einwilligung ausgehen. Allerdings könne dann der Urheber denjenigen in Anspruch 

nehmen, der das Werk unberechtigt ins Netz gestellt hat.633 

3. Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 

Das Bereithalten von urheberrechtlich geschützten Werken zum Abruf via Intra- oder Internet 

kann im Übrigen das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) tangieren. 

Der alte Streit, ob und wann Abrufdienste überhaupt unter das Recht der öffentlichen Wieder-

gabe (§ 15 Abs. 2 UrhG) fallen,634 hat sich mit Inkrafttreten der Änderungen des UrhG zum 

13. September 2003 erledigt. Mit § 19a UrhG wurde ein neues Verwertungsrecht eingeführt, 

das ausdrücklich den Bereich der elektronischen Abrufdienste umfasst. Es handelt sich hierbei 

um das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zu-

gänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit an Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 

zugänglich ist. Dieses Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a) ist ein Unterfall des 

allgemeinen Rechts der öffentlichen Wiedergabe. Der Tatbestand wird weit ausgelegt635 und 

gilt nach § 69c Nr. 4 UrhG auch für Software. 

Problematisch bleibt allerdings die Einordnung von Intranets in das System der Verwer-

tungsrechte. Denn auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung umfasst nur die Net-

ze, die an ĂMitglieder der ¥ffentlichkeitñ gerichtet sind. Statt auf den Akt abzustellen, wird 

nunmehr auf die Adressaten abgestellt und eine Differenzierung zwischen Angehörigen der 

¥ffentlichkeit und den ĂAnderenñ vorgenommen. Innerhalb eines Unternehmens aber ist nie-

mand ĂAngehöriger der Öffentlichkeitñ, so dass bei dieser Unterscheidung unternehmensin-

terne Netze nicht unter das Recht des Ămaking availableñ fallen würden. Die Frage ist also, 

                                                 
632 BGH, Urt. v. 19.10.2011 ï I ZR 140/10. 
633 Näheres: becklink 1016700. 
634 S. die Nachweise bei von Ungern-Sternberg, in: Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl. München 2006, § 15 

Rz. 59; a.A. Zscherpe, MMR 1998, 404. Der BGH hat in der Paperboy-Entscheidung klargestellt, dass dem 

Urheber bereits nach § 15 UrhG (i.d.F. v. 9.9.1965) das ausschließliche Recht zustand, die öffentliche Zu-

gänglichmachung seines Werks zu erlauben oder zu verbieten. Dieses Recht sei als unbenanntes Recht in 

dem umfassenden Verwertungsrecht des Urhebers aus § 15 UrhG enthalten; BGH, Urt. v. 17.7.2003 ï I ZR 

259/00, CR 2003, 920 = MDR 2004, 346 = NJW 2003, 3406. Ähnlich auch AG Berlin-Charlottenburg, 

Urt. v. 17.11.2003 ï 236 C 105/03, CR 2004, 859 = MMR 2004, 269, 270 ï Internet-Leseforum. 
635 Vgl. LG München I, Urt. v. 10.1.2007 ï 21 O 20028/05, CR 2007, 810 = MMR 2007, 260. 
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wie man die Grenze zwischen dem zustimmungsfreien Betrieb eines lokalen, internen Intranet 

und der zustimmungspflichtigen Nutzung in größeren Netzen abgrenzen will. Das Kriterium 

der Adressierung an ĂMitglieder der ¥ffentlichkeitñ ist schwammig, wie der Blick in Ä 15 

Abs. 3 UrhG zeigt. Hiernach ist die Wiedergabe öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von 

Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit soll jeder gehören, der nicht 

mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in 

unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Bezie-

hungen verbunden ist. Man muss folglich zur Konkretisierung auf das althergebrachte Krite-

rium der persönlichen Verbindung abstellen. Die sorgfältige Abgrenzung wird insbesonde-

re relevant mit Blick auf Ălegaleñ, nªmlich auf einen kleinen Teilnehmerkreis von ĂFreundenñ 

begrenzte P2P-Musiktauschbörsen im Internet.636 

Ob zwischen den Benutzern eines internen Datenbanksystems eine solche persönliche Ver-

bindung besteht, hängt meist von zahlreichen Zufällen und Eigenheiten der Betriebsstruktur 

ab. Auch die Zahl der anschließbaren Bildschirme lässt keine Rückschlüsse darauf zu, wann 

noch von einer persönlichen Verbindung der Benutzer ausgegangen werden kann. So fragt 

sich, ob bei 100, 200 oder 500 Bildschirmen noch enge, persönliche Beziehungen zwischen 

den Usern bestehen. Bilden die Benutzer einer CPU vom Aufbau des EDV-Netzes her eine 

einzige Organisationseinheit, so ist vom Vorliegen einer persönlichen Verbindung auszuge-

hen. Abzustellen ist deshalb nicht darauf, welche individuellen Verbindungen zwischen den 

Benutzern eines Abrufterminals bestehen. Entscheidend ist vielmehr die Einordnung der Be-

nutzergruppe innerhalb der EDV-Organisationsstruktur einer Einrichtung. Allerdings ist der 

Benutzer aufgrund des Ausnahmecharakters der Regelung verpflichtet, die fehlende Öffent-

lichkeit des EDV-Systems darzulegen und ggf. unter Beweis zu stellen.637 Im Falle einer 

hausinternen Datenbank könnte je nach der Enge der Bindung der User von einer persönli-

chen Beziehung auszugehen sein, so dass hinsichtlich der internen Nutzung der Datenbank 

kein Eingriff in das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung vorliegt. Die Grenze dürfte 

erst überschritten sein, wenn die Datenbank allgemein für eine kommerzielle Nutzung freige-

geben oder jedem außerhalb des internen Kontextes Tätigen der Zugriff auf den Server er-

möglicht würde. 

Im Übrigen ändert die Tatsache, dass ein Werk auf einer passwortgeschützten Subdomain 

verbreitet wird, nichts daran, dass hier eine öffentliche Wiedergabe vorliegt.638 Nach Auffas-

                                                 
636 Vgl. zur Problematik Schapiro, ZUM 2008, 273. 
637 Nordemann, in: Fromm/Nordemann, § 15 Rz. 4. 
638 OLG Jena, Beschl. v. 10.12.2003 ï 2 W 658/03, CR 2004, 781. 
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sung des OLG Köln639 erfüllt ein Angebot an Internetnutzer, aus in Deutschland ausgestrahl-

ten Fernsehprogrammen Sendungen auswählen und zeitversetzt auf dem eigenen persönlichen 

Computer ansehen zu können, nachdem der Anbieter eine von ihm digitalisierte Fassung der 

Sendung auf einem dem jeweiligen Nutzer zugewiesenen Speicherplatz seines Servers vorge-

halten hat, den Tatbestand des § 19a UrhG und greift zudem in das Vervielfältigungsrecht des 

betroffenen Fernsehsenders nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 UrhG ein. 

4. Verbreitungsrecht 

Das in §§ 17, 69c Nr. 3 UrhG geregelte Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder 

Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. 

Dieses Recht könnte bei Recherchediensten, die nicht nur die relevante Informationsquelle 

suchen und weiterleiten, sondern die Information selbst anbieten, betroffen sein. Dabei ist es 

unbeachtlich, ob dies entgeltlich oder unentgeltlich, eigennützig oder altruistisch erfolgt. Das 

Verbreitungsrecht wird nur tangiert, wenn es zu einer Eigentumsübertragung kommt; die rei-

ne Besitzüberlassung reicht nicht aus (etwa beim Ausleihen oder bloßen Ausstellen von Wer-

ken).640 Nicht um eine Verbreitung i.S.d. § 17 Abs. 1 UrhG handelt es sich bei einer reinen 

Datenübermittlung, da es hier an der erforderlichen körperlichen Form fehlt.641 

 

VI. Urheberpersönlichkeitsrechte 

Literatur: 

Decker, in: Hoeren/Sieber, Handbuch Multimediarecht 2008, Teil 7.2; Hoeren/Herding, 

Wikileaks und das Erstveröffentlichungsrecht, MMR 2011, 500; Kreile/Wallner, Schutz der 

Urheberpersönlichkeitsrechte im Multimediazeitalter, ZUM 1997, 625; Lehmann, Persön-

lichkeitsrecht, Urheberpersönlichkeitsrecht und Neue Medien, in: Ganea u.a. (Hrsg.), Urhe-

berrecht. Gestern ï Heute ï Morgen. Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, Mün-

chen 2001, 117; Rehbinder, Multimedia und das Urheberpersönlichkeitsrecht, ZUM 1995, 

684; Reuter, Digitale Bild- und Filmbearbeitung im Licht des Urheberrechts, GRUR 1997, 

23; Schack, Internationale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsverletzungen im Internet, 

MMR 2000, 59. 

 

Das Urheberpersönlichkeitsrecht (UPR) ist das ideelle Gegenstück zu den wirtschaftlich 

ausgerichteten Verwertungsrechten. Es schützt den Urheber in seiner besonderen Beziehung 

zu seinem Werk.642 Das UPR umfasst die Befugnisse des Veröffentlichungsrechts (§ 12 

UrhG), des Rechts auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) und des Rechts auf 

                                                 
639 OLG Köln, Urt. v. 9.9.2005 ï 6 U 90/05, CR 2006, 557 = MMR 2006, 35 ï Personal Video Recorder. 
640 EuGH, Urt. v. 17.4.2008 ï C-456/06. 
641 Loewenheim, in: Schricker, Urheberrecht, § 17 UrhG, Rz. 5. 
642 Decker, in: Hoeren/Sieber, Handbuch Multimediarecht 1999, Teil 7.6. Rz. 1. 



137 

Schutz gegen Entstellung oder Beeinträchtigung des Werkes (§ 14 UrhG). Im Rahmen der 

Nutzung von Werken über das Internet stellen sich eine Reihe schwieriger urheberpersönlich-

keitsrechtlicher Fragen. 

1. Entstellungsverbot 

Die Gestalt des Werkes im Internet ist aufgrund der oft geringen Auflösungsqualität häufig 

erheblich geändert. Hier ist auch in Bezug auf die vertraglich berechtigte Nutzung das Ent-

stellungsverbot aus § 39 Abs. 1 UrhG zu beachten. Nach § 39 Abs. 2 UrhG sind Änderungen 

des Werkes oder seines Titels aber zulässig, zu denen der Urheber seine Einwilligung nach 

Treu und Glauben nicht versagen kann. Sofern es sich bei Multimediaprodukten um filmähn-

liche Werke handelt, kommt § 93 UrhG zur Anwendung, der den Entstellungsschutz auf die 

Fälle gröbster Entstellung und Beeinträchtigung beschränkt. Ähnliches gilt für die Leistungs-

schutzberechtigten, für die das UrhG zur Anwendung kommt (§§ 14, 93 UrhG). Für ausländi-

sche Künstler gilt ansonsten das Rom-Abkommen, das keine persönlichkeitsrechtlichen Vor-

gaben enthält. Diese Lücke kann nur durch die Anwendung des Beleidigungsschutzes und 

anderer strafrechtlicher Schutzvorschriften geschlossen werden. 

Das Redigieren von Texten innerhalb einer Zeitschriftenredaktion stellt eine unzulässige 

Bearbeitung eines Werkes dar, die in das Recht des Urhebers aus § 14 UrhG eingreift, wenn 

dieser nicht der Änderung seiner Texte zugestimmt hat oder der Nutzungszweck bestimmte 

Änderungen unumgänglich macht.643 Den Vorgang der Digitalisierung als solchen wird man 

regelmäßig nicht als Entstellung ansehen können.644 Entscheidender ist vielmehr die Art und 

Weise, wie das Werk digitalisiert und in einen Off -/Online-Kontext gesetzt worden ist; z.B. 

kann eine geringe Auflösung einer Fotografie mit einem Verlust der künstlerischen Eigenart 

einhergehen und die ideellen Beziehungen des Fotografen zu seinem Werk verletzen. Wie 

weit das Entstellungsverbot in der Praxis reicht, ist unklar und kann letztendlich nur im Ein-

zelfall festgestellt werden. Auch eine vertragliche Regelung ist unzulässig, da das Entstel-

lungsverbot unverzichtbar ist und nicht auf Dritte übertragen werden kann. Ein Verzicht wird 

nur insoweit für zulässig erachtet, als genau bestimmte, konkrete Veränderungsformen ver-

traglich bezeichnet werden. Folglich ergeben sich aus dem Entstellungsverbot Informations- 

und Aufklärungspflichten des Verwerters gegenüber dem Urheber. Je konkreter der Verwerter 

vorab mit dem Urheber über konkrete Änderungsabsichten spricht, desto enger wird der 

Spielraum für das Entstellungsverbot. 

                                                 
643 LG Hamburg, Urt. v. 22.12.2010 ï 308 O 78/10. 
644 Ähnlich auch BGH, Urt. v. 18.12.2008 ï I ZR 23/06. 
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2. Namensnennungsrecht 

Literatur: 

Metzger, Rechtsgeschäfte über das Urheberpersönlichkeitsrecht nach dem neuen Urheber-

vertragsrecht, GRUR Int. 2003, 9; Radmann, Abschied von der Branchenübung ï für ein 

uneingeschränktes Namensnennungsrecht der Urheber, ZUM 2001, 788. 

 

Neben dem Entstellungsverbot ist das Namensnennungsrecht von zentraler Bedeutung. 

Nach § 13 UrhG hat der Urheber das Recht, darüber zu entscheiden, ob und an welcher Stelle 

des Werkes er als Urheber zu bezeichnen ist. Dieses Recht steht auch ausübenden Künstlern 

(z.B. Musikern) zu (§ 74 Abs. 1 UrhG). Abseits dieser gesetzlichen Regelung werden Na-

mensnennungsrechte etwa von Produzenten vertraglich vereinbart. In den USA sehen Tarif-

verträge für den Filmbereich eine Reihe von Benennungspflichten im Vor- oder Nachspann 

vor. Die Namensnennung ist in Deutschland wegen der damit verbundenen Vermutung der 

Rechteinhaberschaft (§ 13 UrhG) wichtig. 

Das Namensnennungsrecht spielt traditionell im Bereich literarischer Werke die größte Rolle. 

Neuerdings wird es auch kreativen Programmierern zuerkannt.645 Daneben ist es für freie 

Fotografen lebensnotwendig, dass sich an ihren Fotografien ein Urhebervermerk findet; denn 

von diesem Vermerk geht eine wichtige Akquisefunktion für die Erteilung späterer Aufträge 

aus. In anderen Bereichen kommt dem Namensnennungsrecht naturgemäß keine große Be-

deutung zu. Insbesondere bei gewerblich genutzten Werken wie etwa Software ist eine Na-

mensnennung kaum üblich. In der Rechtsprechung argumentiert man hier mit der Bran-

chen(un)üblichkeit als Grenze des Namensnennungsrechts. Eine umfassende Nutzungs- und 

Verwertungsbefugnis erlaubt es regelmäßig nicht, die Urheberbezeichnung wegzulassen. Es 

bedarf stets einer konkreten Interessenabwägung.646 

3. Erstveröffentlichungsrecht 

Beim Einstellen geheimer unveröffentlichter Dokumente auf WikiLeaks  ist das aus § 12 

UrhG folgende Bestimmungsrecht des Urhebers über die Veröffentlichung seines Werkes 

betroffen. Nach dieser Vorschrift steht ihm das Erstveröffentlichungsrecht zu, also die alleini-

ge Entscheidungsmacht, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. Veröffentlicht ist ein 

Werk folglich immer dann, wenn es mit Zustimmung dem in § 15 Abs. 3 UrhG beschriebenen 

Personenkreis zugänglich gemacht wurde. Es muss sich also um eine Mehrzahl von Personen 

handeln, die nicht persönlich untereinander verbunden sind. Maßgeblich für die Annahme 

                                                 
645 OLG Hamm, Urt. v. 7.8.2007 ï 4 U 14/07, CR 2008, 280. 
646 OLG Hamm, Urt. v. 7.8.2007 ï 4 U 14/07, CR 2008, 280. 
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einer persönlichen Verbundenheit ist nicht nur die Zahl der Personen, sondern auch die Art 

ihrer durch die jeweiligen Umstände geprägten Beziehung.647 

 

VII. Gesetzliche Schranken 

Literatur: 

Kröger, Enge Auslegung von Schrankenbestimmungen ï wie lange noch?, MMR 2002, 18; 

Schippan, Urheberrecht goes digital ï Das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der In-

formationsgesellschaft, ZUM 2003, 378. 

 

Art. 14 Abs. 1 GG schützt auch das Urheberrecht.648 Urheber und Leistungsschutzberechtigte 

können jedoch die ihnen zustehenden ausschließlichen Verwertungsrechte nicht unbeschränkt 

geltend machen. Eine solche Monopolstellung wäre mit den Vorgaben des Grundgesetzes 

unvereinbar. Zum Schutz der Presse-, Rundfunk- und Informationsfreiheit (Art. 5 GG) sieht 

das Urheberrecht in den §§ 45ï63 UrhG eine Reihe von Schranken für die Ausübung dieser 

Rechte vor. Schranken können unterschiedlich gestaltet sein. In den USA wurde zum Beispiel 

eine große, weit formulierte Schranke des Ăfair useñ eingef¿hrt (17 U.S.C. Ä 107), die anhand 

bestimmter Einzelumstände je nach Einzelfall angewendet wird und darüber hinaus vertrag-

lich abdingbar ist. 

Das deutsche Urheberrecht sieht hingegen einen enumerativen Katalog649 einzelner Schran-

ken in unterschiedlich starken Ausprägungen vor. Der Eingriff in das Verbotsrecht des Urhe-

bers besteht in den Formen der zustimmungs- und vergütungsfreien Nutzung, der gesetzlichen 

Lizenzen, Zwangslizenzen und Verwertungsgesellschaftspflichtigkeiten. Zwangslizenzen ge-

währen keine direkte Nutzungsbefugnis, sondern lediglich ein gerichtlich durchsetzbares Er-

fordernis der Zustimmung des Urhebers zu der Nutzung zu einem angemessenen Preis. Das 

deutsche UrhG kannte lediglich eine einzige durch eine Zwangslizenz ausgestaltete Schranke 

(§ 61 UrhG), die aufgrund ihrer Bedeutungslosigkeit in der Praxis seit dem 13.9.2003 aufge-

hoben ist.  

Die gesetzliche Festlegung, dass ein bestimmter Anspruch nur durch eine Verwertungsgesell-

schaft geltend gemacht werden kann, findet sich dagegen sehr häufig, oft in Kombination mit 

einer gesetzlichen Lizenz. Zum großen Teil wird mit letzteren operiert: Der Urheber kann in 

diesen Fällen die Nutzung seines Werkes nicht reglementieren (behält jedoch einen Vergü-

                                                 
647 Dreyer/Kotthoff/Meckel, § 6 Rz. 22. 
648 BVerfG, Beschl. v. 7.7.1971 ï 1 BvR 765/66, Beschl. v. 29.5.2006 ï 1 BvR 1080/01, Beschl. v. 20.1.2010 

ï 1 BvR 2062/09. 
649 So ausdrücklich BGH, Urt. v. 20.3.2003 ï I ZR 1177/00, MDR 2003, 1305 = WRP 2003, 1235. 
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tungsanspruch); vielmehr hat der Nutzer eine genau umrissene, gesetzliche Lizenz. Diese 

Schranken gelten nicht nur im Verhältnis zum Urheber, sondern auch für Lichtbildner (§ 72 

Abs. 1 UrhG), ausübene Künstler (§ 83 UrhG), Tonträger- (§ 85 Abs. 3 UrhG) und Filmher-

steller (§ 94 Abs. 4 UrhG). Im Folgenden werden die für den Bereich der neuen Medien rele-

vanten Schrankenregelungen dargestellt. 

1. Ablauf der Schutzfrist und verwaiste Werke 

Das Urheberrecht erlischt nach Ablauf von 70 Jahren post mortem auctoris (§ 64 UrhG). 

Bei Werken, die von mehreren (Mit-)Urhebern geschaffen sind, berechnet sich die Frist nach 

dem Tode des Längstlebenden (§ 65 Abs. 1 UrhG). Bei Filmwerken kommt es auf den Tod 

des Hauptregisseurs, Drehbuchautors, Dialogautors und des Filmkomponisten an (§ 65 Abs. 2 

UrhG). 

Hinzu kommen die Schutzfristen für die Leistungsschutzberechtigten, insbesondere die 

Tonträger- und Filmhersteller sowie die ausübenden Künstler. Deren Schutzrechte bestanden 

bisher für 50 Jahre ab jeweiliger Leistung. Bei Datenbanken ist der Schutz auf 15 Jahre ab 

jeweiliger Investition beschränkt (s.u.). Nun jedoch nahm das Europäische Parlament die 

Richtlinie 2011/77/EU an, welche eine Verlängerung der Schutzfristen der ausübenden Künst-

ler und Tonträgerhersteller auf 70 Jahre vorsieht.650 Die verlängerte Schutzdauer ist von 

enormer Bedeutung für ausübende Künstler, da diese häufig über keine anderen Einkom-

mensquellen außer der Urheberrechtsvergütung verfügen. Die Richtlinie schreibt außerdem 

vor, dass nun in Verträge zwischen Künstlern und Plattenfirmen eine sogenannte ĂGebrauch-

es-oder-verlier-esñ-Klausel aufgenommen werden muss, welche es den Künstlern ermöglicht, 

ihre Rechte zurück zu fordern, wenn der Hersteller die Aufnahme in der erweiterten Schutz-

frist nicht weiter vermarktet. Außerdem müssen Plattenfirmen einen Fonds einrichten, in den 

sie 20 % ihrer Einnahmen zahlen, die während des erweiterten Zeitraums entstehen. Dieser 

Fond kommt Studiomusikern zugute, deren Aufnahmen in der verlängerten Schutzdauer ver-

kauft werden. 

Sonderprobleme bestehen bei der Nutzung verwaister Werke, also noch urheberrechtlich 

geschützter Werke, bei denen der Rechteinhaber nicht zu ermitteln ist.651 Am 25.Oktober 

2012 haben das Europäische Parlament und der Rat Richtlinie 2012/28/EU über bestimmte 

zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke erlassen. Sofern für ein Werk nach sorgfälti-

                                                 
650 Weitzmann/Otto, IRights-Dossier. Verlängerung von Schutzfristen für Tonaufnahmen, S. 5 (abrufbar unter: 

http://irights.info/userfiles/Schutzfrist_A5_dt_web_final%281%29.pdf). 
651 Pfeifer, GRUR-Prax 2011, 1. 
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ger Recherche im Land seines ersten Erscheinens keine richtigen Daten zum Rechteinhaber 

festgestellt werden können, kann ein Werk als verwaist gelten. Dies hat die Folge, dass Bibli-

otheken, Bildungseinrichtungen, Museen und Archive das Werk ohne (Nach-)Lizenzierung 

digitalisieren und online stellen dürfen. Dieses Privileg gilt auch für Institutionen, die im Be-

reich des Filmerbes tätig sind sowie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Von der 

Regelung sind vorveröffentlichte Printwerke und audiovisuelle Medien umfasst, jedoch nicht 

Bilder und unveröffentlichte Archivarien sowie elektronische Medien auf Datenträgern. 

Filmwerke und audiovisuelle Werke dürfen von den Rundfunkanstalten sowie von denen im 

Bereich des Filmerbes tätigen Institutionen digitalisiert und online veröffentlich werden. Eine 

Vergütung zugunsten des Urhebers ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Der Urheber kann den 

Status als verwaistes Werk jederzeit beenden (Art. 5). Ihm ist nach Erwägungsgrund 18 dann 

ein gerechter Ausgleich zu zahlen. Im Übrigen ist die Digitalisierung und Bereitstellung im 

Netz offenbar vergütungsfrei. 

Parallel dazu prüfte die Bundesregierung im Rahmen des sogenannten dritten Korbes die Ver-

abschiedung einer gesetzlichen Regelung für verwaiste Werke.652 Dem ist Europa nun zuvor-

gekommen.653 Die Bundesregierung soll die Richtlinie innerhalb von zwei Jahren in nationa-

les Recht umsetzen. 

2. Erschöpfungsgrundsatz 

Literatur: 

Baus, Umgehung der Erschöpfungswirkung durch Zurückhaltung von Nutzungsrechten?, 

MMR 2002, 14; Berger, Die Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts als 

Ausprägung der Eigentumstheorie des BGB, AcP 2001, 412; Grützmacher, Gebrauchtsoft-

ware und Übertragbarkeit von Lizenzen ï Zu den Rechtsfragen auch jenseits der Erschöp-

fungslehre, CR 2007, 549; Knies, Erschöpfung Online? ï Die aktuelle Problematik beim 

On-Demand-Vertrieb von Tonträgern im Lichte der Richtlinie zur Informationsgesellschaft, 

GRUR Int. 2002, 314; Koch, Lizenzrechtliche Grenzen des Handels mit Gebrauchtsoftware, 

ITRB 2007, 140; Koehler, Der Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechts im Online-

Bereich, München 2000; Schrader/Rautenstrauch, Geltung des Erschöpfungsgrundsatzes 

beim Online-Erwerb durch unkörperliche Übertragung urheberrechtlich geschützter Werke, 

K&R 2007, 251; Peifer, Vertrieb und Verleih von E-Books - Grenzen der Erschöpfungsleh-

re, AfP 2013, 89 

 

Zu beachten ist ferner der Erschöpfungsgrundsatz (§ 17 Abs. 2 UrhG; für Software Spezial-

regelung in § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG sowie für Datenbanken § 87b Abs. 2 UrhG). Stimmt der 

Urheber einer Veräußerung von Vervielfältigungsstücken zu, erschöpft sich daran sein Ver-

                                                 
652 BT-Drs. 17/4036. 
653 BT-Drs. 17/3991; siehe dazu Peifer, GRUR-Prax 2011, 1. Ähnlich die Fraktion der Linken mit ihrem Ent-

wurf vom Februar 2011; BT-Drs. 17/4661 sowie die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs. 17/4695. 
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breitungsrecht (mit Ausnahme des Vermietrechts). Die Erschöpfung erstreckt sich nur auf die 

Verbreitung körperlicher Werkexemplare ; eine zumindest entsprechende Anwendung des 

Grundsatzes auf bestimmte Online-Übertragungen wird von der h.M. für unmöglich erach-

tet.654 Die Erschöpfung knüpft daran an, dass Werkexemplare mit Zustimmung des zur Ver-

breitung Berechtigten im Wege der Veräußerung in den Verkehr gebracht worden sind. Bietet 

z.B. ein Verlag ein Buch zum Verkauf an, verliert es an den Werkkopien sein Kontrollrecht 

hinsichtlich der Weiterverbreitung. Wer also ein solches Buch gekauft hat, darf es weiterver-

kaufen. Von der Erschöpfung umfasst sind auch Daten, die auf den Werkstücken enthalten 

sind (z.B. Marktdaten eines Marktforschungsunternehmens).655 Gleiches gilt für den Weiter-

verkauf gebrauchter Standardsoftware.656 

Fraglich ist, ob auch im Online-Bereich eine Erschöpfung angenommen werden kann. Zum 

Teil wird dies verneint.657 So hat insbesondere die Münchener Justiz ihr Problem mit der On-

line-Erschöpfung. Das OLG München658 will diesen Grundsatz nicht anerkennen; die Weiter-

gabe von Nutzungsrechten verstoße gegen die urheberrechtlichen Befugnisse des Verwer-

tungsberechtigten, weil sich der Erschöpfungsgrundsatz sowohl nach deutschem als auch nach 

europäischem Recht nur auf in einem Gegenstand verkörperte Werke beziehe und hier die 

Ăgebrauchteñ Software dem Kªufer nicht auf einem Datentrªger verkºrpert ¿bergeben, son-

dern nur die Softwarelizenz verkauft wurde. Weder direkt noch analog könne der Erschöp-

fungsgrundsatz zur Anwendung kommen. Ferner ist nach Auffassung des LG München659 die 

pauschale Werbeaussage, dass die VerªuÇerung von Ăgebrauchtenñ Softwarelizenzen f¿r 

Standardsoftware erlaubt sei, im Lichte der §§ 3, 5 UWG irreführend und damit unzulässig. 

Dabei wird auch darauf abgestellt, dass ohnehin die Nutzung von Software den Eingriff in 

weitere Rechte impliziere, etwa das Recht zum Laden in den Arbeitsspeicher. Andere Gerich-

te argumentieren zu Recht damit, dass es keinen Unterschied mache, ob Software via DVD 

                                                 
654 So auch Erwägungsgrund 29 der InfoSoc-Richtlinie mit folgender Begr¿ndung: ĂUnlike CD-ROM or CD-

I, where the intellectual property is incorporated in a material medium, namely an item of goods, every on-

line service is in fact an act which should be subject to authorisation where the copyright or related right so 

provides.ñ Die InfoSoc-Richtlinie wiederholt damit Überlegungen aus der Datenbankrichtlinie; s. dort Er-

wägungsgrund 33. So auch Reinbothe, GRUR Int. 2001, 733; anders allerdings Knies, GRUR Int. 2002, 

314; Köhler, Der Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechts im Online-Bereich, München 2000, 72. 
655 OLG München, Urt. v. 25.10.2001 ï 29 U 2530/01, NJW-RR 2002, 401. 
656 OLG Stuttgart, Urt. v. 3.11.2011 ï 2 U 49/11, ZUM 2012, 811; für eine analoge Anwendung des § 69c 

Nr. 3 Satz 2 UrhG dagegen Grützmacher, CR 2007, 549; Schrader/Rautenstrauch, K&R 2007, 251. 
657 LG München I, Urt. v. 19.1.2006 ï 7 O 23237/05, MMR 2006, 175 = CR 2006, 159 m. Anm. Hai-

nes/Scholz; OLG München, Urt. v. 3.8.2006 ï 6 U 1818/06, MMR 2006, 748 m. Anm. Stögmüller = CR 

2006, 655 m. Anm. Lehmann. Siehe dazu Hoeren, CR 2006, 573. Kritisch wohl auch OLG Frankfurt a.M., 

Beschl. v. 12.5.2009 ï 11 W 15/09 für den Handel mit Echtheitszertifikaten. 
658 OLG München, Urt. v. 3.7.2008 ï 6 U 2759/07, CR 2008, 551 m. Anm. Bräutigam = K&R 2008, 538; 

OLG München, Urt. v. 3.7.2008 ï 6 U 2759/07, CR 2006, 655; OLG München, Urt. v. 3.8.2006 ï 1818/06, 

BecksRS 2006, 10438. 
659 LG München I, Beschl. v. 30.4.2007 ï 33 O 7340/08, CR 2008, 414 m. Anm. Moritz. 
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oder über das Netz vertrieben werde; in beiden Fällen müsse wirtschaftlich und juristisch im 

Hinblick auf eine Erschöpfung gleich argumentiert werden.660 Das LG München661 hat der 

Kaufpreisklage des mit gebrauchten Softwarelizenzen handelnden Klägers stattgegeben; das 

Vorbringen des Software-Käufers, der Veräußerung einer einzelnen Lizenz aus einem Volu-

menlizenzvertrag läge ein Rechtsmangel zu Grunde, teilte das Gericht nicht. Es sei dem Käu-

fer eine verkörperte Kopie übergeben worden, die durch Vervielfältigung der Masterkopie des 

ursprünglichen Lizenzinhabers entstanden sei. Dadurch sei sowohl hinsichtlich des Verbrei-

tungsrechts als auch des Vervielfältigungsrechts Erschöpfung gem. § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG 

eingetreten. Durch die in Erfüllung des jeweiligen Volumenlizenzvertrags erfolgte Einräu-

mung von Nutzungsrechten an Software habe sich das Verbreitungsrecht des Lizenzinhabers 

in Bezug auf jedes einzelne eingeräumte Nutzungsrecht, das jeweils als ein eigenständig zu 

beurteilendes Vervielfältigungsstück der Software zu behandeln sei, erschöpft. Dadurch könn-

ten auch bei aufgespaltenen Volumenlizenzen einzelne Softwarelizenzen ohne Zustimmung 

des Lizenzinhabers veräußert werden. Das OLG Düsseldorf hat zu Recht eine Ausdehnung 

des Erschöpfungsgrundsatzes auf die mitgelieferte Sicherungskopie abgelehnt.662 Der BGH 

hat mit Beschluss vom 3. Februar 2011663 die Frage der Online-Erschöpfung dem EuGH zur 

Entscheidung vorgelegt. Der EuGH hat jetzt in UsedSoft vs. Oracle664 den Erschöpfungs-

grundsatz der Computerprogramm-Richtlinie auch auf Download-Software anwendet. Stelle 

der Urheberrechtsinhaber seinem Kunden eine ï körperliche oder nichtkörperliche ï Kopie 

zur Verf¿gung und schlieÇe er gleichzeitig gegen Zahlung eines Entgelts einen ĂLizenzver-

tragñ, durch den der Kunde das unbefristete Nutzungsrecht an dieser Kopie erhªlt, so verkaufe 

er diese Kopie an den Kunden und erschöpfe damit sein ausschließliches Verbreitungsrecht. 

Durch ein solches Geschäft werde nämlich das Eigentum an dieser Kopie übertragen. Somit 

kann sich der Rechtsinhaber, selbst wenn der Lizenzvertrag eine spätere Veräußerung unter-

sagt, dem Weiterverkauf dieser Kopie nicht mehr widersetzen. Entsprechende Nutzungsbe-

schränkungen in AGB sind rechtswidrig.665 Fraglich ist nun, ob künftig neue Vertriebsmodel-

le Kauf/Lizenz ersetzt werden (Miete, Cloud-Computing; SaaS). Im Übrigen zählen zu den 

Vervielfältigungen, die nach Art. 5 der RL für die Benutzung der Software erforderlich und 

                                                 
660 So etwa LG Hamburg, Urt. v. 29.6.2006 ï 315 O 343/06, MMR 2006, 827 = CR 2006, 812; OLG Ham-

burg, Urt. v. 7.2.2007 ï 5 U 140/06, MMR 2007, 317 m. Anm. Hüsch/Meuser. Siehe dazu auch Rössel, 

ITRB 2007, 105. Ähnlich Grützmacher, ZUM 2006, 302; Grützmacher, CR 2007, 549; Sosnitza, K&R 

2006, 206. 
661 LG Hamburg, Urt. v. 29.6.2006 ï 315 O 343/06, MMR 2006, 827 m. Anm. Heydn/Schmidl = CR 2006, 

815 m. Anm. Grützmacher; Bräutigam/Sosna, jurisPR-ITR 12/2006, Anm. 5. 
662 Urt. v. 29.6.2009 ï I-20 U 247/08. 
663 BGH, Beschl. v. 3.2.2011 ï I ZR 129/08, CR 2011, 223 m. Anm. Rössel ï UsedSoft. 
664  Urt. v. 3.7.2012 ï C ï 128(11). Ihm folgend auch BGH, Urt. v. 17.7.2013 ï I ZR 129/08 ï UsedSoft II. 
665  OLG Hamburg, Beschl. v. 30.4.2013 ï 5 W 35/13. 
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dem Zweiterwerber daher erlaubt sind, nicht die Aufspaltungen von Volumenlizenzen. Span-

nend ist schließlich auch, wie sich die Entscheidung auf andere Werkarten auswirkt. 

 

Streitig ist, ob diese Konzeption auch auf eBooks und andere digitale Inhalte zur Anwendung 

kommt. Nach Auffassung des LG Bielefeld666 ist der Weiterverkauf von Ebooks nicht vom 

Erschöpfungsgrundsatz gedeckt. Die Used-Soft-Entscheidung des EuGH sei nicht auf eBooks 

übertragbar. AGB-Klauseln, die eine Weiterveräußerung eines eBooks verbieten, seien wirk-

sam. 

 

Auf der Rechtsfolgenseite ist die Erschöpfung räumlich auf den Bereich der EU und des 

EWR beschränkt.667 Wer Kopien geschützter Werke in den USA kauft, darf diese nicht in 

der EU weiterverkaufen; eine internationale Erschöpfung wird von der h.M. abgelehnt.668 

Sachlich beschränkt sich die Erschöpfung nur auf die jeweilige Verbreitungsform. Sie erlaubt 

nicht die Verbreitung innerhalb eines neuen, eigenständigen Marktes, etwa von Buchclubaus-

gaben eines Buches im Taschenbuchhandel.669 

Der BGH hat in der Entscheidung Half Life 2670 vertreten, dass der urheberrechtliche Grund-

satz der Erschöpfung des Verbreitungsrechts nicht berührt wird, wenn ein Hersteller eines 

Computerspiels, das auf DVD vertrieben wird, dieses so programmiert, dass es erst nach Ein-

richtung eines Benutzerkontos über eine Internetverbindung zum Hersteller benutzt werden 

kann, die Einrichtung des Benutzerkontos nur einmalig möglich ist und der Lizenzvertrag eine 

Klausel enthält, nach welcher dem Nutzer verboten ist, das Benutzerkonto zu verkaufen, für 

dessen Nutzung Geld zu verlangen oder es anderweitig weiterzugeben. Urheberrechtlich be-

stehe kein Anspruch darauf, dass mit dem Erwerb eines urheberrechtlich geschützten Compu-

terprogramms auch eine Nutzungsmöglichkeit eingeräumt wird; insbesondere gebiete der ur-

heberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz dies nicht. Einschränkungen der rechtlichen oder tat-

sächlichen Verkehrsfähigkeit eines Werkstücks, die sich nicht aus dem Verbreitungsrecht des 

Urhebers als solchem ergeben, sondern auf anderen Umständen beruhen, wie z.B. auf der spe-

                                                 
666  LG Bielefeld, Urt. v. 5.3.2013 ï 4 O 191/11. Streitig ist die Online-Erschöpfung auch im US-Recht Siehe 

District Court of New York Decision of 30 March 2013 - No. 12 Civ. 95 (RJS) Capital Records LLC. ./. 

ReDigi NC 
667 Siehe dazu auch EuGH, Urt. v. 8.6.1971 ï C-78/70 ï Polydor. 
668 Schricker/Loewenheim, UrhG, § 17 Rz. 55 m.w.N. 
669 BGH, Urt. v. 21.11.1958 ï I ZR 98/57, GRUR 1959, 200 ï Heiligenhof. 
670 BGH, Urt. v. 11.2.2010 ï I ZR 178/08, CR 2010, 565 m. Anm. Menz/Neubauer = MDR 2010, 1071 = 

MMR 2010, 771. 
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zifischen Gestaltung des betreffenden Werks oder Werkstücks, berühren den Grundsatz der 

Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts nicht. 

Ähnlich ist nach Auffassung des LG Berlin die Rechtslage beim Vertrieb von Musikdown-

loads.671 Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines entgeltlichen Musik-

downloadportals, die den Weitervertrieb, die Weitergabe, Übergabe oder Unterlizenzierung 

von im Wege des Downloads erworbenen Musikdateien vorbehaltlich abweichender gesetzli-

cher Regeln verbietet, beinhaltet keine unangemessene Benachteiligung. Durch den Down-

load einer Musikdatei und ihrer Festlegung auf einem Datenträger tritt keine Erschöpfung des 

Verbreitungsrechts i.S.d. § 17 Abs. 2 UrhG ein. Eine analoge Anwendung des Erschöpfungs-

grundsatzes scheidet aus, da sowohl nach dem deutschen Urheberrecht als auch nach der 

Richtlinie 2001/29/EG der Eintritt der Erschöpfung ausdrücklich die gegenständliche Verkör-

perung eines Werkes voraussetzt. Der Weitervertrieb einer durch Download erworbenen Mu-

sikdatei mittels Herstellung eines weiteren Vervielfältigungsstückes, z.B. über E-Mail, stellt 

demnach einen Verstoß gegen § 16 UrhG dar. 

3. Öffentliche Reden (§ 48 UrhG) 

Nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiederga-

be von Reden zulässig, die bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen 

oder kirchlichen Organen gehalten worden sind. Es ist daher möglich, ohne Zustimmung des 

Urhebers, Reden über das Internet zugänglich zu machen. Fraglich könnte allenfalls sein, ob 

sich die Ausnahmebestimmung nur auf den reinen Text der Rede oder auch auf weitere Um-

stände der Rede (Ton- und Bildmaterial) erstreckt. Für die Internetnutzung hat diese Schranke 

keine besondere Bedeutung. 

4. Zeitungsartikel (§ 49 UrhG) 

Literatur: 

Beiner, Der urheberrechtliche Schutz digitalisierter Presseartikel in unternehmenseigenen 

Datenbanken, MMR 1999, 691; Berger, Elektronische Pressespiegel und die Informations-

richtlinie, CR 2004, 360; Flechsig, Elektronische Pressespiegel ï ein Beitrag zur Reform 

künftiger Pressespiegelausnahmen, in: Festschrift für Melichar, Tübingen 1999; Hoeren, 

Pressespiegel und das Urheberrecht. Eine Besprechung des Urteils des BGH ĂElektronischer 

Pressespiegelñ, GRUR 2002, 1022; Katzenberger, Elektronische Pressespiegel aus der Sicht 

des urheberrechtlichen Konventionsrechtes, GRUR Int. 2004, 739; Lehmann/Katzenberger, 

Elektronische Pressespiegel und Urheberrecht, Düsseldorf 1999; Niemann, Pressespiegel de 

lege lata, CR 2002, 817; Niemann, Pressespiegel de lege ferenda, CR 2003, 119; Vogtmeier, 

                                                 
671 LG Berlin, Urt. v. 14.7.2009 ï 16 O 67/08. 
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Elektronischer Pressespiegel im zweiten Korb, MMR 2004, 658; Wallraf, Elektronische 

Pressespiegel aus der Sicht der Verlage, AfP 2000, 23. 

 

Unter dem Gesichtspunkt des freien Informationszugangs regelt § 49 UrhG den uneinge-

schränkten Zugriff auf Beiträge vor allem aus der Tagespresse. Erst die Rechtsprechung hat 

aus dieser Bestimmung die sog. ĂPressespiegelbestimmungñ gemacht.672 Interessant ist hier 

vor allem der Bereich der elektronischen Pressespiegel. Nach § 49 Abs. 1 UrhG ist die Ver-

vielfältigung und Verbreitung einzelner Artikel und Abbildungen aus Zeitungen in anderen 

ĂZeitungen und Informationsblªtternñ sowie deren ºffentliche Wiedergabe zulªssig, sofern 

die Artikel und Abbildungen politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen 

und nicht mit einem Vorbehalt der Rechte versehen sind. 

a) Artikel 

Unter ĂArtikelñ sind nur Sprachwerke zu verstehen, nicht jedoch Fotografien oder Zeichnun-

gen.673 Wenn ein Artikel neben dem Text auch Bildmaterial enthielt, war bis zum 

31. Dezember 2007 nur die Übernahme des Textes von § 49 Abs. 1 UrhG gedeckt. Seit dem 

1. Januar 2008 werden von § 49 Abs. 1 UrhG nun auch die im Zusammenhang mit Artikeln 

veröffentlichten Abbildungen erfasst. Damit ist es nun auch möglich, die (regelmäßig bebil-

derten) Texte aus der Tagespresse in toto zu scannen und unter Berufung auf § 49 UrhG in 

eine Datenbank einzuspeisen. Erlaubt ist nur die Übernahme einzelner Artikel, nicht jedoch 

etwa die Übernahme des Texts einer gesamten Ausgabe. Auch dürfen nur Artikel verwendet 

werden, deren Inhalt politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betrifft. Beiträge 

mit schwerpunktmäßig wissenschaftlichem oder kulturellem Inhalt fallen nicht unter die Vor-

schrift.674 Außerdem muss der übernommene Artikel noch im Zeitpunkt der Übernahme aktu-

ell sein.675 

b) Zeitungen 

Die Entnahme ist nur im Hinblick auf ĂZeitungen und andere lediglich dem Tagesinteresse 

dienenden Informationsblätterñ zulªssig. Zu dieser Gruppe zªhlen neben der Tagespresse 

                                                 
672 Gegen die Anwendung von § 49 Abs. 1 auf Pressespiegel noch Beiner, MMR 1999, 691, 695. 
673 Loewenheim, Urheberrechtliche Grenzen der Verwendung geschützter Werke in Datenbanken, Stuttgart 

1994, 73 m.w.N. in Fn. 327. 
674 Zu weit geht m.E. Melichar, wenn er es für § 49 gen¿gen lªsst, dass ein Artikel Ăauchñ den privilegierten 

Inhalt hat (Schricker/Melichar, § 49 Rz. 7). Es kommt entscheidend auf die Schwerpunkte des Textes an. 
675 Zu weit geht m.E. auch Loewenheim, Urheberrechtliche Grenzen der Verwendung geschützter Werke in 

Datenbanken, Stuttgart 1994, 74, wenn er für die Aktualität auf den Zeitpunkt der Übergabe auf die Benut-

zer (etwa einer Datenbank) abstellt. Die Übergabe ist als solche kein urheberrechtlich relevanter Akt; ent-

scheidend ist der Zeitpunkt, in dem in die Verwertungsrechte des Urhebers eingegriffen worden ist. 
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auch periodisch erscheinende Informations- und Mitteilungsblätter.676 Es stellt sich dabei die 

Frage, ob auch eine Online-Zeitung eine ĂZeitungñ i.S.v. Ä 49 UrhG ist. Die Repräsentanten 

der Zeitungsverleger lehnen dies ab. Sie verweisen darauf, dass es sich bei § 49 UrhG um eine 

Ausnahmevorschrift zu Lasten des Urhebers handele. Ausnahmevorschriften seien eng auszu-

legen. Deshalb sei § 49 UrhG nur auf Printmedien als Ausgangsmaterial zu beziehen und 

spiele für den Online-Bereich keine Rolle. Diese Ansicht wird m.E. zu Recht von der Verwer-

tungsgesellschaft Wort zurückgewiesen. Nach deren Ansicht sei zwar § 49 UrhG als Aus-

nahmevorschrift tatsächlich eng auszulegen. Dies schließe jedoch nicht aus, dass für den Be-

griff der ĂZeitungñ eine sinnvolle und sachgerechte Interpretation gefunden werden kºnne. 

Dabei könne es nicht darauf ankommen, auf welchem Trägermedium eine Publikation er-

scheine. Nach der typischen Definition der Zeitungswissenschaft umfasse Zeitung vielmehr 

jedes periodisch erscheinende Informationsmedium mit universellem und aktuellem Inhalt.677 

Damit fallen auch Online-Zeitungen unter die Pressespiegel-Bestimmung. 

c) Elektronische Pressespiegel 

Strittig ist die Anwendbarkeit des § 49 UrhG auf elektronische Pressespiegel, insbesondere 

im Online-Bereich. 

Fraglich ist, ob die Erstellung einer ĂPressespiegeldatenbankñ, die beispielsweise in einem 

Großunternehmen oder in einer Verwaltung sinnvoll genutzt werden könnte, von § 49 Abs. 1 

UrhG umfasst wäre. Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 UrhG ist, wie erläutert, nur die Verbreitung von 

Informationsblättern erlaubt, die dem Tagesinteresse dienen. Es erscheint aber nicht wahr-

scheinlich, dass elektronische Pressespiegel tatsächlich nur für einen Tag benutzt und dann 

vernichtet oder unabhängig von den jeweils anderen tagesaktuellen Pressespiegeln aufbewahrt 

werden. Vielmehr soll so eine Datenbank entstehen, die jederzeit ï und das wesentlich kom-

fortabler als traditionelle Pressespiegel mit Suchfunktionen versehen ï verfügbar wäre. Das 

Erfordernis der ĂTagesinteressenñ wªre damit nicht mehr gegeben. Die Abgrenzung ist aller-

dings fließend.678 

Beim übernehmenden Medium muss es sich ebenfalls um Zeitungen bzw. Informationsblätter 

handeln. Abwegig erscheint die dazu teilweise vertretene Ansicht, dass auch der selektive 

Ausdruck von gescannten Zeitungsartikeln aus einer zentralen Datenbank heraus unter § 49 

                                                 
676 So jetzt ausdrücklich der BGH, Urt. v. 27.1.2005 ï I ZR 119/02, MDR 2005, 1304 = GRUR 2005, 670, 

672. Anders noch das OLG München I, Urt. v. 23.12.1999 ï 29 U 4142/99, AfP 2000, 191, 193, das Artikel 

aus Publikumszeitschriften von der Pressespiegelfreiheit ausnahm. 
677 Siehe Rehbinder, UFITA 48 (1966), 102; vgl. auch Melichar, Die Begriffe ĂZeitungñ und ĂZeitschriftñ im 

Urheberrecht, ZUM 1988, 14. 
678 Vgl. Wallraf, Elektronische Pressespiegel aus der Sicht der Verlage, AfP 2000, 23. 
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Abs. 1 UrhG falle.679 Der Benutzer einer Datenbank stellt sich nicht sein eigenes ĂInformati-

onsblattñ zusammen; der Verteilung von Kopien an Dritte fehlt die vorherige Zusammenfas-

sung in einem zentralen Primärmedium. Wie Loewenheim zu Recht feststellt,680 fehlt es bei 

solchen Informationsdatenbanken daran, dass der Betreiber selbst von sich aus und im eige-

nen Interesse informieren will. 

Insgesamt ist die Rechtslage hinsichtlich der Anwendbarkeit der Bestimmung auch auf Pres-

sespiegel in elektronischer Form jedoch unklar.681 Zunächst wurde gegen die Zulässigkeit der 

Lizenzierung eines elektronischen Pressespiegels durch eine Verwertungsgesellschaft ent-

schieden,682 eine Privilegierung durch § 49 UrhG also abgelehnt und damit das Verbotsrecht 

der Urheber bejaht. Diese Entscheidung des LG Hamburg wurde noch durch das OLG Ham-

burg bestätigt.683 Ähnlich sahen die Rechtslage das OLG Köln684 und das LG Berlin.685 Rest-

riktiv argumentierte auch das Appellationsgericht Bern für den Bereich der Pressebeobach-

tung.686 Nach Auffassung des LG München I sollte es allerdings urheberrechtlich unproblema-

tisch und von § 49 UrhG gedeckt sein, wenn jemand einen elektronischen Pressespiegel in der 

Form anbot, dass eine Auflistung von zu Suchbegriffen gefundenen Artikeln dargeboten wur-

de, die nur Fundstelle, Überschrift des Artikels, Namen der Zeitung als Quellenangabe, Ress-

ort und den Satz des Artikels mit dem Suchbegriff enthielt.687 

Der BGH hat zugunsten der Pressenutzer die Hamburger Entscheidungen aufgehoben und 

eine Anwendung des § 49 Abs. 1 UrhG auf elektronisch übermittelte Pressespiegel für mög-

lich erachtet.688 Entscheidend sei, dass der Pressespiegel nach Funktion und Nutzungspotenti-

al noch im Wesentlichen dem herkömmlichen Pressespiegel entspreche. Dies setze voraus, 

dass der elektronisch übermittelte Pressespiegel nur betriebs- oder behördenintern und nur in 

einer Form zugänglich gemacht werde, die sich im Falle der Speicherung nicht zu einer Voll-

textrecherche eigne. Infolge dieser höchstrichterlichen Klärung hat der Gesetzgeber im Regie-

rungsentwurf zum ĂZweiten Korbñ von einer Kodifizierung der Entscheidung abgesehen.689 

                                                 
679 So Eidenmüller, Elektronischer Pressespiegel, CR 1992, 321, 323. 
680 Loewenheim, Urheberrechtliche Grenzen der Verwendung geschützter Werke in Datenbanken, Stuttgart 

1994, 76. 
681 Schon gegen die Anwendbarkeit auf traditionelle Pressespiegel Wallraf, Elektronische Pressespiegel aus 

der Sicht der Verlage, AfP 2000, 23, 26; Beiner, MMR 1999, 691, 695. 
682 LG Hamburg, Urt. v. 7.9.1999 ï 308 O 258/99, CR 2000, 355 = AfP 1999, 389. 
683 OLG Hamburg, Urt. v. 6.4.2000 ï 3 U 211/99, CR 2000, 658 m. Anm. Kröger = AfP 2000, 299, 300. 
684 OLG Köln, Urt. v. 30.12.1999 ï 6 U 151/99, CR 2000, 352 = MMR 2000, 365 m. Anm. Will. 
685 LG Berlin, Urt. v. 15.5.2001 ï 16 O 173/01, AfP 2001, 339. 
686 Appellationsgericht Bern, Urt. v. 21.5.2001 ï I-0299/I/00, MMR 2002, 30 m. Anm. Hilty. 
687 LG München I, Urt. v. 1.3.2002 ï 21 O 9997/01, K&R 2002, 258 m. Anm. Lührig = CR 2002, 452. 
688 BGH, Urt. v. 11.7.2002 ï I ZR 255/00, MDR 2003, 283 = MMR 2002, 739 m. Anm. Hoeren und Walden-

berger = CR 2002, 827 mit Bespr. Niemann 817 = RDV 2002, 306; vgl. auch Hoeren, GRUR 2002, 1022. 
689 Vgl. hierzu Flechsig, GRUR 2006, 888. 
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Einige Zeitungsverleger haben die PMG Presse-Monitor Deutschland GmbH & Co. KG  

gegründet, die die Pressespiegelrechte der Verleger bündeln soll. Die PMG bietet elektroni-

sche Artikel und/oder Lizenzen von derzeit mehr als 490 Verlagen aus Deutschland und ande-

ren europäischen Ländern für die Erstellung elektronischer Pressespiegel an und hat im Ein-

klang mit der Rechtsprechung des BGH entsprechende Verträge geschlossen. Streitig war 

allerdings lange Zeit, ob nicht diese Organisation ihrerseits als Verwertungsgesellschaft anzu-

sehen sei, so dass für deren Tätigkeit eine Erlaubnis des DPMA eingeholt werden müsste.690 

Das Problem hat sich faktisch dadurch entschärft, dass die Pressemonitor GmbH inzwischen 

zusammen mit der VG Wort im Bereich der Pressespiegelvergütung tätig ist. 

d) Vergütungsanspruch 

Wichtig ist ferner der mit der Ausnahme, also der Zulässigkeit der Vervielfältigung und Ver-

breitung, verknüpfte Vergütungsanspruch. Nach § 49 Abs. 1 Satz 2 UrhG ist für die Ver-

vielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe eine angemessene Vergütung zu zah-

len. Diesen Anspruch kann der Rechtsinhaber nur über eine Verwertungsgesellschaft geltend 

machen (§ 49 Abs. 1 Satz 3 UrhG). Die Vergütungspflicht entfällt, wenn lediglich kurze Aus-

züge aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht verwendet werden 

(§ 49 Abs. 1 Satz 2 UrhG a.E.). Es ist daher ohne Zustimmung der Urheber und ohne Ver-

pflichtung zur Zahlung einer Vergütung zulässig, Presseauszüge etwa im Internet zu platzie-

ren. 

Die VG WORT  nimmt für die Journalisten die Vergütungsansprüche für die elektronischen 

Pressespiegel wahr, die unter § 49 UrhG fallen. Dazu zählen ï wie oben erläutert ï Artikel 

aus Zeitungen mit aktuellem politischem Bezug, nicht jedoch z.B. Artikel aus Zeitschriften 

oder Beiträge über kulturelle, unterhaltende oder lokale Ereignisse sowie Texte, die keinen 

aktuellen Bezug haben. Die VG Wort hat ihrerseits mit der Presse-Monitor  im September 

2003 eine umfassende Zusammenarbeit für die Bereitstellung elektronischer Pressespiegel 

vereinbart. Danach vermarktet die PMG nicht nur die Artikel der mit ihr vertraglich verbun-

denen Verlage, sondern auch solche elektronischen Pressespiegel, die unter die Einschrän-

kungen des § 49 UrhG fallen. Die VG WORT wird im Gegenzug an den Erlösen der PMG 

aus dem Geschäft mit elektronischen Pressespiegeln beteiligt, so dass auch die Journalisten, 

die bei der VG WORT gemeldet sind, von dieser Umlage profitieren. 

                                                 
690 Siehe zu den Rechtsauseinandersetzungen BayVGH, Beschl. v. 1 4.3.2002 ï U 16 E 02.11987, AfP 2002, 

173, im Wesentlichen bestätigt durch BayVGH, Beschl. v. 18.6.2002 ï 22 CE 02.815, ZUM-RD 2003, 219, 

zur der Frage, ob und mit welchem Inhalt das DPMA über eine Untersagungsverfügung für Presse-

Monitore Pressemitteilungen herausgeben darf. 
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5. Zitierfreiheit (§ 51 UrhG) 

Literatur: 

Poll, TV-Total ï Alles Mattscheibe, oder was? Zum Verhältnis von freier Benutzung (§ 24 

UrhG) und Zitatrecht (§ 51 UrhG) zu Art. 5 GG, ZUM 2004, 511; Seifert, Das Zitatrecht 

nach ĂGermania 3ñ, in: Festschrift f¿r Willi Erdmann, Kºln 2003, 195; Seydel, Die Zitier-

freiheit als Urheberrechtsschranke, Köln 2002. 

 

Denkbar ist auch eine Anwendung der in § 51 UrhG geregelten Grundsätze der Zitierfrei-

heit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass § 51 UrhG die Meinungsfreiheit (Art. 10 EMRK und 

Art. 5 Abs. 1 GG) schützt und daher eine Güterabwägung zwischen Urheberrecht und Mei-

nungsfreiheit zu erfolgen hat, die nicht einseitig zugunsten des Urheberrechts gelöst werden 

darf.691 

Im Rahmen der Urheberrechtsnovellierung zum sog. Zweiten Korb war angedacht, das Zitat-

recht weiter einzuschränken. Es sollte nur dann gewährt werden, sofern die Nutzung anstän-

digen Gepflogenheiten entspricht.692 Schließlich hat man diese Beschränkung aber doch ge-

strichen. Stattdessen erstreckt sich das Zitatrecht nunmehr ohne Differenzierung zwischen 

einzelnen Werkarten auf alle Nutzungen, bei denen das Zitat durch den besonderen Zweck 

gerechtfertigt ist. 

a) Zitierfreiheit für wissenschaftliche Werke 

§ 51 Nr. 1 UrhG erlaubt die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe ein-

zelner bereits veröffentlichter Werke auch ohne Zustimmung des Urhebers, sofern diese in ein 

selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden und 

die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. 

aa) Wissenschaft 

Dabei ist der Begriff des wissenschaftlichen Werks weit zu ziehen; auch Filmwerke können 

hierunter fallen.693 Allerdings muss das Werk durch die ernsthafte, methodische Suche nach 

Erkenntnis gekennzeichnet sein.694 Die Entwickler multimedialer Produkte können das Zitier-

                                                 
691 S. dazu den spannenden Gerichtsstreit in Frankreich rund um die Ausstrahlung von Utrillo-Werken, etwa 

Cour d´Appel de Paris, Urt. v. 30.5.2001 ï (Jean FABRIS ./. Sté FRANCEZ) GRUR Int. 2002, 329 m. 

Anm. Geiger. Ähnlich öOGH, Urt. v. 12.6.2001 ï 4 Ob 127/01, GRUR Int. 2002, 341 m. Anm. Walter 

zum Verhältnis von Art. 10 EMRK und UrhG. 
692 Regierungsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft 

vom 22.3.2006; http://www.kopienbrauchenoriginale.de/media/archive/139.pdf. 
693 Ekrutt, Urheberrechtliche Probleme beim Zitat von Filmen und Fernsehsendungen, Hamburg 1973, 109; 

Ulmer, Zitate in Filmwerken, GRUR 1972, 323, 324. 
694 LG Berlin, Urt. v. 26.5.1977 ï 16 S 6/76, GRUR 1978, 108 ï Terroristenbild; Schricker/Schricker, § 51 

Rz. 31. 
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recht für wissenschaftliche Zwecke z.B. im Fall von online nutzbarem Lehrmaterial für Stu-

dierende, Schüler oder sonstige Interessierte in Anspruch nehmen. Nicht anwendbar ist die 

Vorschrift jedoch bei der Verwendung von Material für Produkte, bei denen der Schwerpunkt 

auf dem Unterhaltungswert liegt,695 so zum Beispiel bei einer Webseite zur Geschichte der 

Beatles. 

bb) Umfang des Zitats 

§ 51 Nr. 1 UrhG erlaubt die ¦bernahme Ăeinzelner Werkeñ. Damit ist zu Gunsten der Ver-

breitung wissenschaftlicher Informationen auf der einen Seite eine sehr weitgehende, extensi-

ve Verwendung fremder Quellen legitimiert: Der Zitierende kann auf ganze Werke zurück-

greifen, sofern dies zur Untermauerung einer eigenen Aussage erforderlich ist (sog. Großzi-

tat). Auf der anderen Seite ist das Zitatrecht jedoch auf Ăeinzelneñ Quellen beschrªnkt. Diese 

Regelung wird bei Verwendung der Werke eines Urhebers sehr eng ausgelegt.696 Der Zitie-

rende soll nicht unter Berufung auf § 51 UrhG das gesamte Werkrepertoire eines Urhebers 

verwenden. Anders ist die Lage bei Zitaten in Bezug auf mehrere Urheber; hier neigt man zu 

einer großzügigeren Behandlung. 

cc) Zitatzweck 

Entscheidend ist der Zitatzweck. Das zitierende Werk muss selbständig sein. Es reicht nicht 

aus, dass fremde Werke lediglich gesammelt werden; es muss eine eigene geistige Leistung 

auch im Verhältnis zur Auswahl der Zitate vorliegen.697 Die Zitate sind folglich nur zur Un-

termauerung einer eigenen Aussage zulässig. Steht das Zitat gegenüber der eigenen Aussage 

im Vordergrund, scheidet eine Zulässigkeit nach § 51 Nr. 1 UrhG aus. Ein zulässiges Zitat 

liegt weiterhin nur vor, wenn eine innere Verbindung zwischen zitierendem und zitiertem 

Werk besteht.698 Das Zitat darf nur als Beleg und Hilfsmittel fungieren und muss gegenüber 

dem Hauptwerk zurücktreten.699 Geht es hingegen darum, dass der Zitierende auf eigene Aus-

führungen zu Gunsten des Zitats verzichten will, kann er sich nicht auf § 51 UrhG stützen.700 

                                                 
695 KG, Urt. v. 13.1.1970 ï 5 U 1457/69, GRUR 1970, 616. 
696 BGH, Urt. v. 3.4.1968 ï I ZR 83/66, BGHZ 50, 147, 156 ï Kandinsky I; s. auch Schricker/Schricker, § 51 

Rz. 34. 
697 BGH, Urt. v. 22.9.1972 ï I ZR 6/81, GRUR 1973, 216 ï Handbuch moderner Zitate; Schricker/Schricker, 

§ 51 Rz. 22, 34. 
698 BGH, Urt. v. 17.10.1958 ï I ZR 180/57 ï Verkehrskinderlied; BGH, Urt. v. 3.4.1968 ï I ZR 93/66 ï Kand-

insky I; BGH, Urt. v. 4.12.1986 ï I ZR 189/84, MDR 1987, 381 = GRUR 1987, 362 ï Filmzitat; BGH, Urt. 

v. 20.12.2007 ï I ZR 42/05, CR 2008, 507 = GRUR 2008, 693; Schricker/Schricker, § 51 Rz. 16 m.w.N. 
699 BGH, Urt. v. 23.5.1985 ï I ZR 28/83, MDR 1986, 468 = GRUR 1986, 59, 60 ï Geistchristentum; BGH, 

Urt. v. 7.3.1985 ï I ZR 70/82, MDR 1985, 738 = GRUR 1987, 34, 35 ï Liedtextwiedergabe I. 
700 KG, Urt. v. 13.1.1970 ï 5 U 1457/69, GRUR 1970, 616, 618 ï Eintänzer. 
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Es kommt darauf an, zu welchem Zweck fremde Werke in das Produkt integriert werden. Be-

denklich erscheint vor allem die Übernahme ganzer Werke ohne eigene Auseinandersetzung 

mit deren Inhalt. Umgekehrt ist die Verwendung von Musik- oder Filmsequenzen in einem 

multimedialen Lexikon über § 51 UrhG durchaus legitimierbar. Die erkennbare Abbildung 

eines Fotos auf einem neuen Foto kann nur dann von der Zitierfreiheit (§ 51 UrhG) gedeckt 

sein, wenn es sich bei dem neuen Foto um ein Lichtbildwerk i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 

UrhG handelt und die Abbildung des Lichtbilds im Lichtbild nicht nur einem rein dekorati-

ven, illustrierenden Zweck dient. Erforderlich ist vielmehr das Vorliegen eines Zitatzwecks, 

d.h. eine irgendwie geartete (geistige) Auseinandersetzung mit dem abgebildeten und erkenn-

baren Foto (Objekt).701 

dd) Quellenangabe 

Allerdings setzt § 51 UrhG auch voraus, dass in jedem Fall einer Vervielfältigung des Werkes 

oder eines Werkteiles die Quelle deutlich angegeben wird (§ 63 Abs. 1 UrhG). Dies wird 

bei der Digitalisierung von Fotographien oder dem Sampling einzelner Musikkomponenten 

kaum praktizierbar sein.702 Auch beim Zitat von im Internet verfügbaren Texten könnte das 

Quellenerfordernis problematisch sein, da ein Link als Quellenangabe ï wegen der Flüchtig-

keit dieses Verweises ï im Regelfall nicht ausreichen wird.703 Links im eigenen Text als sol-

che stellen keine Zitate dar und müssen daher auch nicht den Anforderungen genügen.704 

b) Kleinzitat, § 51 Nr. 2 UrhG 

Gem. § 51 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe zu-

lässig, sofern Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen 

Sprachwerk angeführt werden. Über den Wortlaut hinaus wird die Regelung auch auf Fil-

me705 und sonstige Werkgattungen706 ausgedehnt. Erlaubt ist nur die Verwendung kleinerer 

Ausschnitte des Werkes. Allerdings müssen diese Ausschnitte für sich genommen schutzfähig 

sein. Kleine Pixel und Sounds707 sind zum Beispiel nicht schutzfähig und können daher stets 

frei verwendet werden. Schwierigkeiten bereiten Bildzitate. Bei Fotografien oder Werken der 

bildenden Kunst umfasst ein Zitat notwendigerweise das ganze Bild und nicht nur einen Aus-

                                                 
701 KG Berlin, Urt. v. 15.6.2010 ï 5 U 35/08. 
702 Die Situation stellt sich allerdings anders mit Blick auf den digitalen ĂFingerprintñ dar; s. dazu Gass, Digi-

tale Wasserzeichen als urheberrechtlicher Schutz digitaler Werke?, ZUM 1999, 815. 
703 Vgl. Schulz, ZUM 1998, 221, 232; Bisges, Grenzen des Zeitatrechts im Internet, GRUR 2009, 730. 
704 Koch, GRUR 1997, 417, 420. 
705 BGH, Urt. v. 4.12.1986 ï I ZR 189/84, MDR 1987, 381 = GRUR 1987, 362 ï Filmzitat; BGH, Urt. v. 

20.12.2007 ï I ZR 42/05, CR 2008, 507 = GRUR 2008, 693. 
706 Schricker/Schricker, § 51 Rz. 41. 
707 Vgl. Schricker/Loewenheim, § 2 Rz. 122. 
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schnitt; in solchen Fällen ist ï je nach Zitatzweck ï auch die Verwendung ganzer Werke zu-

lässig.708 Zu beachten ist neben dem Zitatzweck insbesondere die Notwendigkeit der Quellen-

angabe. 

c) Musikzitate, § 51 Nr. 3 UrhG 

Nach § 51 Nr. 3 UrhG ist es zulässig, ohne Zustimmung des Rechteinhabers Teile eines er-

schienenen musikalischen Werkes in ein (selbständiges) Werk der Musik zu integrie-

ren.709 Die Regelung dürfte im Multimediabereich keine große Bedeutung haben, denn bei 

einer CD-ROM oder Internet-Anwendung handelt es sich nicht um Werke der Musik. Beide 

sind eher als Datenbank oder (teilweise) als filmähnliche Werke einzustufen. 

6. Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung, 

§ 52a UrhG 

Literatur: 

Ensthaler, Bundestag beschließt die Herausnahme wissenschaftlicher Sprachwerke aus dem 

Urheberrechtsgesetz, K&R 2003, 209; Gounalakis, Elektronische Kopien für Unterricht und 

Forschung (§ 52a UrhG) im Lichte der Verfassung, Tübingen 2003; Sieber, Urheberrechtli-

cher Reformbedarf im Bildungsbereich, MMR 2004, 715; Spindler, Reform des Urheber-

rechts im ĂZweiten Korbñ, NJW 2008, 9, 13; Thum, Urheberrechtliche Zulässigkeit von di-

gitalen Online-Bildarchiven zu Lehr- und Forschungszwecken, K&R 2005, 490. 

 

Eine Schrankenregelung zugunsten von Unterricht, Wissenschaft und Forschung sieht der 

2003 eingeführte § 52a UrhG vor. Durch diese Regelung soll die Nutzung von Werken im 

Rahmen kleiner Forschungs- und Lehrintranets verbotsfrei gegen eine Pauschalvergütung 

zulässig sein. 

Diese Vorschrift erlaubt zustimmungsfrei das öffentliche Zugänglichmachen 

¶ veröffentlichter kleiner Teile eines Werks, Werke geringen Umfangs sowie einzelner 

Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge und 

¶ zur Veranschaulichung im Schul- und Hochschulunterricht für den bestimmt abgegrenz-

ten Kreis der Unterrichtsteilnehmer (Abs. 1 Nr. 1) sowie für einen bestimmt abgegrenz-

ten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftliche Forschung (Abs. 1 Nr. 2). 

Dabei muss die Zugänglichmachung zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung 

nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt sein. Nach § 52a Abs. 2 Satz 2 UrhG fallen Film-

                                                 
708 BVerfG, Beschl. v. 29.6.2000 ï 1 BvR 825/98, NJW 2001, 598 ï Germania 3; KG, UFITA 54 (1969) 296, 

299; Schricker/Schricker, § 51 Rz. 45; OLG Hamburg, Urt. v. 10.7.2002 ï 5 U 41/01, GRUR-RR 2003, 33. 
709 Siehe dazu allg. Schricker/Melichar, § 51 Rz. 49. 
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werke erst zwei Jahre nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in Filmtheatern unter 

die Schranke. Nach § 52a Abs. 3 UrhG sind auch die mit der öffentlichen Zugänglichma-

chung in Zusammenhang stehenden Vervielfältigungen (z.B. Drucken, Speichern) von der 

Regelung umfasst. Für das öffentliche Zugänglichmachen und Vervielfältigen ist eine Vergü-

tung an die jeweiligen Verwertungsgesellschaften zu entrichten (Abs. 4). 

Während beim öffentlichen Zugänglichmachen zu Unterrichtszwecken der abgegrenzte Per-

sonenkreis durch die Unterrichtsteilnehmer hinreichend bestimmt ist, fragt sich, was unter 

einem Ăbestimmt abgegrenzten Personenkreisñ beim Zugªnglichmachen f¿r Forschungs-

zwecke zu verstehen ist. Eine offene Forschergruppe mit häufig wechselnden Mitgliedern 

wird sicherlich nicht hierunter fallen. Die Mitglieder müssen sich dem Personenkreis vielmehr 

eindeutig zuordnen lassen, z.B. die Mitarbeiter eines Forschungsinstituts oder Mitglieder ver-

schiedenster Einrichtungen, die in einem geschlossenen Forschungsteam zusammenarbei-

ten.710 

Zugunsten des Personenkreises erlaubt die Vorschrift z.B. das Einstellen von urheberrechtlich 

geschützten Materialien in ein Newsboard oder eine Mailingliste. Dabei sind immer Quelle 

und Name des Urhebers anzugeben (§ 63 Abs. 2 Satz 2 UrhG). Vorsicht geboten ist allerdings 

beim Einstellen ganzer oder wesentlicher Teile einer Datenbank i.S.d. §§ 87a ff. UrhG oder 

von Computerprogrammen (§§ 69a ff. UrhG). Diese Schutzgegenstände unterliegen eigenen, 

sehr engen Schrankenregelungen. § 52a UrhG findet auf sie keine Anwendung. 

Weitere Probleme macht die Filmauswertung im Rahmen von Intranets. Zu Unterrichts- und 

Forschungszwecken wird meist weniger auf Spielfilme als auf Dokumentarfilme zurückge-

griffen. Bei diesem Filmgenre fehlt es aber oft an der in § 52a Abs. 2 UrhG vorausgesetzten 

Ă¿blichen regulªren Auswertung in Filmtheaternñ. Das Gesetz ist insofern einseitig auf den 

Spielfilm bezogen. Folglich käme eigentlich mangels Kinoauswertung eine Verwendung von 

Dokumentarfilmen im Rahmen von § 52a UrhG überhaupt nicht in Betracht. Denkbar ist hier 

allenfalls eine analoge Anwendung des § 52a Abs. 2 Satz 2 UrhG auf die Fernsehauswertung 

oder die übliche Nutzung bei Filmfestivals; doch diese Auslegung geht über den (insoweit eng 

auszulegenden) Wortlaut der Vorschrift hinaus. Im Übrigen kann davon ausgegangen werden, 

dass dem Gesetzgeber die Besonderheiten des Dokumentarfilmmarktes nicht unbekannt wa-

ren, so dass es sich hierbei um eine bewusste Entscheidung zugunsten des Dokumentarfilms 

und gegen dessen Intranetverwendung handeln müsste.711 

                                                 
710 Dreier/Schulze, § 52a UrhG Rz. 11. 
711 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 52a Rz. 19. 
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Für Probleme wird auch die traurige Botschaft sorgen, dass die Regelung zunächst bis Ende 

2006 befristet gelten sollte; diese Befristung wurde im Dezember 2012 erneut bis Ende 2014 

verlängert. Im Übrigen streiten die Kultusminister noch mit der VG Wort über Schlichtungs-

vorschläge des DPMA, wonach die Höhe der in § 52a UrhG vorgesehenen Vergütung im 

Rahmen einer nutzungs- und werkbezogenen Erhebung festgestellt werden soll. 

7. Die Nutzung über Bibliothekarbeitsplätze, § 52b UrhG 

Im Rahmen der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes durch den Zweiten Korb wurde der 

neue § 52b UrhG in das Gesetz aufgenommen. Dieser regelt die Wiedergabe von Werken an 

elektronischen Leseplätzen in öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Museen oder Archi-

ven. Zulässig ist nun, veröffentlichte Werke aus den Beständen ausschließlich in den Räumen 

der genannten Einrichtungen (nur) an eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen 

zur Forschung und für private Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine vertraglichen 

Regelungen entgegenstehen. Ein Vertragsangebot als solches reicht nicht aus; der Anwendung 

steht nur ein geschlossener Vertrag entgegen.712 Die Zahl der gleichzeitig an den eingerichte-

ten elektronischen Leseplätzen zugänglich gemachten Exemplare darf dabei zudem die An-

zahl der sich im Bestand der Einrichtung befindlichen Exemplare nicht übersteigen (sog. 

Ădoppelte Bestandsakzessorietªtñ). F¿r die Zugªnglichmachung ist eine angemessene Verg¿-

tung an eine Verwertungsgesellschaft zu zahlen. Nicht von § 52b UrhG gedeckt ist die Mög-

lichkeit, Texte und Inhalte der Bücher teilweise oder komplett mittels USB-Stick herunterzu-

laden.713 

Das LG Frankfurt714 hatte in einem Eilverfahren über den Antrag des Ulmer-Verlags zu ent-

scheiden, der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Darmstadt zu untersagen, 

eines seiner Lehrbücher zu digitalisieren und an elektronischen Leseplätzen innerhalb der 

Bibliothek zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren wollte der Ulmer-Verlag auch die An-

schlussnutzung durch Studenten und Mitarbeiter geklärt wissen. Die Richter entschieden, dass 

eine vertragliche Regelung nicht entgegenstünde und eine Digitalisierung und Wiedergabe 

durch die Bibliothek zulässig sei. Zudem sei auch der Ausdruck der Datei und deren Mitnah-

me aus den Räumlichkeiten der Bibliothek zulässig, denn nur durch Markieren und Kommen-

tieren der Datei sei ein Studium effektiv durchführbar. Mit diesem Urteil gab sich der Verlag 

jedoch nicht zufrieden und stellte die vom LG Frankfurt erlaubten Anschlussnutzungen in 

                                                 
712 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 16.3.2011 ï 2-06 O 378/10. 
713 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 13.5.2009 ï 2-06 O 172/09, GRUR-RR 2009, 330 = MMR 2009, 578. 
714 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 13.5.2009 ï 2-06 O 172/09. 
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Frage. Das OLG Frankfurt715 untersagte nun auch die vom LG Frankfurt noch zugelassenen 

Anschlussnutzungen. Erlaubt nach § 52b UrhG sind also nur noch die Digitalisierung der 

Werke und ihre Zugänglichmachung an reinen Leseplätzen, nicht aber weitere Nutzungen der 

digitalisierten Werke, wie Ausdrucken oder Speichern. Das berechtigte Interesse des Studen-

ten, Ausdrucke für eine sinnvolle Arbeit mit längeren Texten zu nutzen, sei dadurch gewahrt, 

dass im Rahmen der Privatkopierfreiheit des § 53 UrhG die Möglichkeit bestehe, Kopien von 

in der Bibliothek vorhandenen Printexemplaren anzufertigen. Das LG Frankfurt hat ferner 

Anschlussnutzungen wie das Ausdrucken oder Speichern auf USB-Sticks verboten.716 

8. Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch, § 53 UrhG 
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715 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 24.11.2009 ï 11 U 40/09, MMR 2010, 194 = NJW 2010, 2890. 
716 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 16.3.2011 ï 2-06 O 378/10. 
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Die ĂMagna chartañ der gesetzlichen Lizenzen findet sich in § 53 UrhG, der weitgehend Ver-

vielfältigungen zum eigenen Gebrauch auch ohne Zustimmung der Rechteinhaber zulässt. 

Kompensatorisch erhält der Urheber für den mit § 53 UrhG verbundenen Rechteverlust einen 

Anspruch auf Vergütung (§§ 54, 54a UrhG), der seit 1985 hauptsächlich auf einen Anteil an 

der sog. Geräte- und Leerkassettenabgabe gerichtet ist.717 

Nach Umsetzung der Datenbankrichtlinie in deutsches Recht gelten für Datenbanken und 

Datenbankwerke abweichende Schrankenbestimmungen. Nach dem neu eingefügten § 53 

Abs. 5 UrhG ist die Vervielfältigung aus elektronisch zugänglichen Datenbanken zum priva-

ten Gebrauch (§ 53 Abs. 1 UrhG) nicht mehr zulässig. Auch die Aufnahme in ein eigenes 

Archiv (§ 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG), die Vervielfältigung zur Unterrichtung über Tagesfragen 

(§ 53 Abs. 2 Nr. 3 UrhG) und die Vervielfältigung aus Zeitschriften oder vergriffenen Werken 

(§ 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG) sind im Hinblick auf elektronisch zugängliche Datenbankwerke 

entfallen. Die Vervielfältigung zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch gem. § 53 Abs. 2 

Nr. 1 UrhG ist nur noch von der Schranke gedeckt, wenn keine kommerziellen Zwecke ver-

folgt werden. Eine ähnliche Bestimmung findet sich für die nicht-kreativen Datenbanken in 

§ 87c UrhG, der die auf Datenbanken anwendbaren Schranken abschließend regelt. Die Ver-

vielfältigung zum privaten Gebrauch (§ 87c Nr. 1 UrhG) ist nur ausgeschlossen, wenn die 

Datenbank elektronisch zugänglich ist. Der wissenschaftliche Gebrauch (§ 87c Nr. 2 UrhG) 

sowie die Benutzung zur Veranschaulichung des Unterrichts (§ 87c Nr. 3 UrhG) ohne Lizen-

                                                 
717 Zur Vorgeschichte siehe Kreile, ZUM 1985, 609; Melichar, ZUM 1987, 51; Nordemann, GRUR 1985, 

837. 
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zierung ist von Anfang an auf die für den Zweck gebotene Erstellung der Kopien ohne ge-

werbliche Zielsetzung beschränkt. 

a) Privater Gebrauch 

Nach § 53 Abs. 1 Satz 1 UrhG ist es zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes 

zum privaten Gebrauch herzustellen oder herstellen zu lassen. Tendenziell kann sich jeder-

mann via File Transfer Protocol (FTP) und unter Berufung auf privaten Gebrauch fremdes 

Material laden und kopieren. Er kann sich auch von Bibliotheken und Dokumentationsstellen 

Material kopieren und via Internet zusenden lassen, vorausgesetzt, dass diese Herstellung von 

Kopien durch andere unentgeltlich geschieht. Anderes gilt jedoch für die Verwendung von 

Datenbankwerken und Datenbanken, da deren Vervielfältigung ï selbst zum Laden in den 

Arbeitsspeicher und auch zum Privatgebrauch ï erlaubnispflichtig ist.718 Im Übrigen findet 

eine Differenzierung nach der verwendeten Technik (analog oder digital) nicht statt; die Pri-

vatkopierfreiheit umfasst auch digitale Kopien.719 

Nicht umfasst ist von § 53 Abs. 1 UrhG die Erstellung von Kopien zu erwerbswirtschaftlichen 

Zwecken. Auch können nach herrschender Auffassung720 nur natürliche Personen in den Ge-

nuss der Regelung kommen; damit scheidet eine Berufung auf diese Vorschrift für betriebsin-

terne Zwecke eines Unternehmens aus. 

Streitig war lange, inwieweit das Kopieren von Werken nur dann zulässig ist, wenn eine er-

laubterweise hergestellte Vervielfältigung als Vorlage benutzt worden ist. Gerade im Zu-

sammenhang mit ĂNapsterñ721 wurde zum Beispiel die Auffassung vertreten, dass dieses Kri-

terium nach dem Wortlaut des § 53 UrhG nicht vorausgesetzt sei.722 § 53 Abs. 1 UrhG sah in 

seiner alten Fassung keinen Hinweis darauf vor, dass die Vorlage für die Kopie ihrerseits 

rechtmäßig erstellt sein müsste. Dieses Schweigen des Gesetzes wurde dahingehend interpre-

tiert, dass die Nutzung von P2P-Diensten wie Kazaa zu privaten Kopierzwecken urheber-

rechtlich zulässig sei. Dies störte wiederum bei der vorletzten Novellierung des Gesetzes den 

                                                 
718 OLG Hamburg, Urt. v. 22.2.2001 ï 3 U 247/00, CR 2001, 704 m. Anm. Dieselhorst. 
719 Unklar ist, ob es einen Anspruch auf Privatkopierfreiheit gibt; siehe dazu ablehnend Brüsseler Appelati-

onsgericht in Test Achats v. EMIr Records Music Belgium et. Al. v. 9.9.2005 ï 2004/AR/1649; Court de 

Cassation in Studio Canal et al. V. St. Perquin and Union Federale des consummateuers, Urt. v. 28.2.2006 

ï Bul. 2006 I No. 126, p. 115. ï Mullholland Drive. 
720 So am deutlichsten Flechsig, NJW 1985, 1991, 1994; ähnlich auch Schricker/Loewenheim, § 53 Rz. 7 

m.w.N. 
721 S. dazu A&M Records Inc vs. Napster Inc, GRUR Int. 2000, 1066 sowie die Entscheidung des US Court of 

Appeals for the Ninth Circuit, GRUR Int. 2001, 355. 
722 So etwa Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 2. Aufl. 2001, Rz. 496; Mönkemöller, GRUR 2000, 

663; a.A. Leupold/Demisch, ZUM 2000, 379; Loewenheim, FS Dietz 2001, S. 415. 
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Bundesrat, der in seiner Entschließung723 die Reichweite der Privatkopierfreiheit auf Kopien 

von legal hergestellten Vorlagen beschränken wollte. Dieser Vorschlag wurde aber im Ver-

mittlungsausschuss abgelehnt. Erstaunlicherweise kam es dann in letzter Minute doch noch zu 

einer Änderung des § 53 Abs. 1 UrhG. So wurde kurzerhand in der Vorschrift verankert, dass 

die Privatkopierfreiheit ausnahmsweise nicht zum Tragen komme, wenn zur Vervielfältigung 

Ăeine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlageñ verwendet werde. Der Begriff ist neu 

und unkonturiert. Es bleibt unklar, auf welche Rechtsordnung überhaupt hinsichtlich der Fest-

stellung der offensichtlichen Rechtswidrigkeit abzustellen ist. Im Übrigen ist dies ein Pyr-

rhussieg der Musikindustrie. Denn vor der Novellierung konnte diese behaupten, dass die 

Privatkopierfreiheit eine rechtmäßige Vorlage voraussetze; jetzt ist dieser Einwand auf offen-

sichtlich rechtswidrige Vorlagen beschränkt. Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass 

Peer-to-Peer-Dienste nicht offensichtlich rechtswidrige Kanäle sind, sondern in vielfältiger 

Weise zu legalen Zwecken, etwa im Bereich der Wissenschaft, genutzt werden können. Dies 

ist insbesondere auch mit Blick auf legale Tauschbºrsen Ăunter Freundenñ zu beachten.724 

Durch den 2. Korb wurde die einschränkende Ausnahme durch das Merkmal der offensicht-

lich rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachten Vorlage ergänzt. Trotzdem ist der Down-

load von Fremdmaterial über P2P weiterhin juristisch ungeklärt. Klar ist nur, dass der Upload 

via P2P niemals unter § 53 Abs. 1 UrhG fallen kann, da der Upload als Bereithalten zum Ab-

ruf für die Öffentlichkeit i.S.v. § 19a UrhG niemals unter die Privatkopierfreiheit fallen 

kann.725 

Die Möglichkeit der Herstellung von Vervielfältigungen durch Dritte  wird beibehalten, 

sofern dies unentgeltlich geschieht oder es sich um reprografische oder ähnliche Vervielfälti-

gungen handelt. Die vorgeschlagene Regelung gewährleistet damit auch weiterhin, dass ein 

Versand von Kopien möglich bleibt. Als unentgeltlich im Sinne dieser Vorschrift sollen Ver-

vielfältigungen auch dann anzusehen sein, wenn sie z.B. durch Bibliotheken gefertigt werden, 

die Gebühren oder Entgelte für die Ausleihe erheben, soweit die Kostendeckung nicht über-

schritten wird. Nicht unter § 53 Abs. 1 UrhG sollen sog. virtuelle Videorecorder fallen.726 Der 

                                                 
723 BT-Drs. 15/1066 v. 27.5.2003, S. 2. 
724 Schapiro, ZUM 2008, 273 weist zu Recht darauf hin, dass auch im Rahmen solcher Netzwerke die Vorlage 

nicht immer rechtmäßig hergestellt sein wird. 
725 So auch der High Court of Justice in Polydor Ltd vs. Brown, Urt. v. 28.11.2005, EWHC 3191 (Ch.D); 

ähnlich Dublin High Court in Emi Sony Universal and others vs. Eirecom, Urt. v. 8.7.2005, (2006) ECDR 

5. Die alte und neue Rechtslage zusammenfassend s. Röhl/Bosch, NJW 2008, 1415. 
726 OLG Dresden, Urt. v. 20.3.2007 ï 14 U 2328/06, MMR 2007, 664; OLG Köln, Urt. v. 9.9.2005 ï 6 U 

90/05, CR 2006, 557 = MMR 2006, 35; LG Braunschweig, Urt. v. 7.6.2006 ï 9 O 869/06, K&R 2006, 362; 

LG Köln, Urt. v. 27.4.2005 ï 28 O 149/05, MMR 2006, 57; LG Leipzig, Urt. v. 12.5.2006 ï 5 O 4391/05, 

CR 2006, 784 = K&R 2006, 426; LG München I, Urt. v. 19.5.2005 ï 7 O 5829/05, ZUM 2006, 583; s. auch 

Becker, AfP 2007, 5; Kamps/Koops, CR 2007, 581. 
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Betrieb eines solchen Recorders stelle einen Eingriff in das Senderecht der TV-Anstalten dar; 

die Möglichkeit, Fernsehsendungen auf dem Server des Dienstanbieters aufzuzeichnen und zu 

einem beliebigen Zeitpunkt über das Internet abzurufen, verstoße gegen § 20b UrhG.727 Glei-

ches gilt für On-Demand-Webradiodienste, bei denen Playlisten auf Abruf individuell zu-

sammengestellt und dann im Streaming-Verfahren hörbar gemacht werden (ohne Download 

der Dateien).728 Nicht der private Nutzer selbst, sondern der zwischengeschaltete Dienst neh-

me die Vervielfältigungshandlung vor. § 53 Abs. 1 UrhG komme allerdings dann zum Tra-

gen, wenn dem Internetnutzer der Programmabruf unentgeltlich gewährt wurde.729 Der 

BGH730 sieht das jetzt differenzierter: Falls die Beklagte die Sendungen im Auftrag ihrer 

Kunden auf den ĂPersºnlichen Videorecordernñ abspeichert, verstºÇt sie ï so der BGH ï ge-

gen das Recht der Klägerin, ihre Sendungen auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen. Da sie 

ihre Leistung nicht unentgeltlich erbringe, könne sie sich in diesem Fall nicht auf das Recht 

ihrer Kunden stützen, Fernsehsendungen zum privaten Gebrauch aufzuzeichnen. Falls dage-

gen der Aufzeichnungsprozess vollständig automatisiert sei mit der Folge, dass der jeweilige 

Kunde als Hersteller der Aufzeichnung anzusehen sei, liege zwar im Regelfall eine vom Ge-

setz als zulässig angesehene Aufzeichnung zum privaten Gebrauch vor. Die Beklagte verletze 

dann aber das Recht der Klägerin, ihre Funksendungen weiterzusenden, wenn sie die mit den 

Satelliten-Antennen empfangenen Sendungen der Klªgerin an die ĂPersºnlichen Videorecor-

derñ mehrerer Kunden weiterleite. Denn in diesem Fall greife sie in das Recht der Klªgerin 

ein, ihre Sendungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Die Reichweite von § 53 Abs. 1 UrhG wird durch die Einfügung des § 95b UrhG im ersten 

Korb konterkariert. Sofern der Rechteinhaber technische Schutzmaßnahmen verwendet, sind 

öffentliche Multiplikatoren (wie z.B. Schulen oder Universitäten) geschützt, private Nutzer 

aber nicht. Aus der Beschränkung des § 53 Abs. 1 UrhG in § 95b Abs. 1 UrhG auf analoge 

Vervielfältigungen lässt sich schließen, dass der Rechteinhaber in einer Vielzahl von Fällen 

nur technische Sperrmechanismen einsetzen muss, um § 53 Abs. 1 UrhG zu umgehen. Die 

Einf¿hrung einer ĂUmgehungñ der Schutzschranke der Privatkopie ist ein Eingestªndnis ge-

genüber der Musikindustrie und führt die Schutzschranke der Privatkopie ad absurdum. In der 

Gesetzesformulierung erkennt man die gute Lobbyarbeit der Musikindustrie, deren Ziel, die 

                                                 
727 OLG Dresden, Urt. v. 28.11.2006 ï 14 U 1071/06, NJOZ 2007, 1564; LG Köln, Urt. v. 27.4.2005 ï 28 O 

149/05, MMR 2006, 57; LG München I, Urt. v. 19.5.2005 ï 7 O 4829/05, ZUM 2006, 583. 
728 OLG Stuttgart, Beschl. v. 21.1.2008 ï 2 Ws 328/07, CR 2008, 321 m. Anm. Dornis; LG Hamburg, Urt. v. 

21.2.2007 ï 308 O 791/06, ZUM 2007, 869; LG Köln, Urt. v. 28.2.2007 ï 28 O 16/07, MMR 2007, 610 ï 

Trackfinder; OLG Hamburg, Urt. v. 25.7.2008 ï 5 U 52/07, ZUM 2009, 575. 
729 OLG Köln, Urt. v. 9.9.2005 ï 6 U 90/05, CR 2006, 557 = MMR 2006, 35. 
730 BGH, Urt. v. 22.4.2009 ï I ZR 216/06, CR 2009, 598 m. Anm. Lüghausen ï Internet-Videorecorder. 
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weitgehende Einschränkung von Privatkopien durch die Auferlegung von technischen 

Schutzmaßnahmen auf Tonträgern, erreicht wurde. 

Es ist bedenklich, dass die digitale Privatkopierfreiheit nicht in § 95b Abs. 1 UrhG genannt 

wird.731 Damit ist die Regelung des § 53 Abs. 1 UrhG ein, wenn auch Ăzahnloser Tigerñ.732 

Die Industrie kann den Privaten das, was § 53 Abs. 1 UrhG gibt, durch den Einsatz techni-

scher Schutzmechanismen wieder nehmen. Begründet wurde dies lediglich mit einem Urteil 

des BVerfG, nach dem die zustimmungsfreie Kopie nur ausnahmsweise durch überragende 

Allgemeininteressen zulässig sei.733 Hier sollte offensichtlich unter der Hand ein Geschenk 

für die Musikindustrie eingefügt werden, das aber an den verfassungsrechtlichen Vorgaben 

(Unverletzlichkeit der Wohnung; Informationsfreiheit) vorbei geht. Art. 6 Abs. 4 RL 

2001/29/EG (InfoSoc-RL) ist ein mühevoll errungener Kompromiss zugunsten privater Nut-

zer, der unbedingt einer Umsetzung bedarf. Dem können nicht die Vorbehalte der Musikin-

dustrie gegen die Gefahr des Hacking und unkontrollierten CD-Brennens entgegengehalten 

werden. Es bleiben hinreichende technische Möglichkeiten, die Zahl der Privatkopien tech-

nisch zu beschränken; im Übrigen erhält die Musikindustrie über die Geräte- und Leerkasset-

tenabgabe eine nicht unbeträchtliche Kompensation für ihre Ausfälle. Man könnte allenfalls 

darüber nachdenken, diese Kompensation noch zu erhöhen. 

Die soeben genannte Schutzlücke kann auch nicht dadurch kompensiert werden, dass das 

Umgehen technischer Maßnahmen zum eigenen privaten Gebrauch strafrechtlich freigestellt 

wird (§ 108b Abs. 1 UrhG). Denn zivilrechtliche Sanktionen bleiben bestehen und können für 

den Betroffenen unter Umständen sehr hart sein. Auch entsteht in der Öffentlichkeit der Ein-

druck, dass das Umgehen von Schutzmechanismen zur Erstellung privater Kopien strikt ver-

boten sei, was aber angesichts der Regelung des § 53 Abs. 1 UrhG nicht stimmt. Die gesetzli-

che Regelung ist insoweit zu hinterfragen, als nicht das Anfertigen von Privatkopien als Un-

recht anzusehen ist, sondern das Einfügen technischer Sperren durch die herstellenden Unter-

nehmen zur Verhinderung der Anfertigung von Privatkopien. Doch leider hat sich in diesem 

Bereich die Lobby der Musikindustrie durchgesetzt. 

                                                 
731 So auch Holznagel/Brüggemann, MMR 2003, 767; siehe auch Hoeren, Urheberrecht und Verbraucher-

schutz, Münster 2003; Köcher/Kaufmann, Anm. zu BVerfG, Urt. v. 25.7.2005 ï 1 BvR 2182/04, CR 2005, 

847 = MMR 2005, 751. 
732 Vgl. Götting in: Schricker, § 95b Rz. 4 m.w.N. 
733 BVerfG, Beschl. v. 7.7.1971 ï 1 BvR 765/66; vgl. Referentenentwurf für ein 2. Gesetz zur Regelung des 

Urheberrechts in der Informationsgesellschaft S. 3, abrufbar unter http://www.bmj.de/files/-

/1174/RegE%20Urheberrecht.pdf. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































